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Fachkräftemangel :  
Alle Potenziale nachhaltig nutzen und entwickeln !
C. KATHARINA SPIEẞ

Das Thema des demografischen Wandels wird wieder breiter dis-
kutiert, denn Deutschland fehlen die Fachkräfte. Hinzu kommt, 
dass die Bevölkerungsprognosen keine Entwarnung geben, 

sondern das Problem vielmehr noch größer wird : Die Zahl der Men-
schen im Erwerbsalter wird in den kommenden Jahren weiter abnehmen, 
die sogenannten Babyboomer werden in Rente gehen. Je nach Annah-
men über die Bevölkerungsentwicklung könnte die Zahl der Menschen 
im Erwerbsalter bis Ende der 2050er Jahre um 14 % bis 29 % abnehmen. 
Das sind Herausforderungen, denen sich Deutschland stellen muss – und 
zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig und nachhaltig.

Eines sei dabei vorab erwähnt : Keinesfalls wird es die eine und einzige 
Maßnahme geben, die dieser Herausforderung gerecht wird, vielmehr ist 
ein Maßnahmenbündel erforderlich. Erstens könnte an der Altersgrenze 
für den Ruhestand angesetzt werden. Fakt ist, dass in den letzten Jahren 
der Anteil von Erwerbspersonen im Alter ab 65 Jahren von 1,6 % im Jahr 
2010 auf 3,4 % im Jahr 2022 gestiegen ist. Fakt ist aber auch, dass nicht 
alle Erwerbstätigen bis ins höhere Alter erwerbstätig sein können. Hier 
muss es darum gehen, die Erwerbsfähigkeit länger zu erhalten, indem 
Tätigkeitswechsel und eine erwerbsbegleitende Fort- und Weiterbildung 
ermöglicht und gefördert werden. Eine stärker präventiv orientierte Ge-
sundheitspolitik wäre diesbezüglich ebenfalls ratsam.

Ein weiterer zentraler Ansatzpunkt ist das Erwerbsvolumen von Frau-
en – hier könnte kurzfristig Entlastung entstehen. Deren Erwerbstätigkeit 
hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen – allerdings ist dieser 
Anstieg vorrangig auf eine zunehmende Teilzeiterwerbstätigkeit zurück-
zuführen. Ein Vergleich mit EU-Ländern zeigt, dass die Quote der Teil-
zeiterwerbstätigen im Jahr 2022 in Deutschland mit 47 % weit über dem 
EU-Durchschnitt mit 28 % lag. Hier zeigt sich das große Potenzial, das in 
der Erhöhung des Erwerbsvolumens von Frauen liegt. Dies setzt bei Frau-
en mit betreuungsbedürftigen Kindern jedoch voraus, dass die Verein-
barkeit von Familien- und Erwerbsarbeit verbessert wird und auch Väter 
sich stärker an Sorgearbeit beteiligen. Vielfach wird argumentiert, dass 
die Einstellungen der Bevölkerung zur Müttererwerbstätigkeit dem ent-
gegenstehen. Dies ist so allerdings nicht richtig, wie eine neue BiB-Studie 
auf Basis des familiendemografischen Panels (FReDA) zeigt : Hier wird 
der präferierte Arbeitsumfang für Mütter in Abhängigkeit vom Alter des 
Kindes erfasst. Sehr deutlich zeigt sich, dass für Mütter mit jungen Kin-
dern zwar eine Teilzeiterwerbstätigkeit bevorzugt wird, mit zunehmen-
dem Alter des Kindes jedoch vermehrt eine Vollzeiterwerbstätigkeit : Ab 
einem Alter der Kinder von zwölf Jahren wird in Westdeutschland von 
der Mehrheit der Befragten eine Vollzeiterwerbstätigkeit für Mütter als 
ideal angesehen – in Ostdeutschland ist dies schon für Mütter von Kin-
dern ab dem Alter von acht Jahren der Fall. Einstellungen stehen einer 
Ausdehnung des Erwerbsvolumens von Frauen also nicht per se entgegen.

Eine weitere Möglichkeit, um den Fachkräftemangel zu vermindern, 
besteht in der Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland – 
auch dies führt kurzfristig zu Entlastungen. In diesem Kontext sollte es 

aber auch darum gehen, die Erwerbspotenziale von Menschen mit Mi-
grationshintergrund, die bereits in Deutschland leben, zu nutzen und 
zu entwickeln. Frauen mit Migrationshintergrund haben eine besonders 
niedrige Erwerbsquote : 53 % der Mütter von Kindern unter 18 Jahren mit 
eigener Migrationserfahrung waren 2018 erwerbstätig. Das waren 23 Pro-
zentpunkte weniger als bei Müttern ohne Migrationserfahrung. Auch 
wenn inzwischen die Erwerbstätigenquote gestiegen ist, sind die Unter-
schiede immer noch deutlich. Auch hier kann angesetzt werden – gera-
de bei Frauen mit jungen Kindern. Es zeigt sich, dass sie trotz eines Be-
treuungswunsches vielfach keine Kita-Plätze erhalten. Familien mit Mi-
grationshintergrund sind in Kitas deutlich unterrepräsentiert. Insgesamt 
hatten 2021 21 % aller Familien mit Kindern zwischen einem und unter 
drei Jahren trotz Betreuungswunsch keinen Kita-Platz. Bei Familien, in 
denen überwiegend kein Deutsch gesprochen wird, waren es 39 %. Spe-
zifische Analysen für Frauen mit jungen Kindern, die aus der Ukraine 
nach Deutschland geflüchtet sind, bestätigen sehr deutlich, dass fehlende 
Kita-Plätze die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erschweren. Auch für sie 
wäre ein weiterer Kita-Ausbau wichtig.

Darüber hinaus kann ein Ausbau der Kindertagesbetreuung dazu 
beitragen, dass frühzeitig alle Bildungspotenziale genutzt werden – eine 
Maßnahme, die langfristig wirkt. Insbesondere Kinder aus sozioökono-
misch benachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund 
sind in Kitas unterrepräsentiert, wodurch verhindert wird, dass hier künf-
tige potenzielle Fachkräfte bereits von Anfang an gefördert werden. Und 
dies, obwohl zahlreiche bildungsökonomische Studien belegen, dass ins-
besondere Kinder aus diesen Familien von einer frühen pädagogisch gu-
ten Bildung und Betreuung in Kitas profitieren. Dass ihre Potenziale nicht 
frühzeitig entwickelt werden, liegt aber nicht daran, dass diese Familien 
selbst keinen Kita-Bedarf äußern. Auch das muss beachtet werden, wenn 
wir uns mit den Herausforderungen des demografischen Wandels und 
dem abnehmenden Erwerbspersonenpotenzial befassen. Bereits im Jahr 
2021 hatten etwa 40 % der Fünfjährigen einen Migrationshintergrund, im 
Jahr 2005 waren es mit 29 % deutlich weniger. Der Anteil der Kinder mit 
Migrationshintergrund wird weiter zunehmen. Eine nachhaltige Demo-
grafiepolitik fördert alle, also auch ihre Potenziale und setzt sich aus ei-
nem Maßnahmenbündel einer kurz- und langfristig ausgerichteten Poli-
tik zusammen. ■
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Insourcing im Verarbeitenden 
Gewerbe : Verbreitung, Motive 
und die Rolle der Digitalisierung

Nicht zuletzt die Lieferengpässe infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs 
haben dazu beigetragen, dass sich öffentliche und betriebliche Debatten über 
die Restrukturierung von Wertschöpfungsketten verändert haben. Während die 
Vor- und Nachteile des Outsourcings lange Zeit im Fokus standen, rückt neuerdings 
zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, unter welchen Voraussetzungen es 
sinnvoll sein könnte, ausgelagerte Wertschöpfungsaktivitäten wieder zu inter-
nalisieren, und welche Bedeutung digitalen Technologien bei der Restrukturierung 
zukommt. Über die Verbreitung von Insourcing, die verschiedenen Formen, 
zugrunde liegenden Motive und entscheidenden Akteure ist bislang allerdings wenig 
bekannt. Wir beschäftigen uns damit am Beispiel des Verarbeitenden Gewerbes.

SANDRA JAWORECK, MARKUS HERTWIG, CARSTEN WIRTH

1	 Einleitung

Beginnend in den 1980er Jahren wird unter unterschied-
lichen Begriffen (z. B. strategische und regionale Netzwer-
ke, Lean Production) das Outsourcing von betrieblichen 
(Teil-)Funktionen bzw. die Externalisierung von Arbeit 
diskutiert (vgl. grundlegend Sydow 1992). Die vorliegen-
den Befunde, die dies heute unter den Begriffen Global Va-
lue Chains (GVC) (vgl. Gereffi 1994) sowie globale Produk-
tionsnetzwerke (GPN) (vgl. Levy 2008) oder Global Value 
Networks (GVN) (vgl. Helfen et al. 2018, 2021) zusammen-
fassen, suggerieren einen unilateralen Trend, der zu ei-
ner geringeren Wertschöpfungstiefe und zu einer immer 
stärker international verteilten Wertschöpfung führt. Im 
Gegensatz dazu zeigen andere empirische Befunde, dass 
Insourcing, also die Internalisierung vormals extern be-
zogener oder ausgelagerter Wertschöpfungsaktivitäten, in 
bundesdeutschen Betrieben eine nennenswerte Relevanz 
besitzt (vgl. z. B. Kinkel 2012 ; Drauz 2014). Angemessener 
erscheint deshalb eher das Bild einer hohen Dynamik von 
Restrukturierungen, in der Unternehmen ihr Leistungs-
spektrum – den Mix von selbsterstellten und extern bezo-
genen Leistungen – regelmäßig überprüfen, zu bestimm-
ten Zeitpunkten revidieren und vor dem Hintergrund ge-
wandelter Rahmenbedingungen und Gelegenheitsstruk-
turen neu austarieren. Derartige Restrukturierungen sind 
mitunter folgenschwer, da sie immer auch Beschäftigung 
und Arbeit in Unternehmen tangieren und unter Umstän-

den zu Verwerfungen ganzer Wirtschaftssektoren und 
globaler Wertschöpfungsketten führen können.

Der vorliegende Beitrag widmet sich einem Teilaspekt 
dieser Dynamiken. Ziel des Beitrags ist eine quantitative 
Betrachtung der In- und Outsourcing-Prozesse im Ver-
arbeitenden Gewerbe. Da Outsourcing recht gut unter-
sucht ist (etwa Sydow / ​Möllering 2015 ; Hertwig et al. 2015), 
konzentrieren wir uns stärker auf Insourcing-Dynamiken, 
wobei wir neben den Gründen für Insourcing und den re-
levanten Akteuren auch ihre Verbreitung und Bedeutung 
in den Blick nehmen. Als empirische Basis dient eine re-
präsentative Befragung unter mehr als 1000 Unternehmen 
zwischen Mai und Oktober 2021. Der Beitrag trägt damit 
zu einem besseren Verständnis von Restrukturierungsdy-
namiken bei, wobei ein spezieller Fokus auf der Rolle der 
digitalen Transformation und der Ausrichtung an Zielen 
ökologischer Nachhaltigkeit liegt. Letztere könnte bei-
spielsweise durch eine regionalisierte Kreislaufwirtschaft 
infolge eines verstärkten Insourcings aus internationalen 
Lieferketten gestärkt werden.

2	 Begriffliche Grundlagen 
und Forschungsstand

Unternehmungen können Leistungen selbst erstellen 
(make), sie können diese in enger Abstimmung mit an-
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deren in netzwerkförmigen Beziehungen produzieren (co-
operate) oder von Märkten beziehen (buy) (Sydow / ​Mölle-
ring 2015). Die Konfiguration dieser Wertschöpfungsakti-
vitäten kann sich durch In- und Outsourcing verändern. 
Im Rahmen des Outsourcings werden Aufgaben, die zu-
vor intern im eigenen Unternehmen ausgeführt wurden, 
an andere Unternehmen übertragen. Beim Insourcing 
kann zwischen einem engen und einem weiten Verständ-
nis unterschieden werden. Im Fall eines engen Insourcing-
Begriffs, der unserer quantitativen Befragung zugrunde 
liegt, wird eine extern bezogene und zuvor outgesourcte 
Leistung in die eigene Unternehmensorganisation zurück 
überführt. Ein weiter Insourcing-Begriff zählt auch die 
Übernahme neuer wirtschaftlicher Aktivitäten, die bis-
lang nicht selbst erbracht worden waren, zum Insourcing. 
Dies kann auch mit einer Re-Positionierung der Unter-
nehmung entlang der Wertschöpfungskette einhergehen. 
Der Aufbau einer Batteriezellenfertigung durch die Origi-
nal Equipment Manufacturers (OEMs) in der Automobil-
produktion ist ein Beispiel dafür (vgl. Clausen et al. 2022, 
S. 11). Des Weiteren gibt es ein regulativ bedingtes Insour-
cing, das sowohl bei einem engen als auch bei einem wei-
ten Insourcing-Begriff auf‌treten kann. Wenn beispiels-
weise der Gesetzgeber die Vergabe von Auf‌trägen an Sub-
unternehmungen untersagt, sind die Unternehmungen zu 
einem Insourcing gezwungen (vgl. z. B. Sebastian / ​Seeliger 
2022 für die Fleischindustrie).

Die Koordination der Geschäftsbeziehungen kann 
über Märkte erfolgen. Damit übt die zukaufende Unter-
nehmung keinen Einfluss auf den Produktionsprozess aus. 
Es kommt zu einer vollständigen Externalisierung. Dies 
geschieht im Verarbeitenden Gewerbe häufig, z. B. wenn 
standardisierte Teile eingekauft werden. Dann sind der 
Preis bzw. das Preis-Leistungsverhältnis das entscheiden-
de Kriterium für die Auf‌tragserteilung. Mittels Outsour-
cings kann aber auch eine netzwerkförmige Beziehung be-
gründet werden. Dann knüpfen die beteiligten Unterneh-
mungen an die Erfahrungen in der Zusammenarbeit oder 
an Empfehlungen an, die in eine relativ dauerhafte und 
gegebenenfalls vertrauensvolle Beziehung zwischen den 
Unternehmen mündet. Dem externalisierenden Unter-
nehmen verbleibt weiterhin ein gewisser Einfluss auf die 
Ausführung der Aufgaben (Quasi-Externalisierung) (vgl. 
Sydow 1992). Ein Insourcing-Prozess aus einer netzwerk-
förmigen Beziehung würde für problematische Erfahrun-
gen in der Zusammenarbeit sprechen. Cabral et al. (2014) 
sprechen in diesem Zusammenhang von einem „Outsour-
cing Failure“.

In der wissenschaftlichen Diskussion von Insourcing 
lassen sich drei Stränge unterscheiden :

(1)	 Die International-Business-Literatur setzt sich mit Ver-
lagerungen und deren Rückholung auseinander (zu einem 
Überblick für Deutschland vgl. Kinkel 2012, 2020). Sie be-
legt, dass in Deutschland ca. ein Sechstel bis ein Viertel der 
vormals ins Ausland verlagerten Aktivitäten in den fol-

genden vier bis fünf Jahren wieder zurückverlagert wird. 
Zentrale Gründe hierfür sind Qualitätsmängel und Fle-
xibilitätseinbußen sowie in wirtschaftlichen Krisenzeiten 
die Lösung von Kapazitätsauslastungsproblemen. Dabei 
sind die Ergebnisse nach Teilbranchen des Verarbeitenden 
Gewerbes differenziert : Im Fahrzeugbau existiert  – wie 
oben genannte Studien belegen  – ein massives Verlage-
rungs- und Rückholungsgeschehen ; die chemische Indus-
trie hingegen ist relativ standorttreu.

(2)	Wenige sozialwissenschaftliche Arbeiten setzen sich 
mit der Frage des Insourcings auseinander. Sie begrei-
fen Insourcing als einen von Interessen, Macht und sich 
wandelnden Akteurskonstellationen geprägten sozialen 
Prozess. In diesem schließen Akteure der Interessenver-
tretung auch Koalitionen mit aufgeklärten Management-
fraktionen und beeinflussen so die zwischenbetriebliche 
Arbeitsteilung (vgl. Hertwig / ​Wirth 2019 für Deutschland ; 
ähnlich Dupuis / ​Greer 2021 für USA und Kanada).

(3)	Die Auswirkungen der Digitalisierung auf Insourcing-
Prozesse werden in den Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften diskutiert. So argumentiert Butollo (2021) aus 
(regional-)ökonomischer und organisationstheoretischer 
Perspektive, dass ein verstärktes Insourcing aus globalen 
Wertschöpfungsketten wegen komparativer Vorteile, des 
Bedeutungszugewinns der Märkte in Schwellenländern 
und der Digitalisierung der dort angesiedelten Produk-
tionen nicht zu erwarten sei. Kinkel / ​Cherubini (2020) 
und Kinkel (2020) hingegen finden in ihren empirischen 
Studien, dass „digital reife“ Unternehmungen signifikant 
mehr Produktion zurückverlagern. Hintergrund sind die 
damit einhergehenden Steigerungen der Arbeitsprodukti-
vität, die eine Verlagerung im Zusammenspiel mit kun-
dennaher Produktion und neuen Fertigungsmethoden 
unnötig machen. Die Restrukturierungswirkung der Di-
gitalisierung ist demnach offen und gegebenenfalls vom 
Grad der unternehmensinternen und -externen Digitali-
sierung abhängig.

3	 Methodik und Datenbasis

Zwischen Mai und Oktober 2021 wurden 1091 Unterneh-
men zu In- und Outsourcing-Prozessen befragt. Opera-
tiv wurde die kombinierte CATI  1- und CAWI  2-Befragung 

1	 Computer Assisted Telephone Interview (CATI) ist ein Tele-
foninterview mit EDV-Unterstützung.

2	 Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) ist eine On-
linebefragung im Webbrowser.
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vom SOKO-Institut in Bielefeld durchgeführt. Basis war 
eine Stichprobe aus dem Verarbeitenden Gewerbe, die 
durch das Umfrageinstitut von einem kommerziellen An-
bieter erworben wurde. Die einzelnen Interviews enthiel-
ten Fragen zu den Merkmalen des Unternehmens sowie 
zu Personalstrategien. Im Zentrum standen Angaben zu 
Formen, Praktiken und Motiven von In- und Outsour-
cing innerhalb der letzten drei Jahre. Zielpersonen wa-
ren das Management. Eine Gewichtung der Daten wur-
de nicht vorgenommen, da die Stichprobe die Grundge-
samtheit gut widerspiegelt (vgl. IAB 2020). Wir ergänzen 
die hier vorgestellten Ergebnisse mit ersten Fallstudienbe-
funden aus insgesamt acht Unternehmen. Wir befragten 
das Management, den Betriebsrat und die Gewerkschaft 
jeweils zu einem oder mehreren Insourcing-Fällen im 
Unternehmen.

4	 Ergebnisse

4.1	 In- und Outsourcing-Aktivitäten

Im Verarbeitenden Gewerbe variieren die In- und Out-
sourcing-Aktivitäten nach Teilbranchen und Größenklas-
sen. Insgesamt haben 28 % der befragten Unternehmen 
innerhalb der letzten drei Jahre eine oder mehrere Leis-
tungen eingegliedert, demgegenüber wurden in 33 % der 
Fälle Leistungen ausgegliedert. 13 % der von uns befrag-
ten Unternehmen haben im selben Zeitraum Leistungen 
ein- und ausgegliedert. In den Teilbranchen liegt der An-
teil an Insourcing-Aktivitäten zwischen 24 % und 31 %, bei 
Outsourcing-Aktivitäten zwischen 21 % und 42 %. In- und 
Outsourcing-Aktivitäten überschneiden sich in 9 % bis 
16 % der Fälle (siehe Tabelle 1).

‌TABELLE 1

Teilbranchenverteilung von In- und / ​oder Outsourcing-Aktivitäten 2021
Angaben in absoluten Zahlen und Prozent

Branchen Teilbranchen Insourcing Outsourcing In- und Outsourcing

  N %   N %   N %

Lebensmittel 
und Tabak

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln   24 27   17 21     8   9

Getränkeherstellung     0     2     0

Tabakverarbeitung     0     0     0

Textilien Herstellung von Textilien     8 25   11 38     4 13

Herstellung von Bekleidung     0     1     0

Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen     0     0     0

Holz  und  
sonstige Waren

Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)     2 24     5 31     1 11

Herstellung von Möbeln     8   10     6

Herstellung von sonstigen Waren   19   23     6

Papier Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus     5 27     7 35     2 14

Herstellung von Druckerzeugnissen     5     6     3

Koks, Öl, 
Chemie, Gummi, 
Kunststoff

Kokerei und Mineralölverarbeitung     0 30     0 28     0 16

Herstellung von chemischen Erzeugnissen   10     9     4

Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen     4     3     1

Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren   14   12   10

Herstellung von Glas, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden     8   10     4

Metall Metallerzeugung und -bearbeitung   27 28   34 34   12 13

Herstellung von Metallerzeugnissen   31   36   14

Elektronik  
und Elektrik

Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten,  
elektrischen / optischen Erzeugnissen

  12 25   13 35     8 15

Herstellung von elektrischen Ausrüstungen   11   20     6

Maschinen Maschinenbau   54 30   70 42   24 14

Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen     5   11     3

Fahrzeugbau Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen     7 31     5 25     2 13

Sonstiger Fahrzeugbau     3     3     2

N Gesamt 257 28 308 33 120 13

Anmerkung : Zustimmung zur Frage „Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre (also seit 2018) Dienstleistungen oder Produktionsprozesse in Ihr Unternehmen eingegliedert [oder ausgegliedert], 
also Insourcing [Outsourcing] betrieben ?“

Quelle: eigene Daten und Berechnungen, N = 1091

Mitteilungen

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2 - Generiert durch IP 62.146.109.131, am 02.02.2026, 18:59:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2


82

Aufsätze  �   WSI MITTEILUNGEN, 77. JG., 2/2024

Auffallend ist, dass im Lebensmittelbereich (9 %) so-
wie Holz und Holzwaren (11 %) weniger In- und Outsour-
cing-Aktivitäten stattfinden als in den anderen Teilbran-
chen (13 % bis 16 %). Bis auf die Subbranchen „Fahrzeug-
bau“, „Koks, Öl, Chemie, Gummi, Kunststoff “ sowie „Le-
bensmittel und Tabak“ dominieren in allen Subbranchen 
Outsourcing-Prozesse.

Bezogen auf die Größenklassen zeigen die Daten, dass 
Unternehmen der mittleren Größenklassen (ab 50 bis 199 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) mit 30 % bis 
33 % am häufigsten Insourcing betreiben (N = 228). Dies 
stimmt mit Befunden von Kinkel (2012) überein und legt 
die Vermutung nahe, dass insbesondere kleine und mittel-
ständische Unternehmen von „Outsourcing Failures“ (Ca-
bral et al. 2014) betroffen sind. Im Unterschied zu Groß-
unternehmungen können sie häufig keine Steuerungs-
kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit gegenüber den 
Lieferanten von Produkten und Dienstleistungen aufbau-
en. Dies bestätigt auch der Fall einer von uns im Rahmen 
der Fallstudien untersuchten kunststoffverarbeitenden 
Unternehmung.

Wir fragten auch, ob Insourcing eher aus marktlichen 
oder netzwerkförmigen Beziehungen erfolgt.  3 Die Befun-
de deuten darauf hin, dass relativ betrachtet solche Leis-
tungen häufiger eingegliedert werden, die zuvor über den 
Markt  – also innerhalb preisorientierter Beziehungen  – 
bezogen wurden. Dies gilt für ca. 50 % der befragten Un-
ternehmen, die innerhalb der letzten drei Jahre Insourcing 
betrieben haben. Demgegenüber gaben nur knapp 40 % 
der Unternehmen an, Leistungen aus netzwerkförmigen 
Beziehungen eingegliedert zu haben. In circa 10 % der Fäl-
le wurde beides genannt. Insgesamt kann in Einklang mit 
transaktionskostentheoretischen Überlegungen (vgl. Wil-
liamson 1985) vermutet werden, dass Leistungen seltener 
zurückgeholt werden, wenn es sich um eingespielte Ge-
schäftsbeziehungen handelt, die z. B. transaktionsspezifi-
sche Investitionen erforderten oder die Ausbildung von 
Routinen (in der Zusammenarbeit) ermöglichten. Aber 
auch hier zeigen sich Unterschiede : Die Teilbranchen „Le-
bensmittel und Tabak“, „Koks, Öl, Chemie, Gummi“ und 
„Elektronik“ weisen häufiger eine netzwerkförmige Bezie-
hungsqualität vor dem Insourcing auf.

Leistungen werden über alle Teilbranchen hinweg 
relativ betrachtet häufiger zurückgeholt, wenn es sich 
um Leistungen aus dem Kernbereich handelt (79 % ; 
χ² = 10,048 ; das Ergebnis ist statistisch nicht signifikant). 
Insofern spiegeln unsere empirischen Ergebnisse den 
langjährigen Managementdiskurs wider, der eine „Kon-
zentration auf die Kernkompetenzen“ (Hamel et al. 1989) 
empfiehlt, aber auch Strategien des Abschöpfens der Rege-
lungsarbitrage (vgl. Albach 1989), indem die unterschied-
liche Regulierungsdichte zwischen Unternehmungen, 
Branchen und Staaten für Kostensenkungen (aus)genutzt 
wird. Dies ist auch im Einklang mit dem ressourcenorien-
tierten Ansatz des strategischen Managements (Resource 
based view), der bei als wichtig wahrgenommenen be-

trieblichen Funktionen eine interne Leistungserstellung 
nahelegt (Wernerfelt 1984 ; Bühner / ​Tuschke 1997). Dem-
gegenüber machen Eingliederungen in Randbereichen 
nur etwa 18 % aller Fälle aus. Dies bestätigen auch sieben 
von acht unserer Fallstudien. Die Größe des Unterneh-
mens spielt ebenfalls keine Rolle (χ² = 5,399 ; das Ergebnis 
ist nicht signifikant). Wenn Insourcing stattfindet, dann 
fokussieren sich Unternehmen offenbar auf von ihnen als 
strategisch relevant wahrgenommene Leistungen.

Die Debatten in der International Business-Literatur zu 
Re-, Near- bzw. Backshoring verweisen auf Raumbezüge 
der Leistungserstellung und die Frage, inwiefern Insour-
cing-Prozesse die räumliche Verteilung von Leistungen 
tangieren. Unsere Daten geben hier insofern Aufschluss, 
als die geografische „Herkunft“ eingegliederter Leistun-
gen nachverfolgt werden kann. In Abbildung 1 wird darge-
stellt, wo die eingegliederte Leistung vor dem Insourcing 
lokalisiert war.

ABBILDUNG 1

Geografische Herkunft  
eingegliederter Leistungen

Anmerkung : „Wo wurden die Leistungen vor dem Insourcing erbracht ?“ 
Antwortkategorien : „im Betrieb von einem Subunternehmen (Onsite)“, 
„in der Region“, „in Deutschland“, „in Europa“, „außerhalb Europas“ 
(Mehrfachnennungen möglich)

Quelle : Eigene Berechnung und Darstellung, N = 262
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3	 Das Management wurde gefragt, ob der Grund für die 
Geschäftsbeziehung zu den Anbietern eher ein besseres 
Preis-Leistungsverhältnis (marktlich) oder Erfahrungen in 
der Zusammenarbeit (Netzwerk) waren.
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194 Fälle bzw. 74 % aller Leistungen, die wieder einge-
gliedert wurden, waren zuvor in Deutschland lokalisiert. 
Dabei waren rund 11 % Onsite (29 Fälle), also im Betrieb 
des Auf‌traggebenden, 82 Fälle bzw. 31 % in der Region 
und 32 % jenseits der Region (83 Fälle), aber in Deutsch-
land angesiedelt. Somit stammt der größte Anteil einge-
gliederter Leistungen aus dem Inland. Demgegenüber war 
nur ein Viertel der eingegliederten Leistungen zuvor aus 
dem Ausland bezogen worden. Insofern widerspricht un-
ser empirischer Befund zur räumlichen Verteilung von In-
sourcing-Projekten dem dominanten Diskurs in der Inter-
national Business-Literatur, welcher vor allem Insourcing 
aus dem Ausland diskutiert (vgl. Kinkel / ​Cherubini 2020 ; 
Kinkel 2020).

Werden diese Befunde mit Daten zum Außenhandel 
verglichen, so zeigt sich, dass Insourcing aus dem Ausland 
einen vergleichsweise geringen Stellenwert einnimmt. 
Denn der Auslandsanteil der Wertschöpfung im Ver-
arbeitenden Gewerbe liegt – obgleich mit hoher Varianz 
zwischen den Teilbranchen – bei 35 % (Kolev / ​Obst 2020). 
Unsere Daten können demnach als Hinweis darauf inter-
pretiert werden, dass das Insourcing von Leistungen un-
wahrscheinlicher wird, je weiter räumlich entfernt diese 
bezogen werden. Obwohl in letzter Zeit die geringe Wi-
derstandsfähigkeit von Wertschöpfungsketten diskutiert 
wird (vgl. Theobald / ​Hohlfeld 2022 am Beispiel der bun-
desdeutschen Automobilproduktion), liefern unsere Da-
ten keine Anzeichen dafür, dass ein Zurückverlagern aus 
dem Ausland aufgrund von Nachteilen oder Problemen in 
grenzüberschreitenden Lieferketten zunimmt. Dies ist al-
lerdings darauf zurückzuführen, dass unsere Befragung in 
der Frühphase der Pandemie und vor Beginn des Russ-
land-Ukraine-Krieges stattfand und grundlegende Ent-
scheidungen in Unternehmungen Zeit und auch politi-
sche Unterstützung benötigen. Zudem bestehen durch 
Rückverlagerung in räumlich nahe Länder auch Alterna-
tiven zum Insourcing in den ursprünglichen Betrieb, wie 
etwa eine Ansiedlung in den mittel- und osteuropäischen 
Staaten (vgl. Butollo / ​Staritz 2022).

Bezüglich der Motive für Insourcing dominieren As-
pekte der Kostensenkung und der Verbesserung der Ab-
läufe (Abbildung 2). Die Befragten wurden gebeten, ins-
gesamt 21 Motive auf einer Siebener-Skala bezüglich ihrer 
Bedeutung für Insourcing zu bewerten. Zentrales Motiv 
für Insourcing ist die Flexibilitätssteigerung (Kategorie 5 
bis 7 = 77 %), gefolgt vom Motiv der Verbesserung der Ar-
beitsabläufe (Kategorie 5 bis 7 = 70 %). Damit unterschei-
den sich die Motive für Insourcing nicht wesentlich von 
Motiven, die andere Unternehmen für Outsourcing-Ent-
scheidungen zum Ausdruck bringen (vgl. Hertwig et al. 
2015). Um Flexibilisierungs- und Effizienzgewinne zu 
erzielen, wählen Unternehmen also offenbar je nach be-
trieblicher Konstellation gegensätzliche Strategien  – In- 
oder Outsourcing.

Die sozial-ökologische Transformation wirkt sich auch 
auf Make-or-Buy-Entscheidungen von Unternehmen des 

Verarbeitenden Gewerbes aus. Das Erreichen von Nach-
haltigkeitszielen wird von knapp 40 % der Befragten (Ka-
tegorie 5 bis 7) als wichtiger oder sehr wichtiger Grund 
für die Insourcing-Entscheidung angesehen. Gerade für 
größere Unternehmen und für solche, die im Fokus der 
Öffentlichkeit stehen, sind Compliance-Aspekte ein wich-
tiges Motiv organisationaler Entscheidungen. In Zeiten 
des Fachkräftemangels zählen hierzu auch Überlegungen 
eines Employer-Brandings. Letztlich liegt die Sicherung 
nachhaltiger Lieferketten aber auch im ökonomischen Ei-

geninteresse der Unternehmen. In den Daten zeigt sich, 
dass Nachhaltigkeit relevanter für eine Insourcing-Ent-
scheidung ist als z. B. der wahrgenommene Wettbewerbs-
druck, steigender Innovationsdruck oder die Änderung 
der Unternehmensstrategie. Trotzdem stehen Nachhaltig-
keitsaspekte erst an elfter Stelle von insgesamt 21 im Fra-
gebogen genannten Motiven. Eine relativ hohe Bedeutung 
erfahren Nachhaltigkeitsaspekte in der Chemie-, der Le-
bensmittel- und der Textilindustrie sowie im Maschinen-
bau. Wir vermuten, dass in diesen Segmenten des Ver-
arbeitenden Gewerbes in einzelnen Unternehmen Hygi-
ene- und Gesundheitsvorschriften (Stichwort „Tönnies“) 
und skandalöse Arbeitsbedingungen (Stichwort „Rana 
Plaza“) zur Aufwertung von Nachhaltigkeitsaspekten (in 
den verbliebenen Unternehmungen der Textilindustrie) 
beitragen, die ein Insourcing begünstigen. Dies erfolgt 
aber nicht – wie unsere Zahlen zur räumlichen Verteilung 
der Insourcing-Aktivitäten zeigen – primär aus den Län-

ABBILDUNG 2

Gründe für die einzelfallbezogene Insourcing-Entscheidung

Anmerkung : „Wie wichtig oder ausschlaggebend waren die folgenden Gründe dafür, dass Ihr Unternehmen für 
den als strategisch wichtig erachteten Insourcing-Prozess Dienstleistungen oder Produktionsprozesse in das 
Unternehmen eingegliedert hat ?“

Quelle : Eigene Berechnung und Darstellung, N = 219–244
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dern außerhalb der EU. In den Teilbranchen „Koks, Öl, 
Chemie, Gummi, Kunststoff “ und im Maschinenbau sind 
es mitunter Umweltschutzvorschriften und -erwartungen, 
die auch vorgelagerte Produktionsstufen umfassen und 
sich im eigenen Unternehmen besser realisieren lassen. 
Insgesamt ist jedoch davon auszugehen, dass solche, sehr 
unterschiedlich gelagerte Nachhaltigkeitserwägungen im-
mer nur für eine geringe Anzahl an Unternehmen relevant 
sind. Dies erklärt die im Vergleich zu anderen Motiven ge-
ringe Bedeutung dieser Motivlage in den Unternehmen 
des Verarbeitenden Gewerbes.

Dass Insourcing-Prozesse nicht immer solitäre Ent-
scheidungen der Geschäftsleitung, sondern vielerorts ein 
Ergebnis innerbetrieblicher Aushandlungen sind, wird 
in wenigen Studien berücksichtigt. Die in sozialwissen-
schaftlichen Studien zu Insourcing betonte mögliche Po-
litikhaftigkeit von In- und Outsourcing-Prozessen (Hert-
wig / ​Wirth 2019) spiegelt sich auch in unseren Daten wi-
der. Hier zeigt sich, dass Insourcing-Entscheidungen in 
vielen Fällen unter Beteiligung von mehreren Akteurs-
gruppen mit ausdifferenzierten Interessenlagen getroffen 
werden.

Die Interviewten wurden gefragt, welche Akteurs-
gruppen bei Entscheidungen zu Insourcing im Unterneh-
men beteiligt waren. Als Antwortoptionen wurden „Be-
triebsleitung“ (BL), „Betriebsrat“ (BR), „Geschäftsfüh-
rung“ (GF), „Aufsichtsrat“ (AR), „Gewerkschaft“ (GEW), 
„Fachabteilungen“ (FA) und „Gremien der Entscheidungs-
findung (z. B. make-or-buy-Komitee)“ (Gremien) vorgege-
ben. Die Verteilung der Entscheidenden in Strategiefragen 
wird in Abbildung 3 ersichtlich und belegt, dass es sich bei 
Insourcing vor allem um eine Managemententscheidung 
handelt. Allerdings sind in den meisten Fällen neben un-
terschiedlichen Managementebenen (z. B. die Betriebslei-
tung oder die Fachabteilung) noch weitere Akteure bzw. 
Akteursgruppen beteiligt.

Lediglich in zwei Fällen gab das befragte Management 
an, Gewerkschaften seien bei einer Insourcing-Entschei-
dung involviert gewesen. Aufgrund der Konstruktion des 
dualen Systems industrieller Beziehungen erscheint dies 
zunächst plausibel, da Gewerkschaften als betriebsexter-
ne Akteure nur wenig institutionalisierte Einflussmög-
lichkeiten auf In- und Outsourcing-Entscheidungen besit-
zen. In der Praxis ist jedoch davon auszugehen, dass Ge-
werkschaften in weit mehr Fällen zumindest beratend Be-
triebsräte unterstützt haben und somit in einer Manage-
mentbefragung der Gewerkschaftseinfluss in Insourcing-
Entscheidungen unterschätzt wird.

Betriebsräte stehen Insourcing-Strategien in der Regel 
positiv gegenüber, denn sie versprechen sich von der Aus-
weitung des Leistungsspektrums der Unternehmung Op-
tionen für die Beschäftigungssicherung oder den Beschäf-
tigungsaufbau im internen Arbeitsmarkt. Sie können dies 
mit ihren Mitbestimmungsrechten beratend begleiten 
oder durch die geschickte Kombination von Rechten und 
Sachfragen sogar initiieren (vgl. Hertwig / ​Wirth 2019). Im 

Gegensatz dazu führt das als wirtschaftliche Entscheidung 
des Managements nicht mitbestimmte, aber häufig sozi-
al flankierte Outsourcing in der Regel zu Personalabbau. 
Insofern haben – auch aufgrund des institutionellen Rah-
mens der bundesdeutschen Betriebsverfassung (vgl. Hohn 
1991) – Betriebsräte und Gewerkschaften ein Interesse am 
Erhalt bzw. Ausbau der Beschäftigung im internen Ar-
beitsmarkt einer Unternehmung.

Wenn der Effekt von Betriebsräten berücksichtigt 
wird, so zeigt sich, dass in 31 von 267 Unternehmen (12 %) 
der Betriebsrat an Entscheidungen beteiligt war. Betrach-
tet man nur Unternehmen, die einen Betriebsrat besit-
zen, so steigt der Prozentanteil sogar auf 34 % (N = 85). Be-
triebsräte agieren bei Insourcing immer zusammen mit 
anderen Akteuren. Es zeigen sich aber auch Größen- und 
Teilbrancheneffekte, die auf die Stärke oder Professiona-
lität von Betriebsräten in den jeweiligen Segmenten ver-
weisen. Nach Größenklassen zeigt sich ein statistisch sig-
nifikanter Betriebsratseffekt (χ² = 52,578 ; p < 0,01, Cohens 
ω = 0,446) : Je größer das Unternehmen, desto häufiger 

ABBILDUNG 3

Beteiligung an strategischen Entscheidungen

Anmerkung : „Wer ist üblicherweise an den strategischen Entscheidun-
gen bezüglich der Insourcing-Prozesse beteiligt ?“ (Mehrfachnennungen 
möglich)

Quelle : Eigene Berechnung und Darstellung, N = 267
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schaltet sich der Betriebsrat ein, was auf bekannte Befunde 
aus Untersuchungen über andere Formen der Umstruktu-
rierung (z. B. die Vergabe von Onsite-Werkverträgen) ver-
weist (z. B. Hertwig / ​Wirth 2021). Im Fahrzeugbau spielt 
der Betriebsrat bei rund 27 % der Insourcing-Entschei-
dungen eine Rolle, in der Papierindustrie bei rund 20 %. 
Angesichts weitreichender Umstrukturierungen im Fahr-
zeugbau in Richtung E-Mobilität und damit verbundener 
Auslastungsprobleme ist nachvollziehbar, dass Betriebsrä-
te und Gewerkschaften insbesondere in dieser Teilbran-
che an Insourcing beteiligt sind. Unsere Fallstudien unter-
stützen dieses Ergebnis, indem sie aufzeigen, dass in die-
sen Teilbranchen die Interessenvertretungen Insourcing 
allgemein vorantreiben. Zudem könnten die Befunde zu 
diesen Teilbranchen sowohl durch die Professionalität als 
auch die besondere Machtbasis der Interessenvertretung 
bedingt sein.

4.2	 Auswirkungen der Digitalisierung

Die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die 
Konfiguration der Leistungserbringung wurde innerhalb 
unserer quantitativen Befragung auf unterschiedliche 
Weise abgebildet. Insgesamt liefern die Befunde klare In-
dizien für das Zusammenspiel bzw. die Wechselwirkung 
zwischen Digitalisierungsprozessen und der Dynamik der 
Restrukturierung. In vielen Unternehmen sind digitale 
Strategien oder Organisationsmodelle integraler Bestand-
teil, wenn Strukturen und Abläufe durch In- oder Out-
sourcing-Prozesse umgestaltet werden.

Das Management wurde zur Rolle digitaler Technolo-
gien bei In- sowie Outsourcing-Entscheidungen befragt. 
In Bezug auf Outsourcing-Entscheidungen spielen digi-
tale Technologien bei 40 % der Unternehmen eine große 
bis sehr große Rolle. Dabei steigt die Bedeutung digita-
ler Technologien mit der Betriebsgröße tendenziell an. In 
der Größenklasse der Unternehmen mit 200 und mehr 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sehen 50 % der 
Befragten eine große oder sehr große Bedeutung und le-
diglich ein Viertel der Befragten keinerlei Bedeutung der 
Digitalisierung für die Outsourcing-Entscheidungen, die 
innerhalb der letzten drei Jahre getroffen wurden. In der 
Größenklasse 20 bis 49 Beschäftigte sind es demgegen-
über nur 25 %, die eine große oder sehr große Bedeutung 
von Digitalisierung konstatieren, und mehr als 50 % des 
befragten Managements sieht keine oder nur eine geringe 
Bedeutung der Digitalisierung für Outsourcing. Bivariat 
ergibt sich ein statistisch signifikanter Unterschied,  4 wenn 
die Rolle digitaler Technologien bei Outsourcing-Pro-
zessen im Größenvergleich betrachtet wird (χ² = 16,562 ; 
p < 0,05, Cohens ω = 0,226).

Auch im Teilbranchenvergleich zeigen sich deutli-
che, wenngleich statistisch nicht signifikante Unterschie-
de. Vor allem in der Textilindustrie (mit 58 %, N = 12) und 
in der Chemieindustrie (ca. 45 %, N = 33) schätzen über-
durchschnittlich viele Unternehmen die Rolle digitaler 

Technologien als groß bis sehr groß für Outsourcing-Ent-
scheidungen ein. Unterdurchschnittlich ist die Bedeutung 
im Fahrzeugbau (28 %, N = 7), in der Lebensmittel- (26 %, 
N = 19) und Papierindustrie (31 %, N = 12). Die geringe Be-
deutung im Fahrzeugbau überrascht hier. Sie erklärt sich 
aber mitunter dadurch, dass Technologien für die Just-in-
time-and-sequence-Fertigung oder Forschung und Ent-
wicklung zwischen OEMs und Zulieferern bereits seit vie-
len Jahren zum Einsatz kommen (Jürgens 2003). Sie sind 
somit kein Novum der jüngeren Digitalisierungsschritte. 
Für die Textilindustrie ist zu vermuten, dass digitale Tech-
nologien eine stärkere Steuerung (globaler) Wertschöp-
fungsketten ermöglichen.

Bei den Insourcing-Prozessen ergibt sich weder im 
Größenvergleich (χ² = 17,854) betrachtet noch im Teil-
branchenvergleich (χ² = 38,310) ein statistisch signifikan-
ter Unterschied, wenn die Rolle digitaler Technologien für 
Insourcing betrachtet wird. 37 % der Unternehmen geben 
an, dass digitale Technologien eine große bis sehr gro-
ße Bedeutung für Insourcing-Prozesse im Unternehmen 
spielen (gegenüber 40 % bei Outsourcing).

Ein Zusammenhang zwischen In- und Outsourcing-
Dynamiken zeigt sich auch, wenn man den Digitalisie-
rungsgrad der Unternehmen (in der Selbsteinschätzung 
des Managements) betrachtet. Die Unternehmen wur-
den gefragt, wie sie ihren Digitalisierungsfortschritt all-
gemein und in Bezug auf die externe Vernetzung mit an-
deren Unternehmen einschätzen. Unternehmen, die ihren 
allgemeinen Digitalisierungsfortschritt höher einschät-
zen, weisen durchschnittlich mehr Insourcing-Fälle auf 
(Spearmans r = 0,067, p < 0,05, N = 222). Noch stärker ist 
der Zusammenhang, wenn man nach dem Grad der ex-
ternen digitalen Vernetzung der Unternehmensprozesse 
fragt (Spearmans r = 0,112, p < 0,05, N = 222). Es lassen sich 
vier Gruppen von Unternehmen miteinander vergleichen : 
(1) Unternehmen mit In-, aber ohne Outsourcing ; (2) mit 
Out-, aber ohne Insourcing ; (3) mit In- und Outsourcing ; 
sowie (4) Unternehmen, die im Untersuchungszeitraum 
weder In- noch Outsourcing betrieben haben. Betrachten 
wir diese hinsichtlich des allgemeinen und externen Digi-
talisierungsfortschritts, so zeigt sich, dass die Gruppe, die 
weder In- noch Outsourcing betreibt, den geringsten Di-
gitalisierungsfortschritt aufweist.

In einer multinomialen Regression wurden ebenfalls 
die genannten Ausprägungen (1) bis (4) verglichen. Die 
unabhängigen Variablen bilden die Einschätzung zum all-

4	 Wenn umgangssprachlich von einem signifikanten Unter-
schied gesprochen wird, so meint dies meist eine große 
Differenz. Ein statistisch signifikanter Unterschied weist 
jedoch lediglich darauf hin, dass in den Befragungsdaten 
eine Differenz zu sehen ist, die mit hoher Wahrscheinlich-
keit nicht zufällig ist und auch in der jeweiligen Grundge-
samtheit vorliegt. Um die Stärke des Effekts zu sehen, wird 
daher Cohens ω angegeben.
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gemeinen Digitalisierungsfortschritt im Unternehmen so-
wie der Grad der externen Digitalisierung.  5

Die multivariate Regression (N = 755) zeigt, dass die 
externe Digitalisierung einen statistisch signifikanten Ein-
fluss auf Outsourcing-Fälle (Unternehmen mit Out-, aber 
ohne Insourcing) aufweist (Logit = 0,151 ; p < 0,05). Der all-
gemeine Digitalisierungsfortschritt ist nicht statistisch si-
gnifikant (Logit = 0,038). Bei der Gruppe der Insourcing-
Fälle (Unternehmen mit In-, aber ohne Outsourcing) hat 
dagegen der allgemeine Digitalisierungsfortschritt einen 
statistisch signifikanten Einfluss auf dem 10%-Niveau 
(Logit = 0,177 ; p < 0,1), die externe Digitalisierung jedoch 
nicht (Logit = 0,088). Bei Unternehmen, die In- und Out-
sourcing betrieben haben, scheint sich dieser Effekt aufzu-
heben. Weder der allgemeine Digitalisierungsfortschritt 
(Logit = 0,036) noch die externe Digitalisierung sind sta-
tistisch signifikant (Logit = 0,088).

Unsere Auswertungen zeigen, dass eine interorganisa-
tionale digitale Vernetzung – ganz im Einklang mit Über-
legungen zu einer „grenzenlosen Unternehmung“ (Picot 
et al. 2001) – stark mit Outsourcing-Prozessen korreliert. 
Umgekehrt finden wir einen Zusammenhang zwischen 
dem Grad der internen Digitalisierung der Geschäftspro-
zesse und Insourcing-Prozessen. Offensichtlich werden 
Restrukturierungen in den Unternehmen also digital un-
terstützt, unabhängig davon, ob es sich um Restrukturie-
rungen mittels Insourcings (dieses geht mit einem hohen 
allgemeinen Digitalisierungsfortschritt im Unternehmen 
einher) oder um Restrukturierungen mittels Outsour-
cings (dieses geht mit einer hohen externen digitalen Ver-
netzung einher) handelt.

Obgleich die quantitativen Daten auf allgemeine Zu-
sammenhänge verweisen, so legen unsere Fallstudien 
doch nahe, die Wirkung der Digitalisierung nicht zu über-
höhen. Denn sie zeigen, dass es weder einen eindeutigen 
noch einen zwingenden Zusammenhang zwischen Digita-
lisierung und Restrukturierung gibt. Der wichtigste Ent-
scheidungsträger scheint das Management zu sein, unab-
hängig davon, ob die Unternehmung stark oder schwach 
digitalisiert ist. Dieses entscheidet über die Verteilung und 
die (durch digitale Technologien und Organisationsmo-
delle flankierte) Ausgestaltung der Wertschöpfungsaktivi-
täten in und zwischen Organisationen.

5	 Schlussfolgerungen 
und Limitationen der Studie

Bezüglich der Motivlagen zeigen die Befunde überra-
schenderweise, dass Insourcing praktiziert wird, um ne-
ben einer Verbesserung der Arbeitsabläufe mehr Flexibi-
lität zu erreichen – ein Argument, das üblicherweise ne-
ben einem Kostensenkungsargument für die Legitimation 

von Outsourcing-Maßnahmen in Anspruch genommen 
wird. Die ökologische Nachhaltigkeit hat eine Bedeutung 
für das Insourcing-Geschehen ; im Vergleich zu „harten“ 
ökonomischen Kategorien landet sie jedoch „nur“ im 
Mittelfeld.

Die Insourcing-Maßnahmen erfolgen relativ betrach-
tet häufiger aus marktlichen Beziehungen und umfassen 
vor allem Kernbereiche der Wertschöpfung. Insourcing 
von Leistungen in Randbereichen (z. B. Kantine, Werk-
schutz, Reinigung) findet so gut wie nicht statt. Ein In-
sourcing erfolgt eher, wenn es sich um Leistungen han-
delt, die vormals aus dem Inland (Onsite, in der Region 
oder in Deutschland) bezogen wurden. Die vorliegenden 
Daten lassen vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit, Leis-
tungen zurückzuholen, in absoluten Zahlen geringer wird, 
je weiter entfernt sie lokalisiert waren. Implizit widerspre-
chen somit unsere Befunde dem dominanten Diskurs der 
International Business-Literatur zum Insourcing und auch 
den jüngeren Befunden zur Zunahme von Rückverlage-
rungen aufgrund des Kriegsgeschehens und der Nachwir-
kungen der Pandemie. Da unsere Datenerhebung vor Be-
ginn des Krieges stattfand, schlagen sich die Auswirkun-
gen jedoch nicht in unseren Daten nieder.

Die Entscheidung für ein Insourcing ist – wie zu er-
warten  – dominant eine Management-Entscheidung ; in 
ca. einem Drittel der Fälle sind in Betrieben mit Betriebs-
rat aber auch die betrieblichen Interessenvertretungen in-
volviert. Unsere Fallstudien zeigen hier, dass es darauf an-
kommt, wie bestimmte Kontexte, Regeln und Ressourcen 
in Organisationen aktualisiert werden und dass dies kon-
tingent, also anders möglich, wenngleich nicht beliebig 
ist. Insofern können diese quantitativen Befunde als ein 
Plädoyer für eine organisationstheoretische Analyse inter-
pretiert werden.

Obgleich unsere Daten keine Schlüsse auf Kausalbe-
ziehungen zulassen, so belegen sie doch die starke Wech-
selwirkung zwischen Technologie und Restrukturierung. 
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die fort-
schreitende Digitalisierung die Dynamiken der Restruk-
turierung erhöhen wird. Sie begünstigt aber nicht ein-
seitig In- oder Outsourcing. Dies verweist darauf, dass 
Technologienutzung immer von organisationalen Stra-
tegien abhängt. Digitalisierung wirkt auf mehreren Ebe-
nen als „Enabler“, der jedoch organisations- und arbeits-
politisch gestaltet werden muss : durch neue Optionen der 
Organisationsgestaltung, Flexibilisierung und Kostensen-
kung, aber auch durch den institutionellen Zwang allge-
genwärtiger Digitalisierungsdiskurse (vgl. Pfeiffer 2017). 

5	 Kontrollvariablen waren : Anzahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, Unternehmensalter, Führung 
(durch Eigentümer oder Management), Konzernbindung, 
Börsennotierung, Anteil hochqualifizierter und atypischer 
Beschäftigung, Vorhandensein einer Interessenvertretung, 
Tarifbindung sowie Indizes zu Unternehmenseigenschaften 
wie der Unternehmenskultur.
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Gleichzeitig ist zu erwarten, dass – sei es durch Kriege, Krisen, Pande-
mien, gesetzliche Vorgaben oder die sozial-ökologische Transformation 
erzwungene – Restrukturierungen einen „Technology-Pull“-Effekt haben 
werden. Denn Unternehmen versuchen, Restrukturierungen durch ver-
schiedene Formen digitaler Technik- und Organisationsmodelle zu flan-
kieren. Einige Unternehmen setzen ihre Restrukturierungsstrategien  – 
unabhängig davon, ob es sich um In- oder Outsourcing handelt – unter 
Nutzung passender digitaler Technologie um. In anderen hingegen wird 
die Restrukturierungsentscheidung selbst dadurch beeinflusst, ob und 
welche digitalen Optionen praktikabel und umsetzbar erscheinen (vgl. 
auch Hertwig 2012).

Unsere Befunde haben auch praktische Implikationen für Mitbe-
stimmungsakteure. Die Argumente für oder gegen In- bzw. Outsourcing 
weisen eine gewisse „Beliebigkeit“ auf. Deshalb können sich Mitbestim-
mungsakteure (noch breiter und stärker) mit guten Argumenten und in 
Koalitionen mit anderen Akteuren mit gleichgelagerten Interessen (z. B. 
aus dem mittleren Management, verschiedenen Abteilungen oder Unter-
nehmensteilen) in den innerbetrieblichen Diskurs der zwischenbetriebli-
chen Arbeitsteilung einmischen (vgl. Wirth 2021) und somit die Entschei-
dungen beeinflussen. Dies hat für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
zur Folge, dass betriebliche Interessenvertretende darauf vorbereitet wer-
den müssen, indem sie mikropolitische und ökonomische Kompetenzen 
ausbauen. Die Eröffnung des Diskurses über die zwischenbetriebliche 
Arbeitsteilung erscheint auf Basis unserer Daten am sinnvollsten, wenn 
es sich dabei um räumlich nah ausgelagerte Aktivitäten handelt, die vor 
nicht allzu langer Zeit outgesourct wurden und dem Kernbereich des Un-
ternehmens zugerechnet werden. Probleme in der Zusammenarbeit mit 
den Kooperationspartnern (kurz) nach dem Outsourcing können ein 
Einstieg in diese Auseinandersetzung darstellen. Die mit einer umfassen-
den Digitalisierung einhergehende Steigerung der Arbeitsproduktivität 
macht ein Insourcing wahrscheinlicher und die mitbestimmte Ausgestal-
tung notwendig.

Unsere Studie unterliegt spezifischen Limitationen. Es handelt sich 
um eine Managementbefragung, bei der in einigen Teilbranchen nur we-
nige Fälle berücksichtigt werden konnten. Daher ist eine sorgfältige In-
terpretation der Ergebnisse angebracht, da die Validität unter Umständen 
eingeschränkt sein könnte. Die Fragen, insbesondere zur Partizipation an 
der Insourcing-Entscheidung, können aufgrund sozialer Erwünschtheit 
verzerrt sein. So ist es z. B. möglich, dass das Betriebsrats- oder Gewerk-
schaftsengagement nicht anerkannt werden soll und die Interessenver-
tretungen daher in der Befragung nicht erwähnt werden. Unsere Fallstu-
dien in Betrieben mit Betriebsrat und nennenswerter gewerkschaftlicher 
Verankerung weisen hingegen darauf hin, dass Betriebsräte und Gewerk-
schaften auf vielfältige Art und Weise (in)direkt in die Entscheidungen 
involviert sind. Insofern wären in einer umfassenderen Publikation die-
se Ergebnisse unseres Mixed-Methods-Ansatzes zusammenzuführen 
und dabei weitere Aspekte (z. B. die differenzierte Betroffenheit nach Ge-
schlecht) in den Blick zu nehmen. Weiterhin liegt eine Querschnittsana-
lyse vor. Dies bedeutet beispielsweise, dass wir nicht eindeutig ausmachen 
können, ob Digitalisierung zu In- und Outsourcing führt oder ob In- und 
Outsourcing eine höhere Digitalisierung begünstigt. Es gilt, in Längs-
schnittstudien die rekursive Konstitution von Wertschöpfung(stiefe) und 
Technologie in den Blick zu nehmen (vgl. dazu Ortmann 1995 ; unter me-
thodischen Aspekten Apfel 2021). ■
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Arbeiten in bioökonomischen 
Produktionsprozessen
Eine qualitative Analyse von Arbeit und Beschäftigung 
in Chemie, Landwirtschaft und Pharmazie

Während in politischen Papieren zur Bioökonomie eine Arbeitswelt mit hoch 
qualifizierten Tätigkeiten und nur wenig sozialem Regulierungsbedarf entworfen 
wird, fällt ein empirischer Blick in die Betriebe differenzierter aus : Die Bioökonomie 
ist nicht nur von enormen Wissens- und Flexibilitätsanforderungen geprägt, 
sondern wird auch von einer Vielzahl von Tätigkeiten in Laboren, Produktion, 
Ernte oder Logistik, einer hohen Arbeitsintensität sowie von atypischer 
Beschäftigung mitgetragen. Eine gelingende bioökonomische Transformation 
setzt die Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen auf allen Qualifikationsniveaus 
sowie die Wertschätzung von Erfahrungswissen und manueller Arbeit voraus.

HENDRIK BRUNSEN, AGNES FESSLER, YANNICK KALFF, HAJO HOLST

1	 Einleitung

Um den menschengemachten Klimawandel einzudäm-
men, stehen Wertschöpfungsprozesse auf dem Prüfstand : 
CO2-Emissionen müssen reduziert, die Rohstoffübernut-
zung muss begrenzt und gleichzeitig sozialer Wohlstand 
auf nachhaltigem Wege sichergestellt werden. Der Über-
gang in eine Bioökonomie, in der konventionelle, fossil-
basierte Produktionsprozesse auf biobasierte und ressour-
censchonende Produktionsprozesse umgestellt werden, 
stellt hierzu eine mögliche Lösung dar. Sie steht für die 
veränderte Rolle des „Lebendigen“ im Wirtschaftsprozess 
(Béfort 2023 ; Birch 2019 ; Bringezu et al. 2020) und wird 
gesellschaftlich kontrovers diskutiert – z. B. bei den The-
men Gentechnik oder Landverbrauch für nachwachsende 
Rohstoffe (Ahola-Launonen / ​Kurki 2022 ; Asdal et al. 2023 ; 
Gottwald / ​Krätzer 2014).

Die Bioökonomie wird auf globaler, europäischer und 
nationaler Ebene durch verschiedene Policies sowie durch 
Förder- und Programminitiativen vorangetrieben (BMBF / ​
BMEL 2022 ; European Commission 2018 ; OECD 2009). 
Die deutsche Bundesregierung verfolgt mit der nationalen 
Bioökonomiestrategie das Ziel der „Erzeugung, Erschlie-
ßung und Nutzung biologischer Ressourcen, Prozesse und 
Systeme, um Produkte, Verfahren und Dienstleistungen 
in allen wirtschaftlichen Sektoren im Rahmen eines zu-

kunftsfähigen Wirtschaftssystems bereitzustellen“ (BMBF / ​
BMEL 2022, S. 3). Eine gestärkte Wirtschaft soll, so die 
wirtschaftspolitische Hoffnung, auf der Basis von „grü-
nem“ Wachstum entstehen und neue attraktive Arbeits-
plätze für die Beschäftigten bieten (Bringezu et al. 2020, 
S. 12). Diese Ziele machen das Feld der Bioökonomie auch 
für die arbeitspolitische Gestaltung hochrelevant.

In der Bioökonomie verändert sich der Umgang mit 
der stofflichen Produktionsbasis. Chemie und Pharmazie 
stellen von fossilen auf biobasierte Produktionsprozesse 
um. In der Landwirtschaft verändern digitale Technolo-
gien und die mit ihnen erhobenen und verarbeiteten Bio-
daten  den Umgang mit Ressourcen. Es entsteht ein neu 
justiertes Verhältnis von Technik und Natur, bei dem mit 
Biowissen(schaft), Biotechnologie und Informationstech-
nologie ein Umgang mit der Heterogenität der natürlich-
lebendigen Produktionsbasis gesucht wird (z. B. Varianz 
von Mikroorganismen, bearbeiteter Naturstoffe und Bö-
den). Wir sprechen daher von bioökonomischen Produk-
tionsprozessen. Die Betriebe in der Bioökonomie stellt dies 
vor Herausforderungen, die sich auch auf die Erwerbstä-
tigen auswirken. Bislang liegen jedoch noch keine quali-
tativen empirischen Erkenntnisse über die Auswirkungen 
solcher bioökonomischen Umstellungen auf die Beschäf-
tigten vor. Vielmehr wird die Arbeitsqualität im deutschen 
Bioökonomie-Monitoring sogar als unproblematisch de-
klariert und nicht näher berücksichtigt (Bringezu et al. 
2020, S. 15). Hier setzt unser Beitrag an : Wir untersuchen 
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anhand von Fallstudien in der Chemie, Landwirtschaft 
und Pharmazie, welche Folgen die Umstellung auf Bio-
ökonomie für Arbeit und Beschäftigung aus der Perspek-
tive der Erwerbstätigen hat. Wir betrachten die Biopoly-
merchemie, das Precision Farming und die medizinische 
Biotechnologie. In den drei Fällen finden wir Produk-
tionsprozesse vor, die exemplarisch für die Zielstellung 
der nationalen Bioökonomiestrategie (BMBF / ​BMEL 2022) 
stehen, indem sie auf nachwachsenden Rohstoffen, Bio-
technologie, Biodaten sowie Biowissen aufbauen. Bioöko-
nomisch produzierende Betriebe haben teilweise (noch) 
einen Nischencharakter innerhalb der Sektoren, weisen 
jedoch allesamt Wachstumsdynamiken auf.

Unsere zentrale These ist, dass die bioökonomischen 
Eigenschaften der Produktion sich direkt auf die Arbeits-
bedingungen auswirken. Dies gilt insbesondere für ein-
geschränkte Möglichkeiten der Standardisierung von 
bioökonomischen Produktionsprozessen, welche die Be-
schäftigten vor enorme Wissens- und Flexibilitätsanforde-
rungen stellen. Hinzu kommen eine, im Vergleich zu den 
konventionell wirtschaftenden Betrieben, eher schwache 
Marktlage sowie ein spürbarer Arbeits- und Fachkräfte-
mangel, der sich auf Beschäftigungsverhältnisse auswirkt 
und die hohe Arbeitsintensität in den untersuchten Be-
trieben noch verstärkt. Zu beobachten ist dabei nicht 
nur ein Bedeutungszuwachs kognitiver Arbeit sowie der 
Einsatz atypischer und prekärer Beschäftigung (vgl. Fritz 
2022), sondern auch die weiterhin hohe Relevanz von Er-
fahrungswissen und manueller Arbeit.

Der Beitrag gliedert sich wie folgt : Beginnend skizzie-
ren wir den Forschungsstand zu Arbeit und Beschäftigung 
in der Bioökonomie (Abschnitt 2). Nach der Darstellung 
der Fallauswahl und Methoden (3) arbeiten wir im empi-
rischen Teil drei zentrale Herausforderungen bei der Um-
stellung auf bioökonomische Produktionsprozesse heraus 
(4) und diskutieren die Folgen für die Arbeitsbedingun-
gen (5). Abschließend ziehen wir ein Fazit (6).

2	 Bioökonomie und ihre Folgen 
für Arbeit und Beschäftigung

Die Bioökonomie ist nicht einheitlich definiert. Bugge 
et al. (2019, S. 27 ff.) differenzieren in der wissenschaftli-
chen Debatte drei große Visionen : Die biotechnische Vi-
sion zielt auf die Förderung von innovativen Biotechno-
logien, insbesondere der Gentechnik für pharmazeutische 
(z. B. mRNA-Impfstoffe) oder agrarwirtschaftliche (z. B. 
resistentes Saatgut) Anwendungen. Der Fokus liegt auf 
wirtschaftlichem Wachstum, hoher Wertschöpfung und 
hoch qualifizierten Beschäftigungsfeldern. In der Biores-
sourcen-Vision ersetzen nachwachsende Rohstoffe fossile 
Grundstoffe. Der Fokus liegt auf Wirtschaftswachstum, 

das Forschung und Entwicklung sowie industrieller Pro-
duktion eine große Bedeutung zuschreibt. In der Vision 
der Bioökologie sollen biologische Vielfalt gefördert und 
Ökosysteme erhalten werden. Statt auf Wachstum linearer 
Wirtschaftsprozesse zielt die Vision auf nachhaltige Kreis-
läufe mit wiederverwendeten Rohstoffen.

Mit diesen Visionen gehen sehr unterschiedliche Vor-
stellungen einer bioökonomischen Wirtschaftsweise und 
ihres Beschäftigungs- und Arbeitsfelds einher. Nicht zu-
letzt deshalb ist die Operationalisierung bioökonomischer 
Sektoren bislang eher „ad hoc“ geblieben (Wackerbau-
er 2020, S. 31). Meist werden Land- und Forstwirtschaft, 
Nahrungsmittelindustrie, Pharmazie und Chemie oder 
der Energiesektor (Biogas) betrachtet. Daneben bilden 
Dienstleistungsbranchen oder weiterverarbeitende Indus-
trien „hybride Sektoren“, die nur teilweise auf biobasier-
ten Grundstoffen oder Aktivitäten basieren (Ronzon et al. 
2022 a, S. 8197). Fritz (2022, S. 22) unterscheidet (teil-)bio-
basierte Berufe einer erweiterten und einer Kern-Bioöko-
nomie.

Mit der Bioökonomie werden neben wirtschaftlichen 
Wachstumsstrategien auch beschäftigungspolitische Ziele 
in den entsprechenden Sektoren und Berufsfeldern ver-
folgt. Die Effekte auf Arbeit und Beschäftigung können 
zunächst als quantitative Veränderungen gemessen und 
bewertet werden. Bringezu et al. (2020, S. 44) prognosti-
zieren im Bioökonomie-Monitoring bis 2030 einen Be-
schäftigungsrückgang, der durch Verluste in rohstoffpro-
duzierenden Branchen – vor allem in der Landwirtschaft 
durch Betriebskonzentration und erhöhten Technikein-
satz – und im verarbeitenden Gewerbe ausgelöst und nur 
begrenzt durch Zuwachs in Forschung und Entwicklung 
sowie im Gastgewerbe (hybrider Sektor) aufgefangen 
wird. Die Beschäftigtenanzahl in den bioökonomischen 
Kernbereichen  1 in Deutschland lag 2020 bei ca. 2,09 Mio. 
Personen (Ronzon et al. 2022 b). Trotz schrumpfender Be-
schäftigtenzahlen sind die Wertschöpfung und Arbeits-
produktivität in der Bioökonomie gestiegen. Das betrifft 
vor allem die Landwirtschaft, in der ein Viertel aller Bio-
ökonomie-Erwerbstätigen beschäftigt sind. In der Bio-
pharmazie und Biochemie nehmen hingegen Wertschöp-
fung und Beschäftigung zu (Ronzon et al. 2022 a). Zudem 
beobachtet Fritz (2022, S. 46) in der deutschen Bioöko-
nomie eine Verschiebung von manueller und technischer 
hin zu mehr kognitiver und interpersoneller Arbeit durch 
eine stärkere Orientierung an Forschung und Entwicklung 
sowie Dienstleistungen. Demgegenüber verlagert sich der 

1	 Hierzu zählen Ronzon et al. (2022b) : Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Fischerei, Herstellung von Lebensmitteln, Ge-
tränken und Tabak, Herstellung von Textilien auf Biobasis, 
Herstellung von Holz und Holzprodukten, Herstellung von 
Papier, Herstellung von Chemikalien auf Biobasis, Herstel-
lung von Arzneimitteln auf Biobasis, Herstellung von Bio-
kunststoffen, Herstellung von flüssigen Biokraftstoffen und 
Erzeugung von Biostrom.
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Ressourcenanbau in den globalen Süden (Lühmann 2021). 
Die Zahlen widerlegen das Jobmotor-Versprechen der 
Bioökonomie für die Bundesrepublik. Die politisch ange-
strebten Beschäftigungseffekte sind ungleich verteilt und 
betreffen nur bestimmte Berufsgruppen.

Neben den Beschäftigungseffekten sind auch qualitati-
ve Folgen für Arbeit in der Bioökonomie zu erwarten, wel-
che noch weitgehend unerforscht sind. Nachhaltigkeits-
transformationen in der Wirtschaft haben Auswirkungen 
auf Arbeitsmärkte und insbesondere auf die Qualifikatio-
nen und Tätigkeitsprofile „grüner Jobs“ (OECD 2017). Je-
doch sei das Greening ein allgemeines Phänomen in der 
Wirtschaft und der Arbeitswelt, das nicht nur auf spezi-
fische Sektoren wie die Bioökonomie zutreffe (Helmrich 
et al. 2014, S. 17). Darüber hinaus drohen Fragen zu Ar-
beitsqualität oder auch spezifischen Arbeitsanforderungen 
in den Hintergrund zu treten. Der Pilotbericht zum Bio-
ökonomie-Monitoring lässt Faktoren sozialer Nachhaltig-
keit, „die im innerdeutschen Kontext eher weniger proble-
matisch erscheinen (z. B. Arbeitnehmerrechte)“ (Bringezu 
et al. 2020, S. 15) gar bewusst außen vor. Ungleichheitsdy-
namiken innerhalb der deutschen Bioökonomie erregen 
bislang kaum Aufmerksamkeit. Fritz (2022) resümiert für 
die Bioökonomie geringfügig mehr Normalarbeitsverhält-
nisse als im Industriedurchschnitt. Die seien jedoch fle-
xibler, da biobasierte Ressourcen, biogene Prozesse oder 
Lebewesen kaum normiert, standardisiert oder rationali-
sierbar seien. Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion 
und Gastronomie weisen zudem hohe Niedriglohnantei-
le auf (ebd., S. 41 f.). Untersuchungen der agrarindustriel-
len Bioökonomie im globalen Süden geben darüber hin-
aus Aufschluss über problematische sozioökonomische 
(und ökologische) Entwicklungen, wie zunehmende pre-
käre, teilweise geschlechtersegregierte, unbezahlte sowie 
migrantische Arbeit bei insgesamt nur überschaubaren 
Beschäftigungszugewinnen (Puder / ​Tittor 2023 ; Sinaga 
2021). Stärker stehen hierzulande die Qualifikationserfor-
dernisse der Bioökonomie im Fokus, die besonders hoch 
qualifizierte, akademische Fachkräfte anziehen soll. Darü-
ber dürfen weitere Ausbildungsformen und -berufe aber 
nicht vergessen werden (Herrmann 2021). Dennoch wird 
die Rolle von Handwerk, Produktions- und Logistikarbeit, 
Landarbeit sowie von häufig migrantischen Saisonkräften 
und Leiharbeit (betrifft nicht nur die internationale, son-
dern auch die deutsche Bioökonomie) kaum benannt. An 
diesem Punkt setzt unsere Untersuchung an, die einen 
Einblick in die qualitativen Effekte bioökonomischer Pro-
duktionsprozesse gibt.

3	 Fallauswahl  
und methodischer Zugang

Die Fallauswahl lehnt sich an die Definition der natio-
nalen Bioökonomiestrategie an. Chemie, Landwirtschaft 
und Pharmazie sind Schlüsselbranchen der Bioökonomie 
mit (potenziell) hohen biobasierten Anteilen (Bringezu 
et al. 2020). Die arbeitsgesellschaftlichen Auswirkungen 
untersuchen wir in ausgewählten bioökonomischen Ni-
schen, die die Transformation der Branchen exemplarisch 
repräsentieren : In der Biopolymerbranche werden fossile 
durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt, um biobasierte 
und teilweise auch bioabbaubare Polymere herzustellen – 
die Grundwerkstoffe für sogenannte Biokunststoffe, wie es 
umgangssprachlich heißt. Beim Precision Farming nutzen 
Landwirte digitale Technologien auf Basis von Umwelt- 
und Biodaten, um Ressourceneinsatz und Erträge zu op-
timieren und ökologische Belastungen zu reduzieren. Im 
Fall der medizinischen Biotechnologie werden Biopharma-
zeutika auf molekularer Ebene entwickelt und in Biore-
aktoren (Fermenter) produziert. Die Fälle repräsentieren 
Arbeitsformen von hoch qualifizierter akademischer For-
schungs- und Entwicklungsarbeit über industrielle und 
landwirtschaftliche Produktionsarbeit bis zu gering quali-
fizierten Anlern- und Hilfstätigkeiten. Diese Fallauswahl 
beruht methodisch auf zwei Absichten : Erstens interes-
siert die Gemeinsamkeit der Fälle als exemplarische Wirt-
schafts- und Arbeitsfelder innerhalb ihrer Sektoren im 
Kernbereich der nationalen Bioökonomiestrategie. Zwei-
tens bilden die unterschiedlichen Fälle eine Bandbreite an 
Betrieben und Erwerbsgruppen innerhalb der deutschen 
Bioökonomie ab – von manueller und produzierender bis 
hin zu wissensintensiver Arbeit.

Die Untersuchungsfelder und ihre Arbeits- und Be-
schäftigungsbereiche entwickeln sich dynamisch : Bioche-
mie und Biopharmazie machen kleinere Beschäftigten-
anteile der deutschen Bioökonomie aus (5,6 % bzw. rund 
121 000), wachsen aber stark (+17,5 % seit 2008), wäh-
rend die Landwirtschaft 25,6 % ausmacht, jedoch weiter 
schrumpft (−10,6 %) (European Commission 2023). Bio-
polymere umfassen weltweit 1 % der gesamten Kunst-
stoffproduktionskapazität (IfBB 2021), weisen in den 
letzten Jahren allerdings hohe Wachstumsraten auf (Dis
pan / ​Mendler 2020, S. 45). Die biobasierte Chemie zählt 
43 134 Beschäftigte, davon 15 770 im Bereich biobasierter 
Kunststoffe (European Commission 2023). In der Pro-
duktion arbeiten Fachkräfte (Chemiekant*innen, Kunst-
stofftechniker*innen) ebenso wie Leiharbeiter*innen. Die 
Biokunststoffbranche ist von KMUs geprägt, wobei auch 
große Chemiekonzerne Biopolymerprodukte in ihren 
Portfolios haben. Precision Farming-Technologien wer-
den bislang von 10 % bis 30 % der landwirtschaftlichen Be-
triebe in Deutschland genutzt (Paustian / ​Theuvsen 2017 ; 
Bitkom / ​DLG 2022). Darunter sind häufiger studierte und 
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jüngere Landwirte sowie mittelgroße und größere Betrie-
be (Sonntag et al. 2022). Zur Beschäftigung in der digita-
lisierten Landwirtschaft existieren bislang keine Erhebun-
gen. Die Gesamtzahl landwirtschaftlicher Arbeitskräfte 
sinkt anhaltend durch Betriebskonzentration und (digita-
len) Technikeinsatz. Während Familienarbeitskräfte stark 
zurückgehen, wächst die Zahl ständig Beschäftigter und 
es besteht ein hoher Bedarf an Fach- und Saisonkräften 
(DESTATIS 2020). Die Biopharmazie verdoppelte annä-
hernd ihren Umsatz am deutschen Pharmasektor sowie 
die Beschäftigtenzahl zwischen 2010 und 2020 (Boston 
Consulting Group  / vfa.bio 2021). Biotechnologische Start-
ups mit oftmals weniger als zehn Mitarbeitenden sowie 
wenige mittelgroße produzierende Unternehmen prägen 
die Betriebslandschaft, zudem finden sich biopharmazeu-
tische Abteilungen in vielen der global agierenden Phar-
mariesen. Die Beschäftigtenstruktur ist stark akademisch 
(Biotechnolog*innen, Biowissenschaftler*innen) und von 
hoch spezialisierten Facharbeiter*innen gekennzeichnet 
(Laborant*innen).

Das empirische Material entstammt dem BMBF-For-
schungsprojekt „WorkinBio : Arbeiten in der Bioökono-
mie“ (2020 bis 2023).  2 Dieser Beitrag basiert auf Fallstu-
dien in vier Betrieben : In einem mittelständischen Bio-
pharmaunternehmen (N = 30), einem mittelständischen 
Biopolymerhersteller (N = 13) und  – aufgrund deutlich 
geringerer Beschäftigtenzahlen in Landwirtschaftsbetrie-
ben – zwei Ackerbaubetrieben (konventionell und biolo-
gisch) mit Precision Farming (N = 4). Im Rahmen der Fall-
studien wurden insgesamt 47 offene Leitfadeninterviews 
mit Betriebsleiter*innen, Führungskräften, Beschäftigten 
und Betriebsräten durchgeführt. Ausgewertet wurden die 
Interviews sowohl inhaltsanalytisch entlang vorab entwi-
ckelter Kategorien (u. a. zu Arbeits- und Produktionsbe-
dingungen) als auch mittels Kodierverfahren entlang der 
Relevanzsetzungen der Befragten (Corbin / ​Strauss 2015). 
Mit in die Analyse eingegangen sind 44 Expert*innenin-
terviews (Liebold / ​Trinczek 2009), die wir vorab und par-
allel zu den Fallstudien in Unternehmens- und Branchen-
verbänden, Gewerkschaften, NGOs, Forschungseinrich-
tungen und weiteren Betrieben der Untersuchungsfelder 
durchführten. Diese Interviews haben die Auswertungen 
der Fallstudien als feldspezifisches Hintergrundwissen an-
gereichert.

4	 Herausforderungen in bioöko
nomischen Produktionsprozessen

In bioökonomischen Produktionsprozessen werden Tech-
nik und Natur auf neue Weise ins Verhältnis gesetzt. Kon-
kret bedeutet dies, dass biologisch-stoffliche Wirkungszu-
sammenhänge zum Mittelpunkt der Produktion werden 

und technisch bearbeitet werden. Während in den hoch-
gradig technisierten Produktionsprozessen der Chemie 
und Pharmazie molekulare Prozesse in den Mittelpunkt 
rücken, wird im Precision Farming ein neuer datenbasier-
ter Technikumgang deutlich. In der Biopolymerchemie 
werden pflanzliche statt fossiler Kohlenstoffe verwendet. 
Bei Biopharmazeutika sind die Mikroorganismen im Fer-
menter gar der eigentliche Ort der Produktion. Die tech-
nischen Anlagen schaffen für den bioökonomischen Pro-
duktionsprozess im Bioreaktor nur noch die möglichst 
optimalen Rahmenbedingungen – anstatt der Maschinen 
produzieren hier die Zellen. Und selbst in den untersuch-
ten Fällen in der Landwirtschaft, in der an sich immer bio-
basiert, da auf dem Acker, produziert wird, lassen sich bio-
ökonomische Umstellungen beobachten, nämlich im op-
timierten Ressourcenumgang mithilfe von Biodaten, wie 
uns ein konventionell wirtschaftender Landwirt berichtet.

„Der Sensor erkennt, welche Pflanze bei welcher Blattfarbe 
in welchem Stadium welchen Ertrag bringt mit welcher Be-
standsdichte […], und diese Daten verarbeitet er. […] Effizi-
enter Ackerbau heißt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu 
sein. Zur richtigen Bodenfeuchte, bei wenig Wind, etc. und 
Pflanzenschutz, Düngung, und, und, und zu machen. Und 
im Idealfall danach Regen zu kriegen. Wenn ich meine Ma-
schinen effizient auslaste, werde ich das nicht schaffen. […]
Sie können an einem Tag unter ineffizienten Pflanzenschutz-
bedingungen bis zu 40 % Wirkung verlieren.“�  
� (Konventioneller Landwirt)

Beim betrieblichen Umgang mit der „lebendigen“ Pro-
duktionsbasis haben wir empirisch eine ganze Bandbreite 
an neuen Herausforderungen bioökonomischer Produk-
tionsprozesse beobachtet, wie etwa relativ fragile Liefer-
ketten, die teilweise starken betrieblichen Wachstumspro-
zesse bis hin zu hohen Produktionskosten. Mit dem Fokus 
auf Arbeit und Beschäftigung sind fallübergreifend vor al-
lem drei zentrale Herausforderungen hervorzuheben, die 
sich direkt auf die Erwerbstätigen auswirken.

4.1	 Standardisierungsgrenzen

Die Umstellung auf natürliche Prozesse verringert so-
wohl die Kontrollierbarkeit als auch die Standardisierbar-
keit von Produktionsverfahren. Minimale Veränderungen 
etwa in der Temperatur, dem Druck, der stofflichen Zu-
sammensetzung oder eine Kontamination durch kleinste 
Partikel können zu großen Produktionsproblemen füh-
ren. Der Standardisierung von Produktionsabläufen sind 
Grenzen gesetzt, zumal bioökonomische Verfahren – im 
Gegensatz zu Verfahren auf der Grundlage konventionel-
ler, fossil basierter Stoffe – technisch nicht exakt kontrol-
lierbar sind. Eine dauerhafte Überwachung der „lebendi-

2	 Förderprogramm : „Bioökonomie als gesellschaftlicher 
Wandel“, Fördernummer : 031 B0794.
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gen Basis“ der Bioprozesse durch fachliche Experten wird 
notwendig. Ein Beschäftigter des Biopharmaziebetriebs 
macht diese Standardisierungsgrenzen deutlich, indem er 
auf die industriellen Produktionsstandards der Lean Pro-
duction verweist. Damit betont er die veränderte Produk-
tionsweise infolge der bioökonomischen Transformation, 
die eine Neujustierung beim Einsatz von Technik, Mensch 
und Arbeit erfordert. Technische Lösungen zur Kontrolle 
des Produktionsprozesses und eine engmaschige Diszipli-
nierung menschlicher Arbeit greifen für die Stabilisierung 
bioökonomischer Produktionsprozesse zu kurz.

„Ich habe viele Freunde, das sind klassische Maschinenbau-
ingenieure, die kommen aus der Autoindustrie. Und wenn 
sie da hören, Lean Management, da kann man in einen Be-
trieb gehen, es läuft immer nach demselben Prinzip. Aber 
man muss auch einfach bedenken, Biologie ist ein Stück weit 
Leben. Wenn sie in einem Reaktor sind, Zellen, die funktio-
nieren nicht jeden Tag nach demselben Schema, obwohl sie 
jeden Tag das Gleiche machen.“�  
� (Mitarbeiter Produktion Biopharmazie)

Auch die Beschäftigten in der Biopolymerchemie spre-
chen vom Einfluss der „Varianz im Rohstoff “ (Mitarbeiter 
Produktion Biopolymerchemie) auf die Herstellungspro-
zesse und Produkte. Natürliche Abweichungen, egal ob im 
Fermenter, bei der Bodenqualität oder bei der Biopoly-
merherstellung, gehören zu den Kernherausforderungen 
der Produktion, können jederzeit spontan entstehen und 
müssen direkt bearbeitet werden. In der Präzisionsland-
wirtschaft wechselt der oben zitierte Bauer daher von der 
maschinellen Standardbearbeitung der Böden zur daten-
basierten Kontrolle der Ertragssteigerungen. Er erfasst 
sensorisch die exakten Pflanzen- und Bodendaten, um 
mit natürlicher Heterogenität umzugehen.

„Ungefähr die Hälfte unserer Flächen sind heterogen. Sehr 
heterogen. Heterogen sind sie grundsätzlich alle. Und durch 
Precision Farming haben wir eben auch [auf] diesen sehr 
heterogenen Flächen schon die Erträge steigern können. Bei 
gleichbleibendem Input, stellenweise weniger.“�  
� (Konventioneller Landwirt)

4.2	 Schwächere Marktposition

Zudem befinden sich die bioökonomisch produzierenden 
Betriebe in einer schwächeren Marktposition als konven-
tionell produzierende Betriebe. Dieses ungleiche Konkur-
renzverhältnis wirkt sich in allen untersuchten Feldern als 
Unsicherheitsvariable für die Produktions- und Beschäf-
tigungsplanung aus. Erzeugnisse der Landwirtschaft, Bio-
pharmazeutika und Biopolymere sind Nachfrageschwan-
kungen und besonderen regulatorischen Anforderungen 
ausgesetzt. Viele Verbraucher*innen begegnen Bio- und 
Biotechprodukten – z. B. aufgrund enthaltender Gentech-
nik oder höherer Preise – noch mit Skepsis und Zurück-
haltung. Natürliche Schwankungen (Wetter, Bodenbe-

schaffenheit) kommen in der Landwirtschaft hinzu. Pla-
nungsunsicherheit entsteht zudem aufgrund der oft noch 
im Aushandlungsprozess befindlichen rechtlichen Rah-
menbedingungen bioökonomischer Produktionsprozesse. 
In der Biopolymerchemie beeinflussten Gesetzesvorhaben 
wie die „Single-Use Plastics Directive“ (EU 2019 / 904) der 
EU die Produktion unmittelbar. Durch solche Regelun-
gen kann sich die Nachfrage schnell ändern, was zu Aus-
lastungsschwankungen führt und damit auch für die Be-
schäftigten spürbar wird.

„Dass auf einmal die Produktionsnachfrage extrem hoch 
war, da freut man sich natürlich. Ist ja logisch. Und dann 
wurden Leute eingestellt, und dann ein Jahr später sind die 
Zahlen auf einmal eingebrochen durch irgendwelche Ge-
setzesänderungen [die Biopolymer-Anwendungen begüns-
tigt hätten ; die Autor*innen], die halt nicht durchgeführt 
worden sind und dann eben Sachen wieder infrage gestellt 
worden sind. Aber das sind natürlich externe Sachen, da hat 
man keinen Einfluss, oder wenig Einfluss drauf.“�  
� (Schichtleitung Produktion Biopolymerchemie)

Ferner ist die bioökonomische Produktion in den unter-
suchten Fällen verhältnismäßig kostenintensiv. Die Bio-
pharmazie kann sehr energieaufwendig sein, etwa um 
eine sterile Produktion oder konstante Temperaturen im 
Fermenter zu gewährleisten. Die regulatorischen Rah-
menbedingungen lassen in dieser Hinsicht  – v. a. zum 
Schutz des menschlichen Körpers  – keinerlei Spielraum 
zu. Precision Farming setzt hohe Investitionen in Technik 
voraus. Und in der Biopolymerchemie sind die natürli-
chen Rohstoffe (noch) deutlich kostenintensiver als fossi-
le Rohstoffe (Erdöl). Die Notwendigkeit dauerhafter Kon-
trolle durch Expert*innen sowie der zum Teil noch expe-
rimentelle Charakter in der Produktion erfordert z. B. in 
der Biopharmazie hoch qualifizierte, zumeist promovierte 
Facharbeitende mit entsprechend hohen Gehältern. Da-
bei wird neben diesem Kostenargument die Akquise und 
dauerhafte Beschäftigung von Facharbeitenden  – auch 
in der Biopolymerproduktion, in der weniger Akademi-
ker*innen, aber immer noch ein hoher Anteil an Fach-
kräften mit Berufsausbildung tätig sind – zum Problem.

4.3	 Arbeits- und Fachkräftemangel

Unmittelbar anschließend wird der Arbeits- und Fach-
kräftemangel zu einer feldübergreifenden Herausforde-
rung. Ein genereller Arbeitskraftmangel besteht in der 
Landwirtschaft, wo auch gering qualifizierte, manuelle 
Arbeit fehlt (z. B. Erntehelfer*innen). Während die großen 
Pharmakonzerne mit ihren zumeist konventionellen Pro-
duktionsverfahren im Vergleich zur Biopharmazie bei den 
Facharbeitenden als Arbeitgeber durch bessere Verdienst-
möglichkeiten punkten, fällt die Landwirtschaft mit Nied-
riglöhnen bei schlechten Arbeitsbedingungen hinter an-
deren Wirtschaftssektoren zurück. Wer es sich aussuchen 
könne, so ein konventioneller Landwirt, wähle andere Be-
triebe : „Der Niedriglohn, im Schnitt 14,90 €, verschärft 
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die Konkurrenz durch die Autoindustrie in der Region.“ 
Das Personalproblem erweitert sich durch die hohe Nach-
frage nach speziell ausgebildeten Facharbeitenden. Dies 
betrifft sowohl akademische Berufe in den biotechnologi-
schen Bereichen als auch spezialisierte Ausbildungsberu-
fe im Labor, in der Planung und Produktion. Der Fach-
kräftemangel ist letztlich aber auch durch Versäumnisse in 
der nationalen Ausbildungs- und Wissenschaftspolitik zu 
erklären (Dohse / ​Staehler 2008 ; Herrmann 2021 ; Weber 
et al. 2009), wie eine Führungskraft aus einem Biophar-
maziebetrieb hervorhebt.

„Darunter leidet Deutschland immer noch. Denn das hat 
ja nicht nur die Konsequenz, dass diese Menschen hier in 
Deutschland fehlen, sondern die fehlten natürlich auch in 
der Ausrichtung von Universitäten, in der Ausbildung, auch 
da einen Grundstock zu legen, dass die Biotechnologen ge-
braucht werden.“� (Führungskraft Biopharmazie)

Strategien zur zumindest partiellen Abdeckung des hohen 
Bedarfs an Fachkräften sind Fremdanwerbungen, etwa 
von Laborant*innen, Maschinen- oder Elektrotechni-
ker*innen. Angeworben werden verwandte Tätigkeitspro-
file : „zum Beispiel ein Friseur, ein ganz banales Beispiel. 
Denkt jeder, was soll der mit Pharma zu tun haben. Die 
mischen auch Sachen an, Ihre Farben und müssen Che-
miegrundwissen haben.“ (Personalabteilung Biopharma-
zie) Darüber hinaus greifen Betriebe mitunter auf gering 
qualifizierte und atypische Beschäftigung wie Leiharbeit 
zurück, um überhaupt Arbeitskräfte in die Produktion 
und Logistik zu bekommen, wie uns ein Schichtleiter aus 
der Biopolymerchemie berichtete.

5	 Arbeiten in bioökonomischen 
Produktionsprozessen

Die drei dargestellten Herausforderungen in bioökono-
mischen Produktionsprozessen wirken sich direkt auf Ar-
beit und Beschäftigung aus und betreffen folgende Kern
bereiche :

5.1	 Wissens- und Flexibilitätsanforderungen

Im Zusammenhang mit der eingeschränkten Standardi-
sierbarkeit werden hohe Wissens- und Flexibilitätsanfor-
derungen an die Beschäftigten gestellt. Dementsprechend 
hoch sind der Anteil in den Belegschaften an und die 
Nachfrage der Betriebe nach akademischen Fachkräften. 
Insbesondere in der Biopharmazie wird der hohe Bedarf 
an Fachkräften zusätzlich befördert von ihrem Schwer-
punkt auf Forschung und Entwicklung, angesiedelt zu-
meist in den biotechnologischen Startups (Kratzer / ​Dun-
kel 2020). Empirisch auffällig ist jedoch nicht nur die 

hohe Nachfrage nach Akademiker*innen. Feldübergrei-
fend merken die Interviewten immer wieder die Bedeu-
tung von Erfahrungswissen in der Produktion an. Hier-
bei geht es um das erfahrungsbasierte „Gespür“ (Pfeiffer 
2008) für natürliche Wirkungszusammenhänge, das nur 
praktisch erlernt wird. Dieses wird sowohl auf dem Acker 
als auch in biochemischen und biopharmazeutischen Be-
trieben in Planung, Labor, Logistik und Produktion be-
nötigt. Dass neben wissenschaftlich-technischem Wissen 
weiterhin praktisches Erfahrungswissen notwendig ist  – 
und durch die Standardisierungsgrenzen dieser Bedarf 
nicht nachlassen wird –, zeigt sich auch an der skeptischen 
Haltung vieler Befragter gegenüber fortschreitender Auto-
matisierung. So berichtet z. B. ein Landwirt, dass es nicht 
ausreiche, die (digitale) Technik zu „haben“. Zwar nehme 
die analytische Arbeit am Computer zu, ersetze aber nicht 
das (lokale) Erfahrungswissen.

„Man muss als Landwirt schon eine Pflanze lesen können. 
Also man muss schon sehen, was fehlt da, warum geht das 
nicht hier. […] Die Onlineplattform zeigt nur das Ergebnis, 
dass da weniger ist oder da mehr oder da ist mehr hiervon 
und mehr davon. Aber warum das so ist, das weiß die nicht.“ 
� (Konventioneller Landwirt)

Ähnliche Beschreibungen sind auch in der Biokunststoff-
produktion sowie in der Biopharmazie verbreitet. Es sei 
„halt Wissen gefragt und ich glaube nicht, dass ich so 
schnell durch Maschinen ersetzt werden kann aufgrund 
der Komplexität, was man alles bedenken muss“ (Mitar-
beiter Produktion Biopharmazie). Der Mitarbeiter bezieht 
sich hierbei sowohl auf akademisch-analytisches Den-
ken als auch auf praktisches Erfahrungswissen. Gerade 
die Kombination ermöglicht einen experimentellen Um-
gang mit Abweichungen im Produktionsprozess bzw. er-
höht die Lösungskompetenz bei auf‌tretenden Problemen. 
In ähnlichem Ton resümiert eine Führungskraft, dass der 
Automatisierung Grenzen gesetzt seien. Im Mittelpunkt 
stehe „immer noch der Mensch, also die Automatisierung, 
gerade in den Bereichen Produktion, also wirklich Auto-
matisierung über Roboter oder ähnliches, ist noch nicht 
so weit fortgeschritten. Wir haben immer noch sehr, sehr 
viel händisches Arbeiten und damit natürlich auch Know-
how, was in den Köpfen der Mitarbeiter ist.“ (Führungs-
kraft Biopharmazie) Die Beschäftigten müssen auf die He-
terogenität natürlicher Zusammenhänge flexibel reagieren 
können. Standardisiertes Wissen und standardisierte Ver-
fahren bringen sie oftmals nicht weiter, vielmehr bedarf 
es experimenteller Lösungen natürlich-komplexer Proble-
me. Wichtig sei, „wenn man Naturstoffe einsetzt, dass man 
in der Lage ist, auf gewisse Varianzen zu reagieren. Und 
das macht es dann aus. Das macht die Kompetenz aus.“ 
(Führungskraft Biopolymerchemie)
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5.2	 Hohe Arbeitsintensität  
und atypische Beschäftigung

Unter der Bedingung des Fachkräftemangels und einer 
damit verbundenen relativ starken Beschäftigtenposition 
ist der Verweis auf die Grenzen der Technik aber nicht 
nur als eine Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle im 
Produktionsprozess und möglichen Rationalisierungszu-
griffen „von oben“ zu sehen. Er ist auch eine Problembe-
schreibung der aktuellen Arbeitssituation vieler Erwerbs-
tätiger : Durch den Arbeitskräftemangel sind die Arbeits-
bedingungen – nicht zuletzt in betrieblichen Wachstums-
phasen – oftmals durch eine hohe Intensität gekennzeich-
net. Technische Lösungen können dieser Problemlage nur 
eingeschränkt entgegenwirken. Personaleinsparung durch 
Technik droht sie sogar zu verschärfen.

Daneben finden sich Anzeichen einer Verstetigung 
und sogar Ausweitung prekärer Beschäftigungsverhältnis-
se. Zwar arbeiten viele Fachkräfte in den Industriebetrie-
ben unter weitgehend sicheren Beschäftigungsbedingun-
gen ; nichtsdestotrotz kommt es hier zu einer Verstetigung 
und Zunahme prekärer Wissensarbeit in Form unsiche-
rer und befristeter Beschäftigung in den zahlenmäßig zu-
nehmenden forschungsnahen Instituten und biotechnolo-
gischen Startups, vor allem in der Biopharmazie (Boston 
Consulting Group / vfa.bio 2021). Hinzu kommt eine re-
lative Erwerbsunsicherheit durch die schwächere Markt-
position, gerade bei den Kleinst- und Kleinunternehmen 
(vor allem Startups, aber auch landwirtschaftliche Klein-
betriebe). Wie so häufig werden prekäre Arbeitsverhält-
nisse auch von den hoch qualifizierten Wissensarbeiten-
den mit einem Mehr an Autonomie, einer hohen Identi-
fikation mit der Tätigkeit und einer starken intrinsischen 
Motivation aufgewogen. Bei vielen Beschäftigten  – und 
nicht nur bei den hoch qualifizierten – fällt auf, dass die 
teilweise hohe Arbeitsintensität (und -flexibilität) durch 
das Ideal kompensiert und gerechtfertigt wird, etwas ge-
sellschaftlich Sinnvolles mit der Arbeit zu bezwecken. 
Mitunter hörten wir sogar Stolz, einen wichtigen Beitrag 
zur Gesellschaft der Zukunft zu leisten.

„Ich habe auch ein positives Gefühl, dass ich hier, ich sage 
mal, mit einem kleinen grünen Daumen rausgehe. Also 
auch weiß, dass ich was Gutes irgendwo auch mache für die 
Zukunft. Auch generell.“�  
� (Mitarbeiter Produktion Biopolymerchemie)

Die Schattenseite einer starken idealistischen Arbeits-
motivation ist, dass die zum Teil hohen Arbeitsbelastun-
gen und prekären Arbeitsbedingungen bis zur Selbst- 
und Fremdausbeutung hingenommen werden. Während 
Wissensarbeitende in den Biotech-Startups ausufernde 
Arbeitszeiten, eine hohe Arbeitsintensität und unsichere 
Beschäftigungsperspektiven in Kauf nehmen, wird in der 
Landwirtschaft körperlich schwer belastende Arbeit zum 
Mindestlohn geleistet.

Ein Biolandwirt verweist trotz Einsatz eines arbeit
sparenden Feldroboters auf die fehlenden Menschen in 
der Landwirtschaft, wie sie gerade biologische Verfahren 
brauchen.

„Letztlich braucht Bio mehr Arbeitskräfte, ist arbeitsauf-
wendiger. Und darum geht’s immer. Wie kriegt man den Ar-
beitsaufwand gewuppt mit so wenig Personal ? So wie wir 
Landwirtschaft machen müssen, um zu überleben mit der 
Umwelt und der Klimaveränderung, wird es wieder mehr 
Leute brauchen. […] Es gibt Herausforderungen, aber es 
sind auch schöne Herausforderungen als Landwirt. Nur ist 
man zu allein damit.“� (Biolandwirt)

Trotz der hohen Nachfrage nach qualifizierter Facharbeit 
und ihres tendenziell eher rückläufigen Anteils ist nicht 
von einem Verschwinden von ausführender Arbeit aus-
zugehen (aus der Polymerchemie z. B. Dispan / ​Mendler 
2020). Die technische Rationalisierung stößt im bioöko-
nomischen Produktionsprozess schnell an Grenzen – und 
das nicht nur in der Landwirtschaft, die weiterhin auf Sai-
son- und Hilfskräfte angewiesen bleibt. Auch in der Bio-
pharmazie und der Biochemie werden ausführende Tä-
tigkeiten weiterhin gebraucht. Der Einsatz von Leiharbeit 
und die Anstellung von Quereinsteiger*innen kann zu 
einer Polarisierung im betrieblichen Lohngefüge führen, 
indem angelernte und / ​oder übernommene Personen zu 
schlechteren Bedingungen als die Stammbelegschaft an-
gestellt werden. Denn „die sind natürlich froh, wenn sie 
ein festes Arbeitsverhältnis bekommen“ (Führungskraft 
Biopolymerchemie).

Hohe Arbeitsintensität und atypische Beschäftigungs-
verhältnisse sind ein fester Bestandteil bioökonomischer 
Produktionsprozesse. Zudem fällt auf, dass es in den 
untersuchten Branchen nur eine schwache Arbeitneh-
mer*innenvertretung gibt – und zwar nicht nur in der tra-
ditionell schwach organisierten Landwirtschaft. Die Bio-
techbetriebe in der Pharmazie und Chemie zeichnet – vor 
allem durch ihren hohen Anteil akademischer Beschäftig-
ter sowie ihr relatives Schattendasein in der IGBCE – eine 
nur geringe gewerkschaftliche Institutionalisierung aus. 
Hinzu kommt eine Tarifflucht der bioökonomisch produ-
zierenden Betriebe, um sich in den schwankenden Markt-
lagen Flexibilität zu verschaffen. Während die Hochqua-
lifizierten dieses interessenpolitische Vakuum mit einem 
ausgeprägten Selbstvertretungsbewusstsein kompensieren 
können, sind Beschäftigte mit ausführenden Tätigkeiten 
und geringerer Qualifikation schutzloser.

6	 Fazit

In unserem Beitrag zeigen wir die Folgen bioökonomi-
scher Umstellungen für Arbeit und Beschäftigung aus der 
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Perspektive von Erwerbstätigen auf. Mit den Standardisierungsgrenzen 
natürlicher Rohstoffe und Prozesse, der schwächeren Marktposition bio-
ökonomischer Nischen und dem Arbeits- und Fachkräftemangel wurden 
drei Herausforderungen beschrieben, die, so lassen sich unsere Befunde 
zuspitzen, durch die Arbeit der Beschäftigten aufgefangen werden. Hohe 
Wissens- und Flexibilitätsanforderungen sowie die hohe Arbeitsintensi-
tät und Ausweitung atypischer Beschäftigung sind Arbeitserfahrungen, 
welche die beschäftigungspolitischen Hoffnungen der nationalen Bio-
ökonomiestrategie ein Stück weit relativieren. Auf der einen Seite regis-
trieren auch wir eine hohe Nachfrage nach hoch qualifizierten und spe-
zialisierten Beschäftigten sowie sichere Arbeitsbedingungen mit vielver-
sprechenden Zukunftsperspektiven. Auf der anderen Seite zeigt sich aber 
auch, dass Arbeitsanforderungen spürbar steigen und sich Unsicherheits-
zonen atypischer Beschäftigung sowohl bei Wissensarbeitenden als auch 
bei geringer Qualifizierten ausweiten. Unsere Befunde legen nahe, dass 
die wirtschaftspolitischen Hoffnungen einer Bioökonomie der Zukunft 
mit beschäftigungspolitischen Voraussetzungen verbunden sind, die in 
der Gegenwart erst noch bearbeitet werden müssen. Soll die bioökonomi-
sche Transformation gelingen, muss sie auch sozialverträglich sein – dazu 
gehören die Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen auf allen Qualifi-
kationsniveaus sowie die Wertschätzung von Erfahrungswissen und ma-
nueller Arbeit.

Aus einer arbeitspolitischen Perspektive scheinen uns zwei Aspek-
te von besonderer Bedeutung : In den Policies wird erstens unterschätzt, 
dass die deutsche Bioökonomie auf einer ganzen Bandbreite von Beschäf-
tigungsverhältnissen, Wissensformen und Qualifikationen fußt. Mehr 
noch : Die in den Policies durchscheinende Priorisierung hoch qualifizier-
ter Arbeit unterschlägt die Relevanz von Ausbildungsberufen und Hilfs-
tätigkeiten. Gerade manuelle (Fach-)Arbeit und praktisches Erfahrungs-
wissen gehören zur Basis einer bioökonomischen Arbeitswelt. Hierbei 
handelt es sich um Beschäftigte mit vergleichsweise geringen Selbstver-
tretungschancen aufgrund ihrer geringeren erwerbsstrukturellen Stärke. 
Weder bioökonomische Förderpolitik noch gewerkschaftliche Arbeits-
politik werden dem bislang gerecht. Auch Betriebsräte können aktiv wer-
den, indem sie die schon jetzt spürbaren Herausforderungen der bioöko-
nomischen Transformation in Betriebsvereinbarungen berücksichtigen. 
Zweitens ist die Arbeitspolitik auch mit einer angemessenen Industrie-
politik zu verknüpfen, um die überlegene Marktposition der fossil-basier-
ten Wirtschaft auszugleichen. Nicht umsonst wird ein Level Playing Field 
durch eine nachhaltige Industriepolitik von unterschiedlichen Verbänden 
gefordert. Hier ist allerdings auch Vorsicht geboten, zumal die Bioökono-
mie als Wachstumspfad in dieselben industriepolitischen Abhängigkeiten 
wie das fossile Wachstumsversprechen führen kann. Denn wenn Wachs-
tum und damit Beschäftigungssicherung abflachen, drohen auch der Bio-
ökonomie Krisen. ■
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KI und der Wandel 
von Angestelltenarbeit
Zum „blinden Fleck“  
der aktuellen Automatisierungsdebatte

Mit der digitalen Transformation kommt es – nicht zuletzt im Zusammenhang 
mit erweiterten Möglichkeiten des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz – zu 
einem Schub in der Automatisierung von Arbeit. Das betrifft auch die Gruppe 
der Angestellten, die in der gegenwärtigen Debatte jedoch häufig unberück-
sichtigt bleibt. Die Einführung von KI, das zeigt dieser Beitrag, führt zur 
grundlegenden Restrukturierung ihrer Arbeitsinhalte und -prozesse. Damit 
gehen nicht nur Risiken des Jobverlusts einher, sondern ebenso neue Macht-
potenziale, die auch das Angestelltenbewusstsein maßgeblich prägen.

THOMAS LÜHR, TOBIAS KÄMPF

1	 Einleitung

Die digitale Transformation hat einen Schub in der Auto-
matisierung von Arbeit ermöglicht, der aktuell vor allem 
durch neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Künstli-
chen Intelligenz (KI) geprägt ist (vgl. aktuell Kellermann / ​
Markert 2023). Das betrifft zunehmend auch Angestellten-
tätigkeiten. So kommen Krzywdzinski et al. (2022) zu dem 
Ergebnis, dass vor dem Hintergrund des Digitalisierungs-
schubs in der Corona-Pandemie eine Zunahme der Auto-
matisierung von Arbeitsprozessen primär im Büro statt-
findet – branchenübergreifend in sämtlichen Verwaltungs-
bereichen der Industrie, im Personalmanagement, im 
Vertrieb und insbesondere in der Finanzbranche. Schon 
vorher hatten Dukino et al. (2019) beobachtet, dass KI in 
den Unternehmen am häufigsten in typischen Bereichen 
der Angestelltenarbeit zur Anwendung kommt – etwa zur 
automatischen Daten- und Informationsbearbeitung, zur 
Entscheidungsunterstützung oder im Rahmen datenba-
sierter Prognostik. Die Untersuchungen des IAB zur Ent-
wicklung des Substituierbarkeitspotenzials weisen zudem 
darauf hin, „dass durch den Einsatz von neuen digitalen 
Technologien zunehmend komplexe Tätigkeiten automa-
tisiert werden können“ (Dengler / ​Matthes 2021, S. 8).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem 
Wandel von Angestelltenarbeit im Zuge des gegenwärti-
gen Automatisierungsschubs. Im Mittelpunkt der Auto-

matisierungsdebatte stehen bislang vor allem Prognosen 
über die quantitative Beschäftigungsentwicklung (Frey / ​
Osborne 2013 ; für Deutschland zuerst : Bonin et al. 2015 ; 
Dengler / ​Matthes 2015) und die Auswirkungen auf sozia-
le Ungleichheit im Sinne einer Polarisierung der Sozial-
struktur (vgl. Staab / ​Prediger 2019 ; skeptisch : Benanav 
2021). Allerdings stellt die qualitative Seite der Entwick-
lung, also die Frage, wie sich die (verbleibende) Arbeit der 
Angestellten selbst verändert, überwiegend noch einen 
„blinden Fleck“ dar (vgl. De Stefano 2018 ; Giering 2022).

Untersuchungen aus früheren Phasen der Automa-
tisierungsforschung haben jedoch gezeigt, dass die Aus-
wirkungen für Arbeit und Beschäftigung sich nicht allein 
auf quantitative Entwicklungen beschränken lassen. Ge-
rade arbeits- und industriesoziologische Studien haben 
in der Vergangenheit oft eine ganzheitliche Perspektive 
eingenommen und waren sensibel z. B. für die Frage des 
downgrading oder upskilling von Arbeit (PAQ 1987), für 
Implikationen hinsichtlich der Entwicklung des „Arbei-
terbewusstseins“ (Kern / ​Schumann 1970) und für qualita-
tive Veränderungen der Sozialstruktur etwa in Richtung 
einer „neuen Arbeiterklasse“ (Mallet 1972).

Diesen qualitativen Aspekten des Wandels von Ar-
beit wollen wir in unserem Beitrag nachgehen.  1 Nach ei-

1	 Die Autoren danken den beiden unbekannten Gutach-
ter*innen sowie der Redaktion für ihre konstruktiven 
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ner Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand (Ab-
schnitt 2) stellen wir Befunde aus einem Forschungspro-
jekt zur digitalen Transformation im Büro vor, die grund-
legende Veränderungstendenzen der Angestelltenarbeit 
vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von 
KI aufzeigen (3). Der Beitrag endet mit Schlussfolgerun-
gen für die Arbeitspolitik sowie für die weitere Forschung 
zum Wandel der Angestelltenarbeit in der digitalen Trans-
formation (4).

2	 Automatisierung im Büro

In der Literatur werden historisch zwei Automatisierungs-
wellen unterschieden :  2 eine erste Welle in den 1950er und 
1960er Jahren und eine zweite in den 1970er und 1980er 
Jahren (vgl. Schuhmann 2012 ; Heßler 2016). Im Folgen-
den fassen wir deren zentrale Erkenntnisse zum qualita-
tiven Wandel von Angestelltenarbeit zusammen (2.1) und 
resümieren vor diesem Hintergrund den Forschungsstand 
im Zusammenhang mit dem aktuellen Automatisierungs-
schub in der digitalen Transformation (2.2).

2.1	 „Weiße Automation“  
und „systemische Rationalisierung“

Die erste Automatisierungswelle im Büro vollzieht sich 
historisch im Übergang von der Lochkartentechnik zur 
Großrechnertechnologie und zur sog. Mittleren Daten-
technik für die Bearbeitung von Massendaten. Paradig-
matisch für die damit verbundenen grundlegenden Struk-
turveränderungen in der Angestelltenarbeit ist die Studie 
über die „weiße Automation“ von Otto Neuloh (1966), der 
mit diesem Titel auf den englischen Begriff für Angestell-
tenarbeit  – white collar work  – rekurriert. Neuloh kon-
statierte sowohl eine De- als auch einer Requalifizierung 
im Bereich der Sachbearbeitung. Er stützte sich dabei auf 
empirische Untersuchungen von Jaeggi und Wiedemann 
(1963), die ihrerseits drei Kategorien zur Beschreibung 
von Tätigkeitsveränderungen „im automatisierten Büro“ 
voneinander abgrenzten : Funktionsverluste (bei gleich-
zeitiger Dequalifizierung der Tätigkeiten in der konventi-
onellen Sachbearbeitung), Funktionsverschiebungen (die 
vor allem in kundennahen Bereichen mit neuen Spielräu-
men für die Kundenpflege einhergingen) und Funktions-

zuwächse (vor allem in den Bereichen komplexer Sach-
bearbeitung und infolge einer Entlastung von bisherigen 
Routinetätigkeiten). Vor diesem Hintergrund und mit 
Blick auf den Aufstieg neuer, sich ebenfalls polarisieren-
der Angestelltengruppen (Tabellierer und Programmie-
rer vs. Locherinnen und Sortierer ; vgl. Pirker 1962 ; Schie-
fer 1969) beschreibt Neuloh (1966, S. 125) den besonderen 
Charakter der weißen Automation als einen „durchgrei-
fenden Umwandlungsprozess des Standardbüros“. Braun 
und Fuhrmann (1970) vermuten schließlich auf dieser 
Grundlage eine allgemeine Annäherung der Angestellten 
an den sozialen Status der Arbeiter*innen, während Jaeggi 
und Wiedemann (1963) insbesondere bei den traditio-
nellen Sachbearbeiter*innen Abgrenzungstendenzen im 
Zuge eines erfahrenen Statusverlusts konstatierten.

Charakteristisch für die zweite Automatisierungswelle 
ist die Herausbildung eines neuen Typs „systemischer“ 
Rationalisierung. Den Hintergrund bildete die sog. mikro-
elektronische Revolution, die die Grundlage für eine com-
putergestützte Vorgangsbearbeitung im Büro sowie für 
eine durch PC-Netze dezentralisierte Datenverarbeitung 
schuf. Gleichzeitig erweiterte sich dadurch der Charakter 
der Automatisierung. Gegenüber der maschinenartigen 
Massendatenverarbeitung durch die Software-Systeme der 
Großrechnerwelt erinnert die Wirkungsweise automati-
sierter PC-Anwendungen viel eher an ein „Werkzeug“ zur 
Bearbeitung von Informationen (vgl. Baukrowitz 2006). 
In ihrer richtungsweisenden Studie zur „Zukunft der An-
gestellten“ argumentierten Baethge und Oberbeck (1986), 
dass sich mit dem neuen Rationalisierungstyp auch in der 
Angestelltenarbeit erstmals Ansatzpunkte eröffneten, um 
statt einzelner Tätigkeiten übergeordnete Prozesse und 
komplexe Funktionszusammenhänge als ganze zu ratio-
nalisieren (vgl. für die Fertigung : Altmann et al. 1986). 
Sie wandten sich vor diesem Hintergrund gegen die An-
nahme einer weiteren Dequalifizierung von Angestellten-
arbeit, wie sie z. B. von Brandt et al. (1978) vertreten wur-
de. Stattdessen konstatierten sie eine Aufwertung und 
Aktualisierung fachlicher Qualifikationen im Sinne eines 
upskilling vor dem Hintergrund der Automatisierung von 
Routineaufgaben (vgl. Baethge / ​Oberbeck 1986, S. 34). Al-
lerdings erwuchs daraus keine Stärkung der betrieblichen 
Stellung der Angestellten. Denn zum einen erfolgte die 
Aufwertung vor dem Hintergrund einer für die Sachbe-
arbeiter*innen ungünstigen Arbeitsmarktlage ; zum ande-
ren machten die neuen Technologien ihren Arbeitsprozess 
in seinen einzelnen Schritten transparenter und damit für 
das Management kontrollierbar, womit diese „Ungewiss-

und kollegialen Anmerkungen zur Überarbeitung dieses 
Beitrags. Ferner bedanken wir uns bei Andreas Boes für 
entscheidende Hinweise zur Kritik des historischen und 
aktuellen Automatisierungsdiskurses sowie bei Elisabeth 
Vogl für ihr geduldiges Feedback zu einer früheren Version 
dieses Aufsatzes.

2	 Grundlegend zur Geschichte der Automatisierung – von 
den ersten Maschinensystemen in der Sphäre der Hand-
arbeit bis hin zur Digitalisierung von Büro- und Kopfarbeit – 
siehe IGZA 2023. 
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heitszone“ (Crozier / ​Friedberg 1979, S. 43) der Angestellten 
eingeschränkt wurde – und mit ihr die daraus resultieren-
den Möglichkeiten, sich dem Leistungsanspruch partiell 
und temporär entziehen zu können. Infolgedessen nah-
men nicht nur die Abstiegsängste, sondern auch die Ten-
denzen zur Polarisierung der Angestellten zu (vgl. Baeth-
ge / ​Oberbeck 1986, S. 370 ff.).

Die empirischen Befunde der ersten beiden Automa-
tisierungswellen zeigen insgesamt, dass es wichtig ist, den 
qualitativen Wandel von Arbeit in den Blick zu nehmen. 
Folgt man den instruktiven Studien von Neuloh sowie 
von Baethge und Oberbeck, sind folgende Dimensionen 
für die Analyse dieses qualitativen Wandels entscheidend : 
die Reorganisation der betrieblichen Abläufe und Arbeits-
prozesse im Büro, Tätigkeitsveränderungen und die Her-
ausbildung neuer Angestelltengruppen sowie die Ausdif-
ferenzierung der betrieblichen Stellung der Angestellten, 
die sich ebenfalls in ihrem Bewusstsein widerspiegelt. Vor 
diesem Hintergrund werden im nächsten Schritt die Hin-
tergründe und der Forschungsstand des gegenwärtigen 
Automatisierungsschubs im Büro diskutiert.

2.2	 Digitale Transformation

Ausgangspunkt für die dritte Automatisierungswelle ist 
eine neue Qualität der Informatisierung von Alltag und 
Gesellschaft (vgl. Boes 2005). Mit dem Aufstieg des Inter-
nets zu einem omnipräsenten „Informationsraum“ (Bau-
krowitz / ​Boes 1996) wurde das Alltagshandeln der Men-
schen in nahezu sämtlichen Lebensbereichen (inkl. der 
Wirtschaft und Arbeitswelt) an die Digitalisierung ange-
schlossen. Im Ergebnis entstehen Unmengen von Daten, 
die in bislang ungekanntem Ausmaß digital verfügbar 
sowie aneinander anschlussfähig sind (Boes et al. 2019, 
S. 121). Sie stellen eine entscheidende Voraussetzung für 
die zunehmende Bedeutung Künstlicher Intelligenz dar 
(vgl. Kämpf / ​Langes 2023). Digitale Daten durchdringen 
heute (fast) alles, was wir tun, und generieren ein immer 
genaueres Abbild der wirklichen Welt. Auf der Grundlage 
ihres ungebrochenen Flusses im Informationsraum kön-
nen immer mehr Geschäftsprozesse automatisiert sowie 
neue Produkte und Geschäftsmodelle entwickelt und per-
manent innoviert werden.

Diese Entwicklung ist Ausdruck einer neuen Stufe 
der „Rationalisierung des Informationsgebrauchs“ (Boes 
2005, S. 220). KI-Systemen kommt dabei insofern eine 
strategische Bedeutung zu, als sie effiziente Werkzeuge 
darstellen, um die riesigen Datenmengen für den Men-
schen nutzbar zu machen. Sie setzen auf Algorithmen, die 
mit Daten trainiert und im Betrieb optimiert werden (vgl. 
z. B. Agrawal et al. 2018 ; Gerst 2019). Machine-Learning-
Modelle etwa ermöglichen es, in riesigen, unstrukturier-
ten Datenmengen Verknüpfungen herzustellen, Muster zu 
erkennen und Daten automatisiert zu prozessieren, um sie 
für die Informationsbearbeitung nutzbar zu machen. Auf 
dieser Grundlage können mit großen Datensätzen soge-

nannte foundation models trainiert werden, die im Sinne 
generativer KI z. B. hochwertige Texte (oder auch Bilder 
und anderen content) erzeugen und so für enorme Pro-
duktivitätssteigerungen etwa im Bereich der Schreibtä-
tigkeiten sorgen (vgl. Noy / ​Zhang 2023). Grundlage dafür 
sind die stark gestiegenen Rechenkapazitäten (Brynjolfs-
son / ​McAfee 2014) und eben die Daten, die im Informa-
tionsraum permanent erzeugt werden. Je mehr Daten für 
das „Training“ der Algorithmen zur Verfügung stehen, 
desto genauer und leistungsfähiger werden sie – und desto 
mehr kann KI zu einem Treiber für einen neuen Automa-
tisierungsschub in den Büros werden.

Eine aktuelle Befragung von Hoppe (2022, S. 354 f.) 
zeigt, dass Betriebsräte im Zusammenhang mit dem Ein-
satz von KI Veränderungen in den Arbeitsinhalten der 
Beschäftigten und in ihren Qualifikationsanforderungen 
erwarten. Vertiefende Untersuchungen zu solchen qua-
litativen Implikationen für den Wandel von Arbeit sind 
allerdings rar. Eine Ausnahme stellt lediglich der Aspekt 
der Kontrolle der Beschäftigten dar (De Stefano 2018 ; Kel-
logg et al. 2020). Die empirischen Befunde lassen aller-
dings kein eindeutiges Bild erkennen (vgl. z. B. Giering / ​
Kirchner 2021 ; Gensler / ​Abendroth 2021). Gleiches gilt 
für die Auswirkungen von KI auf die Beschäftigten ins-
gesamt (zusammenfassend : Graus et al. 2021). Hinweise 
für eine Aufwertung fachlicher Qualifikationen im Zu-
sammenhang mit der Substituierung von Routinetätig-
keiten lieferten hingegen bereits Studien von Seibold und 
Stieler (2016, S. 14 ff.) für den kaufmännischen Bereich in 
der Industrie sowie aktuell von Tullius (2021) für Tätigkei-
ten an der „Front-Line“ im Banken-Bereich. Mit Blick auf 
die Wahrnehmung der Automatisierung von Arbeit durch 
die Beschäftigten wird gemeinhin eine subjektive Arbeits-
platzunsicherheit angenommen (Droste 2020). Aktuelle 
Untersuchungen zeichnen hier mit Blick auf den Einfluss 
betrieblicher Rahmenbedingungen allerdings ein diffe-
renzierteres Bild (Lühr 2022 ; Fleck et al. 2022).

Zusammenfassend besteht ein vertiefender For-
schungsbedarf insbesondere mit Blick auf den Wandel der 
Tätigkeits- und Qualifikationsanforderungen von Ange-
stellten sowie hinsichtlich der subjektiven Wahrnehmung 
des KI-Einsatzes (vgl. Giering 2022, S. 59). Darüber hin-
aus wurden weitere Forschungsfragen, die während der 
ersten und zweiten Automatisierungswelle eine wichtige 
Rolle spielten, im Zusammenhang mit der gegenwärtigen 
digitalen Transformation bislang noch kaum gestellt, ge-
schweige denn erschöpfend beantwortet. Erste Ansatz-
punkte lieferten allerdings Huchler (2022) hinsichtlich der 
Implikationen von KI für den Wandel der Arbeitsorgani-
sation sowie Ziegler (2022) für Veränderungen in der be-
trieblichen Stellung bzw. der Sozialstruktur der Angestell-
ten durch den Aufstieg der Tech-Angestellten.
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3	 Zur Umgestaltung 
der Angestelltenarbeit 
in der digitalen Transformation

Im Rahmen unseres Forschungsprojekts „Die digitale 
Transformation im Büro – KI und der Wandel von Ange-
stelltenarbeit“ wurden die Blindstellen der gegenwärtigen 
Automatisierungsdebatte gezielt in den Blick genommen.  3 
Unsere explorative Analyse stützt sich auf 21 Fallstudien 
mit 76 Interviews in den Feldern Industrie, Dienstleis-
tungen und Informationstechnologie / ​Kommunikation 
(IT / K). Unser Fokus lag hier jeweils auf den Angestellten 
im Bereich der mittleren bis hochqualifizierten Informati-
ons- und Wissensarbeit als denjenigen Beschäftigten, die 
gegenwärtig im Zentrum der digitalen Transformation 
stehen (vgl. Boes / ​Kämpf 2023).

Unsere Forschungsstrategie zielte einerseits auf die 
Identifizierung und Analyse von Vorreiterbeispielen. Im 
Fokus standen Umgestaltungen von Angestelltenarbeit, 
die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der neu-
en Stufe der Rationalisierung des Informationsgebrauchs 
stehen. Dafür haben wir bei der Fallauswahl einen brei-
ten Blickwinkel eingenommen – von einfachen Ansätzen 
der Robotic Process Automation  4 bis hin zum Einsatz von 
Machine-Learning-Modellen. Als maßgebliches Kriteri-
um galt uns der Umgang mit großen Datenmengen, die 
im Zuge der digitalen Transformation entstehen oder ver-
fügbar gemacht werden und zur Innovation von Arbeits-
prozessen oder Produkten verwendet werden. Vor diesem 
Hintergrund haben wir neben der IT-Branche die Auto-
mobilindustrie und den Bereich der Banken und Versi-
cherungen in den Blick genommen. Andererseits war es 
uns wichtig, mit Blick auf die Automatisierung sowohl 
die Anwenderseite in den entsprechenden Bereichen der 
Sachbearbeitung, wie etwa im Kundenservice, Back Office 
oder z. B. der Lohnbuchhaltung, einzubeziehen als auch 
die Perspektive der Implementoren  5, die etwa bei IT-
Dienstleistern KI-Modelle für den Einsatz beim Kunden 
entwickeln und integrieren oder die in FuE-Abteilungen 
von Industrieunternehmen mit der Entwicklung von KI-
Lösungen, z. B. für das automatisierte Fahren, befasst sind. 
Nur so war es uns möglich, Tätigkeitsveränderungen und 

ihre Implikationen für die Sozialstruktur in einer ganz-
heitlichen Perspektive zu betrachten.

In der folgenden Diskussion unserer empirischen Be-
funde konzentrieren wir uns – in Anknüpfung an die Di-
mensionen der qualitativen Automatisierungsforschung 
im Büro – auf die Restrukturierung der Angestelltenarbeit 
(3.1), auf Tätigkeitsveränderungen und die Entstehung 
neuer Tätigkeitsfelder (3.2) sowie auf die Implikationen 
für das Bewusstsein von Angestellten (3.3). Dabei verfol-
gen wir die Annahme, dass die digitale Transformation 
als neue Stufe der Rationalisierung des Informationsge-
brauchs einen ähnlich „durchgreifenden Umwandlungs-
prozess“ für die Angestelltenarbeit bedeutet, wie ihn Neu-
loh für den Beginn der weißen Automation konstatierte.

3.1	 Ein neuer Strukturwandel von Arbeit

Die neue Stufe der Rationalisierung des Informations-
gebrauchs sorgt für eine grundlegende Restrukturierung 
der Angestelltenbereiche, die sowohl die Arbeitsinhal-
te als auch die Arbeitsorganisation und die betriebliche 
Stellung der Angestellten verändert – und zwar sowohl in 
den mittel- als auch in den hochqualifizierten Bereichen. 
Mit Blick auf die letzteren lässt sich das idealtypisch am 
Fallbeispiel der Lohnbuchhaltung eines großen IT-Un-
ternehmens aus unserem Sample nachvollziehen, die im 
Zuge des KI-Einsatzes grundlegend umgestaltet wurde. 
Zuvor war die Arbeit hier durch einen hohen Anteil re-
petitiver Tätigkeiten geprägt. Datensätze mussten hän-
disch in IT-Systeme übertragen und manuell überprüft 
werden. Durch die Einführung von Robotic Process Auto-
mation (RPA) und Chatbots wurde ein Teil dieser Tätig-
keiten substituiert und damit insgesamt ca. 40 % der Per-
sonalkapazitäten eingespart. Ein nicht unerheblicher Teil 
der Sachbearbeiter*innen wurde im Zuge dessen abge-
baut und konnte zumindest teilweise innerhalb des Unter-
nehmens das Tätigkeitsfeld wechseln. Interessant ist, dass 
sich für die verbliebenen Sachbearbeiter*innen die Arbeit 
grundlegend verändert hat. Zum einen hat die Automati-
sierung hier nicht nur zu Funktionsverlusten geführt, son-
dern diese gingen einher mit grundlegenden Funktions-
verschiebungen und Funktionszuwächsen, die neue Kom-
petenzen erfordern. Die verbliebenen Sachbearbeiter*in-
nen „verschieben“ nun nicht mehr bloß Daten, sondern 

3	 Das Projekt wurde zwischen 2020 und 2023 am ISF Mün-
chen durchgeführt und von der Hans-Böckler-Stiftung ge-
fördert.

4	 Bei Robotic Process Automation (RPA) handelt es sich 
um einen Ansatz zur Automatisierung von einfachen 
Routinetätigkeiten durch Softwareroboter. So können 
ganze Geschäftsprozesse, sofern sie strukturiert und 
vollständig digitalisiert sind, anwendungsübergreifend – 
vom Auftragseingang per Mail über die Dateneingabe 
etwa in ein ERP-System bis hin zur Kommunikation mit 

weiteren Schnittstellen – durch Bots abgewickelt werden.

5	 Hier lehnen wir uns an den Begriff der „Implementors“ 
von Brendel et al. (2020, S. 8) an, die ihn für Beschäftigte 
in Großbetrieben verwenden, die als maßgebliche Akteu-
re „der Implementierung neuer digitaler Technologien im 
Betrieb“ fungieren. Wir erweitern ihn jedoch grundsätzlich 
um jene Angestelltengruppen, die diese Technologien ent-
wickeln, als Produkte auf den Markt bringen und eben-
falls indirekt oder direkt (etwa als externe Dienstleister) bei 
Kunden implementieren.
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müssen sie vor allem analysieren. Zudem sind sie nun 
auch dafür verantwortlich, die Software-Roboter auf die-
ser Basis zu trainieren sowie ihre Funktionalität und Per-
formanz zu erweitern. Zum anderen veränderten sich mit 
der Restrukturierung der Tätigkeiten ebenfalls die An-
forderungen an die Arbeitsorganisation in der Abteilung. 
Die bisherigen starren Organisationsformen und sich per-
manent wiederholenden Prozesse passten nicht mehr zu 
den veränderten Funktionen der Abteilung. Um diesen 
gerecht zu werden, wurde ein agiles Arbeitsmodell einge-
führt. Die Sachbearbeiter*innen arbeiten seither in selbst-
organisierten Teams und priorisieren ihre Arbeit selbst-
ständig und eigenverantwortlich. Eine Führungsebene 
wurde abgebaut und Entscheidungsprozesse wurden teil-
weise – im Sinne des empowerments – direkt an die Be-
schäftigten übertragen. Das Fallbeispiel veranschaulicht, 
wie – im Zuge eines ganzheitlichen Gestaltungsansatzes – 
eine Veränderung von Arbeitsinhalten durch die Substi-
tuierung einfacher Routinetätigkeiten eine Veränderung 
der gesamten Arbeitsorganisation in einer Abteilung nach 
sich ziehen kann.

Ein konträres Fallbeispiel veranschaulicht hingegen, 
wie die Substituierung von Routinetätigkeiten zumindest 
für einen Teil der Sachbearbeiter*innen auch in eine Ab-
wärtsspirale führen kann. So konnten wir in einem mittel-
ständischen Unternehmen beobachten, dass Sachbearbei-
ter*innen im Zuge der Einführung von RPA sinngemäß 
zu „Heizern auf der E-Lok“ geworden sind. Konkret geht 
es um die Automatisierung klassischer Back-Office-Tätig-
keiten auf dem Feld der Verwaltungsdienstleistungen. Die 
Sachbearbeiter*innen wickeln hier den Zahlungsverkehr 
für verschiedene Geldinstitute ab. Bereits vor langer Zeit 
wurden diese Dienstleistungen zunächst in einem Back 
Office zentral gebündelt und standardisiert. Im nächsten 
Schritt wurden sie auf der Basis von Ticket-Systemen di-
gitalisiert, um schließlich auch automatisiert werden zu 
können. Dabei geht es z. B. um die Bearbeitung von feh-
lerhaften Geldautomatentransaktionen. Die Sachbearbei-
ter*innen erhalten eine entsprechende Mail, recherchie-
ren den Vorgang, legen eine Akte an, lösen eine Über-
weisung aus und informieren den Kunden abschließend 
per Mail. Durch die Einführung von RPA haben die Sach-
bearbeiter*innen diese Funktionen weitgehend verloren. 
Sämtliche Prozessschritte bis hin zur Veranlassung der 
Zahlung und Informierung der Kunden per Mail werden 
vom Roboter getätigt. Auf eigenen Wunsch und zum Un-
mut des Betriebsrats blieb eine kleine Gruppe der betrof-
fenen Beschäftigten allerdings auch nach der Implemen-
tierung auf ihrer bisherigen Position und überprüft nun, 
ob der Software-Roboter fehlerfrei agiert. Sie bilden fak-
tisch nur noch das back up für den Fall, dass die Maschine 
einmal ausfallen sollte. Insofern führt der Funktionsver-
lust hier zu einer Dequalifizierung. Der Statusverlust ist 
damit vorprogrammiert.

Auch im hochqualifizierten Segment finden aktuell 
Restrukturierungsprozesse statt. Exemplarisch hierfür 

ist der Bereich der Ingenieursarbeit. So deutet sich etwa 
in der Automobilindustrie ein Paradigmenwechsel von 
hardwaregetriebener zu softwarebasierter Entwicklung 
an, der in einem Zusammenhang mit der Diskussion um 
das Software-definierte Auto steht (vgl. Boes / ​Ziegler 2021, 
S. 35). Was das in der Praxis bedeutet, konnten wir am Bei-
spiel des FuE-Standorts eines großen Zulieferers beob-
achten, den wir bereits über zehn Jahre in verschiedenen 
Kontexten kontinuierlich beforschen. Noch bis vor ein 
paar Jahren war die Software-Entwicklung hier bloß eine 
Art Anhängsel der Hardware-Bereiche. Es waren die klas-
sischen Maschinenbau-Ingenieure, die am Standort Karri-
ere machten. Inzwischen hat sich dieses Verhältnis nahezu 
vollständig umgekehrt : Während sich für Software-Ent-
wickler*innen nicht zuletzt im Zusammenhang mit neu-
en Produkten wie dem hochautomatisierten Fahren neue 
Karrierechancen eröffnen, ist der Bereich der Hardware-
Entwicklung zu einer beruflichen Sackgasse geworden. Im 
Zusammenhang mit der Etablierung neuer Geschäftsmo-
delle und dem Abstieg der klassischen Ingenieursarbeit 
wird die Restrukturierung der FuE-Bereiche eine zentrale 
Herausforderung für die Gestaltung der Transformation 
in der Automobilindustrie. Den Hintergrund dafür bil-
det ein grundlegender Kompetenzwandel, der in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit der neuen Stufe der 
Rationalisierung des Informationsgebrauchs steht. Wenn 
Wertschöpfung und damit sowohl die Optimierung von 
Arbeitsprozessen als auch die Innovation von Produkten 
und Geschäftsmodellen immer mehr auf Daten basieren, 
wird Software zu einer Kernkompetenz : „Die Daten müs-
sen mit Software zugänglich gemacht werden, sie baut 
die Brücke zwischen den Daten und der Welt der Dinge“ 
(Boes 2023, S. 19).

3.2	 Potenziale für Aufwertung 
und Höherqualifizierung

Während der ersten beiden Automatisierungswellen sind 
stets auch Potenziale für eine Aufwertung und Höherqua-
lifizierung von Arbeit entstanden : durch Funktionsver-
schiebungen und -zuwächse, die Entstehung neuer Tätig-
keitsfelder und den Aufstieg neuer Angestelltengruppen. 
Heute lassen sich ähnliche Potenziale etwa in der gene-
rellen Bedeutungszunahme von IT-Kompetenzen (vgl. be-
reits Seibold / ​Stieler 2016, S. 15) sowie im Aufstieg der sog. 
Tech Workers (bzw. exakter : der Tech-Angestellten ; vgl. 
Ziegler 2022) erkennen. Sie erinnern an jene „neuen An-
gestellten“ zu Beginn der weißen Automation (z. B. Pro-
grammierer, Tabellierer), deren Wirken zu „grundlegen-
den Veränderungen der Anforderungsmerkmale traditio-
neller Berufe und zu einer Umstrukturierung der Abtei-
lungen und der Büroorganisation“ geführt hatte (Neuloh 
1966, S. 12). Für die gegenwärtige Umgestaltung der An-
gestelltenarbeit kommt den neuen Tech-Angestellten eine 
zentrale Rolle als Implementoren vor allem von KI-An-
wendungen zu. Tatsächlich waren die meisten der von uns 
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untersuchten IT-Dienstleister zum Zeitpunkt der Befra-
gung damit beschäftigt, mit Tech-Angestellten neue und 
schnell wachsende KI-Abteilungen aufzubauen. Denn die 
innovativen KI-Lösungen brauchen vor allem eines : viel 
Arbeit  – sei es für die Identifizierung und Entwicklung 
von Anwendungsmöglichkeiten und Prototypen, sei es 
für den Betrieb und die Wartung von KI-Systemen oder 
ihre permanente Weiterentwicklung auf der Grundlage 
ständig neuer und größerer Datensätze (vgl. ausführlich 
Kämpf / ​Langes 2023, S. 44 f.).

Gleichzeitig zeigen unsere Befunde aber auch, dass die 
innovativen KI-Lösungen nicht allein von den Tech-An-
gestellten in die Arbeitswelt gebracht werden können. In 
unseren Interviews betonen die Implementoren der IT-
Dienstleister immer wieder, wie sehr sie auf die Mitwir-
kung der Sachbearbeiter*innen angewiesen sind, um ihre 
Machine-Learning-Modelle zu entwickeln, vor allem aber 
auch um die benötigte Datengrundlage zu verstehen, Trai-
ningsdaten richtig zu labeln und damit die Qualität der 
Daten sicherzustellen. Dies alles erfordert nicht nur KI-
Kompetenz, sondern ein fachliches Domänenwissen, das 
bei den Sachbearbeiter*innen liegt und zur Grundlage ih-
rer spezifischen Primärmacht  6 wird. So hat beispielswei-
se auch die KI-Einführung in dem zu Anfang skizzierten 
Fallbeispiel in der Lohnbuchhaltung erst funktioniert, als 
die Beschäftigten nach mehreren Anläufen aktiv an der 
Implementierung beteiligt wurden.

Diese Abhängigkeit bildet die Voraussetzung dafür, 
dass neue Tätigkeitsfelder und Qualifizierungsbedar-
fe für Sachbearbeiter*innen entstehen  – z. B. können sie 
als „ML-Maschinisten“ tätig werden, die Machine-Lear-
ning-Modelle bedienen, trainieren und überwachen  –, 
wodurch sich ihnen berufliche Entwicklungsmöglichkei-
ten eröffnen. Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür 
ist die Einführung von KI-Lösungen auf der Grundlage 
sog. Low-Code-Plattformen, wie sie insbesondere in klei-
nen und mittleren Unternehmen zur Anwendung kom-
men (vgl. Peters et al. 2023). Hier können einfache Soft-
ware-Anwendungen gewissermaßen nach dem Baukas-
ten-Prinzip „zusammengeklickt“ werden, sodass für die 
Entwicklung dieser Anwendungen keinerlei umfangrei-
che Programmierkenntnisse mehr erforderlich sind. So 
hat der oben erwähnte Verwaltungsdienstleister für Ban-
ken vor diesem Hintergrund ein eigenes RPA-Team aus-
schließlich aus der bestehenden Belegschaft von kaufmän-
nischen Angestellten gebildet und ihnen die Möglichkeit 
gegeben, sich entsprechend weiterzubilden.  7 Im Ergebnis 
sind aus Sachbearbeiter*innen Business-Analyst*innen, 
Software-Tester*innen und Programmierer*innen gewor-
den – teils sogar mit akademischen Abschlüssen im Rah-
men berufsbegleitender Studiengänge. Das Domänenwis-
sen der Sachbearbeiter*innen und ihr Verständnis der zu 
automatisierenden Vorgänge haben dabei eine wichtige 
Rolle gespielt.

Nicht zuletzt bildet auch die Substituierung einfacher 
Routinetätigkeiten im Zuge der Ausweitung von Prozess-

automatisierungen in der Sachbearbeitung eine Basis für 
Aufwertungs- und Höherqualifizierungspotenziale, wie 
ein Fallbeispiel aus einer Filialbank zeigt. In einem Be-
reich im Back Office z. B. tragen Sachbearbeiter*innen 
bislang die Daten für Kunden-Bilanzen manuell zusam-
men und gliedern diese nach den Vorgaben der Bank. 
Diese Routinetätigkeiten sollen künftig durch ein Ma-
chine-Learning-Modell ersetzt werden. Für die betroffe-
nen Sachbearbeiter*innen resultiert daraus eine inhaltli-
che Aufwertung ihrer Tätigkeit. So sollen sie künftig die 
Kunden-Bilanzen selbstständig analysieren, beurteilen 
und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen, die bis-
lang noch der Vorgesetzte trifft. Damit verbunden sind zu-
nehmende fachliche und analytische Kompetenzen sowie 
ein entsprechender Qualifizierungsbedarf. Bei diesem Fall 
ist auch der Fachkräftemangel in der Region als Primär-
machtpotenzial der Beschäftigten zu berücksichtigen. Um 
fehlende Ressourcen zu kompensieren, ist die Bank ge-
fordert, Sachbearbeitungstätigkeiten durch Funktionsver-
schiebungen und -zuwächse aufzuwerten.

Unsere Empirie zeigt allerdings auch, dass in Unter-
nehmen mit einem eher stagnierenden oder sogar abneh-
menden Geschäftsvolumen, für die der Fachkräftemangel 
eine geringere Bedeutung hat, sowie mit einer entspre-
chend kostenorientierten Managementstrategie eher ein 
Sog in Richtung Personalabbau entstehen kann. Nach un-
serer Beobachtung vollzieht sich dieser aber – zumindest 
bislang noch  – eher schleichend (vgl. auch Krzywdzins-
ki et al. 2022, S. 9), was nicht zuletzt auf sozialverträgli-
che Abbauprogramme auf der Basis von Abfindungs- und 
Vorruhestandsregelungen und ein entsprechendes Be-
triebsratshandeln zurückgeht. Dennoch werden die Auf-
wertungs- und Höherqualifizierungspotenziale infolge des 
Strukturwandels von Angestelltenarbeit unter diesen Um-
ständen stark eingeschränkt.

3.3	 Implikationen für das Angestelltenbewusstsein

Wie bei den ersten beiden Automatisierungswellen hat 
auch die neue Stufe der Rationalisierung des Informati-
onsgebrauchs Implikationen für die Entwicklung des An-

6	 Jürgens (1984, S. 61) verwendet diesen Begriff in Ab-
grenzung zur Sekundärmacht, „die auf bereits kollektiv 
erkämpften bzw. staatlich gesetzten Regelungen und In
stitutionen“ beruht. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei 
Primärmacht um die „originär aus der Art der Abhängig-
keitsbeziehungen zwischen den sozialen Parteien im Be-
trieb erwachsenen Machtpositionen für einzelne Beschäf-
tigte bzw. Beschäftigtengruppen“.

7	E in solches Herangehen ist in der Breite und anschei-
nend auch bei Großunternehmen nicht unüblich. Bei der 
Telekom etwa wurde ein RPA-basiertes Assistenzsystem 
gemeinsam mit 25 Service-Mitarbeiter*innen entwickelt, 
die während des Prozesses entsprechend weiterqualifiziert 
wurden (IBM/ver.di 2020).

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2 - Generiert durch IP 62.146.109.131, am 02.02.2026, 18:59:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2


104

Aufsätze  �   WSI MITTEILUNGEN, 77. JG., 2/2024

gestelltenbewusstseins  – im mittelqualifizierten Bereich 
genauso wie bei den Hochqualifizierten.

Wie Unsicherheitserfahrungen subjektiv verarbeitet 
werden, lässt sich am Beispiel einer Kundenberaterin 
im Callcenter eines Telekommunikationsunternehmens 
nachvollziehen. Die Befragte schildert eine allgemeine 
Verunsicherung der Belegschaft vor dem Hintergrund 
zunehmender Funktionsverluste durch den Einsatz von 
Software-Robotern. Sie sorgt sich um ihre Kolleg*innen 
und analysiert die Situation so : „Entweder lernen sie et-
was Neues oder sie gehen.“

Weil sie auch für ihre eigene Zukunft angesichts der 
Beobachtungen und der Stimmung im Betrieb keine abso-
lute Sicherheit sieht, bildet sie sich individuell weiter und 
befasst sich mit neuen Produkten des Unternehmens – so-
gar in ihrer Freizeit. Während das Unternehmen keinerlei 
Weiterbildungsangebote unterbreitet oder andere Maß-
nahmen zur Sicherung von Beschäftigung ergreift, fokus-
siert sich das Management stattdessen darauf, die Akzep-
tanz für die Bots zu erhöhen – z. B. indem ihnen Namen 
gegeben werden und dadurch versucht wird, sie zu ver-
menschlichen. Unsere Interviewpartnerin empfindet die-
se Maßnahme als zynisch. Sie beschreibt die Spannun-
gen, die daraufhin im Betrieb entstehen. Die Beschäftig-
ten fühlen sich mit ihren Ängsten nicht ernstgenommen 
und entwickeln eine niederschwellige Form des Protests. 
So schildert die Befragte, dass es sich unter den Kollegin-
nen und Kollegen eingebürgert habe, den Vermensch-
lichungsversuchen des Managements demonstrativ ent-
gegenzutreten (vgl. ähnlich Schaupp 2021) : „Also die ver-
suchen diese Maschinerie zu vermenschlichen. Wobei wir 
Mitarbeiter, habe ich das Gefühl, das schon eher als Be-
drohung sehen. Und dann diese Vermenschlichung nicht 
wollen. Das heißt, ich sage nicht, ‚der Horst macht jetzt 
den Kündigungsprozess‘, sondern ‚die Maschine‘ oder 
‚der Roboter‘. Das ist bei uns eher so im Sprachgebrauch.“ 
Damit wollten die Beschäftigten zeigen, „dass man sich 
das nicht gefallen lässt. Das ist eben nicht der Horst, weil 
der Horst, der ist letztes Jahr gegangen, weil es für den 
keine Arbeit mehr gibt.“ Vor dem Hintergrund ihrer Er-
fahrungen fordert die Befragte von der Politik, dafür zu 
sorgen, dass „die Digitalisierung nicht wichtiger wird als 
der Mensch“. Hier zeigt sich, dass der Strukturwandel der 
Angestelltenarbeit nicht nur Zukunftsängste erzeugt, son-
dern auch Ansätze von betrieblichem Protest und Gesell-
schaftskritik.

Mit Blick auf das Bewusstsein der Tech-Angestellten 
liefern unsere Interviews Hinweise für eine Rückkehr von 
Sozialkritik im hochqualifizierten Segment (vgl. ähnlich 
Dorschel 2022). Für junge Tech-Angestellte sind Entloh-
nungsfragen und berufliche Karriereperspektiven, ins-
besondere wenn sie nicht in großen Tech-Unternehmen 
arbeiten, durchaus relevant. Bei einem mittelständischen 
IT-Dienstleister beklagt sich eine Mitarbeiterin z. B. dar-
über, dass sich die tarifvertraglichen Regelungen zu den 
Anforderungen und Modalitäten betrieblicher Aufstiegs-

möglichkeiten für sie als Data Scientist als dysfunktional 
erweisen, weil sie bislang ausschließlich auf das bisherige 
Tätigkeitsprofil von Software-Entwicklern gemünzt sind. 
Nicht ohne Selbstbewusstsein angesichts ihres besonderen 
Primärmachtpotenzials lässt sie zwischen den Zeilen er-
kennen, dass sie sich vor diesem Hintergrund Gedanken 
über eine berufliche Veränderung macht.

Darüber hinaus untermauert unsere Empirie ein wei-
teres, für Tech-Angestellte typisches subjektives Deu-
tungsmuster : das ausgeprägte Bedürfnis, über die Ver-
wendung der eigenen Arbeitsergebnisse (mit)zuverfügen 
(vgl. z. B. Tarnoff / ​Weigel 2020, S. 106). So berichtete uns 
dieselbe Gesprächspartnerin auch von einem Disput mit 
dem Management über die Veröffentlichung eines wissen-
schaftlichen Papers zur Architektur ihres Machine-Lear-
ning-Modells. Für ihr Sinnerleben in der Arbeit sei dies 
unmittelbar relevant, wie sie ausdrücklich betonte, „weil, 
das ist auch das coole an Open Source, dass, wenn man 
shared, dann kann man so viel erreichen“. Ihr ist es wich-
tig, an der etablierten Sharing-Kultur der Tech Workers ak-
tiv zu partizipieren und der Community etwas zurück-
zugeben (vgl. auch Vogl 2020). Hier deutet sich eine Ab-
kehr von der „Beitragsorientierung“ (Kotthoff 1997) an, 
wonach insbesondere hochqualifizierte Angestellte dar-
an interessiert sind, ihre Leistungsverausgabung für das 
Unternehmen gegen Privilegien zu tauschen (vgl. kritisch 
bereits vor dem Hintergrund der Globalisierungsentwick-
lung zuletzt Kämpf 2008, S. 398 ff.). Unserer Befragten geht 
es stattdessen darum, einen Beitrag zu einem gesellschaft-
lichen Nutzen zu leisten, der über einzelwirtschaftliche In-
teressen hinausgeht.

4	 Fazit

Vor dem Hintergrund des aktuellen Automatisierungs-
schubs deuten unsere Befunde für den Bereich der Infor-
mations- und Wissensarbeit auf den Beginn eines grund-
legenden Strukturwandels von Angestelltenarbeit hin, der 
Potenziale für eine Aufwertung und Höherqualifizierung 
von Arbeit bereithält. Diese offenbaren sich im Aufstieg 
der Tech-Angestellten und  – vor dem Hintergrund der 
Substituierung von Routinetätigkeiten  – in Funktions-
veränderungen, neuen Tätigkeitsfeldern und agilen For-
men der Arbeitsorganisation auf dem Feld der mittelqua-
lifizierten Büroarbeit. Darüber hinaus deutet sich an, dass 
sich das Angestelltenbewusstsein ebenfalls wandelt. Wäh-
rend die Infragestellung sicher geglaubter Rahmenbedin-
gungen von Beschäftigung im mittelqualifizierten Be-
reich Zukunftsängste und Protestpotenzial hervorbringen 
kann, offenbart insbesondere das Tech-Worker-Bewusst-
sein neue Anknüpfungspunkte für Betriebsräte und Ge-
werkschaften im hochqualifizierten Segment.
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In arbeitspolitischer Perspektive offenbaren sich Ansatzmöglichkei-
ten für eine Vorwärtsstrategie. Ihre Grundlage bilden die Primärmacht-
potenziale der Angestellten. Sie erwachsen aus ihrer Qualifikation bzw. 
ihrem fachlichen Domänenwissen, ihrer betrieblichen Stellung bei der 
Implementierung von KI-Projekten sowie aus ihrer Arbeitsmarktposi-
tion  – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. 
Zwar bergen die weitreichenden Substituierbarkeitspotenziale des gegen-
wärtigen Automatisierungsschubs ohne Frage Risiken für Funktions- und 
Statusverluste bis hin zum Abbau von Beschäftigung. Wie unsere empiri-
schen Befunde aber zeigen, gehen sie auch mit Chancen für einen nach-
haltigen Umbau von Beschäftigung einher – vor allem, wenn sie durch 
entsprechende Qualifizierungsprogramme begleitet werden. Eine solche 
Vorwärtsstrategie gilt es gegen die Kurzfristperspektive von Kostensen-
kungsstrategien des Managements zu verteidigen. Nur so kann verhindert 
werden, dass die steigenden Anforderungen im Zuge des Strukturwandels 
im Büro zu zusätzlichen Belastungen und Zukunftsängsten der Beschäf-
tigten führen.

Weiterer Forschungsbedarf besteht vor allem hinsichtlich der Rol-
le der Tech-Angestellten in der Transformation sowie der Besonderhei-
ten ihres Bewusstseins und – mit Blick auf die Zukunft der Mitbestim-
mung – auch in Bezug auf die Organisierbarkeitspotenziale dieser neuen 
Angestelltengruppe. Gleichzeitig gilt es, die Bedeutung von Software-Ent-
wicklung als Kernkompetenz für die neue Stufe der Rationalisierung des 
Informationsgebrauchs genauer zu untersuchen, ebenso wie ihre Verän-
derung und die Implikationen für einen Wandel der Ingenieursarbeit. 
Darüber hinaus erfordern vor allem die mit KI verbundenen neuen Tä-
tigkeitsfelder und Kompetenzanforderungen für mittelqualifizierte An-
gestellte sowie die Entwicklung ihrer Primärmachtpotenziale vertiefende 
empirische Untersuchungen. ■
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WSI-Mindestlohnbericht 2024 : 
Reale Zugewinne durch die 
Umsetzung der Europäischen 
Mindestlohnrichtlinie

In den meisten EU-Staaten kam es zum 1. Januar 2024 zu deutlichen Erhöhungen 
der Mindestlöhne. Diese reichten trotz anhaltend hoher Inflationsraten in der 
Mehrzahl der Mitgliedsländer aus, um die Kaufkraft des Mindestlohns zu erhalten 
oder sogar auszubauen. Begünstigt wurde die Mindestlohndynamik auch durch 
die im Herbst 2022 verabschiedete Europäische Mindestlohnrichtlinie. Viele 
Mitgliedsländer streben im Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinie an, die dort 
verankerten Referenzwerte von 60 % des Medianlohns bzw. 50 % des Durchschnitts-
lohns zu erreichen. Anders verlief die Entwicklung in Deutschland: Hier plädierte 
die Mindestlohnkommission gegen die Stimmen der Gewerkschaften nur für eine 
geringe Anhebung des Mindestlohns, die hinter die Preisentwicklung zurückfällt.

MALTE LÜBKER, THORSTEN SCHULTEN

1	 Einleitung

Gesetzliche Mindestlöhne bilden in den meisten Ländern 
eine Kerninstitution zur Regulierung des Arbeitsmark-
tes. Durch die Festlegung einer allgemeinen gesetzlichen 
Lohnuntergrenze sollen vor allem Beschäftigtengruppen 
mit geringer Verhandlungsmacht geschützt werden. Die 
Effektivität gesetzlicher Mindestlöhne hängt dabei ent-
scheidend von zwei Dingen ab : Zum einen muss der Min-
destlohn ein angemessenes Ausgangsniveau haben, um 
den Beschäftigten eine autonome gesellschaftliche Exis-
tenzgrundlage zu sichern. Zum anderen muss der Min-
destlohn regelmäßig entsprechend der allgemeinen Lohn- 
und Preisentwicklung angepasst werden, um das gegebene 
Schutzniveau zu erhalten und auszubauen. Vor dem Hin-
tergrund der hohen Inflationsraten ist dies aktuell beson-
ders wichtig, da Beschäftigte mit geringem Einkommen in 
besonderem Maße unter den hohen Preisen leiden. Mit 
dem hier vorliegenden WSI-Mindestlohnbericht 2024 
legt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut 

(WSI) bereits zum 15. Mal seinen jährlichen Mindestlohn-
bericht vor, der aktuelle Daten und Analysen über die Ent-
wicklung gesetzlicher Mindestlöhne inner- und außerhalb 
Europas enthält.

Mit der im Oktober 2022 verabschiedeten Europäi-
schen Mindestlohnrichtlinie (Europäisches Parlament / ​
Rat 2022) wird das Ziel verfolgt, in allen EU-Staaten ein 
angemessenes Mindestlohnniveau und einen adäquaten 
Anpassungsprozess sicherzustellen. Im Rahmen des vor-
liegenden WSI-Mindestlohnberichts 2024 wird in Ab-
schnitt 2 zunächst der Stand der Umsetzung der Europäi-
schen Mindestlohnrichtlinie diskutiert und dabei deutlich 
gemacht, dass sie zunehmend die nationale Mindestlohn-
politik beeinflusst. Daran anschließend werden die aktu-
ell verfügbaren Daten über die Höhe der Mindestlöhne in 
Euro (Abschnitt 3) bzw. Kaufkraftstandards (Abschnitt 4) 
thematisiert.  1 Des Weiteren wird in Abschnitt 5 der rela-
tive Wert des Mindestlohns im Verhältnis zu den jeweili-
gen nationalen Median- und Durchschnittslöhnen (Kaitz-
Index) analysiert. Abschnitt 6 thematisiert die Entwick-
lung des Mindestlohns vor dem Hintergrund der anhal-
tend hohen Inflationsraten und fragt danach, inwieweit es 

1	 Die Analysen basieren im Wesentlichen auf der Auswer-
tung der WSI-Mindestlohndatenbank, die derzeit Mindest-
lohndaten aus insgesamt 38 Ländern enthält, darunter 
alle 22 EU-Staaten mit gesetzlichen Mindestlöhnen sowie 

zahlreiche weitere Länder inner- und außerhalb Europas. 
Die Daten können auch unter https://www.wsi.de/de/wsi-
mindestlohndatenbank-international-15339.htm herunter-
geladen werden.
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durch aktuelle Mindestlohnanpassungen möglich ist, die 
Kaufkraft der betroffenen Beschäftigten zu sichern oder 
zu steigern. Schließlich wird in Abschnitt 7 ein Ausblick 
auf zukünftige Entwicklungen gewagt, wobei insbesonde-
re auf die Herausforderungen der Mindestlohnpolitik in 
Deutschland eingegangen wird.

2	 Die Europäische 
Mindestlohnrichtlinie : 
Stand der Umsetzung in den 
nationalen Mindestlohnpolitiken

Mit der Verabschiedung der „Richtlinie 2022 / 2041 über 
angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union“ 
(Europäisches Parlament / ​Rat 2022) wurde im Herbst 2022 
erstmals ein verbindlicher europäischer Rahmen für die 
nationalen Mindestlohnpolitiken festgeschrieben (Mül-
ler / ​Schulten 2022). Das Ziel der Europäischen Mindest-
lohnrichtlinie ist es, bei Wahrung einer weitreichenden 
Autonomie der nationalen Mindestlohnpolitiken be-
stimmte gemeinsame Kriterien und prozeduralen Regeln 
vorzuschreiben, die ein angemessenes Mindestlohnniveau 
absichern sollen.  2 In allen Mitgliedsländern mit einem all-
gemeinen gesetzlichen Mindestlohn müssen bei der „Fest-
legung und Aktualisierung der gesetzlichen Mindestlöh-
ne“ Kriterien zugrunde gelegt werden, „die zu ihrer Ange-
messenheit beitragen“ (Europäisches Parlament / ​Rat 2022, 
Art. 5 (1)). Die Kriterien müssen „klar definiert sein“ und 
mindestens die folgenden vier Aspekte berücksichtigen :
(1)	 „die Kaufkraft der gesetzlichen Mindestlöhne unter 

Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten ;
(2)	das allgemeine Niveau der Löhne und ihre Verteilung ;
(3)	die Wachstumsrate der Löhne ;
(4)	langfristige nationale Produktivitätsniveaus und -ent-

wicklungen“ (ebd., Art. 5 (2) ).

Darüber hinaus schreibt die Richtlinie in Art. 5 ​(4) vor, 
dass die „Mitgliedstaaten […] bei ihrer Bewertung der 
Angemessenheit der gesetzlichen Mindestlöhne Referenz-
werte zugrunde [legen]“. Die Richtlinie verweist dabei ex-
plizit auf die „auf internationaler Ebene übliche[n] Refe-
renzwerte wie 60 % des Bruttomedianlohns und 50 % des 
Bruttodurchschnittslohns“, lässt aber auch abweichende 

Schwellenwerte zu.  3 In der Richtlinie wird dies damit be-
gründet, dass „Mindestlöhne […] als angemessen [gelten], 
wenn sie angesichts der Lohnskala im jeweiligen Mitglied-
staat gerecht sind und den Arbeitnehmern auf der Grund-
lage einer Vollzeitbeschäftigung einen angemessenen Le-
bensstandard sichern“ (ebd., Erwägungsgrund 28).

Der Richtlinientext schließt damit an politische De-
batten an, die in den letzten Jahren auf eine strukturel-
le Anhebung nationaler Mindestlöhne in Richtung eines 
„Living Wage“ gedrängt haben, der eine eigenständige 
sozio-kulturelle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben er-
laubt (Schulten / ​Müller 2019, 2020). Die Kriterien für ein 
„angemessenes“ Mindestlohnniveau wurden dabei zum 
einen aus Analysen des für ein Existenzminimum not-
wendigen Waren- und Dienstleistungskorbes abgeleitet. 
Zum anderen wurde mithilfe des sogenannten Kaitz-In-
dex die relative Position des Mindestlohns im gesamtwirt-
schaftlichen Lohngefüge bestimmt (vgl. Abschnitt 5).

Die Mitgliedstaaten haben insgesamt bis zum 
15. November 2024 Zeit, um die Richtlinie in nationales 
Recht umzusetzen (Europäisches Parlament / ​Rat 2022, 
Art. 17 (1)). Schon jetzt ist zu erkennen, dass die Richt-
linie einen erheblichen Einfluss auf die nationalen Min-
destlohnpolitiken ausübt. Dies gilt insbesondere für die 
internationalen Referenzwerte von 60 % des Bruttomedi-
anlohns und 50 % des Bruttodurchschnittslohns, die sich 
schon im Zuge des europäischen Gesetzgebungsverfah-
rens in vielen Ländern als politische Referenznorm für ein 
angemessenes Mindestlohnniveau etabliert haben (Über-
sicht 1). In den meisten EU-Staaten sind es vor allem die 
Gewerkschaften, die eine entsprechende Anhebung ein-
fordern (Müller 2024). So führen etwa die Gewerkschaf-
ten in den Niederlanden bereits seit einigen Jahren eine 
Kampagne für eine strukturelle Erhöhung des Mindest-
lohns auf 16 € pro Stunde (ursprünglich 14 €) durch und 
verweisen unter dem Motto „Voor een beter bestaan  – 
60 % Mediaan“ (Für ein besseres Leben – 60 % vom Me-
dian) explizit auf die Europäische Mindestlohnrichtlinie 
(Koopmans 2023).  4

Auch in Deutschland, Irland oder Spanien fordern 
die Gewerkschaften, dass der Mindestlohn auf 60 % des 
Medianlohns angehoben wird. In Zypern, wo die Debat-
te um die Europäische Mindestlohnrichtlinie dazu beige-
tragen hat, dass 2023 erstmals ein nationaler gesetzlicher 
Mindestlohn eingeführt wurde, hat dieser sich ebenfalls 
an dem Schwellenwert von 60 % des zypriotischen Medi-
anlohns orientiert (Mallis et al. 2022). Im Gegensatz dazu 

2	N eben gesetzlichen Mindestlöhnen geht es darüber hinaus 
in der Europäischen Mindestlohnrichtlinie auch darum, die 
tarifvertraglichen Mindestlöhne dadurch zu stärken, dass 
die Tarifbindung erhöht wird. Danach sollen alle EU-Staa-
ten, deren Tarifbindung unterhalb von 80 % liegt, einen 
konkreten Aktionsplan zur Stärkung der Tarifvertragssyste-
me vorlegen (Schulten 2023 ; Schulten / ​Dingeldey 2024). 

3	 Die Rolle des doppelten Schwellenwertes hat damit ge-
genüber früheren Entwurfsfassungen, die diese lediglich in 
den Erwägungsgründen erwähnt hatte, an Bedeutung ge-
wonnen (vgl. dazu Lübker / ​Schulten 2022, S. 150).

4	 Weitere Infos zur Kampagne der niederländischen Ge-
werkschaften finden sich auf der Kampagnenseite : https://
www.voor16.nl  (letzter Zugriff : 25. 01. 2024)
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werden vor allem in Osteuropa eher die 50 % des Durch-
schnittslohns als Referenzwert für ein angemessenes Min-
destlohnniveau benutzt. In einer Reihe osteuropäischer 
Länder liegt der Medianlohn auf einem relativ niedrigen 
Niveau, sodass 60 % des Medianlohns kein existenzsi-
cherndes Lohnniveau darstellen.

In einigen Ländern haben entsprechende Referenz-
werte für den Mindestlohn bereits Eingang in die natio-
nale Gesetzgebung gefunden und damit einen rechtlich 
verbindlichen Charakter angenommen. Bereits vor der 
Verabschiedung der Europäischen Mindestlohnrichtli-
nie hat die Slowakei 2021 ihre nationale Mindestlohnge-
setzgebung reformiert und hierbei den Referenzwert von 
57 % des Durchschnittslohnes als gesetzliche Rückfallop-
tion eingeführt für den Fall, dass sich Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände bei der jährlichen Anpassung nicht 
auf eine Mindestlohnerhöhung verständigen können (Slo-
wakische Republik 2007 / 2021). In Bulgarien wurde bereits 
im Zuge der Umsetzung der Europäischen Mindestlohn-
richtlinie beschlossen, dass der Mindestlohn jährlich auf 
50 % des Durchschnittslohns angehoben wird. In Estland 
haben Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Staat 
sich im Rahmen einer tripartistischen Vereinbarung da-
rauf verständigt, den Mindestlohn bis zum Jahr 2027 
schrittweise auf 50 % des Durchschnittslohns anzuheben. 
In Irland soll der Mindestlohn bis 2026 in einen nationa-
len Living Wage verwandelt werden, der dann auch min-
destens 60 % des Medianlohns entspricht (Government 
of Ireland 2022). Auch in Spanien ist die Forderung er-
hoben worden, den Referenzwert von 60 % des Median-
lohns als unterste Mindestlohngrenze gesetzlich zu veran-
kern (Cassmi 2022). Schließlich ist die Regierung in Kroa-
tien seit Verabschiedung der Europäischen Mindestlohn-
richtlinie im Jahr 2022 explizit dazu übergegangen, ihre 
jährlichen Erhöhungen des Mindestlohns mit den Refe-
renzwerten 60 % des Medianlohns und 50 % des Durch-
schnittslohns zu begründen.

In Deutschland hatten der gegenwärtige Bundeskanz-
ler Olaf Scholz und Arbeitsminister Hubertus Heil (bei-
de SPD) bereits 2021 in einem gemeinsamen Eckpunkte-
papier gefordert, den deutschen Mindestlohn „in Rich-
tung eines echten, auf Teilhabe gerichteten ‚Living Wage‘ 
fort[zu]entwickeln“ (BMAS / ​BMF 2021, S. 2). Dazu solle 
im „Mindestlohngesetz […] künftig geregelt [werden], 
dass die Mindestlohnkommission bei ihrer Anpassungs-
entscheidung den Medianlohn stärker berücksichtigen 
muss“. Konkret hatten Scholz und Heil angekündigt, den 
im Mindestlohngesetz (MiLoG) vorgesehenen Prüfka-
talog zu präzisieren und um den Gesichtspunkt der Ar-
mutsgefährdung zu ergänzen. Von einer Armutsgefähr-
dung „solle regelmäßig bei einem auf Vollzeitbasis erziel-
ten Arbeitsentgelt unterhalb der Schwelle von 60 Prozent 
des Medianlohns ausgegangen werden“ (ebd.).

Inzwischen argumentiert Arbeitsminister Heil, dass 
es in Deutschland keinen gesetzgeberischen Handlungs-
bedarf gebe : „Nach unserer Rechtsauffassung entspricht 

das heutige deutsche Mindestlohngesetz der europäi-
schen Richtlinie“, so Heil kürzlich in einem Zeitungs-
interview (FAZ 2023). Er stützt sich damit auf eine Aus-
arbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen 
Bundestages (2022), in der im Kern argumentiert wurde, 
dass eine richtlinienkonforme Auslegung des Prüfkatalogs 
in § 9 Abs. 2 MiLoG durch die Mindestlohnkommission 
möglich sei (ebd., S. 9). Diese Argumentation geht von der 
juristischen Fiktion aus, dass die Mindestlohnkommission 

ÜBERSICHT 1

Einfluss der Europäischen Mindestlohnrichtlinie  
auf die nationalen Mindestlohnpolitiken und -gesetzgebungen
Ausgewählte Länderbeispiele

Bulgarien Zur Umsetzung der Europäischen Mindestlohnrichtlinie hat die bulgarische 
Regierung 2023 beschlossen, dass der Mindestlohn zukünftig nicht mehr 
unter 50 % des Durchschnittslohns liegen soll. Hierzu wurde der gesetzliche 
Anpassungsmechanismus ab 2024 dahingehend verändert, dass jeweils zum 
1. September der Mindestlohn für das Folgejahr berechnet wird. Für die Kal-
kulation des Durchschnittslohns werden dabei die ersten beiden Quartale des 
laufenden und die letzten beiden Quartale des vorherigen Jahres zugrunde 
gelegt. Damit folgt die Anpassung des bulgarischen Mindestlohns zukünftig 
einem quasi automatischen Indexierungsverfahren.

Deutschland In Deutschland fordern die Gewerkschaften den gesetzlichen Mindestlohn auf 
mindestens 60 % des Medianlohns anzuheben. Repräsentant*innen von SPD, 
Bündnis 90 / Die Grünen, Linke und des Arbeitnehmerflügels der CDU fordern, 
die Zielmarke von 60 % des Medianlohns als Untergrenze in das Mindestlohn-
gesetz aufzunehmen.

Estland Im Mai 2023 haben sich Gewerkschaften, Arbeitgeber und Regierung in Est-
land im Rahmen eines tripartistischen Abkommens darauf verständigt, den 
gesetzlichen Mindestlohn bis zum Jahr 2027 schrittweise auf 50 % des Durch-
schnittslohns anzuheben.

Irland Im November 2022 hat die irische Regierung angekündigt, den gesetzlichen 
Mindestlohn innerhalb von vier Jahren bis 2026 auf das Niveau eines Living 
Wage anzuheben, der in Einklang mit der Europäischen Mindestlohnrichtlinie 
mindestens bei 60 % des Medianlohns liegt.

Kroatien Die kroatische Regierung begründet seit 2022 ihre jährliche Erhöhung des 
Mindestlohns explizit mit dem Ziel, die Referenzwerte von 60 % des Median-
lohns und 50 % des Durchschnittslohns zu erreichen.

Niederlande Die niederländischen Gewerkschaften organisieren bereits seit längerem eine 
Kampagne für eine strukturelle Erhöhung des niederländischen Mindestlohns 
auf 16 € pro Stunde (ursprünglich 14 €), die sich explizit auf die Umsetzung der 
Europäischen Mindestlohnrichtlinie und die Orientierung an 60 % des Median-
lohns bezieht.

Slowakei Bereits vor der Verabschiedung der Europäischen Mindestlohnrichtlinie wur-
de 2021 das slowakische Mindestlohngesetz angepasst. Wenn sich Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände nicht auf eine Erhöhung des Mindestlohns 
verständigen, wird der Mindestlohn per Gesetz auf 57 % des Durchschnitts-
lohns angepasst.

Spanien Vonseiten der Gewerkschaften wird schon seit langem eine Erhöhung des 
Mindestlohns auf 60 % des Durchschnittslohns gefordert. In jüngster Zeit hat 
sich auch die amtierende spanische Linksregierung zu diesem Ziel verpflich-
tet, wobei entsprechend der Europäischen Mindestlohnrichtlinie nun von 
einer Orientierung an 60 % des Medianlohns gesprochen wird. Der spanische 
Ministerpräsident Sanchez hat vorgeschlagen, diese Zielmarke als Untergren-
ze im spanischen Arbeitsgesetz festzuschreiben.

Zypern In Zypern hat die Debatte um die Europäische Mindestlohnrichtlinie wesent-
lich dazu beigetragen, dass 2023 erstmals ein nationaler gesetzlicher Min-
destlohn eingeführt wurde, dessen Einstiegswert sich in etwa an 60 % des 
Medianlohns orientierte.

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung  
auf Grundlage von Aumayr-Pintar et al. (2023) und Müller (2024)

�
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ihre Arbeitsweise anpasst und die nach der Europäischen 
Mindestlohnrichtline „zwingend zu berücksichtigende[n] 
Mindestparameter“ in ihre künftigen Entscheidungen mit 
aufnimmt (ebd.). Andere Autoren erkennen hingegen ein 
Spannungsverhältnis zwischen der bislang in der Min-
destlohnkommission vorherrschenden Orientierung an 
der Tariflohnentwicklung und der weiter gefassten Ziel-
setzung der Europäischen Mindestlohnrichtlinie (Thü-
sing / ​Hütter-Brungs 2021). Auch die Wissenschaftlichen 
Dienste des Deutschen Bundestages (2022, S. 9) räumen 
ein, dass eine „ausdrückliche Aufnahme der unionsrecht-
lich bestimmten Parameter in das Mindestlohngesetz […] 
im Sinne der Rechtssicherheit dienlich“ sein könnte.

Während die Bundesregierung bislang keine konkre-
ten Änderungen am Mindestlohngesetz plant, kann da-
von ausgegangen werden, dass in anderen Ländern die 
endgültige Umsetzung der Europäischen Mindestlohn-
richtlinie auch zu rechtlichen Anpassungen führt. Letzte-
res hängt vor allem davon ab, ob es auf nationaler Ebene 
einflussreiche Akteure gibt, die sich die Ziele der Europäi-
schen Mindestlohnrichtlinie zu eigen machen und ihnen 
im Rahmen der nationalen Gesetzgebung ein noch größe-
res und verbindlicheres Gewicht geben.

3	 Mindestlöhne in Euro  
zum 1. Januar 2024

Ordnet man die Länder der EU nach der Höhe ihres je-
weiligen gesetzlichen Mindestlohns, zeigt sich wie in den 
Vorjahren eine Zweiteilung zwischen den westeuropä
ischen Ländern mit vergleichsweise hohen Mindestlöh-
nen und den restlichen, süd- und osteuropäischen Län-
dern (Abbildung 1). Angeführt wird das Ranking von Lu-
xemburg (14,86 €), gefolgt von den Niederlanden (13,27 €) 
und Irland (12,70 €). Deutschland (12,41 €) folgt an vierter 
Stelle und hat damit den zweiten Rang, den es vor Jahres-
frist nach der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 € kurz-
zeitig innehatte, wieder verloren. Belgien (12,09 €) und 
Frankreich (11,65 €), die ihre Mindestlöhne auch unterjäh-
rig anheben, um Kaufkraftverluste auszugleichen (Lüb-
ker / ​Schulten 2023, S. 118 f.), könnten zudem im Verlauf des 
Jahres 2024 weiter zu Deutschland aufschließen.

Aufgrund der teilweise deutlichen Mindestlohnanhe-
bungen der vergangenen Jahre in einigen osteuropäischen 
Staaten (siehe auch Tabelle 1 weiter unten) lässt sich inner-
halb der zweiten Gruppe kein eindeutiges geografisches 
Muster mehr ausmachen. So liegen die Mindestlöhne in 
Slowenien (7,25 €), Spanien (6,87 €), Polen (6,10 €) und Zy-
pern (6,06 €) in einer recht engen Bandbreite. Auch auf 
den folgenden Positionen ergibt sich mit Litauen (5,65 €), 
Malta (5,34 €), Estland (4,86 €), Kroatien (4,86 €) und Por-
tugal (4,85 €) ein Wechsel zwischen ost- und südeuropäi-

schen Ländern. Mit geringem Abstand folgen Tschechien 
(4,69 €), Griechenland (4,51 €), die Slowakei (4,31 €) sowie 
Lettland (4,14 €), Ungarn (4,02 €) und Rumänien (3,99 €). 
Wie in den Vorjahren ist Bulgarien (2,85 €) innerhalb der 
Europäischen Union das Schlusslicht. Insgesamt hat sich 
die Spreizung in der EU jedoch deutlich verringert : Wäh-
rend der luxemburgische Mindestlohn im Jahr 2015 noch 
fast das Zehnfache des bulgarischen Mindestlohns betrug, 
ist die Spannweite am aktuellen Rand auf einen Faktor von 
5,2 zurückgegangen.

Unter den Anrainerstaaten der EU sticht zunächst das 
Ex-Mitglied Großbritannien (11,98 €) mit einem Mindest-
lohn auf dem Niveau der übrigen westeuropäischen Län-
der heraus. Mit der bereits beschlossenen Erhöhung auf 
umgerechnet 13,15 € ab 1. April 2024 hat Großbritannien 
dann voraussichtlich den dritthöchsten Mindestlohn in 
Europa. Im Fall der Türkei (3,98 €) ist zu berücksichtigen, 
dass es sich bei der aktuellen Angabe aufgrund der hohen 
Inflationsrate und des rapiden Wechselkursverfalls nur 
um eine Momentaufnahme handelt. Wird statt des Jahres-
durchschnittskurses des Vorjahres, der in der WSI-Min-
destlohndatenbank traditionell verwendet wird, um kurz-
fristige Wechselkursschwankungen auszugleichen, der 
Kurs der türkischen Lira zum Jahreswechsel angesetzt, so 
ergibt sich mit umgerechnet 3,18 € ein deutlich niedrige-
rer Wert. In Serbien (3,12 €) und Nordmazedonien (2,79 €) 
liegen die Mindestlöhne derzeit in etwa auf dem Niveau 
des direkten Nachbarlandes Bulgarien, während sie in Al-
banien (2,11 €) und Moldawien (1,51 €) noch einmal deut-
lich geringer ausfallen. Innerhalb Europas sind Russland 
(1,20 €) und die Ukraine (1,08 €) die beiden Schlusslichter, 
wobei in Russland neben dem föderalen Mindestlohn in 
Städten wie Moskau (1,83 €) und St. Petersburg (1,56 €) hö-
here regionale Mindestlöhne zum Tragen kommen.

Außerhalb Europas stechen Australien (14,26 €) und 
Neuseeland (12,88 €) mit relativ hohen Mindestlöhnen 
hervor. Für Kanada (10,88 €) bezieht sich der in der WSI-
Mindestlohndatenbank ausgewiesene Wert auf einen be-
schäftigungsgewichteten Mittelwert der von den einzel-
nen Provinzen festgelegten Mindestlöhne, die von umge-
rechnet 9,59 € in Saskatchewan bis zu 11,48 € in British Co-
lumbia reichen. Parallel dazu legt auch die Zentralregie-
rung für die von ihr regulierten Sektoren (wie etwa Ban-
ken und Postdienste) einen Mindestlohn fest, der aktuell 
bei umgerechnet 11,41 € liegt. In den USA liegt der bun-
desweite Mindestlohn seit 2009 unverändert bei 7,25 US 
(derzeit 6,70 €). Er ist damit durch die allgemeine Lohn-
entwicklung und die konkurrierenden Mindestlöhne auf 
Ebene der Bundesstaaten zunehmend obsolet geworden. 
In Washington DC (umgerechnet 15,72 €) und sieben Bun-
desstaaten liegen diese oberhalb von 15 US, darunter auch 
in bevölkerungsreichen Bundesstaaten wie Kalifornien 
(14,80 €) und New York (13,87 €). Zwanzig Bundesstaaten, 
darunter auch Texas, setzen hingegen keine eigenen Min-
destlöhne bzw. keine Mindestlöhne oberhalb des födera-
len Mindestlohns fest.
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Unter den Industrieländern Asiens liegt Korea (6,98 €) 
derzeit oberhalb des Mindestlohns von Japan (6,59 €), wo 
der Durchschnitt der von den einzelnen Präfekturen fest-
gelegten Mindestlöhne im vergangenen Jahr erstmals die 
Schwelle von 1000 Yen überschritten hat. Aus Lateiname-
rika sind Argentinien (2,44 €) und Brasilien (1,19 €) in der 
WSI-Mindestlohndatenbank vertreten. Für Argentinien 
ist zu berücksichtigen, dass die deutliche Abwertung des 
Pesos nach dem Amtsantritt des neuen, rechtspopulisti-
schen Präsidenten Javier Milei im Dezember 2023 noch 
nicht voll in den Jahresdurchschnittskurs eingeht. Wird 
für die Umrechnung der Wechselkurs zum 1. Januar ver-
wendet, so fällt Argentinien (0,87 €) auf Euro-Basis deut-
lich hinter seinen größeren Nachbarn Brasilien zurück.

4	 Mindestlöhne in Kaufkraftstandards 
zum 1. Januar 2024

Der starke Einfluss von Wechselkursschwankungen zeigt, 
dass die Mindestlöhne auch bei Umrechnung in eine ge-
meinsame Währung (wie hier in Euro) nur eingeschränkt 
vergleichbar sind. Hinzu kommt, dass sich auch inner-
halb der Eurozone die Lebenshaltungskosten teilweise er-
heblich unterscheiden. So ist das allgemeine Preisniveau 
in Luxemburg nach Berechnungen von Eurostat (2024 b) 
derzeit mehr als doppelt so hoch wie in Litauen. Die WSI-
Mindestlohndatenbank weist deshalb die nationalen Min-
destlöhne zusätzlich auch in Kaufkraftstandards (KKS) 
aus, um so die Unterschiede im Preisniveau näherungs-
weise auszugleichen. Hierzu werden in Abbildung 2 die 
KKS-Umrechnungsfaktoren der Weltbank verwendet und 
in Eurobasis ausgedrückt  5, da diese im Vergleich zu den 
Eurostat-Daten für eine größere Anzahl an Ländern zur 
Verfügung stehen.

Im Vergleich zu den Devisenkursen stehen KKS-Kurse 
allerdings erst mit einer größeren Verzögerung zur Ver-
fügung. So beziehen sich die aktuellen Daten von Eurostat 
und Weltbank jeweils auf das Jahr 2022. Dies ist insofern 
unproblematisch, als sich die strukturellen Unterschiede 
in den Lebenshaltungskosten – etwa innerhalb des Euro-
raums  – nur sehr graduell verändern. In Schwellenlän-
dern mit hohen Inflationsraten kann die Verzögerung al-
lerdings dazu führen, dass die KKS-Kurse auf einem zwi-
schenzeitlich überholten Preisniveau beruhen. Für die 
Türkei (Inflationsrate im Jahr 2023 : 54,0 %) und Argenti-
nien (121,7 %) werden deshalb keine KKS-Berechnungen 
ausgewiesen.

ABBILDUNG 1

Gesetzliche Mindestlöhne, Stand 1. Januar 2024

a	N ational Living Wage für Arbeitnehmer ab 23 Jahren
b	 Geschätzt, da Mindestlohn als Nettolohn festgelegt wird
c	 Gewichteter Durchschnitt der regionalen Mindestlöhne ; teilweise unterjährige Anpassung

Quelle : WSI-Mindestlohndatenbank 2024
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5	 Hierzu wird der von Eurostat (2024 b) ermittelte KKS-
Kurs des US-Dollars relativ zur EU-27 verwendet (derzeit 
US$ 1,6071 pro Euro).
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Auf KKS-Basis rücken die Mindestlöhne der Benelux-
länder, Deutschlands und Frankreichs näher zusammen 
(Abbildung 2). So entspricht der Mindestlohn in Luxem-
burg aufgrund des hohen Preisniveaus im Großherzog-
tum nur noch 9,47 KKS €, und auch die Niveauunterschie-
de zwischen Deutschland (9,94 KKS €) und den Niederlan-
den (9,92 KKS €) werden nivelliert. Mit geringem Abstand 
folgen Frankreich (9,23 KKS €) und Belgien (9,18 KKS €). 
Wie oben ausgeführt beruht die Umrechnung auf Anga-
ben für das Jahr 2022 und berücksichtigt deshalb nicht, 
dass im Jahr 2023 die Lebenshaltungskosten in Deutsch-
land mit einem Anstieg des Harmonisierten Verbraucher-
preisindex (HVPI) um 6,1 % stärker gestiegen sind als bei-
spielsweise in Belgien (2,3 %).

Irland (7,57 KKS €), das nach Luxemburg innerhalb 
der EU die zweithöchsten Lebenshaltungskosten hat, 
fällt nach Kaufkraftbereinigung hingegen deutlich hin-
ter die übrigen westeuropäischen EU-Länder zurück. In 
osteuropäischen Ländern wie Polen (8,38 KKS €), Slowe-
nien (6,98 KKS €), Litauen (6,29 KKS €) und Bulgarien 
(4,26 KKS €) kommt aufgrund der im EU-Vergleich unter-
durchschnittlichen Lebenshaltungskosten ein gegenläu-
figer Effekt zum Tragen und die Mindestlöhne fallen auf 
KKS-Basis höher aus. Während die Spannweite zwischen 
den höchsten und niedrigsten Mindestlöhnen innerhalb 
der EU auf nominaler Basis bei einem Faktor von 5,2 liegt 
(siehe oben), beträgt der Abstand zwischen dem Schluss-
licht Slowakei (4,10 KKS €) und Deutschland (9,94 KKS €) 
nach Kaufkraftbereinigung das 2,4-fache. Die unter-
schiedlichen Lebenshaltungskosten innerhalb der EU re-
lativieren die Unterschiede im Mindestlohnniveau also, 
heben sie aber nicht vollständig auf.

Ähnliche Effekte sind außerhalb der EU zu beobach-
ten. So fällt das National Living Wage in Großbritannien 
in Kaufkraftstandards mit 8,18 KKS € deutlich niedriger 
aus, während die Mindestlöhne in osteuropäischen An-
rainerstaaten wie Nordmazedonien (4,73 KKS €) oder der 
Ukraine (2,79 KKS €) entsprechend höher sind. Hohe Le-
benshaltungskosten in Australien (9,43 KKS €), Neusee-
land (8,90 KKS €) und Kanada (7,53 KKS €) führen auch 
dort auf KKS-Basis zu niedrigeren Mindestlöhnen, wäh-
rend Korea (6,34 KKS €) seinen Vorsprung vor Japan 
(5,65 KKS €) noch einmal ausbaut. Die Kaufkraftbereini-
gung verdeutlicht auch noch einmal den Anachronismus 
der Vereinigten Staaten (4,51 KKS €), wo ein niedriger fö-
deraler Mindestlohn mit hohen Preisen zusammenfällt.

ABBILDUNG 2

Kaufkraft gesetzlicher Mindestlöhne, Stand 1. Januar 2024

Anmerkung : Für Argentinien und die Türkei werden keine Mindestlöhne in KKS ausgewiesen, da das den Berech-
nungen der Weltbank zugrunde liegende Preisniveau des Jahres 2022 inzwischen überholt ist
a	 Umrechnung in KKS auf Euro-Basis aufgrund der von der Weltbank für 2022 ausgewiesenen Kaufkraft

paritäten für den privaten Konsum
b	N ational Living Wage für Arbeitnehmer ab 23 Jahren
c	 Geschätzt, da der Mindestlohn als Nettolohn festgelegt wird
d	 Gewichteter Durchschnitt der regionalen Mindestlöhne

Quelle : WSI-Mindestlohndatenbank 2024, Weltbank

0 2 4 6 8 10 12

E
u

ro
p

äi
sc

h
e 

U
n

io
n

S
o

n
st

ig
es

 E
u

ro
p

a
A

u
ß

er
h

al
b

 E
u

ro
p

as

Brasilien

USA

Japand

Korea

Kanadad

Neuseeland

Australien

Russland

Moldawien

Albanien

Ukraine

Serbienc

Nordmazedonienc

Großbritannienb

Bulgarien

Slowakei

Lettland

Griechenland

Estland

Portugal

Tschechien

Malta

Ungarn

Kroatien

Zypern

Rumänien

Spanien

Litauen

Slowenien

Irland

Polen

Frankreich

Niederlande

Luxemburg

Belgien

Deutschland 9,94

9,92

9,47

9,23

9,18

8,38

7,57

6,98

6,29

6,21

5,89

5,76

5,74

5,18

5,12

4,71

4,57

4,48

4,47

4,33

4,26

4,10

8,18

4,73

4,25

2,79

2,75

2,42

2,27

9,43

8,90

7,53

6,34

5,65

4,51

1,56

Angaben in KKSa auf Euro-Basis, pro Stunde

9 kks und mehrunter 3 kks 3 kks bis 5,99 kks 6 kks bis 8,99 kks

Mitteilungen

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2 - Generiert durch IP 62.146.109.131, am 02.02.2026, 18:59:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2


113

Berichte des WSI  �   WSI MITTEILUNGEN, 77. JG., 2/2024

5	 Der Kaitz-Index  
als grober Richtwert 
für angemessene Mindestlöhne

Die Höhe der Mindestlöhne lässt sich auch daran fest-
machen, wo sie innerhalb des nationalen Lohngefüges zu 
verorten sind. Hierzu hat sich der sogenannte Kaitz-Index 
etabliert, der den Mindestlohn als Prozentwert des jewei-
ligen Median- oder Durchschnittslohns ausdrückt (Kaitz 
1970). Da Mindestlohnanhebungen in aller Regel auch 
den Durchschnittslohn verändern, dieser also zu einem 
gewissen Grad endogen ist, hat sich in der Wissenschaft 
der Vergleich mit dem Medianlohn weitgehend durchge-
setzt. Auch der Medianlohn kann sich zwar als Reaktion 
auf Mindestlohnanhebungen verändern, insbesondere 
wenn es zu Ausstrahlungseffekten kommt. Auswirkungen 
auf höhere Tariflohngruppen ließen sich beispielsweise in 
Deutschland im Zuge der Erhöhung des Mindestlohns auf 
12 € beobachten (Bispinck et al. 2023). Diese reichten je-
doch nicht in die Nähe des Medianlohns, sodass jener ver-
gleichsweise robust ist und im deutschen Kontext als exo-
gen betrachtet werden kann.

Der Kaitz-Index hat zuletzt durch die Vorgabe der 
Europäischen Mindestlohnrichtlinie an Relevanz gewon-
nen, bei der Bewertung der Angemessenheit gesetzlicher 
Mindestlöhne Referenzwerte zugrunde zu legen (vgl. Ab-
schnitt 2). Der doppelte Schwellenwert von 60 % des Brut-
tomedianlohns und 50 % des Bruttodurchschnittslohns, 
auf den auch die Richtlinie verweist, beugt dabei Fällen 
vor, in denen ein hoher Anteil der Beschäftigten den Min-
destlohn erhält und Median- und Mindestlohn deshalb 
nah beieinander liegen. In der deutschen Diskussion hat 
sich hingegen die medianbasierte Berechnung etabliert.

Im WSI-Mindestlohnbericht werden traditionell die 
Angaben zum Kaitz-Index aus der OECD-Datenbank 
verwendet, da diese im Unterschied zu den von Eurostat 
veröffentlichten Daten auch für einige außereuropäische 
Länder zur Verfügung stehen (Abbildung 3, Seite 114). 
Da für die Berechnung des Kaitz-Index neben den An-
gaben zum Mindestlohn auch Daten zu den Effektivlöh-
nen benötigt werden, stehen Daten aus beiden Quellen 
erst mit Verzögerung zur Verfügung. Bezogen auf das Jahr 
2022 konnten in der Europäischen Union lediglich Portu-
gal (66,3 % des Medians), Slowenien (61,7 %) und Frank-

reich (60,9 %) die Schwelle von 60 % des Medianlohns er-
reichen (Panel a). Estland (42,9 %), Belgien (40,9 %) und 
Lettland (38,9 %) unterschritten diese Schwelle hingegen 
besonders deutlich. Slowenien (51,6 % des Durchschnitts-
lohns) war zugleich das einzige EU-Land, das auch den 
zweiten Schwellenwert von 50 % des Durchschnittslohns 
überschritt, während Frankreich (49,1 %) ihn knapp ver-
fehlte (Panel b).

Für Deutschland (52,6 % des Medians) verwendet die 
OECD die Entgeltdaten aus dem Sozio-oekonomischen 
Panel (SOEP) und legt für 2022 einen Mindestlohn von 
10,52 € zugrunde, was dem gewichteten Durchschnitt im 
Jahresverlauf entspricht. Die Erhöhung des gesetzlichen 
Mindestlohns auf 12 € zum 1. Oktober 2022 geht damit 
noch nicht voll in die Statistik ein. Aktueller sind die Da-
ten von Eurostat (2024 b), das für 2023 einen medianba-
sierten Kaitz-Index von 52,9 ausweist.  6 Frühere Berech-
nungen, die davon ausgingen, dass Deutschland mit der 
Anhebung des Mindestlohns auf 12 € das 60%-Kriterium 
erreichen kann, sind damit von der allgemeinen Nomi-
nallohnentwicklung überholt worden (Weinkopf / ​Kalina 
2020). Rechnet man die Angaben von Eurostat zurück, so 
wäre zur Umsetzung des 60%-Kriteriums bereits im Jahr 
2023 ein Mindestlohn von 13,61 € erforderlich gewesen.  7 
Schreibt man diesen Wert anhand der für 2024 prognos-
tizierten Lohnentwicklung fort, so entspricht die Schwelle 
von 60 % des Medians im laufenden Jahr einem Mindest-
lohn von gut 14 €.  8

In Übersee zeigt das Beispiel Neuseelands (70,5 % auf 
Medianbasis), dass auch ein deutlich höher im nationa-
len Lohngefüge angesiedelter Mindestlohn möglich ist. 
Das Land hat seinen Mindestlohn in den vergangenen 
Jahren strukturell angehoben, sodass der medianbasierte 
Kaitz-Index seit 2015 um gut zehn Prozentpunkte gestie-
gen ist (Abbildung 4, Seite 115, Panel c). Die regelmäßig 
durchgeführten Evaluationsstudien zeigen keine nennens-
werten negativen Effekte auf Beschäftigung und Inflation 
(zuletzt Ministry of Business, Innovation & Employment 
2022). Eine ähnlich deutliche, strukturelle Anhebung des 
Mindestlohns gab es innerhalb Europas in Großbritannien 
(9,3 Prozentpunkte bezogen auf den Medianlohn ; Panel b), 
Portugal (10,0 Punkte ; Panel d) und Spanien (12,5 Punkte ; 
Panel e).  9 In Deutschland (Panel a) stagnierte der median-
basierte Kaitz-Index hingegen über viele Jahre weitgehend 
und stieg erst im Jahr 2022 um 4,4 Punkte im Vergleich 
zum Ausgangsniveau an (siehe Diskussion oben).

6	 Quelle für die Entgeltdaten ist die neue Verdiensterhebung 
von Destatis.

7	R echenweg : 0,6 × (12 € / 0,529) = 13,61 €. Anfang 2023 war 
Destatis noch davon ausgegangen, dass der Mindestlohn 
von 12 Euro im Jahr 2023 einem Kaitz-Index von 53,2 ent-
spricht (vgl. Herzog-Stein et al. 2023). 

8	 Das IMK sagt in seiner aktuellen Konjunkturprognose für 
2024 ein Wachstum der Effektivverdienste auf Stundenba-
sis von 3,6 % vorher (Dullien et al. 2023, S. 3). Rechenweg : 
13,61 € × 1,036 = 14,10 €

9	 Berechnung auf Basis der ungerundeten Werte ; in Abbil-
dung 5 werden die auf eine Nachkommastelle gerundeten 
Werte ausgewiesen.
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6	 Aktuelle Entwicklung : 
Anhebungen stärken Kaufkraft 
des Mindestlohns –  
aber nicht in allen Ländern

In Anbetracht der weiterhin hohen Inflationsraten haben 
wir im WSI-Mindestlohnbericht im vergangenen Jahr ar-
gumentiert, dass die Sicherung der Kaufkraft im aktuel-
len Kontext eine zentrale Aufgabe der Mindestlohnpolitik 
ist (Lübker / ​Schulten 2023). Die inzwischen vorliegenden 

Zahlen von Eurostat (2024 c) zeigen, dass sich der Preis-
auf‌trieb fortgesetzt hat und der Harmonisierte Verbrau-
cherpreisindex (HVPI) in der EU-27 im Jahr 2023 um 
6,4 % gestiegen ist.  10 Zu beachten ist dabei, dass die Prei-
se für einige Produktgruppen besonders stark angestiegen 
sind, die einen hohen Anteil am Verbrauch von Niedrig-
lohnbeziehenden haben. So verteuerten sich Nahrungs-

10	 Im Jahr 2022 lag die jahresbezogene Inflationsrate in der 
EU-27 noch bei 9,2 % (Eurostat 2024 a).

ABBILDUNG 3

Der relative Wert des Mindestlohns (Kaitz-Index), 2022

Anmerkung : Die OECD berechnet den Kaitz-Index auf Basis des Median- bzw. Durchschnittslohns von Vollzeitbeschäftigten. 
Daten für folgende Länder sind nicht verfügbar: Albanien, Argentinien, Brasilien, Bulgarien, Malta, Moldawien, Nordmazedonien, Russland, Serbien, Ukraine und Zypern. 
Alle Werte sind auf eine Nachkommastelle gerundet.

Quelle : OECD Earnings Database
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mittel im Jahr 2023 EU-weit erneut um 12,7 %. Die Prei-
se für Elektrizität, Gas und andere Brennstoff e nahmen 
zwar 2023 nur moderat zu (+1,4 %), lagen durch den Preis-
schock des Vorjahres aber immer noch 44,4 % über denen 
des Jahres 2021 (ebd.). Für Deutschland hat insbesondere 
der Infl ationsmonitor des IMK gezeigt, dass einkommens-
schwache Haushalte dadurch deutlich höheren Infl ations-
raten ausgesetzt waren, als diese vom allgemeinen Ver-
braucherpreisindex ausgewiesen werden (zuletzt Dullien /  
Tober 2024).

Innerhalb der Europäischen Union haben alle 22 Län-
der mit einem gesetzlichen Mindestlohn diesen im Vor-
jahresvergleich erhöht, davon allein 17 Länder zum 1. Ja-
nuar 2024 (Tabelle 1, Seite 116). Besonders hohe nomi-
nale Anhebungen gab es in einigen osteuropäischen Län-
dern wie Polen (21,5 % gegenüber dem 1. Januar 2023), 
Kroatien (20,0 %) und Bulgarien (18,2 %). Aber auch für 
die Niederlande  11 (12,9 %), Irland (12,4 %) und Malta 
(10,8 %) ergeben sich im Jahresvergleich zweistellige no-
minale Steigerungsraten. In Deutschland und Frankreich 
(jeweils 3,4 %) sowie in Belgien (2,0 %) fi el die Anhebung 
des Mindestlohns im EU-weiten Vergleich am gerings-
ten aus. Zu beachten ist, dass es im Vorjahr sowohl in 
Deutschland (durch die Intervention des Gesetzgebers) 

und in Belgien (durch die Nutzung der Indexklausel) zu 
deutlichen Anhebungen von 22,2 % bzw. 15,6 % gekommen 
war (siehe dazu ausführlich Lübker /  Schulten 2023, S. 118).

Die Mindestlohnanhebungen relativieren sich, wenn 
diese um die Preisentwicklung bereinigt werden. Um eine 
möglichst hohe Vergleichbarkeit zu gewährleisten, ver-
wendet die WSI-Mindestlohndatenbank hierzu den von 
Eurostat (2024 c) ermittelte HVPI-Infl ationsrate des Vor-
jahres. Hierdurch können sich Abweichungen zu Berech-
nungen ergeben, die auf den jeweiligen nationalen, nicht 
harmonisierten Verbraucherpreisindices beruhen. Tabel-
le 1 zeigt, dass die Mindestlöhne in 14 EU-Ländern gegen-
über dem Vorjahreszeitpunkt real um 1 % oder mehr ge-
stiegen sind, in sieben davon sogar um 5 % oder mehr. Dies 
sind in Osteuropa Kroatien (10,7 %), Polen (9,6 %) und 
Bulgarien (8,9 %), in Westeuropa die Niederlande (8,5 %) 
und Irland (6,9 %) sowie in Südeuropa Griechenland und 
Malta (beide 5,0 %). Auch hier gilt die oben gemachte An-
merkung, dass HVPI-basierte Preisbereinigung die tat-
sächlichen, für Mindestlohnbeziehende relevanten haus-
haltsspezifi schen Infl ationsraten möglicherweise unter-
schätzt. In zwei Ländern (Rumänien und Belgien) blieben 
die realen Mindestlöhne nahezu stabil, in sechs Ländern 
sanken sie. Besonders hoch waren die preisbereinigten 

 ABBILDUNG 4

Entwicklung des Mindestlohns relativ zum allgemeinen Lohnniveau, 2000–2022
angaben in Prozent

Quelle : oeCD earnings Database
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 11 Für die niederlande bezieht sich die Steigerungsrate auf 
Beschäftigte mit 38 Wochenstunden. Hier ist zu beachten, 
dass die regierung seit dem 1. 1. 2024 für alle arbeitszeit-
regime einen einheitlichen Mindestlohn auf Stundenbasis 

festlegt. Für Beschäftigte mit einer wöchentlichen arbeits-
zeit von 36 Stunden ergibt sich dadurch eine geringe-
re prozentuale Steigerung (7,0 %), für Beschäftigte mit 
40 Stunden eine höhere Steigerungsrate (18,9 %). 
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Rückgänge in Deutschland (−2,5 %), Slowenien (−2,8 %), 
Tschechien (−3,2 %) und der Slowakei (−3,5 %).

Im Median der EU stiegen die nominalen Mindestlöh-
ne zum Stichtag 1. Januar 2024 um 9,7 % gegenüber dem 
Vorjahreszeitpunkt, was nach der Steigerung um 12,0 % im 
Vorjahr der zweithöchste Wert seit 2000 ist (Abbildung 5). 
Durch den allmählichen Rückgang der Inflation verbleibt 
in diesem Jahr – im Gegensatz zur Stagnation des Vorjah-
res – allerdings ein moderater realer Zuwachs um 2,5 %. 
Dieser schließt an die stetigen realen Mindestlohngewin-
ne der Jahre 2015 bis 2022 an. In vielen Ländern Europas 
haben diese kumulativ seit 2015 zu einem erheblichen Ge-
winn an Kaufkraft geführt, wobei dieser eine erhebliche 
Spannweite zwischen den Ländern aufweist (Tabelle 1, 
4. Spalte). Besonders stark stiegen die realen Mindestlöh-
ne über diesen Zeitraum in osteuropäischen Ländern wie 
Rumänien (139,9 %), Litauen (109,0 %), Bulgarien (91,1 %) 
und Polen (71,1 %), wenngleich von einem sehr niedrigen 
Ausgangsniveau aus.

In Westeuropa hat sich seit 2015 insbesondere in Spa-
nien (46,8 %), Portugal (35,8 %) und Irland (24,6 %) die 
Kaufkraft der Mindestlöhne verbessert. In allen drei Län-
dern ist die strukturelle Anhebung des Mindestlohns ein 
ausdrückliches politisches Ziel. Dies wurde teilweise mit 
Bezug auf die Europäische Mindestlohnrichtlinie formu-
liert (siehe Abschnitt 2). Portugal strebt seit längerem an, 
den monatlichen Mindestlohn bis 2026 auf 900 € anzuhe-
ben und den Anteil der Löhne am BIP zu steigern (Presi-
dência do Conselho de Ministros 2023). Für Deutschland 
ergibt sich seit 2015 ein reales Mindestlohnwachstum von 
kumulativ 15,2 %. Dies entspricht ziemlich genau der au-
ßerordentlichen Anhebung des Mindestlohns durch den 
Gesetzgeber zum 1. Oktober 2022 (von 10,45 € auf 12,00 €, 
oder um 14,8 %). Im Umkehrschluss lässt sich daraus ab-
leiten, dass die regulären Anpassungen des Mindestlohns 
durch die Mindestlohnkommission seit 2015 per Saldo zu 
keiner realen Mindestlohnanhebung geführt haben.

Außerhalb der Europäischen Union zeigen sich im 
langfristigen Vergleich besonders deutliche Veränderun-
gen in zwei Gruppen von Ländern : Dies sind einerseits 
Schwellenländer mit einem niedrigen Ausgangsniveau 
und / ​oder hohen Inflationsraten. Dazu gehören exempla-
risch die Türkei (+1471 % nominal seit 2015) und Argen-
tinien (3208 %). Für beide Länder sind die realen Steige-
rungsraten aufgrund von unzuverlässigen bzw. lücken-
haften Angaben zur Entwicklung der Verbraucherpreise 
nur bedingt belastbar. Andererseits zeigt sich für einige 
Industrieländer, dass gezielte Initiativen zur Anhebung 
des Mindestlohns zu Erfolgen geführt haben. So stieg die 
Kaufkraft der gesetzlichen Mindestlöhne in Großbritan-
nien (22,4 % real seit 2015), Neuseeland (26,2 %) und Korea 
(49,4 %) in den letzten Jahren deutlich.

‌TABELLE 1

Entwicklung gesetzlicher Mindestlöhne, 2024
Veränderung am 1.  Januar 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt und dem 1.  Januar 2015 

Angaben in Prozent

Veränderung gegenüber dem

Zuletzt geändert

1.  Januar 2023 1.  Januar 2015

Nominal Real Nominal Real

E
u

ro
p

äi
sc

h
e 

U
n

io
n Polen 21,5 9,6 143,8 71,1 01. 01. 2024

Kroatien 20,0 10,7 111,0 66,6 01. 01. 2024

Bulgarien 18,2 8,9 153,6 91,1 01. 01. 2024

Ungarn 15,0 −1,7 154,1 58,1 01. 12. 2023

Estland 13,0 3,6 107,7 38,8 01. 01. 2024

Niederlande 12,9 8,5 45,5 13,6 01. 01. 2024

Lettland 12,9 3,5 94,4 35,3 01. 01. 2024

Irland 12,4 6,9 46,8 24,6 01. 01. 2024

Malta 10,8 5,0 28,4 5,8 01. 01. 2024

Rumänien 10,0 0,2 238,5 139,9 01. 10. 2023

Litauen 9,9 1,1 210,4 109,0 01. 01. 2024

Griechenland 9,4 5,0 33,1 16,2 01. 04. 2023

Tschechien 8,4 −3,2 104,5 38,0 01. 01. 2024

Portugal 7,9 2,5 62,4 35,8 01. 01. 2024

Luxemburg 7,7 4,6 33,7 9,5 01. 09. 2023

Slowakei 7,1 −3,5 97,7 42,9 01. 01. 2024

Zypern 6,4 2,3 a a 01. 01. 2024

Spanien 5,0 1,5 74,8 46,8 01. 01. 2024

Slowenien 4,2 −2,8 58,9 27,7 01. 01. 2024

Deutschland 3,4 −2,5 46,0 15,2 01. 01. 2024

Frankreich 3,4 −2,2 21,2 0,5 01. 01. 2024

Belgien 2,0 −0,3 32,8 4,7 01. 11. 2023

S
o
n

st
ig

es
 E

u
ro

p
a Türkei 99,9 29,8 1470,7 155,3 01. 01. 2024

Moldawien 25,0 10,3 203,0 41,4 01. 01. 2024

Russland 18,5 12,5 222,6 77,2 01. 01. 2024

Serbien c 17,8 5,2 121,6 51,4 01. 01. 2024

Albanien 17,6 12,3 81,8 44,0 01. 04. 2023

Nordmazedonien c 12,6 3,3 126,3 64,8 01. 03. 2024

Großbritannien b 9,7 1,9 60,3 22,4 01. 04. 2023

Ukraine 6,0 −9,9 482,9 58,1 01. 01. 2024

A
u

ß
er

h
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b
 E

u
ro

p
as

Argentinien 138,4 7,6 3207,9 −0,9 01. 12. 2023

Australien 8,7 2,7 37,7 8,4 01. 07. 2023

Brasilien 8,4 3,5 78,8 6,0 01. 01. 2024

Neuseeland 7,1 2,0 59,3 26,2 01. 04. 2023

Kanada d 6,4 2,7 50,1 19,9 01. 01. 2024

Japan d 4,3 1,0 28,5 18,6 01. 01. 2024

Korea 2,5 −0,9 76,7 49,4 01. 01. 2024

USA 0,0 −2,9 0,0 −20,0 24. 07. 2009

a	 Für Zypern kann keine Veränderungsrate gegenüber dem 1. Januar 2015 berechnet werden, da das Land erst 
zum 1. Januar 2023 einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt hat

b	N ational Living Wage für Arbeitnehmer*innen ab 23 Jahren
c	 Geschätzt, da der Mindestlohn als Nettolohn festgelegt wird
d	 Gewichteter Durchschnitt der regionalen Mindestlöhne; teilweise unterjährige Anpassung

Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank 2024
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7	 Ausblick : 
Reale Mindestlohnzuwächse 
zur Umsetzung der Europäischen 
Mindestlohnrichtlinie

Mit den bis zum 1. Januar 2024 vollzogenen Mindestlohn-
erhöhungen ist es in der Mehrzahl der Länder inner- und 
außerhalb Europas gelungen, die Kaufkraft des Mindest-
lohns zu sichern. In der Europäischen Union stiegen in 
14 von 22 Staaten mit einem gesetzlichen Mindestlohn die 
Mindestlöhne gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt auch 
real, also inflationsbereinigt, um 1 % oder mehr, davon in 
sieben Ländern um mindestens 5 %. Dies ist nicht zuletzt 
auch darauf zurückzuführen, dass einige Länder der EU 
mit besonders starken Anhebungen der Mindestlöhne die 
Zielmarken der Europäischen Mindestlohnrichtline von 
60 % des Medianlohns und / ​oder 50 % des Durchschnitts-
lohns anstreben. Die Europäische Mindestlohnrichtlinie, 
die im Laufe des Jahres in allen EU-Staaten in nationales 
Recht umgesetzt werden muss, entfaltet damit bereits heu-
te in vielen Ländern die intendierte Wirkung und trägt zu 
einer dynamischen Entwicklung der Mindestlöhne bei. 
Da in vielen Ländern die Mindestlöhne jedoch nach wie 
vor unterhalb der Referenzwerte für ein angemessenes 
Mindestlohnniveau liegen, sind auch in den kommenden 
Jahren weitere Anpassungsschritte notwendig.

Die Entwicklung in Deutschland verläuft hingegen 
teilweise gegen diesen Trend. Zwar hatte die Bundesregie-
rung den von ihr eingebrachten Gesetzentwurf zur außer-
ordentlichen Erhöhung des Mindestlohns auf 12 € zum 
1. Oktober 2022 explizit auch mit der Europäischen Min-
destlohnrichtlinie begründet. Erst die außerordentliche 
Mindestlohnanpassung auf 12 € hat zudem dafür gesorgt, 
dass bei einer langfristigen Betrachtung die Entwicklung 
des Mindestlohns seit seiner Einführung im Jahr 2015 nun 
oberhalb der Preissteigerungsrate und auch oberhalb der 
Entwicklung der Tariflöhne liegt (vgl. Abschnitt 6 ; sie-
he auch Börschlein et al. 2023). Zugleich ist die anvisierte 
strukturelle Mindestlohnerhöhung auf 60 % des Median-
lohns durch die hohen Inflationsraten weitgehend zunich-
te gemacht worden und durch die hohen Nominallohnzu-
wächse wieder in weite Ferne gerückt (Herzog-Stein et al. 
2023). Legt man die von Eurostat (2024 c) veröffentlichten 
Angaben zum Kaitz-Index zugrunde, hätte der Mindest-
lohn in Deutschland bereits im Jahr 2023 bei 13,61 € liegen 
müssen, um den in der Mindestlohnrichtlinie veranker-
ten Referenzwert von 60 % des Medianlohns von Vollzeit-
beschäftigten zu erreichen. Schreibt man diesen Wert mit 
der für das Jahr 2024 prognostizierten Lohnentwicklung 
fort, so müsste der Mindestlohn im laufenden Jahr bei gut 
14 € liegen.

In der jüngsten Entscheidung der Mindestlohnkom-
mission (2023) zur Anpassung des Mindestlohns für die 
Jahre 2024 und 2025, die mehrheitlich mit den Stimmen 

der Arbeitgeber und der Vorsitzenden gegen den Wider-
stand der Gewerkschaften gefällt wurde, findet die Euro-
päische Mindestlohnrichtlinie und die politisch beabsich-
tigte strukturelle Anhebung des Mindestlohns auf 60 % 
des Medians keine Berücksichtigung. Stattdessen hat die 
Kommissionsmehrheit ausschließlich „den Anstieg des 
Tarifindex […] angewandt“ (ebd., S. 2). Hinzu kommt, 
dass die Kommissionsmehrheit die prozentuale Steige-
rung – wie die Gewerkschaftsvertreter in ihrem Minder-
heitsvotum kritisieren  – nicht auf den geltenden Min-
destlohn von 12 €, sondern auf das vormalige Niveau von 
10,45 € angewendet hat, sodass der Erhöhungsschritt ent-
sprechend niedriger ausgefallen ist (ebd.). Mit der Min-
destlohnerhöhung auf 12,41 € zum 1. Januar 2024 ist es 
zudem nicht gelungen, die Preisentwicklung des Vorjah-
res auszugleichen, sodass die Mindestlohnbeziehenden 
in Deutschland im Unterscheid zu den meisten europäi-
schen Ländern Kaufkraftverluste hinnehmen mussten.

Die Entscheidung zeigt, dass die einseitige Orientie-
rung an der Tarifentwicklung in einem Spannungsver-
hältnis zu dem Ziel der Europäischen Mindestlohnricht-
linie steht, im Zuge der Mindestlohnanpassungen ein 
angemessenes Niveau zu erreichen, das einen auskömm-
lichen Lebensstandard sichert und Armut trotz Erwerbs-
tätigkeit verringert (Artikel 6). Nach der etablierten Pra-
xis der Mindestlohnkommission dürfte, so auch konser-
vative Beobachter, insbesondere „eine Annäherung an das 
60%-Ziel auf absehbare Zeit ausgeschlossen sein“ (Thü-
sing / ​Hütter-Brungs 2021, S. 172). Die Kommissionsmehr-
heit hat zudem angekündigt, sich auch bei „künftigen Ent-
scheidungen […] im Rahmen der Gesamtabwägung […] 

ABBILDUNG 5

Entwicklung der Mindestlöhne in der Europäischen Union, 2000–2024

Anmerkung: Ausgewiesen ist der Median der nationalen Steigerungsraten für die Länder der Europäischen Union 
(Gebietsstand vom 1. Januar 2021, also ohne Großbritannien).
Für die reale Entwicklung wurden die nationalen Steigerungsraten mithilfe des HVPI preisbereinigt.

Quelle : WSI-Mindestlohndatenbank 2024 ; Eurostat
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auf die im Mindestlohngesetz genannten Kriterien“ zu stützen (Mindest-
lohnkommission 2023, S. 2).

Damit ist klar, dass die von den Wissenschaftlichen Diensten des 
Deutschen Bundestages (2022) formulierte Erwartung – namentlich dass 
die Mindestlohnkommission aus eigener Initiative zu einer neuen, euro-
parechtskonformen Auslegung ihres Mandats kommt – realitätsfern ist. 
Auf genau dieses Argument stützt sich jedoch die Bundesregierung mit 
ihrer Auffassung, dass das deutsche Mindestlohngesetz schon heute den 
europarechtlichen Vorgaben entspreche und deshalb kein weiterer Hand-
lungsbedarf bestehe. Die Entscheidung der Mindestlohnkommission hat 
jedoch gezeigt, dass es dringend erforderlich ist, die „unionsrechtlich be-
stimmten Parameter in das Mindestlohngesetz […] im Sinne der Rechts-
sicherheit“ aufzunehmen (ebd., S. 9). Nur so lässt sich sicherstellen, dass 
sich die Mindestlohnkommission nicht über die europarechtlichen Vor-
gaben hinwegsetzt und auch Deutschland die verbindlichen Elemente der 
Mindestlohnrichtlinie in nationales Recht umsetzt. Damit zukünftig auch 
in Deutschland ein angemessenes Mindestlohnniveau im Sinne der Euro-
päischen Mindestlohnrichtlinie existiert, sollte – wie mittlerweile vielfach 
im politischen Raum vorgeschlagen (Schulten / ​Dingeldey 2024) – der Re-
ferenzwert von 60 % des Medianlohns explizit als Untergrenze für den 
Mindestlohn in das Mindestlohngesetz aufgenommen werden. ■
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Tarifpolitischer Jahresbericht 2023 : 
Offensive Tarifpolitik angesichts 
anhaltend hoher Inflationsraten

Die Tarifrunde 2023 fand vor dem Hintergrund nach wie vor historisch hoher Inflations-
raten statt. Die Gewerkschaften reagierten darauf mit einer offensiven Tarifpolitik, die 
das Ziel verfolgte, weitere Kaufkraftverluste der Beschäftigten zu vermeiden. Mit einem 
durchschnittlichen Zuwachs von 5,5 % stiegen die Tariflöhne 2023 mehr als doppelt so 
stark wie im Vorjahr. Hinzu kommen die mit den vereinbarten Inflationsausgleichs-
prämien einhergehenden Steuer- und Abgabenersparnisse, die zusammengenommen 
dafür sorgten, dass die Preisentwicklung des Jahres 2023 kompensiert werden 
konnte. Um jedoch auch die Kaufkraftverluste der Vorjahre auszugleichen, sind 
in den kommenden Tarifrunden kräftige Reallohnsteigerungen notwendig.

THORSTEN SCHULTEN, WSI-TARIFARCHIV  1

1	 Rahmenbedingungen 
der Tarifrunde 2023

Die Tarifrunde 2023 wurde in erster Linie durch die nach 
wie vor hohen Inflationsraten geprägt, die erst gegen Ende 
des Jahres deutlich zurückgingen. Lag die monatliche In-
flationsrate im Januar und Februar 2023 noch um mehr als 
8 % höher als in den Vorjahresmonaten, so sank sie ab Ok-
tober 2023 unter 4 %. Im Gesamtdurchschnitt des Jahres 
2023 stiegen die Verbraucherpreise um 5,9 % gegenüber 
dem Vorjahr (Statistisches Bundesamt 2024 a). Vor diesem 
Hintergrund bildete für die Gewerkschaften die Sicherung 
der Kaufkraft die Top-Priorität der Tarifrunde 2023, zumal 
die Tarifbeschäftigten bereits in den Jahren 2021 und 2022 
erhebliche Kaufkraftverluste hinnehmen mussten (Schul-
ten / ​WSI-Tarifarchiv 2023).

Die ökonomischen Rahmenbedingungen des Jahres 
2023 wirkten sich insgesamt recht widersprüchlich und je 
nach Branche sehr unterschiedlich auf die Verhandlungs-
position der Tarifvertragsparteien aus. Mit einem Rück-
gang des Bruttoinlandsproduktes von minus 0,3 %  sta
gnierte die deutsche Wirtschaft, wofür vor allem der 
durch die Reallohnverluste bedingte Rückgang des pri-
vaten Konsums, der Rückgang des Staatskonsums sowie 
eine restriktive Geldpolitik verantwortlich waren (Dullien 
et al. 2023 ; Statistisches Bundesamt 2024 b). Hinzu kam 

ein starker Einbruch insbesondere bei energieintensiven 
Industrien. All diese Faktoren belasteten den Arbeits-
markt und stärkten damit die Verhandlungsposition der 
Arbeitgeber. Auf der anderen Seite führt ein zunehmen-
der Arbeits- und Fachkräftemangel (Bundesagentur für 
Arbeit 2023) dazu, dass in immer mehr Branchen Arbeits-
kräfte gesucht werden. Dies gilt für Branchen wie z. B. das 
Sozial- und Gesundheitswesen, das Handwerk, das Gast-
gewerbe, das Verkehrsgewerbe oder auch für den Öffent-
lichen Dienst. Der Fachkräftemangel stärkt die Verhand-
lungsposition der Gewerkschaften und führt in Teilen der 
Wirtschaft zu einer neuen Arbeitnehmermacht.

2	 Tarifabschlüsse 2023 im Überblick

Insgesamt wurden in der Tarifrunde 2023 von den DGB-
Gewerkschaften für etwa 6,3 Mio. Beschäftigte neue Ta-
rifverträge abgeschlossen. Weitere 9,2 Mio. Beschäftigte 
profitierten 2023 von Abschlüssen, die bereits 2022 oder 
früher vereinbart wurden. Hierzu gehörten auch größe-

1	 Götz Bauer, Cathreen Hirtz, Nicole Niedrée, Rosemarie 
Pulfrich, Andrea Taube und Jasmina Ziouziou
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re Tarifbranchen wie z. B. die Chemische Industrie oder 
die Metall- und Elektroindustrie, in denen aufgrund lau-
fender Tarifverträge im Jahr 2023 keine Tarifverhandlun-
gen geführt wurden. Verhandelt wurde hingegen in den 
großen Tarifbranchen wie dem Öffentlichen Dienst, der 
Deutschen Bahn AG, der Deutschen Post AG sowie in un-
zähligen kleinen Tarifbereichen.

Die Laufzeiten der 2023 vereinbarten Tarifabschlüsse 
lagen bei durchschnittlich 23,3 Monaten (Abbildung 1) und 
bestätigen damit den bereits langanhaltenden Trend, wo-
nach ein zweijähriger Abschluss in den meisten Tarifbran-
chen zum Standard geworden ist. Dies gilt, obwohl die 
Gewerkschaften ihre Tarifforderungen in den meisten Fäl-
len nach wie vor für eine einjährige Laufzeit formulieren. 
Bei den 2023 getätigten Neuabschlüssen gilt lediglich für 
3,4 % der Beschäftigten eine tarifvertragliche Laufzeit von 
zwölf Monaten oder weniger. Für 86,2 % der Beschäftigten 
liegt die tarifvertragliche Laufzeit hingegen bei 24 Mona-
ten oder länger.

Vor dem Hintergrund anhaltend hoher Inflationsra-
ten lagen die Tarifforderungen der Gewerkschaften im 
Jahr 2023 deutlich oberhalb des Vorjahres und variier-
ten zwischen 8 % in der westdeutschen Textil- und Be-
kleidungsindustrie und 15 % bei der Deutschen Post AG 
(Übersicht 1). In vielen Branchen wurde zudem eine sozia-
le Komponente gefordert, zumeist in Form eines Sockel-
betrages, der einen bestimmten Festgeldbetrag als Min-
desterhöhung vorsah. Beispielsweise wurde im Öffentli-
chen Dienst eine Erhöhung von 10,5 % gefordert. Zugleich 
sollten jedoch die Löhne pro Monat um mindestens 500 € 
erhöht werden. Für die unteren Lohngruppen im öffent-
lichen Dienst hätte eine solche Festgelderhöhung einen 
Zuwachs von über 20 % entsprochen. In einigen Branchen 
wie z. B. der Süßwarenindustrie wurde sogar ganz auf eine 
prozentuale Forderung verzichtet und stattdessen ledig-
lich Festgeldforderungen erhoben. Mit der Forderung 
nach Sockelbeträgen und Festgelderhöhungen sollten 
bewusst die unteren Lohngruppen in den Tarifverträgen 
deutlich stärker angehoben werden. Die Gewerkschaften 
reagierten damit auf die Tatsache, dass die Inflationsraten 
die unteren Lohngruppen besonders hart treffen.

Die Tarifabschlüsse des Jahres 2023 sind vor allem 
durch drei Merkmale gekennzeichnet. Zunächst wurden 
in fast allen größeren Branchen sogenannte Inflations-
ausgleichsprämien vereinbart. Hierbei handelt es sich 
um steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen, die den 
Beschäftigten, im Vergleich zu einer regulären Tariferhö-
hung, einen höheren Nettolohn und den Arbeitgebern 
niedrigere Arbeitskosten ermöglichen. Die Bundesregie-
rung hatte bereits im Oktober 2022 eine Regelung getrof-
fen, wonach Unternehmen ihren Beschäftigten bis Ende 
2024 einen Betrag von bis zu 3000 € auszahlen können, 
für den weder Steuern noch Sozialabgaben gezahlt wer-
den müssen. Innerhalb der Gewerkschaften wurde die In-
flationsausgleichsprämie zunächst kontrovers diskutiert. 
Einerseits bieten sie den Beschäftigten eine hochgradig at-

traktive Einmalzahlung, um kurzfristig aktuelle Preisstei-
gerungen zu kompensieren. Andererseits verringern sie 
jedoch die tabellenwirksamen Lohnerhöhungen, was für 
die Beschäftigten langfristig zu einem entsprechend nied-
rigeren Entgelt führt (Bispinck 2023).

Während die Inflationsausgleichsprämien von den 
Gewerkschaften nur selten explizit gefordert wurden, 
wurden sie jedoch in fast allen Branchen als Teil des Ta-
rifkompromisses vereinbart. Je nach Tarifbereich variie-
ren die Inflationsausgleichsprämien zwischen 1000 € und 
3000 € und werden über einen Zeitraum von zwei Jahren 
in mehreren Tranchen oder auch als monatliche Zusatz-
zahlungen ausgezahlt. In einigen wenigen Branchen, wie 
z. B. dem Bauhauptgewerbe, in denen die lange Laufzeit 
der Vergütungstarifverträge 2023 noch keine neuen Tarif-
verhandlungen erlaubte, wurden auch separate Verhand-
lungen über die zusätzliche Zahlung einer Inflationsaus-
gleichsprämie geführt.  2

Das zweite besondere Merkmal der Tarifabschlüsse 
2023 liegt darin, dass in Kombination mit den Inflations-
ausgleichsprämien die tabellenwirksamen Lohnerhöhun-
gen zumeist relativ spät in Kraft treten. Bei der Deutschen 
Post AG und im Öffentlichen Dienst z. B. werden sie erst 
im Laufe des Jahres 2024 wirksam. Die Abschlussrate der 

ABBILDUNG 1

Durchschnittliche Laufzeit der Tarifverträge, 2000–2023

Quelle : WSI-Tarifarchiv

23,323,321,821,8

20
20

20
23

20
22

20
21

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

0

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Angaben in Monaten

Mitteilungen

2	 Darüber hinaus gab es auch Unternehmen, die eine Inflati-
onsausgleichsprämie unabhängig von Tarifvereinbarungen 
gezahlt haben. Nach einer Befragung des ifo Instituts von 
Personalverantwortlichen in tausend Unternehmen wurden 
2023 in 72 % der Unternehmen Inflationsausgleichsprä-
mien gezahlt (Garnitz/Schaller 2023, S. 54).
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‌ÜBERSICHT 1

Ausgewählte Tarifforderungen und -abschlüsse der Tarifrunde 2023

Ab-
schluss

Tarifbereich Forderung Lohn, Gehalt, Entgelt 
2023

 
2024 / 2025

Laufzeit

13. 01. 23 Leiharbeit Erhöhung  
der Entgeltgruppen 3–9  
analog der zum 01.10.22 
vereinbarten Erhöhungen  
der Entgeltgruppen 1–2b

3 Nullmonate
7,7 %� ab 04 / 2023

3,2 %� ab 01 / 2024
2300 € Inflationsausgleichsprämie, 
zahlbar in monatlichen Raten 
zwischen 01–11 / 2024 für AN 
in bestimmten Branchen

15 Monate bis 03 / 2024

30. 01. 23 Bauhauptgewerbe Inflationsausgleichsprämie 500 € Inflationsausgleichsprämie 
� spätestens in 09 / 2023

500 € Inflationsausgleichsprämie  
� spätestens in 09 / 2024

10. 03. 23 / 
11. 03. 23

Deutsche Post AG 15,0 % 1020 € Inflationsausgleichssonder-
zahlung (IASZ)� für 4 Monate

180 € / Monat IASZ 
� für 8 Monate

180 € / Monat IASZ� für 3 Monate
340 € / Monat� ab 04 / 2024

24 Monate bis 12 / 2024

31. 03. 23 /
01. 04. 23

Textil- und  
Bekleidungsindustrie 
West

  8,0 %, mind. 200 € / Monat 7 Nullmonate
1000 € Inflationsausgleichsprämie 
� spätestens in 05 / 2023
4,8 %, mind. 130 € / Monat  
� ab 10 / 2023

500 € Inflationsausgleichsprämie  
� spätestens in 04 / 2024
3,3 %, mind. 100 € / Monat  
� ab 09 / 2024

24 Monate bis 02 / 2025

12. 04. 23 /
13. 04. 23

Papier, Pappe 
und Kunststoff ver
arbeitende Industrie

10,5 % 7 Nullmonate
1000 € Inflationsausgleichsprämie 
� in 05 / 2023
5,1 %� ab 09 / 2023

1000 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 03 / 2024
2,1 %� ab 08 / 2024
1,4 %� ab 12 / 2024

24 Monate bis 01 / 2025

22. 04. 23 Öffentlicher Dienst
Bund und Gemeinden

10,5 %, mind. 500 € / Monat 5 Nullmonate 
1240 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 06 / 2023
220 € / Monat Inflationsausgleichs-

prämie � für 6 Monate

220 € / Monat Inflationsausgleichs-
prämie� für 2 Monate

200 € Sockelbetrag plus  
5,5 %, mind. 340 € / Monat 
� ab 03 / 2024

24 Monate bis 12 / 2024

25. 04. 23 Kfz-Handwerk 
Bayern

  8,5 %, soziale Komponente 7 Nullmonate
1500 € Inflationsausgleichsprämie 
� in 07 / 2023
5,0 %� ab 11 / 2023

1000 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 04 / 2024
3,6 %� ab 10 / 2024

24 Monate bis 03 / 2025

25. 04. 23 Private Energie
wirtschaft (TG Energie: 
E.ON, Bayernwerk, 
Westenergie, AVU 
Avacon und TenneT)

13,0 %, mind. 550 € / Monat 6,0 %� ab 04 / 2023
3000 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 06 / 2023

4,5 %� ab 07 / 2024 21 Monate bis 12 / 2024

27. 04. 23 Helios Kliniken 10,5 %, mind. 500 € / Monat 1000 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 05 / 2023
4,0 %, mind. 150 € / Monat 
� ab 07 / 2023

1000 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 01 / 2024 
4,0 %, mind. 150 € / Monat  
� ab 07 / 2024 
1,0 %� ab 11 / 2024

24 Monate bis 12 / 2024

22. 06. 23 Süßwarenindustrie 500 € / Monat EntgGr. A–E,  
400 € / Monat EntgGr. F–M

500 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 07 / 2023
350 € / Monat E ntgGr. A–E  
300 € / Monat E ntgGr. F–M

500 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 2024

14 Monate

26. 07. 23 Deutsche Bahn AG 12,0 %, mind. 650 € / Monat 9 Nullmonate
2850 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 10 / 2023
200 € / Monat� ab 12 / 2023

210 € / Monat� ab 08 / 2024
zusätzliche Strukturerhöhungen 
in einzelnen Entgeltgruppen

25 Monate bis 03 / 2025

28. 09. 23 Energie- und Versor-
gungswirtschaft Ost 
(AVEU)

12,0 %, mind. 500 € / Monat 6,0 %� ab 09 / 2023 3200 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 01 / 2024
4,5 %� ab 11 / 2024
Anhebung der Grundvergütung
der EntGr. A / B / C auf 75 / 83 / 91 % 
der Eckvergütung� ab 11 / 2024

19 Monate bis 03 / 2025

22. 11. 23 Diakonie  
Niedersachsen

10,5 %, mind. 500 € / Monat 1000 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 12 / 2023

5,5 %� ab 04 / 2024 
4,5 %� ab 02 / 2025
1450 € Inflationsausgleichsprämie 

in Teilbeträgen
Strukturerhöhungen  
für einzelne Berufsgruppen

24 Monate bis 08 / 2025

Fortsetzung auf Seite 123
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2023 vereinbarten tabellenwirksamen Tariferhöhungen 
lag unabhängig von der Laufzeit der Tarifverträge insge-
samt bei durchschnittlich 10,3 %. Davon sind 2023 durch-
schnittlich 5,9 % in Kraft getreten.

Das dritte Merkmal der Tarifabschlüsse 2023 besteht 
darin, dass in den meisten Branchen die unteren Lohn-
gruppen überproportional hohe Lohnzuwächse verzeich-
neten. Dies ist zum einen das Ergebnis der Inflationsaus-
gleichsprämien, die einen Pauschalbetrag umfassen, der 
die unteren Lohngruppen besonders begünstigt. Zum 
anderen wurden entsprechend den Tarifforderungen der 
Gewerkschaften in vielen Tarifabschlüssen prozentuale 
Tariflohnerhöhungen mit festen Mindestbeträgen beim 
Lohnzuwachs kombiniert, was ebenfalls zu überpropor-
tionalen Tariferhöhungen bei den unteren Lohngruppen 
geführt hat.

Insgesamt war das Jahr 2023 durch eine besonders of-
fensive Tarifrunde mit zahlreichen Streiks und einer ho-
hen Beteiligung der Beschäftigten gekennzeichnet.  3 Bei 
der Gewerkschaft ver.di haben nach eigenen Angaben 
im Jahr 2023 140 Streiks stattgefunden, an denen sich 
mehr als 300 000 Gewerkschaftsmitglieder beteiligt ha-
ben (ver.di 2024 a, S. 3). Die Gewerkschaft NGG meldet 
sogar eine neue Rekordzahl von mehr als 400 Streiks im 
Jahr 2023 (Adjan / ​Specht 2024, S. 5). Im Rahmen der Tarif-
auseinandersetzungen ist es den Gewerkschaften zudem 
gelungen, besonders viele neue Mitglieder zu gewinnen. 
Allein ver.di konnte für das Jahr 2023 190 000 Neueintrit-
te verkünden, was den höchsten Zuwachs seit der ver.di-
Gründung 2001 markiert. Abzüglich der Mitgliederver-
luste hatte ver.di per Saldo am Ende des Jahres 2023 ein 
Plus von etwa 40 000 Mitgliedern (ver.di 2024 a, S. 1).

Die Tarifabschlüsse konnten teilweise erst nach um-
fangreichen Warnstreiks erzielt werden. Bei der Deut-
schen Post AG wurde sogar eine Urabstimmung für ei-
nen unbefristeten Erzwingungsstreik durchgeführt, be-

vor kurz vor Streikbeginn doch noch ein Abschluss er-
zielt werden konnte. Im Öffentlichen Dienst (Bund und 
Gemeinden) sowie bei der Deutschen Bahn AG konnte 
hingegen erst im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens 
ein Tarifkompromiss gefunden werden. Immer noch kein 
Ergebnis gab es bei Redaktionsschluss dieses Berichtes 
(29. 01. 2024) in den Tarifauseinandersetzungen im Ein-
zelhandel sowie im Groß- und Außenhandel, obwohl sich 
die Verhandlungen bereits über einen Zeitraum von neun 
Monaten erstreckten.

3	 Jahresbezogene Tariferhöhungen

Um die Tarifabschlüsse mit sonstigen volkswirtschaftli-
chen Rahmendaten vergleichen zu können, müssen die 
jahresbezogenen Tariferhöhungen berechnet werden, die 
die durchschnittliche Steigerung der Tariflöhne im Ver-
gleich zum Vorjahr zum Ausdruck bringt. Im Unterschied 
zu den Abschlussraten werden bei der Berechnung der 
jahresbezogenen Tariferhöhungen auch die unterschiedli-
che zeitliche Lage und Laufzeit der Tarifverträge sowie die 
gegebenenfalls vereinbarten Nullmonate berücksichtigt. 
Außerdem werden sowohl die Neuabschlüsse aus dem Be-
richtsjahr als auch Abschlüsse aus den Vorjahren, die erst 

3	O ffizielle Daten zum gesamten Arbeitskampfvolumen im 
Jahr 2023 lagen zum Abschluss dieses Tarifpolitischen 
Jahresberichtes noch nicht vor. Sie werden voraussichtlich 
Ende April 2024 im Rahmen der Streikstatistik der Bundes-
agentur für Arbeit sowie der jährlichen WSI-Arbeitskampf-
bilanz veröffentlicht.

‌ÜBERSICHT 1

Ausgewählte Tarifforderungen und -abschlüsse der Tarifrunde 2023  ( Forts.)

Ab-
schluss

Tarifbereich Forderung Lohn, Gehalt, Entgelt 
2023

 
2024 / 2025

Laufzeit

09. 12. 23 Öffentlicher Dienst 
Länder (ohne Hessen)

10,5 %, mind. 500 € / Monat 2 Nullmonate
1800 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 12 / 2023

120 € / Monat Inflationsausgleichs-
prämie � für 10 Monate
200 € / Monat Sockelbetrag  
� ab 11 / 2024
5,5 %� ab 02 / 2025  

(Mindesterhöhung 
beider Komponenten 340 €)

25 Monate bis 10 / 2025

15. 12. 23 Eisen-  
und Stahlindustrie 
Nordwestdeutschland, 
Ost

  8,5 %, �mitgliederorientierte 
soziale Komponente

13 Nullmonate
1500 € Inflationsausgleichsprämie  
� in 01 / 2024  
sowie 10 weitere Zahlungen 
à 150 € während der Laufzeit

5,5 %� ab 01 / 2025 22 Monate bis 09 / 2025

Quelle: WSI-Tarifarchiv
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im Berichtsjahr wirksam werden, mit einbezogen. Eben-
falls berücksichtigt werden Einmal- und Pauschalzahlun-
gen. Die Berechnung der durchschnittlichen Tariferhö-
hung für das Jahr 2023 basiert demnach nicht nur auf den 
in diesem Jahr getätigten Neuabschlüssen, sondern auch 
auf Tarifverträgen, die in den Vorjahren für 2023 Stufen-
erhöhungen vereinbart haben.

3.1	 Tariferhöhungen des Jahres 2023

Unter Berücksichtigung der neu abgeschlossenen Tarif-
verträge und der in den Vorjahren für 2023 bereits ver-
einbarten Tariferhöhungen stiegen die Tarifvergütungen 
im Jahr 2023 um durchschnittlich 5,5 % (Abbildung 2). Die 
bereits vor 2023 abgeschlossenen älteren Tarifverträge 
schlagen mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Ta-
rifvergütungen von 5,1 % zu Buche. Die Neuabschlüsse des 
Jahres 2023 liegen mit einer durchschnittlichen Tariferhö-
hung von 6,2 % noch einmal deutlich oberhalb des Vorjah-
res und deuten auf eine entsprechend offensive Tarifpoli-
tik der Gewerkschaften hin.

Die in vielen Tarifverträgen vereinbarten Inflations-
ausgleichsprämien werden in den hier vorgelegten Be-
rechnungen des WSI-Tarifarchivs als Bruttoeinmalzah-
lungen gewertet. Nicht berücksichtigt werden die Steuer- 
und Abgabenersparnisse bei den Inflationsausgleichsprä-
mien, da sie je nach Steuerklasse und Haushaltskontext 
sehr unterschiedlich ausfallen können und damit schwer 
zu kalkulieren sind. Aufgrund des „Brutto-für-netto“-Ef-
fekts der Inflationsausgleichsprämien fallen die Tariflohn-
erhöhungen 2023 in einigen Branchen jedoch noch einmal 
deutlich höher aus.

Um die Bedeutung der Steuer- und Abgabenersparnis-
se bei den Inflationsprämien annähernd zu bewerten, hat 
das WSI-Tarifarchiv auf der Grundlage der durchschnitt-
lichen Steuer- und Abgabenquote für einzelne Tarifbran-
chen Modellrechnungen durchgeführt (Abbildung 3). Un-
ter Berücksichtigung der durchschnittlichen Steuer- und 

Abgabenersparnisse steigen die Tariflöhne 2023 z. B. im 
Öffentlichen Dienst (Bund und Gemeinden) um 9,8 %, 
ohne diesen Effekt sind es 6,8 %. Wenn die durchschnitt-
lichen Steuer- und Abgabenersparnisse der Inflationsaus-
gleichsprämien in den vier großen Tarifbranchen (Me-
tall- und Elektroindustrie, Chemische Industrie, Deutsche 
Post AG und Öffentlicher Dienst / Bund und Gemeinden) 
berücksichtigt werden, würden sich gesamtwirtschaftlich 
die durchschnittlichen Tarifzuwächse von 5,5 % auf 6,2 % 
erhöhen. Allerdings hätte eine solche Betrachtungsweise 
zur Folge, dass die Tarifzuwächse in den kommenden Jah-
ren deutlich geringer ausfallen, weil sie auf einem höheren 
Basiswert aufsetzen.

3.2	 Langfristige Entwicklung der Tariflöhne

Mit insgesamt 5,5 % liegt die durchschnittliche Erhö-
hung der Tarifvergütungen (ohne die Berücksichtigung 
der Steuer- und Abgabenersparnis bei den Inflationsaus-
gleichsprämien) 2023 nominal mehr als doppelt so hoch 
wie im Vorjahr. Wie außergewöhnlich hoch die nomina-
le Tarifsteigerung des Jahres 2023 ist, zeigt die langfristi-
ge Betrachtung über die letzten beiden Jahrzehnte (Ab-
bildung 4a). Seit Anfang der 2000er Jahre variierten die 
nominalen Tariflohnzuwächse stets lediglich zwischen 1,5 
und 3,1 %.

Die außergewöhnlich hohen nominalen Tarifsteige-
rungen des Jahres sind eine direkte Reaktion auf die his-
torisch hohen Inflationsraten der Jahre 2022 und 2023, auf 

ABBILDUNG 2

Durchschnittliche Erhöhung der Tariflöhne im Jahr 2023 a

a	 Inklusive aller Einmalzahlungen ; Inflationsausgleichsprämien wurden als Bruttoeinmalzahlungen berechnet 
(d. h. ohne die individuell unterschiedliche Steuer- und Abgabenersparnis)

Quelle : WSI-Tarifarchiv
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ABBILDUNG 3

Erhöhung der Tariflöhne im Jahr 2023 
unter Berücksichtigung der durchschnittlichen 
Steuer- und Abgabenersparnis  
bei den Inflationsausgleichsprämien

a	 Bei Berücksichtigung der Steuer- und Abgabenersparnis in den gro-
ßen Tarifbranchen Chemische Industrie, Metall- und Elektroindustrie, 
Post AG und Öffentlicher Dienst (Bund und Gemeinden)

Quelle : WSI-Tarifarchiv
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die die Tarifpolitik nun mit einer gewissen Zeitverzöge-
rung reagierte. Im Jahr 2022 führten die Tariferhöhungen, 
die zu einem großen Anteil in zweijährigen Tarifverträgen 
noch vor dem durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Preis-
schock vereinbart wurden, für die Tarifbeschäftigten zu 
einem historisch hohen Reallohnverlust von minus 3,9 % 
(Schulten / ​WSI-Tarifarchiv 2023). Angesichts eines durch-
schnittlichen Anstieges der Verbraucherpreise um 5,9 % 
konnten im Jahr 2023 die Tariflohnzuwächse die Preisstei-
gerungsraten annähernd ausgleichen und die Kaufkraft 
der Tarifbeschäftigten sichern. Dies gilt umso mehr, wenn 
auch noch die Steuer- und Abgabenersparnis der Inflati-
onsausgleichsprämien berücksichtigt wird, die in einigen 
Tarifbranchen sogar Reallohnzuwächse erlaubten.

Insgesamt liegt die Kaufkraft der Tarifbeschäftigten 
jedoch immer noch deutlich unter dem Vorkrisenni-
veau (Abbildung 4b). Während die Tariflöhne real in den 
2000er Jahren weitgehend stagnierten, erlebten sie in den 
2010er Jahren wieder einen kontinuierlichen Anstieg und 
erreichten im Jahr 2020 ihren bisherigen Höhepunkt. In 
den Jahren 2021 und 2022 sind die Tariflöhne preisberei-
nigt wieder stark zurückgegangen und liegen heute auf 
dem Niveau des Jahres 2016.

3.3	 Tariferhöhungen in einzelnen Branchen

Bei den Tariferhöhungen im Jahr 2023 zeigen sich zwi-
schen den einzelnen Tarifbranchen und Wirtschaftsberei-
chen große Unterschiede (Abbildung 5, Seite 126). In den 
meisten Tarifbranchen variierten die Tarifzuwächse zwi-
schen 4,4 % und 7,4 %. Deutlich höhere Zuwächse gab es 
in einigen klassischen Niedriglohnbranchen, die von dem 
hohen Anstieg des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 € und 
den damit notwendig gewordenen tarifvertraglichen An-
passungen profitieren konnten. Dies gilt vor allem für die 
Landwirtschaft und das Gastgewerbe. Die Landwirtschaft 
konnte 2023 mit einer nominalen Erhöhung von 10,0 % 
die höchsten Tarifzuwächse verzeichnen. Das Gastgewer-
be, in dem sich die Arbeitgeber während der Corona-Pan-
demie für etwa anderthalb Jahre Tarifverhandlungen na-
hezu komplett verweigerten, erlebt seither wieder einen 
regelrechten tarifpolitischen Aufbruch und konnte bereits 
im Vorjahr 2022 die höchsten Zuwächse von allen Tarif-
branchen aufweisen (Schulten / ​Specht 2022). Mit einer Er-
höhung von 9,5 % konnte das Gastgewerbe auch 2023 wie-
der eine der höchsten Tarifsteigerungen durchsetzen. Zu 
den Tarifbranchen mit deutlich unterdurchschnittlichen 
Tariferhöhungen gehörten 2023 das Bauhauptgewerbe 
mit 3,4 % und die Deutsche Telekom mit 3,0 %. In beiden 
Tarifbranchen stammen die zuletzt abgeschlossenen Ver-
gütungstarifverträge noch aus der Zeit vor der deutlichen 
Zunahme der Inflationsraten.

4	 Gesetzlicher Mindestlohn 
und allgemeinverbindliche 
Branchenmindestlöhne

Im Oktober 2022 wurde der gesetzliche Mindestlohn 
durch eine außerordentliche politische Entscheidung auf 
12 € pro Stunde angehoben (Abbildung 6, Seite 127). Das 
Ziel dieser Erhöhung lag darin, den Mindestlohn struktu-
rell anzuheben, um ein im Sinne der Europäischen Min-
destlohnrichtlinie „angemessenes“ Niveau zu erreichen. 
Erstmals stieg der Mindestlohn damit deutlich schneller 
als die Tariflöhne (Börschlein et al. 2023) und machte sei-
nerseits in einer Reihe von Niedriglohnbranchen tarifpo-
litische Anpassungen notwendig (Bispinck et al. 2023).

ABBILDUNG 4

Entwicklung der nominalen und realen Tariflöhne, 2000–2023

a	 Deflationiert um die Entwicklung der nationalen Verbraucherpreise

Quelle : WSI-Tarifarchiv, Destatis
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Mit der außerordentlichen Mindestlohnerhöhung auf 
12 € war auch die Entscheidung verbunden, den Mindest-
lohn für 2023 auf diesem Niveau einzufrieren und ihn 
erst ab 2024 auf Empfehlung der Mindestlohnkommissi-
on wieder anzupassen. Im Juni 2023 hat dann die Min-
destlohnkommission in einer Mehrheitsentscheidung 
mit den Stimmen der Arbeitgeber und der Vorsitzenden 
den Beschluss gefasst, dass der Mindestlohn ab 2024 auf 
12,41 € und ab 2025 auf 12,82 € angehoben werden soll 
(Mindestlohnkommission 2023). Die Gewerkschaften 
hatten gegen diesen Beschluss gestimmt, da er angesichts 
der anhaltend hohen Inflationsraten und damit einher-
gehenden dynamischen Lohnentwicklung viel zu niedrig 
ausgefallen ist. Zugleich bemängelten sie, dass sich der 
deutsche Mindestlohn mit dieser Entscheidung wieder 
von den Zielen der Europäischen Mindestlohnrichtlinie 
entfernte, die als Referenzwert für einen angemessenen 
Mindestlohn einen Betrag von 60 % des nationalen Me-
dianlohns empfiehlt. Um diesen Wert einzuhalten, müss-

te der Mindestlohn in Deutschland mittlerweile bei etwa 
14 € liegen.  4

Neben dem gesetzlichen Mindestlohn existieren An-
fang 2024 in elf Branchen tarifvertragliche Mindestlöhne, 
die auf der Grundlage des Arbeitnehmer-Entsendegeset-
zes bzw. im Fall der Schornsteinfeger und des Elektro-
handwerks des Tarifvertragsgesetzes und im Fall der Leih-
arbeit des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes allgemein-
verbindlich erklärt wurden (Abbildung 7). Das Niveau der 
tariflichen Branchenmindestlöhne variiert dabei zwischen 
13,50 € in der Leiharbeit und 19,15 € für Beschäftigte in der 
Aus- und Weiterbildung mit Bachelorabschluss. Lediglich 
im Maler- und Lackiererhandwerk liegt der Branchen-
mindestlohn für ungelernte Beschäftigte mit 12,50 € nur 
knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn von 12,41 €, 
wobei für April 2024 bereits eine Erhöhung auf 13,00 € 
vereinbart wurde. Nach wie vor unterhalb des gesetzlichen 
Mindestlohns liegt mit 12,30 € der Branchenmindestlohn 
in der Fleischindustrie und ist damit de facto unwirksam.

5	 Tarifvertragliche Arbeitszeiten

Das Thema tarifvertragliche Arbeitszeitpolitik hat in den 
Jahren vor der Corona-Pandemie wieder deutlich an Be-
deutung gewonnen (Schulten / ​WSI-Tarifarchiv 2020, 
S. 13 ff.). Hierbei ging es in vielen Tarifbranchen vor allem 
um eine Stärkung individueller Arbeitszeitsouveränität 
durch die Einführung tarifvertraglicher Wahloptionen, 
die es den Beschäftigten in bestimmtem Rahmen ermög-
lichten, zwischen mehr Entgelt, kürzerer Arbeitszeit und 
anderen Sozialleistungen zu wählen. Darüber hinaus wur-
de vor allem in Ostdeutschland auch über eine kollektive 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit verhandelt, um das in 
vielen Tarifbranchen immer noch niedrigere Arbeitszeit-
niveau in Westdeutschland zu erreichen. Im Durchschnitt 
müssen die ostdeutschen Tarifbeschäftigten mit 38,6 Stun-
den pro Woche immer noch knapp eine Stunde länger ar-
beiten als ihre westdeutschen Kolleg*innen mit 37,6 Stun-
den. Während in Westdeutschland die durchschnittlichen 
tarifvertraglichen Wochenarbeitszeiten in den letzten bei-
den Jahrzehnten weitgehend konstant geblieben sind, lässt 
sich in Ostdeutschland in jüngster Zeit ein leicht rückläu-
figer Trend beobachten (Abbildung 8).

Angesichts der starken Kaufkraftverluste und nach 
wie vor hoher Inflationsraten stand in der Tarifrunde 2023 
eindeutig die Erhöhung der Tariflöhne im Vordergrund. 
Arbeitszeitfragen spielten hingegen kaum eine Rolle. Eine 

4	Z ur Diskussion um die Europäische Mindestlohnrichtlinie 
und ihre Auswirkung auf die deutsche Mindestlohnpolitik 
vgl. den Beitrag von Lübker und Schulten in diesem Heft.

ABBILDUNG 5

Erhöhung der Tariflöhne 2023 in ausgewählten Branchen

a	Z usammenfassung mehrerer Tarifbranchen

Quelle : WSI-Tarifarchiv
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Ausnahme bildete der Tarifabschluss bei der Berliner 
Sparda-Bank, demzufolge die tarifvertragliche Regelar-
beitszeit bei vollem Lohnausgleich von 39 auf 35 Stunden 
abgesenkt werden wird (ver.di 2024 b). Die Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit erfolgt in zwei Schritten zum 1. Ja-
nuar 2024 sowie zum 1. Januar 2025.

Ebenfalls auf der tarifpolitischen Agenda stand das 
Thema Arbeitszeit bei den Tarifauseinandersetzungen in 
der Eisen- und Stahlindustrie. Die IG Metall forderte eine 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnaus-
gleich von 35 auf 32 Stunden, die möglichst auf vier Ar-
beitstage verteilt werden sollten. Im Ergebnis wurde ein 
neuer Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung verein-
bart, der sowohl Möglichkeiten für eine kollektive wie 
auch individuelle Arbeitszeitverkürzung enthält (IG Me-
tall 2023) : Demnach kann mit Zustimmung der Betriebs-
parteien auf betrieblicher Ebene die Wochenarbeitszeit 
von 35 Stunden um drei Stunden verlängert oder verkürzt 
werden. Im Falle einer kollektiven Absenkung der Ar-
beitszeit gibt es einen Teillohnausgleich, bei dem gestaffelt 
bis zu eine Stunde mehr vergütet wird. Die individuellen 
Regelungen sehen für Beschäftigte, u. a. bei Berücksichti-
gung betrieblicher Belange, eine Möglichkeit zur Absen-
kung der Arbeitszeit auf 33,6 Stunden pro Woche ohne 
Entgeltausgleich vor. Einen Rechtsanspruch auf diese Ver-
kürzung erhalten ab 2025 Beschäftigte in Schichtarbeit ab 
dem 60. Lebensjahr, die hierbei einen Teillohnausgleich 
erhalten.

Die Forderung nach einer Absenkung der Wochen-
arbeitszeit ist auch von der nicht zum DGB gehörenden 
Gewerkschaft der Lokführer (GDL) erhoben worden. Die 
GDL konnte bei einer Reihe kleinerer Bahngesellschaften 

ABBILDUNG 6

Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland 2015–2025

Quelle : Mindestlohnkommission
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ABBILDUNG 7

Allgemeinverbindliche Branchenmindestlöhne

a	A llgemeinverbindlicherklärung noch nicht erteilt
b	E nde 2023 ausgelaufen, wird gerade neu verhandelt
c	E rhöhung um 50 Cent zum 01. 04. 2024

Quelle : WSI-Tarifarchiv, Stand: 01. 01. 2023
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ABBILDUNG 8

Tarifvertragliche Wochenarbeitszeit,  
1984–2023

Quelle: WSI-Tarifarchiv
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eine über mehrere Jahre schrittweise Verkürzung der Wo-
chenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich 
durchsetzen. Diese wird jedoch nur dann rechtswirksam, 
wenn es der GDL gelingt, eine entsprechende Regelung 
auch bei der Deutschen Bahn AG durchzusetzen, was bei 
Redaktionsschluss dieses Tarifberichtes noch nicht abseh-
bar war.

6	 Entwicklung der Tarifbindung

Seit Mitte der 1990er Jahre ist die Tarifbindung in Deutsch-
land stark zurückgegangen (Hohendanner / ​Kohaut 2023). 
Nach Daten des IAB-Betriebspanels arbeiteten im Jahr 
2022 in Deutschland insgesamt nur noch 51 % aller Be-
schäftigten in tarifgebundenen Betrieben, darunter 41 % 
in Unternehmen mit Branchentarifverträgen und 10 % in 
Unternehmen mit Haus- und Firmentarifverträgen (Ab-
bildung 9). Bei den Betrieben liegt die Tarifbindung sogar 
nur noch bei 25 %, da kleinere Betriebe insgesamt deut-
lich seltener tarifgebunden sind als größere Unternehmen. 
Allerdings haben auch größere Unternehmen in erhebli-
chem Maße zur sinkenden Tarifbindung in Deutschland 
beigetragen. Von den 40 führenden Kapitalgesellschaften 

in Deutschland, die im Deutschen Aktienindex (DAX) ge-
listet sind, haben sieben überhaupt keine Tarifverträge, 
während die übrigen DAX-Konzerne in ihren Kernbe-
reichen zwar tarifgebunden sind, darüber hinaus aber oft 
über zahlreiche Tochtergesellschaften ohne Tarifverträge 
verfügen (Schulten et al. 2023).

Die Arbeitsbedingungen in nicht-tarifgebunden Un-
ternehmen sind in der Regel deutlich schlechter als in 
Unternehmen mit Tarifvertrag. Im Durchschnitt müs-
sen Beschäftigte ohne Tarifvertrag pro Woche knapp eine 
Stunde länger arbeiten, erhalten jedoch gleichzeitig knapp 
21 % weniger Geld (Lübker / ​Schulten 2023, S. 11). Bereinigt 
man die Unterschiede um verschiedene Struktureffekte 
(wie Unternehmensgröße, Branchenzugehörigkeit usw.), 
so bleibt immer noch ein signifikantes Tarif-Gap, bei dem 
Beschäftigte ohne Tarifvertrag 54 Minuten länger arbeiten 
und knapp 11 % weniger verdienen.

In der Regel ist auch die von knapp einem Drittel 
der Unternehmen (31 %) angegebene freiwillige „Orien-
tierung“ an existierenden Tarifverträgen kein Ersatz für 
eine verbindliche Tarifbindung. Im Durchschnitt sind Be-
zahlung und Arbeitsbedingungen auch in diesen Unter-
nehmen deutlich schlechter als in vergleichbaren Unter-
nehmen mit verbindlicher Tarifbindung (Ellguth / ​Kohaut 
2020). Demnach ist auch die These von einer „direkten 
und einer indirekten Tarifbindung“, die manche Arbeit-
geberverbände wie z. B. die Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (2024) formulieren, um das Problem der sin-
kenden Tarifbindung kleinzureden, nicht haltbar.

Angesichts der anhaltenden Erosion des deutschen Ta-
rifvertragswesens wird seit einigen Jahren vermehrt über 
unterschiedliche Ansätze zur Stärkung der Tarifbindung 
diskutiert (Behrens / ​Schulten 2023). Hierzu gehören zum 
einen die verschiedenen Organizing- und Erschließungs-
projekte der Gewerkschaften, die darauf zielen, neue be-
triebliche Organisationsmacht aufzubauen und darü-
ber auch die Tarifbindung herzustellen und abzusichern. 
Hierbei geht es zumeist um kleine und mittlere Unterneh-
men. Manchmal stehen aber auch große bekannte Kon-
zerne wie z. B. Amazon oder Tesla im Mittelpunkt, die sich 
bis heute jeglichen Tarifverhandlungen verweigern.

Neben dem Aufbau gewerkschaftlicher Organisations-
macht hat auch der Staat verschiedene Möglichkeiten, die 
Tarifbindung wieder zu stärken. Hierzu gehören politi-
sche Maßnahmen wie z. B. erleichterte Regeln für die All-
gemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen oder Ta-
riftreuevorgaben bei öffentlichen Auf‌trägen und Zuwen-
dungen. Mit der im Oktober 2022 verabschiedeten Euro-
päischen Mindestlohnrichtlinie haben sich die EU-Mit-
gliedstaaten europaweit darauf verpflichtet, die Reichwei-
te von Tarifverträgen wieder zu erhöhen (Müller / ​Schulten 
2022). Demnach sollen alle Mitgliedstaaten, in denen die 
Tarifbindung unter 80 % liegt, gemeinsam mit Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbänden eine Politik zur Stär-
kung der Tarifbindung entwickeln und hierzu konkrete 
Aktionspläne vorlegen (Schulten 2023). In Deutschland 
hat die amtierende Ampel-Koalitionsregierung bereits in 
ihrem Koalitionsvertrag eine Reihe von Maßnahmen for-
muliert, die perspektivisch Bestandteil eines entsprechen-
den Aktionsplans sein könnten. Als erste konkrete Maß-
nahme wurde hierbei die Verabschiedung eines Bundesta-
riftreuegesetzes angekündigt (Schulten / ​Dingeldey 2024).

ABBILDUNG 9

Tarifbindung in Deutschland 2022

 
Quelle : IAB-Betriebspanel (Hohendanner / Kohaut 2023), 
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7	 Ausblick

Die Tarifrunde 2023 hat vor dem Hintergrund historisch hoher Inflations-
raten auch zu historisch hohen Tarifabschlüssen geführt, die die Kauf-
kraft der Tarifbeschäftigten annährend sichern konnten. Für das Jahr 2024 
wird nun von den Wirtschaftsforschungsinstituten ein deutlicher Rück-
gang der Inflationsraten auf Werte zwischen 2 % und 3 % prognostiziert 
(tagesschau.de 2023). Dies erleichtert der Tarifpolitik die Durchsetzung 
von Reallohnzuwächsen.

Die Tarifrunde 2024 wird aus mindestens zwei Gründen im Zeichen 
deutlicherer Reallohnzuwächse stehen. Zum einen haben die Tarifbe-
schäftigten einen erheblichen Nachholbedarf, um die hohen Reallohnver-
luste der Jahre 2021 und 2022 auszugleichen. Besonders hoch ist dieser 
Nachholbedarf in Branchen wie dem Bauhauptgewerbe oder der Deut-
schen Telekom, deren letzte reguläre Lohnabschlüsse noch in die Zeit vor 
den hohen Inflationsraten fallen und die unter den großen Tarifbereichen 
die Tarifrunde 2024 eröffnen werden (WSI-Tarifarchiv 2024). Angesichts 
der schwachen Konjunkturaussichten in Deutschland (Dullien et al. 2023) 
würden deutliche Reallohnzuwächse darüber hinaus auch ökonomisch 
einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der privaten Konsumausgaben 
leisten.

Mit den kommenden Auseinandersetzungen in der Chemischen In-
dustrie und der Metall- und Elektroindustrie als den zwei größten indus-
triellen Tarifbranchen sollte auch die Tarifrunde 2024 wieder eine beson-
ders offensive Tarifrunde werden. ■
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Verbesserte Ausbildungs
bedingungen in der Pflege ?
Auswirkungen des Pflegeberufegesetzes  
auf die Praxisanleitung im Krankenhaus

Die Qualifikationsanforderungen in Pflegeberufen steigen infolge des 
demografischen und epidemiologischen Wandels. Den dadurch drohenden 
Kompetenzdefiziten sollte im Jahr 2020 mit der Einführung des Pflegeberufegesetzes 
begegnet werden. Ziel war unter anderem eine Stärkung der Praxisanleitung, um 
die Unterstützung und Betreuung der Auszubildenden zu verbessern. Dieser 
Beitrag zeigt anhand einer Fallstudie, dass die gesetzlichen Regelungen in der 
Praxis unter Bedingungen von Personalmangel und Zeitdruck jedoch kaum 
eingehalten werden können. Um die Qualität der Pflegeausbildung zu garantieren, 
bedarf es weitreichender struktureller Änderungen auf Ebene der Organisation.

STEFAN BÄR, VERONICA E. STEINWEG, DOMINIK DAUNER

1	 Einleitung

Die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Pfle-
ge sind seit Jahrzehnten ein Problem, das nach Lösungen 
verlangt (vgl. Bartholomeyczik 1993 ; Marrs 2007 ; Nock 
et al. 2013). Auf der einen Seite erfordern demografischer 
und epidemiologischer Wandel Anpassungen der Versor-
gungskonzepte und Qualifikationsprofile, auf der anderen 
Seite bedarf es hierzu einer hinreichend großen Anzahl 
an professionell Pflegenden. Die gegenwärtigen Arbeits-
bedingungen gelten als belastend (vgl. Bär / ​Starystach 
2017 ; Starystach et al. 2023) und die Fachkräftesituation ist 
durch einen besorgniserregenden Mangel gekennzeich-
net. Auch die Ausbildungsbedingungen stehen unter an-
derem im Rahmen von sogenannten Pflegestreiks schon 
länger in der Kritik und waren Gegenstand von Verhand-
lungen über Entlastungstarifverträge in der Pflege. Um 
die praktische Ausbildung zu verbessern, wird gefordert, 
die Arbeitsbedingungen in der Pflege generell zu verbes-
sern, etwa durch die Einigung auf eine Aktualisierung der 
Personalschlüssel und die automatische Entlastung durch 
freie Tage beim Unterschreiten dieser Personalschlüssel 
(vgl. Charité 2021 ; Uniklinik Köln 2022).

Vor diesem Hintergrund wurde die Ausbildung der 
Pflegeberufe in Deutschland neu geregelt. Seit Januar 2020 
ersetzt das Pflegeberufegesetz (PflBG) die bisherigen Al-

ten- und Krankenpflegegesetze. Es vereint die drei grund-
ständigen Ausbildungen der Alten-, der Gesundheits- und 
Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege zu einer dreijährigen generalistischen Pflege-
ausbildung (vgl. Lukuc 2021, S. 19). Diese soll die Auszu-
bildenden dazu qualifizieren, Patient*innen aller Alters-
stufen in allen Versorgungsbereichen pflegen zu können 
(vgl. BIBB 2020). Weitere Ziele sind ein einheitliches Be-
rufsbild zur Attraktivitätssteigerung (vgl. DPR 2021, S. 68), 
optimierte Patientenversorgung sowie flexiblere Personal-
einsatzmöglichkeiten (vgl. Lukuc 2021, S. 19).

Gleichzeitig wurde mit der Veränderung der Pflege-
ausbildung befürchtet, dass gesteigerte Kompetenzer-
wartungen den sogenannten Praxisschock, der aus dem 
Spannungsverhältnis zwischen theoretisch Erlerntem und 
praktisch Anwendbarem resultiert (vgl. Twenhöfel et al. 
2020, S. 107), verstärken könnten. Denn das in der Pflege-
schule theoretisch Gelernte kommt in der Praxis unter Be-
dingungen von Zeitdruck und Personalmangel zum Ein-
satz (vgl. Burkhardt 2019, S. 23). Dies widerspricht einer 
idealistischen Vorstellung vom Berufsfeld und kann zu 
Desillusionierung (vgl. Killmer 1999, S. 64) und in der Fol-
ge zu Ausbildungsabbrüchen führen (vgl. Twenhöfel et al. 
2020). Als ein weiterer Grund für Ausbildungsabbrüche 
gelten unzureichende strukturelle Rahmenbedingungen 
in der Ausbildung wie ein Mangel an Praxisanleiter*innen 
in den praktischen Ausbildungseinrichtungen (vgl. Deut-
sches Ärzteblatt 2021 ; DPR 2021, S. 68).
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Die besondere Aufgabe von Praxisanleiter*innen be-
steht darin, Auszubildende während ihrer praktischen Tä-
tigkeiten vor Ort im Rahmen ihrer Ausbildung zu unter-
stützen und zu betreuen. Sie befinden sich damit unmit-
telbar an der Schnittstelle zwischen Ausbildung und Ver-
sorgung. Mit der Einführung der generalistischen Pflege-
ausbildung wurde daher auch versucht, das Tätigkeitsfeld 
der Praxisanleitung zu stärken (vgl. Twenhöfel et al. 2020, 
S. 107), indem die Anforderungen angehoben und die Be-
stimmungen, wie Praxisanleitung zu gewährleisten ist, 
konkretisiert wurden. In der neuen Pflegeberufe-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung (PflAPrV), die die Um-
setzung des Pflegeberufegesetzes im Detail regelt, wurde 
dazu festgelegt, dass zehn Prozent der praktischen Ausbil-
dung unter geplanter und strukturierter Praxisanleitung 
erfolgen müssen (vgl. § 4 ​Abs. 1 ​PflAPrV). Zusätzlich wur-
de das erforderliche Qualifikationsniveau von Praxisan-
leiter*innen durch die Voraussetzung „eine[r] berufspäd-
agogische[n] Zusatzqualifikation im Umfang von mindes-
tens 300 Stunden“ (§ 4 ​Abs. 3 ​PflAPrV) erhöht. Alle Pra-
xisanleiter*innen müssen darüber hinaus eine „kontinu-
ierliche berufspädagogische Fortbildung im Umfang von 
mindestens 24 Stunden jährlich gegenüber der zuständi-
gen Behörde“ (ebd.) nachweisen.

Aus Krankenhausmanagementsicht kommt der Pra-
xisanleitung insbesondere in großen Einrichtungen im 
Kontext der generalistischen Pflegeausbildung eine we-
sentliche Bedeutung zu (vgl. Lukuc 2021). Es gibt bis-
lang jedoch keine empirischen Erkenntnisse darüber, wie 
Krankenhäuser mit der Reform umgehen, wie sich Pra-
xisanleitung unter den Regelungen der Generalistik ge-
staltet und welche Effekte die Reform auf die praktische 
Ausbildungssituation hat. Die hier vorgestellte Fallstudie 
in einem Krankenhaus der Maximalversorgung mit an-
geschlossener Bildungseinrichtung nähert sich daher die-
sem Gegenstand systematisch unter qualitativen Gesichts-
punkten an und liefert dazu erste Erkenntnisse mit einem 
Fokus auf der Intensivpflege.

2	 Daten und Methode

Wir haben im Rahmen unserer Fallstudie zwischen No-
vember 2021 und Januar 2022 17 leitfadengestützte Ex-
perten- und problemzentrierte Interviews (vgl. Liebold / ​
Trinczek 2009, S. 33 ; Witzel 1985) geführt. Die Zusammen-
stellung des Samples erfolgte kriteriengeleitet (vgl. Akremi 
2014, S. 271 f.), sodass für die Fallstudie unterschiedliche 
Akteure beider Einrichtungen (Krankenhaus und Fach-
schule) mit Nähe zur Praxisanleitung analytisch in den 
Blick genommen werden konnten. Konkret abgedeckt 
wurden (zum Teil mehrfach) die Positionen Pflegedirek-
tion, Pflegedienstleitung, Schulleitung, Bereichsleitung, 

Stationsleitung, Kursleitung Intensiv-Weiterbildung, Pra-
xisanleitung (mit und ohne Freistellungsanteil), Lehrkraft 
für Pflegeberufe, Fachpflegekraft für Intensivpflege, Pfle-
gekraft, Weiterbildungsteilnehmende und Auszubildende 
in der Pflege.

Die Interviews wurden sowohl fallimmanent als auch 
vergleichend ausgewertet. Hierzu diente uns die Sequenz-
analyse, die es erlaubt, auf die jeweiligen kollektiven Sinn-
strukturen (vgl. Reichertz 1986, S. 155) bei den Befragten 
zu schließen und dabei analytisch auf deren eigene Posi-
tion zu rekurrieren (vgl. hierzu Oevermann et al. 1979 ; 
Kleemann et al. 2013, S. 112 ff.).

Im Folgenden analysieren wir das besondere Span-
nungsfeld, in dem sich sowohl die Praxisanleitenden als 
auch die Auszubildenden befinden, und gehen dabei auch 
der Frage nach, wie sie mit den teils widersprüchlichen 
Anforderungen im Rahmen der praktischen Ausbildung 
umgehen.

3	 Ergebnisse

3.1	 Praxisanleitende

Mit der Einführung des Pflegeberufegesetzes wird das 
Ziel verfolgt, die Praxisanleitung als „[w]esentliche[n] Be-
standteil der praktischen Ausbildung“ (§ 6 ​(3) PflBG) zu 
stärken. Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung gilt die Pra-
xisanleitung auch als „Königsdisziplin der neuen Ausbil-
dung“ (Lukuc 2021, S. 19). Die Praxisanleitung ist auf der 
von uns untersuchten Intensivstation besonders relevant, 
da sich hier im Gegensatz zu sogenannten Normalstatio-
nen Patient*innen in kritischen und lebensbedrohlichen 
Zuständen mit einem entsprechend komplexen Versor-
gungsbedarf befinden, wofür eine große Menge an spe-
zifischem Fachwissen und praktischem Know-How ver-
mittelt werden muss. Die Interviewten am untersuchten 
Krankenhaus nehmen diese Schlüsselposition ebenfalls 
wahr. Den Praxisanleitenden wird eine besondere Rele-
vanz im Überschneidungsbereich zwischen Ausbildung 
und Versorgung zugeschrieben (Abbildung 1) : „Die ha-
ben eine ganz, ganz große Bedeutung. Das sind genau 
die Menschen, die Schnittstelle sind zwischen der Theorie 
und der Praxis.“ (I1, Leiterin der Weiterbildung)  1 – wobei 
die fachschulische Ausbildungsseite und die Versorgungs-
seite hier mit der üblichen Begriffspaarung Theorie und 
Praxis bezeichnet werden.

Am untersuchten Krankenhaus wird zwischen haupt-
amtlichen und nicht hauptamtlichen (sog. stationären) 
Praxisanleitenden differenziert. Erstere sind für die Erfül-

1	 Die Zitate wurden an manchen Stellen sprachlich geglät-
tet, ohne den Sinn des Gesagten zu verändern.
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lung ihrer Aufgabe mit größeren Stellenanteilen (50 % und 
mehr) freigestellt und nicht im regulären Stationsdienst 
eingeplant. Letztere werden lediglich mit geringen Stun-
denanteilen (ein bis zwei Tage pro Monat) für ihre Auf-
gaben ausgestattet und vollumfänglich in den Dienstplä-
nen vorgesehen. Da in der Intensivpfl ege praktisch jedoch 
keine hauptamtlichen Praxisanleitenden eingesetzt wer-
den, handelt es sich im Folgenden um die Wahrnehmun-
gen stationärer Praxisanleitender, welche hierarchisch der 
Stationsleitung nachgeordnet sind (vgl. I2, stellvertretende 
Stationsleiterin).

Dass es die zentrale Aufgabe der Praxisanleitenden ist, 
„die Auszubildenden schrittweise an die Wahrnehmung 
der berufl ichen Aufgaben als Pfl egefachfrau oder Pfl ege-
fachmann heranzuführen“, wie es formal in der PflAPrV
(§ 4  (1)) heißt, wird auch von den Befragten so gesehen. 
Sie sollen zwischen Th eorie und Praxis vermitteln, indem 
sie dafür sorgen, dass das in der Ausbildung vermittelte 
theoretische Wissen so weit wie möglich in den Stations-
alltag übertragen werden kann :

„Die Lücke zu schließen. […] , dass man einerseits versucht, 
das, was in der Th eorie gelernt wird, als richtig darzustellen 
und ihnen eine Möglichkeit zu zeigen, wie man das auch in 
die Praxis, unter Zeitmangel, […] transferieren kann.“ 
 (I3, Bereichsleiter)

Mit ihren Aufgaben im Bereich der praktischen Ausbil-
dung sind Praxisanleitende im Kontext der Patientenver-
sorgung tätig. Damit befi nden sie sich an der Schnittstel-
le zweier unterschiedlicher Aufgabenfelder : der Ausbil-
dung und der Versorgung. Sie müssen in dieser doppelten 
Funktion sowohl dem Ziel der Ausbildung als auch dem 
Ziel der Versorgung gerecht werden. In der Regel nehmen 

die befragten Praxisanleitenden beide Ziele als gleichran-
gig wahr (I4, Praxisanleiterin). Diese Orientierung steht 
jedoch teilweise im Widerspruch zur inneren Ordnung 
des Krankenhauses, welche durch eine Dominanz des Ver-
sorgungsziels charakterisiert ist. Das zeigt sich auf der In-
tensivstation deutlicher als auf Normalstationen, da erste-
re systematisch von Notfällen, unvorhergesehenen Krank-
heitsverläufen und Komplikationen gekennzeichnet sind 
und daher die Versorgung oft mals eine Frage von Leben 
und Tod darstellt. Die Dominanz der Versorgung gegen-
über der Ausbildung kann dazu führen, dass die Praxisan-
leitenden ihre Freistellungsanteile für die Praxisanleitung 
nicht wie vereinbart einhalten können. Da sie der am Ver-
sorgungsziel orientierten Stationsleitung unterstellt sind, 
werden sie bei Personalengpässen in der Patientenversor-
gung eingesetzt :

„Da haben wir noch einen Mitarbeiter, den brauchen wir 
jetzt gerade, um am Bett zu arbeiten. Und dann wird der 
eingesetzt, anstatt anzuleiten. Dann hat man schon mal 
mehr Patienten abgedeckt und versorgt.“ 
 (I2, stellvertretende Stationsleiterin)

Zusätzlich wird problematisiert, dass der Anteil an Frei-
stellung für die vorhandenen Praxisanleitenden generell 
zu gering ausfalle (I4, Praxisanleiterin). Praxisanleiten-
de ohne Freistellung haben in ihrer regulären Arbeitszeit 
häufi g gar keine Zeit, die Anleitung durchzuführen (I2, 
stellvertretende Stationsleiterin ; I1, Leiterin der Weiterbil-
dung). So heißt es von einem ehemaligen Praxisanleiter :

„Die größte Herausforderung auf der Intensiv als Praxisan-
leiter war eigentlich immer : ‚Okay, wie schaff e ich es, mir 
Zeit freizuschaufeln, um eben diese Praxisanleitung durch-
zuführen ?‘ Das ist oft  so das Erste, was auch tatsächlich hin-
ten runtergefallen ist, wenn es Personalknappheit gab.“ 
 (I5, Praxisanleiter)

Das hat am untersuchten Krankenhaus zur Folge, dass 
die im Pfl egeberufegesetz (§ 6  (3)) vorgeschriebene „Pra-
xisanleitung im Umfang von mindestens 10 Prozent der 
während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbil-
dungszeit“ durch Personen mit der „Befähigung zur Pra-
xisanleiterin oder zum Praxisanleiter“ (§ 4  (2)  PflAPrV) 
nicht immer eingehalten werden kann (I2, stellvertreten-
de Stationsleitung). So müssen in der Folge auch Pfl ege-
kräft e ohne Weiterbildung diese Aufgabe übernehmen, 
was sowohl aufseiten der Anleitenden als auch aufseiten 
der Auszubildenden als negativ bewertet wird (I4, Praxis-
anleiterin ; I6, Auszubildende). Müssen Pfl egekräft e ohne 
Weiterbildung eine Praxisanleitung übernehmen, wird 
diese Aufgabe als zusätzliche Belastung empfunden :

„Ich erlebe es oft  in der Praxis, dass es als Last empfunden 
wird, dass man dann eine Zusatzarbeit hat, mit jemandem, 
der nicht weiß, was er zu tun hat.“ 
 (I7, Fachweiterbildungsteilnehmer)

Hinzu kommt, dass der Fachkräft emangel die Situation 

ABBILDUNG 1

Praxisanleitende im Überschneidungs-
bereich der Aufgabenfelder 
von Ausbildung und Versorgung

Quelle : eigene Darstellung

Ausbildung Praxisanleitende Versorgung

Mitteilungen
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der Praxisanleitenden auf unterschiedliche Weise ver-
schärft. Erstens gebe es generell zu wenig Praxisanleitende 
(I6, Auszubildende). Zweitens führe er dazu, dass die An-
teile an Freistellung nicht erhöht werden können (I2, stell-
vertretende Stationsleitung ; I4, Praxisanleiterin). Drittens 
verschärfe er das Problem, dass die bestehenden Anteile 
an Freistellung nicht eingehalten werden können, da An-
leitende im Falle von Personalmangel in der Patientenver-
sorgung eingesetzt werden (I4, Praxisanleiterin).

Diese Umstände werden von den Praxisanleitenden 
zwar problematisiert, jedoch gibt es keine systematische 
Bearbeitung dieser Problemlage auf Ebene des Kranken-
hauses. Stattdessen ist der Umgang damit den Praxisan-
leitenden selbst überlassen, weshalb die Qualität der Pra-
xisanleitung nach Einschätzung der Auszubildenden stark 
von der Einzelperson abhängt (I6, Auszubildende). Insge-
samt konnten drei Modi des Umgangs identifiziert wer-
den, wie Praxisanleitende diese Herausforderungen hand-
haben.

Ein erster Handlungsmodus besteht darin, die Anlei-
tung nach der regulären Arbeitszeit als Überstunden zu 
leisten (I4, Praxisanleiterin). Eine zweite Strategie ist es, 
die Praxisanleitung parallel zu den eigenen Aufgaben in 
der Versorgung durchzuführen, was jedoch potenziell de-
ren Qualität beeinträchtigt. So beschreibt eine Auszubil-
dende die Situation : „Es gibt manche Kollegen, das ist halt 
so, die machen ihr Ding und man läuft mit und guckt sich 
Sachen an.“ (I6, Auszubildende) Drittens gibt es Hinwei-
se darauf, dass die Praxisanleitenden mittels informeller 
Kommunikation die Problemlagen im Überschneidungs-
bereich von Ausbildung und Versorgung situativ aushan-
deln :

„Da treffen wir uns spontan, sicher intern so vier Mal im 
Jahr und sagen : ‚Was gibt es für uns Neues ? Was müssen wir 
beachten ? Wie läuft es mit der Einarbeitung ? Müssen wir 
irgendwo nacharbeiten ? Reichen diese drei Monate für den 
Einzelnen aus ? Oder müssen wir das erweitern ?‘ Also da 
treffen wir uns schon viel öfter, weil wir einfach sagen, im 
normalen Alltag geht das unter.“� (I4, Praxisanleiterin)

Eine institutionalisierte Form der Problemlösung konn-
ten wir nicht beobachten. Das gilt auch in Bezug auf die 
vorgeschriebene Aufgabe der Praxisanleitenden, „die Ver-
bindung mit der Pflegeschule zu halten“ (§ 4 ​(1) PflAPrV). 
Auch hier findet die Kommunikation informell durch Ei-
geninitiative der Praxisanleitenden statt : „Ich habe jetzt 
Kontakt zu einer ehemaligen Kollegin, die Lehrerin für 
Pflegeberufe geworden ist, aber ansonsten erfährt man 
nichts von der Schule.“ (I4, Praxisanleiterin)

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Bearbeitung der 
Herausforderungen, die sich im Rahmen der Praxisanlei-
tung ergeben, nicht strukturell bzw. organisational erfolgt, 
sondern an die Praxisanleitenden selbst delegiert wird. Sie 
sind dazu gezwungen, den Umgang mit unterschiedlichen 
Zielen – Ausbildung und Versorgung – individuell, spon-
tan und informell auszuhandeln.

3.2	 Auszubildende und Weiterbildungsteilnehmende

Dies hat auch Auswirkungen auf die anzuleitenden Aus-
zubildenden sowie die Teilnehmenden der Fachweiterbil-
dung zur Intensivpflege. Analog zu den Praxisanleitenden 
müssen auch sie den Zielen der Ausbildung und der Ver-
sorgung gleichermaßen gerecht werden. Die Auszubilden-
den müssen zum einen das theoretische Wissen erlernen 
und praktische Aufgaben nach theoretischen Maßstäben 
ausführen, um die Prüfungen zu bestehen. Zum anderen 
werden sie auf den Stationen, bedingt durch den Fach-
kräftemangel, bereits als Arbeitskräfte wahrgenommen 
und annähernd wie Vollausgebildete eingesetzt (I2, stell-
vertretende Stationsleiterin ; I6, Auszubildende). Die Wei-
terbildung in der Anästhesie- und Intensivpflege wird be-
rufsbegleitend absolviert, sodass sich die Teilnehmer*in-
nen neben dem Versorgungsanspruch bei der regulären 
Stationsarbeit auch am Ausbildungsanspruch orientieren. 
Sie werden dabei ungeachtet ihres Status als Weiterzubil-
dende als Vollzeitarbeitskräfte angesehen und nehmen 
sich auch selbst als solche wahr (I4, Praxisanleiterin ; I5, 
Praxisanleiter ; I7, Weiterbildungsteilnehmer).

Die gleichzeitige Orientierung an den Zielen von Ver-
sorgung und Ausbildung steht, wie auch bei den Praxis-
anleitenden, teilweise in Widerspruch zur Ordnung auf 
der Station, die die Ziele der Versorgung favorisiert. Dies 
führt dazu, dass die Anzuleitenden in der Praxis lernen 
müssen, Abstriche von der theoretisch gelehrten optima-
len Pflege zu machen, um den Anforderungen der Versor-
gung gerecht werden zu können (I7, Weiterbildungsteil-
nehmer ; I6, Auszubildende). Dieser „Praxisschock“ (vgl. 
Twenhöfel et al. 2020, S. 107) betrifft neben den Auszubil-
denden auch die Weiterbildungsteilnehmenden sowie die 
Berufseinsteiger*innen. Zentral ist hierbei, dass die Ak-
teure den Umgang mit dem Praxisschock, also die Trans-
ferleistung der Theorie in den praktischen Stationsalltag, 
selbst leisten müssen (I5, Praxisanleiter), weil die Praxis-
anleitung nicht immer im festgelegten Umfang und mit 
entsprechender Qualität durchgeführt werden kann.

Es lassen sich dabei zwei Modi des Umgangs erken-
nen. Ein erster ist das selbstständige Abwägen, ob und in-
wiefern Abstriche vom Gelernten gemacht werden kön-
nen, um dem Ziel der Versorgung gerecht werden zu kön-
nen. Ein weiterer ist das eigenständige Lernen außerhalb 
der vorgesehenen Arbeits-, Aus- und Weiterbildungszei-
ten, um im praktischen Stationsalltag anschlussfähig zu 
sein (I6, Auszubildende). Beides reproduziert die beste-
hende Dominanz des Versorgungsanspruchs.

Es zeigt sich also für Auszubildende und Weiterbil-
dungsteilnehmende, dass durch die Herausforderungen 
und Einschränkungen der Praxisanleitung der Umgang 
mit der Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis und 
demnach das Spannungsverhältnis von Ausbildung und 
Versorgung individuell ausgehandelt werden müssen.
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4	 Diskussion und Fazit

Die dargestellten Befunde zu den möglichen Auswirkun-
gen des Pflegeberufegesetzes auf die Praxisanleitung im 
Krankenhaus illustriert, dass sich Änderungen auf regu-
lativer Ebene nicht unmittelbar in Änderungen der be-
stehenden Ordnung übersetzen. Zwar zeigt die Untersu-
chung, dass die Interviewten die Praxisanleitung als „[w]
esentliche[n] Bestandteil der praktischen Ausbildung“ 
(§ 6 (3) ​PflBG) verstehen und ebenso mit der formulier-
ten Aufgabenbeschreibung übereinstimmen, die Praxis-
anleitung diene dazu, „die Auszubildenden schrittweise 
an die Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben als Pfle-
gefachfrau oder Pflegefachmann heranzuführen“ (§ 4 (1)
PflAPrV). Allerdings ist zu bezweifeln, dass sich jene ko-
gnitiv geteilten Wahrnehmungen tatsächlich auf die Ein-
führung des Pflegeberufegesetzes zurückführen lassen. 
Denn der Praxisanleitung wurde bereits zuvor eine be-
sondere Relevanz in der Berufsausbildung zugeschrie-
ben, auch wenn sie damals nicht so umfänglich geregelt 
war (vgl. Drude 2021, S. 42). Dieser Befund überrascht also 
nicht.

Auf der Ebene der Organisation ist hingegen evident, 
dass sich veränderte Regulation nicht unmittelbar in 
Strukturen institutionalisiert. So gelingt es auf der unter-
suchten Intensivstation nicht regelmäßig, dass eine aus-
reichend qualifizierte Person die Praxisanleitung im vor-
geschriebenen Umfang durchführt. Die Erklärung hier-
für ist, dass sich die bestehende Ordnung auf der Inten-
sivstation, die die Versorgung gegenüber der Ausbildung 
priorisiert, ungeachtet der Einführung des Pflegeberufe-
gesetzes als rigide und persistent erweist. Im Zweifelsfall 
werden Praxisanleitende in der Versorgung und nicht in 
der Praxisanleitung eingesetzt. Dasselbe gilt auch für die 
Auszubildenden und Weiterbildungsteilnehmenden, was 
die Qualität der Praxisanleitung zusätzlich beeinträchtigt. 
Dieses Ergebnis bestätigt die wenigen Arbeiten, die sich 
derzeit dem Thema widmen (vgl. ebd.).

Vor diesem Hintergrund werden Forderungen nach 
mehr Freistellung für die Praxisanleitenden laut, weil an-
sonsten die Praxisanleitung „zum Scheitern verurteilt“ 
(ebd.) sei. Dass in der Praxis jedoch nicht mehr Freistel-
lungen erfolgen, ist in erster Linie dem Fachkräfteman-
gel geschuldet. In Deutschland waren im Jahr 2021 etwa 
8000 Stellen in der Intensivpflege unbesetzt, was einem 
Anteil von 12 % an vakanten Stellen entspricht (vgl. Hett / ​
Retzar 2022). Zugleich stieg seit der im Jahr 2019 begin-
nenden „Ausbildungsoffensive Pflege“ die Zahl der Aus-
zubildenden in der Pflege zunächst zwar an. Während es 
2017 / 2018 insgesamt 50 494 Ausbildungsanfänger*innen 
gab, waren es im Jahr 2020 bereits 57 294 (vgl. Auth 2022, 
S. 5). Aktuelle Zahlen für das Jahr 2022 zeigen jedoch, dass 
die Zahl der Eintritte in die Pflegeausbildung auf 52 100 
zurückgegangen ist (vgl. Statistisches Bundesamt 2023). 

Der Pflegenotstand vor Ort und die schwankenden Aus-
bildungszahlen machen deutlich, dass die gesetzgeberisch 
formulierte Forderung nach zehn Prozent Praxisanleitung 
mit der aktuellen Situation in den Krankenhäusern nur 
schwer vereinbar ist.

Ob und inwieweit die Ergebnisse unserer Fallstudie 
verallgemeinerbar sind, muss weitere Forschung zeigen. 
Es ist denkbar, dass ähnliche Effekte auf Intensivstatio-
nen in anderen Krankenhäusern zu beobachten sind, wel-
che ebenfalls vom Fachkräftemangel betroffen sind. Eine 
offene Frage bleibt, wie das Verhältnis von Ausbildungs- 
und Versorgungsanspruch auf Normalstationen, wo Pra-
xisanleitung teils mit vollständiger Freistellung realisiert 
wird, ausgestaltet ist und wie dort das Problem des Praxis-
schocks moderiert wird.

Der Praxisanleitung kommt eine wichtige Funktion an 
der Schnittstelle zwischen Ausbildung und Versorgung zu, 
welche jedoch ohne entsprechende strukturelle Stärkung 
mit unzureichender Autonomie und begrenzten Hand-
lungsspielräumen konfrontiert ist (vgl. Bär et al. 2022). 
Aktuell wird der Umgang mit den Herausforderungen 
der Praxisanleitung an die Anleitenden selbst delegiert 
und damit individualisiert. Aus unserer Analyse ziehen 
wir den Schluss, dass die Stärkung der Praxisanleitung 
einer strukturellen Verankerung in der Organisation be-
darf, um der gesetzlichen Vorgabe kurz- und langfristig 
besser gerecht werden zu können. Ein erster Schritt in die-
se Richtung könnte sein, Praxisanleitung aus der Hierar-
chie zu lösen und organisational neu, beispielsweise über 
eine zentrale Stabsstelle, aufzustellen, um ihr autonome 
Handlungsspielräume für ihre zentralen Aufgaben zu ver-
schaffen. Die Institutionalisierung einer Stabsstelle für 
Praxisanleitung hätte den Effekt, dass die nicht hauptamt-
lichen Praxisanleitenden für ihren Anteil an Freistellung 
an eine zentrale Stelle angegliedert würden. Damit wür-
den die Tage der Freistellung nicht mehr im Dienstplan 
erscheinen, womit die Einhaltung der Freistellungsanteile 
sichergestellt werden könnte. Gleichzeitig stellt der Auf-
bau einer solchen Stabsstelle einen umfangreichen organi-
sationsstrukturellen Eingriff dar, der zwar die Sichtbarkeit 
und den Stellenwert von Praxisanleitung erhöhen kann, 
aber gleichzeitig eine rasche Etablierung unwahrschein-
lich macht. So hat eine neue organisationale Zuordnung 
von Praxisanleitenden einerseits Einfluss auf die Personal-
budgetierung und kann andererseits die Personalsituati-
on und -planung auf den Stationen weiter verschärfen. Es 
gibt jedoch bereits erste Krankenhäuser, die diesen Weg 
gehen (vgl. Uniklinik RWTH Aachen 2023), und es ist eine 
empirische Frage, ob diese Maßnahme sich im Sinne des 
Pflegeberufegesetzes positiv auf das Ausbildungsgesche-
hen im Pflegeberuf auswirkt. ■
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Betriebliche Weiterbildung  
in der Praxis
Ergebnisse von Fallstudien  
im Organisationsbereich der IG Metall

KATRIN MOHR

Das Projekt „Fallstudien  
zur betrieblichen Weiterbildung“

Die Transformation in Form von Digitalisierung, Dekar-
bonisierung und demografischem Wandel erfordert ver-
stärkte Anstrengungen zur Weiterbildung der Beschäftig-
ten in den Betrieben, um sie für neue Aufgaben und Tä-
tigkeitsfelder zu qualifizieren. Ausbildung von Nachwuchs 
und Weiterbildung der Belegschaften sind außerdem zen-
trale Stellschrauben, um dem Fachkräftemangel zu begeg-
nen.

Vielerorts passiert hier noch deutlich zu wenig : Den 
Unternehmen fehlt es an Strategien, das Thema ist noch 
nicht hinreichend im Betrieb verankert und Weiterbil-
dung kommt insbesondere bei gering qualifizierten Be-
schäftigten kaum an. Gleichzeitig haben sich in vielen 
Betrieben die Betriebsparteien, gewerkschaftlich Aktive 
und Beschäftigte bereits auf den Weg gemacht, Zukunfts-
vereinbarungen geschlossen und Qualifizierungspro-
gramme initiiert mit dem Ziel, die beruflichen Perspek-
tiven der Kolleg*innen zu verbessern. Um den Zugang 
von Beschäftigten zu Weiterbildung zu erleichtern, ha-
ben IG Metall und andere Einzelgewerkschaften wie ver.
di und NGG außerdem das Projekt Weiterbildungsmen-
tor*innen initiiert.  1

Die Forschungslage zum Weiterbildungsgeschehen 
in den Betrieben ist jedoch dünn, das gewerkschaftliche 
Wissen häufig nur anekdotisch. Als wir zu Beginn des Jah-
res 2022 anfingen, uns mit der Frage zu beschäftigten, was 
in den Betrieben im Organisationsbereich der IG Metall 
in Sachen Weiterbildung läuft, existierten nur vereinzel-
te Best-Practice-Studien und Betriebsporträts.  2 Auch aus 
dem Projekt Arbeit und Innovation  3 gab es einige Hinwei-
se. Eine tiefergehende und systematische Untersuchung 
von betrieblichen Weiterbildungsinitiativen in „unseren“ 
Betrieben mit Blick auf Faktoren, die zu ihrem Erfolg bei-
tragen, ebenso aber auf Hemmnisse und Hindernisse, 
mit denen die Akteur*innen zu kämpfen haben, stand je-
doch aus.

In Zusammenarbeit mit Kolleg*innen aus den Fach-
ressorts konzipierten wir daher ein eigenes Fallstu-
dien-Projekt, in dem wir im Zeitraum Juni bis Oktober 
2022 Betriebsrät*innen aus 15 Unternehmen interview-
ten.  4 Die Betriebe wurden in Abstimmung mit den be-
zirklichen Weiterbildungsverantwortlichen sowie örtli-
chen Geschäftsführer*innen der IG Metall danach aus-
gewählt, ob dort etwas Interessantes in Sachen Weiterbil-
dung läuft, z. B. eine Weiterbildungsinitiative zur Bewäl-
tigung der Transformation auf den Weg gebracht worden 
ist oder innovative Konzepte eingesetzt werden, oder 

1	 Im Rahmen eines vom BMBF geförderten Projekts bildet 
die IG Metall 200 Betriebsrät*innen und Vertrauensleu-
te zu betrieblichen Weiterbildungsmentor*innen aus, die 
ihre Kolleg*innen durch berufliche Veränderungsprozesse 
begleiten und nachhaltige Weiterbildungsstrukturen im 
Betrieb schaffen sollen (wbm.igmetall.de) ; siehe auch den 
Beitrag von Scheier F. / Thiel, M. / Wagner, A. (2023) : Wei-
terbildungsmentor*innen im Betrieb. Erfahrungsbericht 
zu einer wirksamen Innovation, in : WSI-Mitteilungen 76 ​
(6), S. 479–483, https://www.wsi.de/de/wsi-mitteilungen-
weiterbildungsmentor-innen-im-betrieb-erfahrungsbericht-
einer-wirksamen-innovation-53782.htm

2	 Vgl. etwa Hinrichs, S. (2021) : Qualifizierung im digitalen 
Wandel. Institut für Mitbestimmung und Unternehmens-
führung der Hans-Böckler-Stiftung : Mitbestimmungspraxis 

Nr. 40, Düsseldorf ; Heimann, K. (2017) : Berufliche Bil-
dung 4.0 : Herausforderungen und gute Praxis. Friedrich-
Ebert-Stiftung : WISO-Diskurs 12 / 2017, Bonn.

3	 Vgl. IG Metall Vorstand, FB Betriebspolitik (Hrsg.) (2019) : 
Digitale Transformation gestalten. Steckbriefe ausge-
wählter betrieblicher Umsetzungsprojekte, https://www.
igmetall.de/download/20190130_Teil_2_Abschlussbrosch_
re_A_I_a149da82ae1bc514b91098cebbf1826ce2355ad1.pdf ​
(letzter Zugriff : 26. 10. 2023).

4	A n dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Marleen Ha-
scher bedanken, die mich in dem Projekt als studentische 
Hilfskraft bei der Führung der Interviews und deren Aus-
wertung unterstützt hat. 
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schlichter noch : die Betriebsparteien sich beim Thema 
Weiterbildung auf den Weg gemacht haben.

Unsere Interviewpartner*innen waren in der Regel 
Betriebsratsvorsitzende oder Betriebsrät*innen bzw. Ge-
samtbetriebsratsvertreter*innen, die im Betriebsrat bzw. 
Gesamtbetriebsrat federführend am Thema betriebliche 
Weiterbildung arbeiten. Die Interviews wurden anhand 
eines Leitfadens digital geführt und mithilfe der Software 
MAXQDA ausgewertet. Behandelt wurden dabei Themen 
wie der Charakter der betrieblichen Weiterbildungsiniti-
ative, der Stellenwert von Qualifizierung im Betrieb, die 
genutzten Formate und Angebote, die Zusammenarbeit 
zwischen Betriebsräten, Arbeitgebern, Belegschaften und 
Externen sowie Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der 
Umsetzung der betrieblichen Weiterbildungsinitiative. Im 
Ergebnis entstanden eine vergleichende Analyse der Bei-
spiele und ihrer Gelingensbedingungen sowie eine Samm-
lung von Betriebsporträts.  5 Im Folgenden wollen wir die 
Ergebnisse dieses hauseigenen Forschungsprojekts vor-
stellen und einige Schlussfolgerungen ziehen.

Transformationsherausforderungen  
in den Betrieben

Die von uns interviewten Betriebsrät*innen entstammen 
in der Regel Großbetrieben mit mehreren Tausend Be-
schäftigten, häufig eingebunden in Konzernstrukturen. 
Es handelt sich um Betriebe mit einem hohen Anteil von 
Produktionsbeschäftigten auf dem mittleren Qualifikati-
onsniveau (Facharbeit). Sechs der 15 von uns untersuch-
ten Betriebe entstammen der Maschinenbaubranche, wei-
tere sechs der Automobilindustrie. Des Weiteren enthält 
das Sample je einen Betrieb aus der Stahlbranche, dem 
Schiffsbau und der Kontraktlogistik.

Die untersuchten Betriebe sind in unterschiedlichem 
Maß und von verschiedenen Transformationstrends be-
troffen. Die Dekarbonisierung stellt vor allem Automo-
bilproduzenten und Zulieferer vor Herausforderungen, 
neue Geschäftsfelder und Produkte zu entwickeln, die den 
Wegfall bzw. Rückgang von Verbrenner-Motoren kom-
pensieren können. Bei den Maschinenbaubetrieben ist es 
eher die Digitalisierung, die zur Neuausrichtung zwingt 
und Qualifizierungsbedarfe mit sich bringt. In einigen der 
von uns untersuchten Betriebe stellt auch der Fachkräfte-
mangel ein gravierendes Problem dar und nötigt Arbeit-
geber zu verstärkten Investitionen in die Qualifikationen 

der vorhandenen Mitarbeiter*innen. Dies war in unse-
rem Sample vor allem in peripheren Regionen im Osten 
oder in der westdeutschen Provinz der Fall.  6 In drei der 
von uns untersuchten Betriebe bzw. Unternehmen wa-
ren schließlich größere Restrukturierungen Auslöser für 
die Weiterbildungsinitiativen, etwa der Wegfall oder die 
Verzögerung von langfristigen projektartigen Großauf-
‌trägen. In einigen Betrieben treffen verschiedene Trans-
formationsherausforderungen aufeinander : So sind un-
mittel- oder mittelbar auch einige Maschinenbauer von 
der Dekarbonisierung betroffen  – entweder weil sie mit 
Teilen ihres Geschäftsmodells am Verbrenner-Motor hän-
gen oder weil von ihren Kund*innen zunehmend klima-
freundliche Produkte und Lösungen erwartet werden. 
Einige Zulieferer müssen sich auch deshalb umorientie-
ren, weil die Automobilbauer Teile der Fertigung ins eige-
ne Unternehmen zurückholen, um dort im Zuge der De-
karbonisierung wegbrechende Geschäftsbereiche und Be-
schäftigungsfelder zu kompensieren.

Charakter der betrieblichen 
Weiterbildungsinitiativen

Die meisten der von uns untersuchten betrieblichen Wei-
terbildungsinitiativen konzentrieren sich auf transfor-
mationsbedingt notwendige Anpassungs- und Entwick-
lungsqualifizierungen einzelner Beschäftigtengruppen, 
die besonders von der Transformation betroffen oder de-
ren Arbeitsplätze akut bedroht sind. Dies ist vor allem bei 
den Fahrzeugproduzenten und Zulieferern der Automo-
bilindustrie der Fall. Hier wird in der Regel versucht, die 
Beschäftigten im Betrieb zu halten und von alten Berei-
chen in neue zu überführen bzw. für neue Kompetenzfel-
der zu qualifizieren – häufig bei noch laufenden Aufgaben 
in den alten Bereichen.

In den Betrieben oder Unternehmen, wo der Transfor-
mationsdruck weniger hoch ist und eher der Digitalisie
rung geschuldet, ist die Zielgruppe der Weiterbildungs-
initiative in der Regel breiter gefasst und richten sich die 
Angebote häufiger an die gesamte Belegschaft. Mehre-
re Betriebsräte berichteten aber, dass es ihrer verstärkten 
Anstrengungen bedurfte, damit Produktionsbeschäftigte 
in der digitalen Weiterbildung nicht außen vor gelassen 
werden.

In einigen der interviewten Betriebe finden außer-
dem abschlussorientierte Um- oder Weiterqualifizierun-

5	 Siehe hierzu IG Metall Vorstand (2023 a) : Ergebnispa-
pier Ergebnisse Fallstudien betriebliche Weiterbildung, 
https://www.igmetall.de/download/20230419_20230328_
Ergebnispapier_Fallstudien_final_4693808e46d4f7
72baf456d1564bb7b29009f5b3.pdf (letzter Zugriff: 
09.02.2024);  IG Metall Vorstand (2023b): Gute Beispie-
le für betriebliche Weiterbildung, https://www.igmetall.
de/download/20230512_Betriebsportr_ts_Fallstudie_
zusammengef_hrt_Brosch_re_neu_2e91b12b7053f59e75c6

261c81d5f050515ac727.pdf ​ (letzter Zugriff : 26. 10. 2023).

6	Z war wird auch von Interviewpartner*innen aus industriel-
len Zentren zunehmender Fachkräftemangel als Problem 
und als Motivation vieler Arbeitgeber benannt, sich in Sa-
chen Weiterbildung zu engagieren, allerdings nicht in dem 
Ausmaß und der Dringlichkeit, wie dies bei den Betriebs-
räten in peripheren Räumen der Fall ist (bzw. im Sommer 
2022 war).
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gen statt, bei denen Un- und Angelernte zu Fachkräften 
weitergebildet werden und am Ende der Qualifizierung 
einen zertifizierten Berufsabschluss erlangen. Diese gehen 
häufig auf Initiative des Betriebsrats zurück, der den Kol-
leg*innen damit eine bessere Eingruppierung und bessere 
Chancen auf dem externen Arbeitsmarkt verschaffen will, 
sollte die Transformation im Betrieb für sie nicht zu neuen 
Beschäftigungsmöglichkeiten führen. In manchen Fällen 
werden auch Facharbeiter*innen umgeschult, wodurch sie 
einen neuen Berufsabschluss in zukunftsträchtigen Fel-
dern erlangen.

Häufig entstehen Weiterbildungsinitiativen aus ei-
nem Konflikt um Entgelt oder Arbeitsplätze heraus. Dies 
scheint gerade in Betrieben der Fall zu sein, die von einem 
hohen Transformationsdruck betroffen sind. Nur in weni-
gen der untersuchten Betriebe spielte der Betriebsrat bei 
der Initiierung der Weiterbildungsinitiative eine proaktive 
Rolle. Selbst da, wo er (später) als treibende Kraft agierte, 
ging der Weiterbildungsmaßnahme in der Regel ebenfalls 
ein betrieblicher Konflikt voraus. Häufig mit Unterstüt-
zung und Beratung durch die IG Metall brachte dann der 
Betriebsrat Weiterbildung als Alternative zu Einsparun-
gen oder Stellenabbau ins Spiel.

Die Palette der Weiterbildungsangebote

Neben den spezifischen Weiterbildungsinitiativen, wegen 
derer uns die untersuchten Betriebe als gute Beispiele vor-
geschlagen wurden, läuft in allen Betrieben ein mehr oder 
weniger umfangreiches, umfassendes und lang etabliertes 
Regelgeschäft, das auf den Tarifverträgen Qualifizierung 
und Bildung der IG Metall  7, Betriebs-, Gesamtbetriebs- 
oder Konzernbetriebsvereinbarungen beruht. Hierbei 
spielen die in den Tarifverträgen verankerten jährlichen 
Mitarbeitergespräche eine wichtige Rolle, in denen Quali-
fizierungsbedarfe ermittelt werden und Wünsche seitens 
der Beschäftigten geäußert werden können. Darüber hi-
naus gibt es eine breite Palette von betrieblich und durch 
Produkt- oder Prozessveränderungen notwendigen An-
passungsqualifizierungen und vielfach auch über die tarif-
vertraglichen Möglichkeiten hinausgehende Regelungen 
zur Entwicklungsqualifizierung und persönlichen Weiter-
bildung. Die Angebote dieser Palette sind in den meisten 
Fällen in einem Weiterbildungskatalog des Betriebs oder 
Unternehmens gebündelt, aus dessen Angeboten sich die 
Mitarbeiter*innen in Absprache mit den Führungskräften 
für sie passende Maßnahmen aussuchen und absolvie-
ren können. In vielen Fällen, insbesondere bei großen, in 
Konzernstrukturen eingebundenen Betrieben, verfügen 
diese bzw. das Unternehmen über eine  hauseigene Wei-
terbildungsinstitution, die Schulungen selbst und / ​oder 
in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern oder Bil-
dungsträgern anbietet.

In einigen wenigen Betrieben wird mit Qualifizie-
rungsmatrizen gearbeitet, um die formellen und teilwei-
se auch informellen Qualifikationen der Mitarbeiter*in-

nen zu erfassen, benötigte Qualifikationsprofile zu entwi-
ckeln und daraus Weiterbildungsbedarfe abzuleiten. Dies 
scheint auch insofern ein guter Weg zu sein, als der Arbeit-
geber im Zuge dessen gefordert ist, ein Zielbild und eine 
Strategie für den Betrieb zu entwickeln – zentrale Grund-
lagen für eine gezielte Qualifizierung der Beschäftigten.

Eine zunehmend wichtige Rolle im Regelgeschäft der 
Weiterbildung wie in den innovativen betrieblichen Wei-
terbildungsinitiativen spielen digitale Lernplattformen. 
In zwölf der untersuchten Betriebe sind solche Lernplatt-
formen  – meist bekannter kommerzieller Anbieter wie 
LinkedIn Learning, We Learn, Coursera etc. – bereits eta-
bliert oder kürzlich eingeführt worden. Die Beschäftigten 
haben in der Regel über dienstliche oder private Endge-
räte freien Zugriff auf die Angebote der Plattformen und 
können sich hier individuell passende Weiterbildungsan-
gebote aussuchen. Ob diese innerhalb der Arbeitszeit ab-
solviert bzw. als Arbeitszeit abgerechnet werden können 
oder in der Freizeit wahrzunehmen sind, hängt davon ab, 
ob das jeweilige Weiterbildungsangebot vom Arbeitgeber 
bzw. der Führungskraft als betrieblich notwendig oder 
sinnvoll erachtet wird.

In den niederschwelligen neuen Möglichkeiten mit 
ihrem breiten Angebot liegt auch eine Gefahr der Ver-
schiebung in die Freizeit. Dieser versuchte ein Betriebs-
rat mit einer Betriebsvereinbarung zu begegnen, die klar 
regelt, dass betrieblich notwendige Weiterbildungen als 
Arbeitszeit gelten und den Beschäftigten digitale Endge-
räte und Lernräume zur Verfügung gestellt werden müs-
sen. Außerdem birgt die zunehmende Digitalisierung der 
Lernangebote die Gefahr einer neuen Spaltung zwischen 
Mitarbeiter*innen der indirekten Bereiche und Produkti-
onsbeschäftigten, die häufig nicht über dienstliche digita-
le Zugänge und Endgeräte verfügen. Auch hierzu traf der 
besagte Betriebsrat Regelungen, die den Kolleg*innen aus 
der Produktion Zugang ermöglichten. In einem Unter-
nehmen wird das digitale Lernen darüber hinaus durch 
ein Coaching-System begleitet, bei dem zu Lern-Coaches 
ausgebildete Kolleg*innen die Mitarbeiter*innen bei der 
individuellen Auswahl und Zusammenstellung von Wei-
terbildungseinheiten beraten.

Ob digitale oder klassische Lehrformen, in den unter-
suchten Betrieben wurde im Rahmen der betrachteten 
Weiterbildungsinitiativen eine breite Palette externer wie 
interner Weiterbildungsangebote von Bildungsträgern, 
IHK, Hochschulen oder eigenen Weiterbildungsakade-
mien genutzt, die im Umfang zwischen wenigen Stunden 
und einem Jahr variieren. Die Maßnahmen sind in der 

7	Z u den Bildungs- und Qualifizierungstarifverträgen der 
IG Metall vgl. https://www.igmetall.de/tarif/tarifrunden/me​
tall-und-elektro/tariflichen-anspruch-auf-bildungsteilzeit-
nut​zen sowie https://www.igmetall.de/service/ratgeber/
bes​se​re-chancen-mit-bildungsteilzeit  (letzter Zugriff : 
26. 10. 2023).
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Regel Anbieter-zertifiziert. Formale Zertifikate, die auch 
auf dem externen Arbeitsmarkt ohne Weiteres anerkannt 
werden, werden dagegen eher nur bei abschlussorientier-
ten Weiterbildungen, Umschulungen oder Aufstiegsfort-
bildungen vergeben.

Wo die Betriebsparteien sich auf die Notwendigkeit 
betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen geeinigt haben, 
werden die Kosten in der Regel voll vom Arbeitgeber ge-
tragen und die Beschäftigten für die Zeit der Maßnahme 
freigestellt. Wenn die Weiterbildungsinitiative auf einem 
mit der IG Metall abgeschlossenen Zukunftstarifvertrag  8 
fußt, leisten die Beschäftigten in der Regel einen Beitrag in 
Form zusätzlicher wöchentlicher Arbeitsstunden oder (ta-
riflich aufgestockter) Kurzarbeit. Durch Zukunftstarifver-
träge werden auch häufig paritätisch besetzte Gremien ge-
schaffen, in denen Arbeitgeber und Betriebsrat sich über 
Weiterbildungsmaßnahmen verständigen, womit sich die 
betriebliche Mitbestimmung in Sachen Weiterbildung er-
weitert.

Gelingensbedingungen  
betrieblicher Weiterbildung

Der Erfolg der Weiterbildungsinitiativen wurde von den 
interviewten Betriebsrät*innen vor allem im Erwerb von 
Zukunftskompetenzen gesehen. Beschäftigungssicherung 
spielte in knapp der Hälfte der Betriebe eine Rolle, vor 
allem in der Automobilindustrie, ebenso die Erlangung 
eines Berufsabschlusses bzw. einer besseren Eingruppie-
rung. In acht Betrieben hat die Initiative geholfen, eine 
Weiterbildungskultur zu etablieren oder diese zu verbes-
sern. In sechs Fällen wurde dadurch auch eine positive-
re Haltung des Arbeitgebers gegenüber Weiterbildung er-
reicht.

Förderlich für die Etablierung der Weiterbildungsin-
itiative war in etwa der Hälfte der Betriebe das Eigenin-
teresse des Arbeitgebers an Fachkräften. Gegenüber Wei-
terbildung aufgeschlossenen Geschäftsführungen, Ab-
teilungsleitungen und Personalabteilungen wurde in fast 
allen Fällen eine positive Rolle bei der Förderung und 
Implementierung von Weiterbildung attestiert. Sie trie-
ben das Thema entweder selbst proaktiv voran oder un-
terstützten Initiativen des Betriebsrats, sodass gemeinsam 
neue Weiterbildungsinitiativen jenseits des Standardpro-
gramms auf den Weg gebracht werden konnten.

Alle Betriebsräte in unseren Fallstudien besitzen eige-
ne Arbeitsstrukturen zum Thema Qualifizierung, häufig 
auch im Gesamt- oder Konzernbetriebsrat. Unterstützt 
wurden die (Gesamt-)Betriebsräte bei der Etablierung der 
Weiterbildungsinitiative in fast allen Fällen von der ört-
lichen IG Metall.

Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit wurde 
in zehn der untersuchten Betriebe in Anspruch genom-
men, in der Regel für abschlussbezogene Weiterbildung 
oder in Form von Kurzarbeitergeld. Die Zusammenarbeit 
mit der lokalen Arbeitsagentur wurde von allen Inter-

viewpartner*innen, die damit Erfahrung hatten, durchge-
hend positiv bewertet. In der Regel wurde sie aber nicht 
von den Betriebsräten proaktiv gesucht, sondern entstand 
im Zuge der Etablierung der Weiterbildungsinitiative im 
Betrieb oder weil der Arbeitgeber die Agentur eingeschal-
tet hatte. Andere Akteure wie Beratungsgesellschaften 
spielten kaum eine Rolle.

Zeit stellt das zentrale Hindernis für betriebliche Wei-
terbildung dar. Beschäftigte sind häufig so stark ausgelas-
tet, dass die Zeit für Qualifizierung fehlt, obwohl sie für die 
berufliche Zukunft sinnvoll wäre. Vielerorts ist die Perso-
naldecke dünn und Arbeitgeber wollen ihre Beschäftigten 
nicht freistellen, weil sie um die Abarbeitung von Auf‌trä-
gen fürchten. Auch die Betriebsräte selbst klagen über zu 
wenig Zeit. Der Druck des Alltagsgeschäfts hindere häufig 
daran, sich intensiver Fragen der betrieblichen Weiterbil-
dung und strategischer Personalentwicklung zu widmen, 
geben viele von ihnen zu Protokoll.

Widerstände der Arbeitgeber mit Blick auf Kosten 
werden in circa zwei Dritteln der Betriebe als Hindernis 
für die verstärkte Nutzung von Weiterbildung benannt. 
In knapp der Hälfte der Betriebe gab es zwischen Be-
triebsrat und Arbeitgeber auch verschiedene Vorstellun-
gen zur Umsetzung von Weiterbildung. Vor allem ging es 
dabei um unterschiedliche Sichtweisen auf Zielgruppen : 
Während die Arbeitgeber stärker höher qualifizierte Be-
schäftigte und Angestellte im Blick hatten, lag der Fo-
kus der Betriebsräte zusätzlich auf geringer qualifizierten 
und Produktionsmitarbeiter*innen. Zentrales Anliegen 
war dabei, auch diesen Beschäftigtengruppen Zugang zu 
Weiterbildung und digitalen Lernangeboten zu eröffnen. 
Auch die abschlussorientierte Weiterbildung von Un- und 
Angelernten wurde in den meisten Fällen von Betriebsrä-
ten vorangetrieben.

Mangelnde externe Angebote  – z. B. im Bereich der 
Hochvoltelektrik sowie für Entwickler*innen und Ingeni-
eur*innen – wurden von fünf Betriebsräten als Hindernis 
angeführt. In der Regel konnten diese Probleme jedoch 
gelöst werden, indem die Betriebe bzw. Unternehmen 
selbst oder in Zusammenarbeit mit externen Akteuren 
wie Fachhochschulen oder Bildungsanbietern Angebote 
entwickelten und die Maßnahme zertifizieren ließen.

Eine fehlende Strategie des Arbeitgebers zur Bewäl-
tigung der Transformation wurde (nur) in vier Fällen  – 
vor allem im Bereich der Automobil-Zulieferer – beklagt. 
Dass dieser Anteil nicht höher ausfällt, dürfte vor allem 
dem Umstand geschuldet sein, dass wir in erster Linie Be-
triebe untersucht haben, in denen sich die Betriebspartei-
en in Sachen Weiterbildung bereits auf den Weg gemacht 

8	Z ur Bedeutung und zum Inhalt von Zukunftstarifverträ-
gen vgl. metallzeitung : Jetzt gestalten wir unsere Zu-
kunft mit, 1. Juni 2021, https://www.igmetall.de/service/
publikationen-und-studien/metallzeitung/metallzeitung-
ausgabe-juni-2021/jetzt-gestalten-wir-unsere-zukunft-
mit  (letzter Zugriff : 26. 10. 2023).

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2 - Generiert durch IP 62.146.109.131, am 02.02.2026, 18:59:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2


141

Aus der Praxis  �   WSI MITTEILUNGEN, 77. JG., 2/2024

haben, was zumindest eine gewisse Strategieentwicklung 
voraussetzt.

Widerstände gegenüber Weiterbildung aufseiten der 
Beschäftigten wurden uns von den Betriebsräten  – von 
Einzelfällen abgesehen – nicht berichtet. Tenor war eher, 
dass (fast) allen Beschäftigten klar sei, dass Veränderung 
und Weiterentwicklung notwendig sei, um die berufliche 
Zukunft zu sichern. Dort, wo Hemmnisse vorhanden wa-
ren, konnten diese im Gespräch zwischen Betriebsrät*in-
nen und den betroffenen Kolleg*innen in der Regel ausge-
räumt werden. Auch das positive Beispiel von Beschäftig-
ten, die bereits an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenom-
men hatten und davon berichteten, konnte Vorbehalte 
mindern.

Die meisten Interviewten empfinden, dass es gute In-
strumente der Mitbestimmung und Gestaltung betriebli-
cher Weiterbildung gibt. An vielen Stellen hapert es jedoch 
an der Nutzung bzw. Anwendung, was teilweise mangeln-
dem Wissen, vor allem aber dem Mangel an Zeit für in-
tensivere Arbeit am Thema Weiterbildung geschuldet ist.

Gefragt nach ihren Wünschen an verschiedene Akteu-
re und Ebenen nannten viele Betriebsräte an die Adresse 
der Arbeitgeber gerichtet einen höheren Stellenwert für 
Weiterbildung, unterlegt mit entsprechenden Freistellun-
gen und Budgets. Außerdem wünschen sie sich von ihrem 
Gegenüber, dass dieser die Qualifizierung aller Beschäf-
tigten noch stärker als seine Aufgabe begreift.

Vom Gesetzgeber erwarten die Betriebsräte, dass er 
sich in Sachen Zeit und Geld mehr engagiert, indem er 
einen individuellen Rechtsanspruch auf Weiterbildung 
schafft und stärker zur Sicherung des Lebensunterhalts 
während der Weiterbildung beiträgt. Auch ein umfas-
sendes Initiativ- und Mitbestimmungsrecht in Sachen 
Weiterbildung halten viele der befragten Betriebsräte für 
wichtig, um das Thema in den Betrieben noch stärker ver-
ankern zu können.

Schlussfolgerungen 
und Handlungsempfehlungen

Eine zentrale Erkenntnis aus unseren Fallstudien ist, dass 
betriebliche Weiterbildungsinitiativen häufig erst im Kon-
flikt um Entgelte und Arbeitsplätze entstehen und von Be-
triebsräten als Alternative zum Stellenabbau vorangetrie-
ben werden. Es gilt daher für Gewerkschaften, betriebli-
che Funktionär*innen noch stärker dabei zu unterstützen, 
Strategien zur Personalentwicklung proaktiv einzufordern 

und zu entwickeln. Ein proaktiver Ansatz beim Thema 
Weiterbildung ist auch ein gutes Mittel, um dem verbrei-
teten Strategiedefizit der Arbeitgeber bezüglich der Trans-
formation zu begegnen.  9 Denn nur dort, wo eine Strategie 
vorhanden ist, ist auch eine zielgerichtete Weiterbildung 
für neue Aufgabenfelder und Tätigkeiten möglich. Auch 
lässt sich oft nur auf Basis einer solchen Strategie bestim-
men, welche „Zukunftskompetenzen“ künftig im Unter-
nehmen benötigt werden und daher entwickelt werden 
sollten.

In einigen der von uns befragten Betriebe wurden 
Qualifizierungsmatrizen eingesetzt, um vorhandene Kom-
petenzen der Belegschaft zu erheben und Qualifizierungs-
bedarfe zu ermitteln. Dies scheint ein vielversprechender 
Ansatz einer systematischen Personalentwicklung zu sein, 
den es breiter zu verankern und auch für kleinere und 
mittlere Unternehmen nutzbar zu machen gilt.

Auch gilt es, Betriebsräte bei der Zusammenarbeit mit 
lokalen Akteuren wie der Bundesagentur für Arbeit, der 
IHK, den Hochschulen und Bildungsträgern zu unter-
stützen, um die Potenziale des regionalen Bildungs- und 
Arbeitsmarkts für die betriebliche Weiterbildung stärker 
zu nutzen. Hier können auch die vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales geförderten Weiterbildungsver-
bünde eine positive Rolle spielen.  10

Viele der Interviewten berichten von der Wichtigkeit, 
mit den Beschäftigten über Weiterbildung zu kommuni-
zieren und sie darin zu unterstützen, Möglichkeiten der 
beruflichen Weiterentwicklung wahrzunehmen. Hier setzt 
auch das Projekt der Weiterbildungsmentor*innen an 
(vgl. Fußnote 1), die als Schlüsselfiguren der betrieblichen 
Weiterbildung fungieren können und weiter etabliert wer-
den sollten.

Wichtig ist auch, dass Betriebsräte und gewerkschaft-
lich Aktive der sozialen Selektivität von Weiterbildung, die 
häufig auf Arbeitgeberseite an den Tag gelegt wird, entge-
genwirken und dafür sorgen, dass auch geringer Qualifi-
zierte von betrieblicher Weiterbildung profitieren, indem 
ihnen z. B. ein Abschluss in einem zukunftsweisenden Be-
ruf ermöglicht wird und Produktionsbeschäftigte an digi-
taler Weiterbildung teilhaben können. Auch bedarf es für 
diese Zielgruppe verstärkter Bemühungen, Möglichkei-
ten bekanntzumachen und Hemmnisse abzubauen, unter 
anderem durch gezielte und persönliche Ansprache und 
Kommunikation.

Es sollte für die Chancen und Risiken digitaler Lern-
angebote sensibilisiert und gute Mitbestimmungspraxis 

9	 Laut den Betriebsrätebefragungen der IG Metall zur wirt-
schaftlichen Lage betrachtet etwa ein Drittel das bisherige 
Geschäftsmodell des Betriebs durch die Transformation 
als zumindest teilweise gefährdet. In nur knapp der Hälfte 
dieser Fälle bestätigt der Betriebsrat jedoch das Vorliegen 
einer betrieblichen Strategie zur Bewältigung der Trans-
formation (vgl. hierzu Ergebnisse der Betriebsrätebefra-
gung September / Oktober 2023, https://www.igmetall.de/​

aktive/mitbestimmen/mitbestimmen-im-betrieb/betriebs​
raetebefragung-herbst-2023  (letzter Zugriff: 09.02.2024).

10	 Siehe hierzu das Bundesprogramm „Aufbau von Wei-
terbildungsverbünden“, https://www.bmas.de/DE/
Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Berufliche-Weiterbildung/
Weiterbildungsverbuende/weiterbildungsverbuende.html ​
(letzter Zugriff : 26. 10. 2023).
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identifiziert und verallgemeinert werden. Hierzu wäre 
weitere Forschung zur Verbreitung und Nutzung digi-
taler Lernangebote und -plattformen in Unternehmen 
ebenso wie zu beispielgebenden betrieblichen Regelungen 
sinnvoll.

Um die größte Hürde für Weiterbildung – mangelnde 
Zeit – aus dem Weg zu räumen, müssen betriebliche und 
tarifliche Konzepte und Strategien für Weiterbildungszei-
ten entwickelt sowie vorhandene Möglichkeiten und er-
folgreiche Ansätze bekannt(er) gemacht werden. Auch auf 
gesetzlicher Ebene bedarf es einer Stärkung von Zeitan-
sprüchen und Förderung, etwa durch die Einführung ei-

ner Bildungs(teil)zeit, für die sich die IG Metall weiterhin 
stark machen wird. ■

AUTORIN

KATRIN MOHR, Dr., arbeitet im Ressort Grundsatzfragen und 
Gesellschaftspolitik des IG Metall Vorstands. Arbeitsschwer-
punkte : sozial-ökologische Transformation, Zukunft der Arbeit, 
Entwicklung des Sozialstaats und seiner Sicherungssysteme, 
Weiterbildung.

@  Katrin.Mohr@igmetall.de

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2 - Generiert durch IP 62.146.109.131, am 02.02.2026, 18:59:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2


143

Aus der Praxis  �   WSI MITTEILUNGEN, 77. JG., 2/2024

DOI: 10.5771 / 0342-300X-2024-2-143

Advanced Systems Engineering : 
Transformation in 
den Entwicklungsabteilungen?
JÜRGEN KLIPPERT

Digitale Transformation  
und die Zukunft des Engineering

Wertschöpfung erfolgt traditionell durch die Herstellung 
und den anschließenden Verkauf von Produkten. Über die 
Lebenszeit der Erzeugnisse lässt sich mit Wartung und Re-
paratur weiteres Geld verdienen. Mit der digitalen Trans-
formation verändert sich dies. Herstellung und Verkauf ei-
nes digitalen softwaregesteuerten Gerätes bilden den Ein-
stieg in die Wertschöpfung. Durch zusätzliche Software-
produkte – Apps – wird das Gerät individuell ergänzt. Die 
Apps werden über das Internet auf das Gerät geladen. Be-
zahlt wird die Leistung in diesen digitalen Systemen ent-
weder mit Geld oder durch Daten, die von den Apps an 
die Softwareanbieter gesendet werden. Die Nutzer*innen-
daten werden für datengetriebene Geschäftsmodelle ge-
nutzt, um weitere Erträge zu erzielen. In einem aktuellen 
Diskurs zum sogenannten Advanced Systems Engineering 
(ASE) wird dieser Wandel der Wertschöpfung aufgegrif-
fen : Dieser erfordere neue Arbeitsweisen zur Entwicklung 
digitaler Marktleistungen, damit deutsche Unternehmen 
im Wettbewerb bestehen können.  1 Im ASE-Diskurs wird 
die Vision interdisziplinärer und agiler Prozesse zur Ent-
wicklung innovativer digitaler Wertschöpfungssysteme 
skizziert, wobei auch Vorstellungen über neue Arbeits-
methoden für Hochqualifizierte entwickelt werden. Das 
verbreitete Silo-Denken soll überwunden und das in der 
Softwareentwicklung bereits übliche agile Arbeiten soll 
auf die Entwicklung mechanischer Komponenten über-
tragen werden. Die Idee des ASE geht auf eine Initiative 
von Politik und technischen Forschungsinstituten zurück 
und wird vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung finanziell unterstützt. Namhafte Unternehmen, 
die Plattform-Industrie 4.0, Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbände sowie die Deutsche Akademie der Tech-
nikwissenschaften (acatech) sind daran beteiligt.  2

Die IG Metall ist seit 2020 an dem vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 
Forschungsprojekt „MoSyS (Menschorientierte Gestal-

tung komplexer System of Systems)“  3 zum ASE beteiligt. 
2021 haben wir Betriebsräte aus sieben Betrieben in qua-
litativen Gruppeninterviews zu aktuellen Entwicklungen 
der Arbeitsorganisation bei Entwicklungstätigkeiten be-
fragt. Eine zweite Interviewrunde im Jahr 2023 fokussierte 
auf Systems Engineering (als Vorstufe des ASE) und liefer-
te Befunde aus vier Betrieben. Insbesondere interessierte 
uns, welche der im ASE-Diskurs avisierten neuen Arbeits-
methoden in der Praxis bereits umgesetzt werden und in-
wiefern sich dadurch die Arbeitsbedingungen der in den 
Entwicklungsabteilungen beschäftigten Hochqualifizier-
ten verändern. Bevor wir unsere Befunde präsentieren, er-
örtern wir, wie die Vision ASE konkret aussieht und was 
aus der arbeitssoziologischen Forschung über die betrof-
fene Beschäftigtengruppe der Hochqualifizierten und ihre 
Arbeitsbedingungen bekannt ist.

Eckpunkte des Diskurses  
Advanced Systems Engineering

Die Idee des Advanced Systems Engineering (ASE) basiert 
auf dem Systems Engineering (SE), das unter Ingenieur*in-
nen lange bekannt ist. Viele verbinden damit technische 
Großprojekte wie das Apollo-Programm der USA aus den 
1960er Jahren.  4 SE bezeichnet einen multi-disziplinären 
Ansatz der Entwicklungstätigkeit von der Entwicklung 

1	 Dumitrescu, R. / Albers, A. / Riedel, O. / Stark, R. / Gause-
meier, J. (2021) : Advanced Systems Engineering – Wert-
schöpfung im Wandel, Paderborn, S. 25 ff.

2	A lbers, A. / Dumitrescu, R. / Gausemeier, J. / Riedel, O. /
Stark, R. (2022) : Strategie Advanced Systems Engineering, 
München, S. 6 ff. ; Albers, A. (2023) : Engineering neu den-
ken und gestalten, München, S. 6

3	 BMBF-Verbundprojekt MoSyS, Fördernummer 
02 J19 B094, betreut vom Projektträger Karlsruhe

4	 Dumitrescu, R. et al. (2021), a. a. O., S. 11
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zur Realisierung über den laufenden Betrieb bis zur Ent-
sorgung von Systemen.

Heute wird eine Erweiterung des SE gefordert, da die 
Entwicklung und Realisierung immer komplexerer Sys-
teme neuer Arbeitsformen bedürfen, die als Advanced 
Engineering bezeichnet werden. Als neue Prozesse und 
Methoden des Advanced Engineering gelten Agilität und 
Kreativitätsmanagement.  5 Agilität bedeutet eine Abkehr 
von starren Projektplanungen und eine gesteigerte Bereit-
schaft der Akteure, mit Veränderungen in Entwicklungs-
prozessen kreativ umzugehen. Durch Kreativitätsma-
nagement soll die Entwicklung innovativer Ideen in den 
Entwicklungsteams gefördert werden. Die Berufe, die zur 
Entwicklung der zukünftigen Systeme zusammenwirken 
sollen, reichen von den Ingenieur*innen verschiedener 
Fachrichtungen über die Naturwissenschaften und die In-
formatik bis hin zu Soziologie, Psychologie und Arbeits-
wissenschaft sowie den Wirtschaftswissenschaften.  6 Diese 
Berufe von Personen mit meist akademischer Ausbildung 
fassen wir im Folgenden unter dem Begriff „Hochquali-
fizierte“ zusammen.  7 Um deren Kollaboration zu realisie-
ren, müssen organisationale Bedingungen geschaffen wer-
den, die es ermöglichen, die Denkwelten und Sprachge-
wohnheiten zusammenzuführen. Das kann angesichts der 
unterschiedlichen Fachkulturen zu einer anspruchsvollen 
Aufgabe werden.

Der Kerngedanke von ASE ist das Zusammenwir-
ken von interdisziplinärem Systems Engineering und agi-
ler Arbeitsorganisation zur Schaffung wandlungsfähi-
ger Entwicklungsprozesse.  8 Durch agile selbstorganisier-
te Zusammenarbeit in transdisziplinären Teams, bei der 
Kund*innen ihre Wünsche ohne Umwege über Hierar-
chien direkt auf Arbeitsebene mit den Entwickler*innen 
besprechen, sollen die Wettbewerbsbedingungen verbes-
sert werden. Ob die Realität dieser Vision folgt, wird sich 
zeigen. Aus gewerkschaftlicher Perspektive stellt sich die 
Frage, ob der mit ASE angestrebte Wandel der Tätigkeiten 
von Hochqualifizierten unsere Ansprüche an gute Arbeit 
unterstützt.

Wissenschaftliche Erkenntnisse  
zur Tätigkeit Hochqualifizierter

Die Qualität der Arbeitsbedingungen von Hochqualifi-
zierten in der Industrie wird in der Arbeitsforschung als 
privilegiert beschrieben : hohe Entgelte, große Arbeits-
platzsicherheit, interessante Arbeit, große Handlungs-
spielräume und beste Karrierechancen. Die betriebliche 
Sozialordnung ist durch eine Vertrauenskultur gekenn-
zeichnet. Konflikte werden im Normalfall individuell 
durch Gespräche mit den Vorgesetzten geregelt. Den Be-
triebsrat (BR) oder andere Institutionen hinzuzuziehen, 
wird als Vertrauensbruch betrachtet. Es besteht eine große 
Distanz zur Gewerkschaft und zum BR. Hochqualifizierte 
sehen sich – entgegen ihrem objektiven Status – nicht als 
abhängig Beschäftigte, sondern denken oft wie Unterneh-
mer*innen. Sie grenzen sich in der Hierarchie gegenüber 
Tarifangestellten und Arbeiter*innen ab und orientie-
ren sich eher nach „oben“ in Richtung Geschäftsleitung.  9 
Hochqualifizierte sehen sich meist als „beitragsorientierte 
Leistungsträger“  10, die sich mit dem Betrieb identifizieren 
und einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des Unter-
nehmens leisten wollen. Die Erfahrungen der IG Metall 
mit hochqualifizierten Beschäftigten weisen oft in eine an-
dere Richtung. Vielen Hochqualifizierten in den von uns 
betreuten Betrieben ist bewusst, dass sie als Angestellte 
abhängig Beschäftigte sind und sie sehen den BR und die 
Gewerkschaften als ihre Interessenvertretung an.

Als Leitorientierung für die Organisation der Tätigkeit 
vieler Hochqualifizierter wird in der Arbeitsforschung 
Agilität genannt. Entwickler*innen arbeiten eigenverant-
wortlich in interdisziplinären Teams. Die organisationalen 
Rahmenbedingungen sollen diese Form von Selbstorga-
nisation der Beschäftigten fördern.  11 Der Begriff Agilität 
weckt bei Manager*innen und Entwickler*innen unter-
schiedliche Erwartungen. Agile Arbeit erscheint für hoch-
qualifizierte Beschäftigte erstrebenswert, da sie mehr Frei-
räume im Arbeitsprozess und weniger bürokratische Kon-
trolle verspricht. Manager*innen erhoffen sich dadurch 
Wettbewerbsvorteile.  12

Eine weitverbreitete Form agiler Arbeit ist das soge-
nannte Scrum. Es basiert auf der Idee, den Kund*innen 
in festgelegten Zeitabschnitten (Sprints) funktionierende 
Arbeitsergebnisse zu präsentieren. Sie testen diese und 

5	 ebd., S. 93 ff.

6	 ebd., S. 63

7	 Kotthoff, H. (2016) : Arbeit, Arbeitsbewusstsein und Inter-
essenorientierung von hochqualifizierten Angestellten, in : 
Industrielle Beziehungen 23 ​(4), S. 415–439

8	 Dumitrescu, R. et al. (2021), a. a. O., S. 29–31

9	 Kotthoff, H. (2016), a. a. O., S. 72 ff. 

10	 ebd., S. 73

11	 Gül, K. / Boes, A. / Kämpf, T. / Lühr, T. / Ziegler, A. (2020) : 
Empowerment – Ein Schlüsselkonzept für die agile Arbeits-
welt, in : Boes, A. / Gül, K. / Kämpf, T. / Lühr, T. (Hrsg.) : 
Empowerment in der agilen Arbeitswelt : Analysen, Hand-
lungsorientierungen und Erfolgsfaktoren, Freiburg / ​Mün-
chen / ​Stuttgart

12	E spinoza, F. / Mommartz, S. (2021) : Agile Organisationen – 
Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme, in : Journal für 
Psychologie 29 ​(1), S. 120–146
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formulieren ihre Anpassungs- und Änderungswünsche 
gegenüber den Entwickler*innen ohne Umwege über die 
Hierarchien. So sollen wandlungsfähige Entwicklungspro-
zesse realisiert werden, bei denen die Einhaltung des Zeit-
plans und Kostenrahmens oberste Priorität hat. Eine Per-
son in den Teams übt die Tätigkeit des Scrum-Masters aus, 
der das Team im Falle von Konflikten fachlich unterstützt. 
Eine andere Person übernimmt die Aufgabe des Product-
Owners, der das Team nach außen vertritt. Er übernimmt 
einerseits die Kommunikation mit den Kund*innen und 
schirmt andererseits das Team gegen Einflüsse aus der 
eigenen Organisation ab, damit es sich auf die Entwick-
lungsaufgabe konzentrieren kann. Scrum beschreibt auch, 
wie der Entwicklungsprozess ablaufen soll. Ein Product-
Owner bespricht mit Kund*innen die gewünschten Funk-
tionen des Produkts und legt dann zusammen mit dem 
Team eine schriftliche Dokumentation der zu erarbeiten-
den Funktionen an (Product Back-Log). Aus dem Vorrat 
an Funktionen wählt das Team für einen Sprint so viele 
Punkte aus, wie im Zeitintervall aus seiner Sicht realistisch 
bearbeitet werden können. Zeitintervall um Zeitintervall 
entsteht so das End-Produkt.  13

Erkenntnisse der Arbeitsforschung zu Agilität zeigen, 
dass die Erwartungen von Beschäftigten unterschiedlich 
erfüllt werden. Es gibt Fälle, in denen Beschäftigte mehr 
Freiräume und weniger bürokratische Kontrolle („kon-
sequente Selbstorganisation“) erfahren. In der Mehrzahl 
erleben Beschäftigte jedoch nur bedingt erweiterte Frei-
räume unter kaum verminderter bürokratischer Kontrol-
le („gebremste Selbstorganisation“) oder die Agilität gerät 
zur Farce („Selbstorganisation als Etikettenschwindel“).  14

Empirische Befunde  
zur Umsetzung von Systems Engineering

In Lehrbüchern wird Systems Engineering (SE) als me-
thodisch strukturierter, multidisziplinärer Ansatz zur 
Entwicklung komplexer Systeme definiert. Der Entwick-
lungsbegriff wird dabei weit gefasst : Er reicht über den 
kompletten Lebenszyklus vom ersten Systementwurf über 
den eigentlichen Entwicklungsprozess bis hin zur Reali-
sierung sowie dem laufenden Betrieb bei Anwender*in-
nen und der Entsorgung der Systeme und ihrer Kom-
ponenten.  15 Eine empirische Studie zur Verbreitung von 
Advanced Systems Engineering fragt zunächst nach der 
Anwendung von SE als Vorstufe des ASE. Sie belegt, dass 

zwar viele Unternehmen den Begriff des SE kennen und 
sich einen Mehrwert davon versprechen. Aktuell haben 
jedoch erst wenige Unternehmen SE umgesetzt. Während 
SE in vielen Betrieben der Luft- und Raumfahrtindustrie 
schon regulär eingesetzt wird, befassen sich Betriebe der 
Automobilindustrie meist erst mit der Einführung oder 
Pilotierung von SE. Je größer ein Unternehmen ist, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es SE nutzt. Kleine 
und mittlere Unternehmen nutzen SE so gut wie gar nicht. 
ASE existiert aktuell nur im akademischen Diskurs.  16

Unsere empirischen Befunde zeigen, dass das Ver-
ständnis und die Umsetzung von SE sehr unterschiedlich 
sind. Systemingenieur*innen erledigten in einem Fall re-
lativ schlichte Tätigkeiten wie das Schreiben von Lasten- 
und Pflichtenheften. In zwei weiteren Fällen bezeichnet 
„Systemingenieur*in“ Vorgesetzte, die Gruppen von Inge-
nieur*innen und Naturwissenschaftler*innen verschiede-
ner Disziplinen fachlich leiten und eine Klammerfunktion 
erfüllen. Sie haben die technische Projektleitung inne, das 
heißt, sie achten beispielsweise darauf, welche technischen 
Funktionen umgesetzt und für welche Anwendungsrisi-
ken technische Sicherheitsvorkehrungen entwickelt wer-
den müssen. Die weitestreichende Form der Umsetzung 
von SE fanden wir in einem vierten Fall aus dem Fahr-
zeugbau : Hier wurde die frühere Aufbauorganisation der 
Entwicklungsabteilung aufgelöst und konsequent nach 
Systemfunktionen neu gegliedert. Abteilungen entwickeln 
nicht mehr einzelne Komponenten oder Module, sondern 
sind für die Entwicklung kompletter Funktionen von Sys-
temen verantwortlich. Es gibt beispielsweise eine Abtei-
lung „Frontalaufprall“, die nicht einzelne Airbags und die 
zugehörigen Steuerungen, sondern alle für den Frontal-
aufprall relevanten Komponenten entwickelt.

Die für das ASE so wichtige Interdisziplinarität wird 
im letztgenannten Betrieb durch die an Systemfunktio-
nen orientierte Aufbauorganisation repräsentiert. In zwei 
weiteren Fällen wird sie über Systemingenieur*innen for-
mell gewährleistet. In vielen Fällen gibt es die Tätigkeits-
bezeichnung „Systemingenieur*in“ nicht und Interdiszi-
plinarität wird informell bewältigt. Die „kurzen Drähte“, 
um sich mit Kolleg*innen anderer Fachrichtungen abzu-
stimmen, setzen bei den Beschäftigten erfahrungsbasier-
tes Kontextwissen voraus. Konkret bedeutet dies, über 
ein abteilungsübergreifendes Wissen zu verfügen und die 
Zielstellungen anderer Bereiche zu kennen, um die Anfor-
derungen an die eigene Arbeit einschätzen zu können.  17 

13	 Boes, A. / Kämpf, T. / Langes, B. / Lühr, T. (2018) : „Lean“ 
und „agil“ im Büro. Neue Organisationskonzepte in der 
digitalen Transformation und ihre Folgen für die Angestell-
ten, Bielefeld, S. 8 ff.

14	Z iegler, A. / Kämpf, T. / Lühr, T. / Boes, A. (2020) : Agile Ar-
beitsformen in der Praxis, in : Boes, A. et al. (Hrsg.), a. a. O. 
(Fußn. 11), S. 33–51 

15	 Kapurch, S. J. (2010) : NASA Systems Engineering Hand-
book, National Aeronautics and Space Administration, Wa-
shington DC, S. 3

16	 Dumitrescu, R. et al. (2021), a. a. O., S. 67 ff.

17	 Sauer, S. / Bolte, A. (2021) : Erfahrungsbasiertes Kontext-
wissen, in : Bolte, A. / Neumer, J. (Hrsg.) : Lernen in der 
Arbeit, Baden-Baden, S. 65–84
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Es ist daher wichtig, dass die Organisation Bedingungen 
schafft und Ressourcen einplant, unter denen Beschäftigte 
sich die dazu nötigen informellen Kontakte aufbauen und 
diese pflegen können.

Empirische Befunde  
zu aktuellen Trends der Arbeitsorganisation

In unseren Interviews haben wir Betriebsräte befragt, wel-
che Trends der Arbeitsorganisation sie beobachten. In al-
len Fällen sind agile Arbeitsweisen die Leitorientierung 
nicht nur für die Softwareentwicklung, sondern auch für 
die Entwicklungsprozesse mechatronischer Systeme. Die 
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen werden von 
den Betriebsräten unterschiedlich beurteilt. Wir fanden 
alle drei Formen der Selbstorganisation vor und können 
die oben beschriebenen Befunde der Arbeitsforschung so-
mit bestätigen.

Bei unserem Beispiel für Selbstorganisation als Etiket-
tenschwindel handelt es sich um einen Betrieb aus dem 
Maschinenbau. Die Einführung von Scrum wurde von 
der Geschäftsleitung top-down angeordnet. Die Entwick-
ler*innen wurden nicht gezielt darauf vorbereitet. Die 
Qualifizierung erfolgte auf eintägigen, von externen Be-
rater*innen durchgeführten Workshops. Darüber hinaus 
wurden keine weiteren formellen Qualifizierungs- und 
Beratungsangebote zu Selbstorganisation angeboten. Die 
Betroffenen passten sich den Vorgaben der Geschäftslei-
tung an : Agile Rituale wurden offiziell eingeführt, doch 
die Praxis entspricht weiter dem klassischen Projektma-
nagement mit vorab festgelegten Phasen. Der BR war in 
diesem Betrieb nicht über die Pläne zur Einführung von 
agiler Arbeit informiert. Im BR sind keine hochqualifi-
ziert Beschäftigten vertreten, sodass er erst nach der Ein-
führung informell von den Veränderungen in der Ent-
wicklungsabteilung erfahren hat.

Das Beispiel für gebremste Selbstorganisation kommt 
ebenfalls aus der Maschinenbaubranche. Der Betrieb ent-
wickelt die Software für die mechatronischen Systeme des 
Mutterunternehmens. Beschäftigt sind fast ausschließ-
lich Softwareentwickler*innen. Sie haben den Impuls des 
Top-Managements zur Einführung agiler Arbeit dank-
bar aufgegriffen, weil sie bisher stark hierarchisch arbei-
teten und bürokratische Mechanismen beklagten, die sie 
mehrheitlich als Hemmnis für ihre Arbeit betrachteten. 
Zusammen mit dem BR, der ebenfalls fast ausschließlich 
aus Softwareentwickler*innen besteht, begrüßten sie die 
Top-down-Initiative und brachten eigene Vorstellungen 
über selbstorganisierte Arbeit in die betriebliche Debat-
te ein. Zur Einführung agiler Arbeit wurden umfangrei-
che Schulungen angeboten und es wurden Scrum-Master 
zur Unterstützung der Teams ausgebildet. Die anfängliche 
Euphorie der Beschäftigten und des BR wich jedoch bald 
der Ernüchterung. Das mittlere Management war unzu-
reichend auf die neue Rolle vorbereitet. Viele Führungs-
kräfte fürchteten den Verlust ihrer Koordinationsaufga-

ben und ihres Status. In der Folge wurden agile Prinzipien 
wieder durch stärkere Kontrolle unterlaufen und die Füh-
rungskräfte begannen, Leistungsdruck auszuüben, indem 
beispielsweise nach den Sprints die abgearbeiteten Punkte 
aus dem Arbeitsvorrat gezählt und die Teams miteinander 
verglichen wurden. Der BR war zwar im Vorfeld über die 
Pläne zur Einführung agiler Arbeit informiert, dies aller-
dings nur, weil Mitglieder des Gremiums in ihrer Funk-
tion als Entwickler*innen von den Plänen wussten.

Unser Beispiel für konsequente Selbstorganisation 
stammt aus der Branche Medizintechnik. Dort werden 
mechatronische Systeme und Software gemeinsam in 
Teams entwickelt. Der Impuls zur Einführung agiler Ar-
beit kam in diesem Fall von den Entwickler*innen, die sie 
in anderen Betrieben kennengelernt hatten. Das Top-Ma-
nagement ließ die Bottom-up-Initiative laufen und unter-
stützte sie zunächst im Rahmen vorhandener Ressourcen 
für Personal- und Organisationsentwicklung. Die Befür-
worter*innen von Agilität vernetzten sich im Betrieb und 
boten für interessierte Teams Beratung zu Agilität an. Die 
Umstellung auf agile Arbeit erfolgt hier seitdem bottom-
up : Entweder sind Teams unzufrieden mit ihrer Arbeits-
weise oder die Führungskraft regt an, sich mit agilen Me-
thoden zu beschäftigen. Wenn eine Anfrage gestellt wird, 
kommt ein interner Coach zum Team. Dieser ermittelt 
mit dem Team zusammen Bedarfe und schlägt agile Me-
thoden vor. Das Team probiert die neuen Methoden an-
schließend aus und entscheidet, ob diese passen. Die Qua-
lifizierung wird in diesem Fall wesentlich über die Teams 
gesteuert : Ihre Eigeninitiative löst den Lernprozess aus, 
die Lerninhalte werden zusammen mit dem Coach er-
arbeitet. Die Teams finden im Rahmen ihrer täglichen 
Arbeit ihre spezifische Arbeitsweise. Der BR, der etwa zu 
gleichen Teilen aus gewerblich-technischen, kaufmänni-
schen und hochqualifizierten Beschäftigten besteht, war 
von Anfang an über die Initiativen informiert. Er hat die 
Aktivitäten aufmerksam beobachtet und nicht eingegrif-
fen, da von Beschäftigten kaum Kritik daran geübt wurde.

Befunde  
zu den Einschätzungen der Betriebsräte

Die Betriebsräte bewerten die Umsetzung der Eckpunkte 
des ASE-Konzeptes – agile Arbeitsorganisation und Sys-
tems Engineering – unterschiedlich. Um die Interdiszipli-
narität zu fördern, ist es nicht in allen Betrieben sinnvoll, 
die Aufbauorganisation nach Systemfunktionen neu aus-
zurichten. Einige Betriebe stellen den interdisziplinären 
Austausch informell her. Dafür gibt es gute Gründe. Die 
formale Förderung von Interdisziplinarität birgt die Ge-
fahr, dass die betriebliche Kommunikation und Koope-
ration vermehrt in inhaltlich und zeitlich vorab geplan-
ten Formaten wie Meetings oder Abteilungsbesprechun-
gen stattfindet. Dies entspricht nicht immer dem Bedarf 
der Entwickler*innen. Erkenntnisse der Arbeitsforschung 
deuten darauf hin, dass von den Beteiligten selbst initiier-
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te und eher informelle Formen des Austauschs bevorzugt 
werden.  18

Die Betriebsräte im Beispiel Etikettenschwindel hal-
ten die von oben verordneten agilen Arbeitsformen im 
Rahmen ihrer eigenen betrieblichen Entwicklungsaufga-
ben für nicht praktikabel. Grundsätzlich würden sie aber 
einen Abbau bürokratischer Anforderungen und für ihre 
Aufgaben passende Formen der Selbstorganisation begrü-
ßen. Beim Beispiel gebremste Agilität wünschen sich die 
BR mehr Selbstbestimmung in der agilen Arbeit, was an 
der unzureichenden Vorbereitung und Qualifizierung der 
Führungskräfte scheitert. Die Angst vor Aufgaben- und 
Statusverlust lässt die mittlere Führungsebene zu Brem-
sern der Agilität werden. Auch bei unserem Beispiel für 
konsequente Agilität üben die Betriebsräte Kritik, weil 
durch die Agilisierung die Phasen mit geringerem Inno-
vations- und Termindruck nach Projektende weitgehend 
weggefallen sind. Diese Phasen dienten einst der Reflexi-
on zur Verbesserung der Arbeitsprozesse und sie wurden 
genutzt, um ohne Druck innovative Ideen auszuprobie-
ren. Trotz der unterschiedlichen Bewertungen von Agili-
tät gibt es auch Gemeinsamkeiten. Selbst die BR, die die 
agile Arbeitsweise als schlecht umgesetzt bewerten, befür-
worten mehr Selbstorganisation. Sie wollen nicht auf dem 
Status quo verharren bzw. zurück zu alten hierarchischen 
und bürokratischen Formen des Projektmanagements.

Zudem fällt auf, dass es in den betrachteten Fällen kei-
ne Betriebsvereinbarungen zu den neuen Arbeitsorganisa-
tionsformen gibt. Es wurde jedoch mehrfach der Wunsch 
geäußert, „Leitplanken“ für eine agile Arbeitsorganisation 
zu setzen, um beispielsweise Blockaden durch das mittlere 
Management zu verhindern und mehr Selbstbestimmung 
zu ermöglichen. BR sehen klar einen Widerspruch beim 
agilen Arbeiten. Sie erkennen, dass hier „Selbstorganisa-
tion“ umgesetzt wird, die noch weit von „Selbstbestim-
mung“ entfernt ist. Selbstbestimmung würde bedeuten, 
dass Beschäftigte über strategische Ausrichtung wie Un-
ternehmensziele und Ressourcen mitentscheiden. Aktuell 
können sie lediglich selbst organisieren, wie sie die vom 
Management gesetzten Ziele mit den ihnen zugestande-
nen Ressourcen realisieren.  19

Mangelnde Unterstützung  
des Wandels durch die Arbeitgeber

Die Einführung der neuen Arbeitsorganisationskonzep-
te lief in unseren Beispielen sehr differenziert ab. Doch 
ein gemeinsames Merkmal ist erkennbar : Es gibt kei-
nen strukturierten Change-Prozess. Es scheint eher so, 
als würden die Veränderungen meist im laufenden Be-
trieb bei unverminderten Leistungsanforderungen ein-
geführt. Die Betriebe bieten formale Qualifizierungen für 
verschiedene Aufgaben im Team wie Scrum-Master oder 
Product-Owner an. Zudem werden Methoden vermittelt 
wie beispielsweise der Ablauf der täglichen Treffen oder 
das Anlegen des Product Back-Log. Die Betriebe fragen die 

betroffenen Beschäftigten jedoch oft nicht nach deren Er-
wartungen an gute Entwicklungsprozesse. Auch die Füh-
rungskräfte werden unzureichend in den Wandel einbe-
zogen. Die Aufgabe von Führungskräften besteht bei agi-
ler Arbeit nicht mehr, wie früher, im Setzen von Zielen 
und in der Überprüfung des Erreichens der Ziele. Sie sind 
eher in der Rolle eines Coachs gefragt und sollten auf die-
se neue Aufgabe vorbereitet werden. Gute Change-Prozes-
se zum ASE müssen daher auch die Führungskräfte mit-
einbeziehen.

Die Arbeit von Hochqualifizierten ist privilegiert, sie 
ist anspruchsvoll und bietet viele Handlungs- und Ent-
scheidungsspielräume. Das sind klassische Eigenschaften 
für lernförderliche Arbeitsbedingungen, wie sie die Ar-
beitsforschung für die tayloristisch geprägte Arbeitsorga-
nisation fordert. Da diese Bedingungen für Hochqualifi-
zierte zum Standard zählen, wird deren Arbeit per se als 
lernförderlich betrachtet. Aktuelle Studien belegen, dass 
dies ein Irrtum ist.  20 Es gibt viele Hemmnisse für lernför-
derliche Arbeitsbedingungen auch bei Hochqualifizierten. 
Das beginnt bei der Organisationsstruktur. Der Zuschnitt 
einzelner Abteilungen wird meist durch organisationale 
Logiken und nicht durch inhaltlich vollständige Arbeits-
aufgaben definiert. Dies wirkt sich auf die Arbeitspro-
zesse aus, indem der inhaltliche Austausch zwischen Be-
schäftigten unterschiedlicher Bereiche meist in formalen 
Meetings stattfindet. Dort werden Arbeitsgegenstände 
und -prozesse meist nur abstrakt in den Blick genommen. 
Die wirklichen Herausforderungen des Entwicklungspro-
zesses treten jedoch meist vor Ort, in der konkreten Ar-
beitssituation, viel deutlicher zutage. Ein informeller Aus-
tausch im Arbeitsprozess ist meistens organisational und 
unternehmenskulturell nicht vorgesehen.

Weil Arbeit oft unter Zeitdruck erledigt werden muss, 
werden Problemstellungen nicht umfassend geklärt und 
bearbeitet, sondern es werden kurz- bis mittelfristig funk-
tionierende Lösungen realisiert, was optimale Ergebnisse 
des Entwicklungsprozesses verhindert. Verschärft wird 
dies oft durch ein Denken in Bereichslogiken und eine 
Fehlerkultur, die nach Schuldigen und nicht nach Verbes-
serungen sucht.  21

Angesichts der Befunde fragen wir uns : Warum wird 
hochqualifizierten und hochspezialisierten Entwickler*in-

18	N eumer, J. (2021) : Lernhemmnisse und Kriterien lernför-
derlicher Arbeitsgestaltung bei qualifiziert-selbstverant-
wortlicher Arbeit, in : Bolte, A. / Neumer, J. (Hrsg.) : Lernen 
in der Arbeit, Baden-Baden, S. 113–126

19	 Bueren, H. (2022) : „Bewegt Euch Schneller !“ – Zur Kritik 
moderner Managementmethoden, Bremen, S. 218 ff.

20	 Böhle, F. (2021) : Von der Humanisierung der Arbeit bis 
heute, in : Bolte, A. / Neumer, J. (Hrsg.) : Lernen in der Ar-
beit, Baden-Baden, S. 13–30

21	N eumer, J. (2021), a. a. O., S. 114 ff.
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nen nicht zugetraut, ihre eigene Arbeitsorganisation zu 
gestalten und die erforderlichen Werkzeuge selbst zu ent-
werfen ? Wäre es nicht klüger, den Entwickler*innen, die 
meist einen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten 
wollen, angemessene fachliche Unterstützung und weitere 
nötige Ressourcen zur Entwicklung der eigenen Arbeits-
strukturen an die Seite zu stellen und mit ihnen gemein-
sam passende Organisationkonzepte und Werkzeuge für 
ihre tägliche Arbeit zu entwickeln ?

Ausblick

MoSyS ist das erste Forschungsprojekt, das die Frage nach 
der menschorientierten Gestaltung von ASE bearbeitet. 
Durch die Mitarbeit der IG Metall wurde frühzeitig eine 
gewerkschaftliche Perspektive eingebracht. Erste Ansätze 
der Vision ASE werden in einigen Betrieben bereits prak-
tiziert, meist ohne sie so zu benennen. Für Gewerkschaf-
ter*innen stellt sich weniger die Frage, ob die im Diskurs 
ASE formulierten Veränderungen die Arbeit im Engineer-
ing beeinflussen werden, sondern vielmehr, wie sich die 
Entwicklungsarbeit verändern soll.

Ihre Aufgabe ist es, die Betriebsräte weiterhin für das 
Thema zu sensibilisieren und die Entwicklungen in den 
Betrieben aufmerksam weiterzuverfolgen. Dadurch kön-
nen weitere Felder aufdeckt werden, die in den Betrieben 
zu wenig repräsentiert sind, wie beispielsweise die Schaf-
fung lernförderlicher Arbeitsbedingungen. Das Thema 

Qualifizierung nimmt bisher in den Veröffentlichungen 
zu ASE wenig Raum ein.  22 Gewerkschaften könnten dazu 
beitragen, diesem Thema mehr Gehör zu verschaffen, in-
dem sie beispielsweise zusammen mit den Hochqualifi-
zierten in beteiligungsorientierter Manier Leitbilder für 
die lernförderliche Gestaltung erarbeiten und deren prak-
tische Umsetzung fordern.

Vonseiten der Arbeitsforschung könnte dies durch 
weitere Forschung zur Qualifizierung Hochqualifizierter, 
speziell zur Schaffung lernförderlicher Bedingungen für 
Entwickler*innen, ergänzt werden. Die Schaffung lern-
förderlicher Bedingungen in den Entwicklungsabteilun-
gen sollte zudem als Arbeitsfeld für Gewerkschaften und 
Betriebsräte etabliert werden. BR könnten kollektive Aus-
handlungen als komplementäre Ergänzung des üblichen 
individuellen Interessenhandelns anbieten und so Pro-
fil – und damit Attraktivität – bei den beitragsorientier-
ten Hochqualifizierten gewinnen. Das wären Eckpunkte 
für die mensch- und beteiligungsorientierte Entwicklung 
passender Organisationskonzepte und Werkzeuge für die 
Transformation der Entwicklungsarbeit, die kontinuierli-
che Wandlungsfähigkeit und Interdisziplinarität gleicher-
maßen fördern. ■
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22	 Dumitrescu, R. (2021), a. a. O., S. 116–117

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2 - Generiert durch IP 62.146.109.131, am 02.02.2026, 18:59:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2024-2


149

Debatte  �   WSI MITTEILUNGEN, 77. JG., 2/2024

DOI: 10.5771 / 0342-300X-2024-2-149

Die Unternehmensmitbestimmung 
stärkt eine demokratische  
und nachhaltige Wirtschaft
ROBERT SCHOLZ

Die Unternehmensmitbestimmung in ihrer 
speziellen Struktur und Funktionsweise in 
Deutschland ist weltweit einzigartig und fes-
ter Bestandteil der hiesigen industriellen Be-
ziehungen, also der Kooperations- und Kon-
fliktbeziehungen zwischen Arbeit und Kapital. 
Während in der Forschung und öffentlichen 
Wahrnehmung ein recht hohes Verständnis für 
die betriebliche Mitbestimmung und auch die 
Sozialpartnerschaft besteht, ist das für die Un-
ternehmensmitbestimmung weniger der Fall. 
Denn mit den betrieblichen Arbeitnehmerver-
tretungen, also Betriebs- oder Personalräten, 
haben Beschäftigte direkt zu tun. Oder es be-
steht zumindest eine gewisse Kenntnis darüber, 
dass es betriebliche Vertretungen gibt oder ge-
ben sollte. Auch wird beispielsweise die Grün-
dung von Betriebsräten etwa in Start-Ups im-
mer wieder medial begleitet, vor allem wenn es 
nicht konfliktfrei abläuft. Ähnlich ist es mit der 
Sozialpartnerschaft, also der Interaktion zwi-
schen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbän-
den, die etwa Tarifverträge aushandeln oder ge-
meinsame Appelle zu industriepolitischen Fra-
gen an die Politik richten. Die Unternehmens-
mitbestimmung hingegen findet mehr im Hin-
tergrund statt, sie ist aber nicht weniger wichtig : 
Sie fördert grundlegende gesellschaftliche Wer-
te wie Gerechtigkeit, Innovation und Nachhal-
tigkeit. Hinzu kommt, dass sich die drei Ebe-
nen betriebliche Mitbestimmung, Sozialpart-
nerschaft und Unternehmensmitbestimmung 
wechselseitig ergänzen und stärken.

Vertretung 
von Arbeitnehmerinteressen 
im Aufsichtsrat

Die Unternehmensmitbestimmung sieht für ge-
wisse Unternehmensformen gewählte Arbeit-
nehmervertretungen im Aufsichtsrat vor. In 
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten 
ist es ein Drittel (betrifft ca. 1500 Unternehmen) 

und bei mehr als 2000 Beschäftigten in allen 
Branchen bzw. bei mehr als 1000 Beschäftig-
ten in der Montanindustrie ist es die Hälfte der 
Sitze im Aufsichtsrat. Dieser paritätischen Mit-
bestimmung unterliegen in Deutschland etwa 
640 Unternehmen.

Zu den wesentlichen Rechten und Pflichten 
des Aufsichtsrats gehören die Kontrolle und Be-
ratung des Vorstands, die Bestellung und Ab-
berufung der Vorstandsmitglieder, die Abstim-
mung über deren Vergütung, die Prüfung des 
Jahresabschlusses sowie die Formulierung der 
strategischen Ausrichtung des Unternehmens. 
Dass im Aufsichtsrat auch Vertreter*innen der 
Arbeitnehmerseite sitzen, soll sicherstellen, dass 
nicht nur die Interessen der Anteilseigner*in-
nen berücksichtigt werden. In vielen anderen 
Ländern übernehmen ausschließlich Vertre-
tungen der Kapitalseite Mandate im Aufsichts-
rat. Das liegt auch daran, dass es im Gegensatz 
zu Deutschland, wo es die dualistische Struktur 
von Vorstand und Aufsichtsrat in Kapitalgesell-
schaften gibt, in vielen Ländern mit dem monis-
tischen System nur ein einziges Board gibt und 
der Aufsichtsrat so gar nicht existiert. Vor allem 
die strategische Ausrichtung ist oft mit lang-
fristig wirksamen Investitionsentscheidungen 
verbunden, die wiederum vielfach an Stand-
ortentscheidungen gekoppelt sind und oftmals 
tiefgreifende Auswirkungen auf die Beschäfti-
gung haben. Und dennoch : Obwohl bei der pa-
ritätischen Mitbestimmung die Sitze jeweils zur 
Hälfte aus Anteilseigner- und Arbeitnehmer-
vertretern mandatiert sind, hat der Aufsichts-
ratsvorsitzende, der immer von der Kapitalsei-
te gewählt wird, ein Doppelstimmrecht (soge-
nannte „quasi-paritätische Mitbestimmung“). 
Somit kann die Arbeitnehmerbank im Gegen-
satz zur Anteilseignerseite keine Entscheidung 
erzwingen. Die einzige Ausnahme besteht in der 
Montanmitbestimmung : Hier gibt es eine von 
beiden Seiten mandatierte unabhängige Person, 
die dann in einer Pattsituation entscheidet.

Zukunft der 
Unternehmensmitbestimmung

Aktuell steht die Unternehmensmitbestim-
mung vor großen Herausforderungen, vor al-
lem weil sie zunehmend umgangen oder nicht 
angewendet wird. Zu beobachten ist beispiels-
weise, dass sich Unternehmen kurz vor Errei-
chen der Schwellenwerte zur paritätischen Mit-
bestimmung z. B. von einer Aktiengesellschaft 
(AG) in eine Europäische Aktiengesellschaft 
(SE) umwandeln. Während in der AG die Mit-
bestimmung mit der Anzahl der Beschäftigten 
„mitwächst“ von der Drittelbeteiligung zur Pa-
rität, ist das bei der SE nicht der Fall. Auch bei 
Überschreiten der Schwellenwerte bleibt die 
vorherige Form der Mitbestimmung – also oft 
keine oder die Drittelbeteiligung – erhalten, sie 
wird „eingefroren“ (Einfriereffekt). Weiterhin 
nehmen die Unternehmen beispielsweise eine 
ausländische Rechtsform an oder nutzen ver-
schachtelte Holding-Konstruktionen, um sich 
„klein zu rechnen“. Das hat zur Folge, dass zahl-
reiche Konzerne in ihren Dachgesellschaften 
nur wenige Beschäftigte haben und damit ohne 
Mitbestimmung bleiben, während in den be-
herrschten Tochtergesellschaften zusammenge-
rechnet mehr als 500, aber weniger als 2000 Be-
schäftigte tätig sind und damit auch die Mit-
bestimmung anzuwenden wäre (Drittelbeteili-
gungslücke). Daniel Hay hat diese spezifischen 
Missstände in einem Beitrag zusammengefasst 
und entsprechende Maßnahmen zur Beseiti-
gung formuliert.  1

Umso wichtiger und erfreulicher ist es, dass 
im gegenwärtigen Koalitionsvertrag festgehal-

1	 Hay, D. (2022) : Wandel als neue Normalität : 
Mitbestimmung sichert Zukunft, in : WSI-Mittei-
lungen 75 ​(2), S. 163–166, https://www.wsi.de/
de/wsi-mit​teilungen-wandel-als-neue-normalita​
et-mitbestimmung-sichert-zukunft-40072.htm
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ten ist, dass das Mitbestimmungsgesetz novel-
liert werden soll. Konkret heißt es dort, dass die 
bestehenden nationalen Regelungen bewahrt 
werden sollen, dass sich die Bundesregierung 
dafür einsetzen will, dass es nicht mehr zur Mit-
bestimmungsvermeidung beim Zuwachs von 
SE-Gesellschaften kommen kann (Einfrieref-
fekt) und dass sie die Drittelbeteiligungslücke 
schließen möchte.  2 Im Folgenden wird argu-
mentiert, warum sich der Erhalt, die Weiterent-
wicklung oder sogar die Ausweitung der Unter-
nehmensmitbestimmung als einer speziellen 
Form der Demokratie am Arbeitsplatz lohnt.

Vorteile der 
Unternehmensmitbestimmung

Um dieser Frage nachzugehen, wurde in Zu-
sammenarbeit von Wissenschaftler*innen und 
Praktiker*innen der Mitbestimmungsindex 
(MB-ix) entwickelt. Die Mitbestimmungsstruk-
turen resultieren aus mehr als der bloßen An-
zahl an Arbeitnehmervertretungen im Auf-
sichtsrat. Zwar gibt es gesetzliche Vorgaben, 
dennoch bestehen Spielräume in der genauen 
Konstellation. Der MB-ix misst genau diese in-
stitutionelle Verankerung der Mitbestimmung 
anhand von sechs Komponenten. Analysiert 
werden die Zusammensetzung des Aufsichts-
rats, dessen Einflussmöglichkeit und Struktur 
sowie seine Ausschüsse. Hinzu kommen der 
Grad der Internationalisierung und die Existenz 
des Personalressorts im Vorstand.  3 Der MB-ix 
ist zwischen 0 und 100 Punkten skaliert. Nimmt 
der MB-ix den Wert Null an, gibt es keine Ar-
beitnehmervertretungen im Aufsichtsrat. Das 
Maximum von 100 Punkten ist hingegen dann 
erreicht, wenn alle Merkmale der Verankerung 
der Mitbestimmung vollständig erfüllt werden.

Konzeptionell bietet der MB-ix die Möglich-
keit, ihn mit anderen Parametern der Unterneh-
mensstruktur und -performanz in Beziehung zu 
setzen. Hierzu wurde ein umfangreicher mehr-
jähriger Datensatz geschaffen, der den MB-ix 
für die Jahre zwischen 2006 und 2022 für alle 
160 jeweils zum Jahresende im DAX , MDAX, 
SDAX und TecDAX notierten Unternehmen, 
sowie für etwa 50 weitere börsennotierte pari-
tätisch mitbestimmte Unternehmen berechnet 
hat. Im Detail wurden etwa 36 000 Aufsichts-
ratspositionen untersucht. Außerdem gibt es ei-
nen weiteren Datensatz für den CDAX mit rund 
400 Unternehmen von 2010 bis 2020. Die je-
weiligen MB-ix-Daten werden nach Veröffent-
lichung der Geschäftsberichte jedes Jahr aktua-
lisiert und fortgeschrieben. In den betrachteten 

Unternehmen sind zusammen weltweit mehr 
als sechs Millionen Beschäftigte tätig, davon 
knapp zweieinhalb Millionen in Deutschland, 
sodass die Daten eine gewisse Aussagekraft be-
sitzen. Auf Basis der MB-ix-Datensätze sind 
mittlerweile mehrere Studien und Untersu-
chungen erschienen, die die vielfältigen Effekte 
der Unternehmensmitbestimmung herausgear-
beitet haben :  4

–	 Gerechtigkeit : Die Interessen der Beschäf-
tigten werden bei unternehmerischen Ent-
scheidungen an der Unternehmensspitze 
stärker berücksichtigt.

–	 Investitionen : Stark mitbestimmte Unter-
nehmen haben höhere Investitionsquoten 
und investieren über die Beschaffung lang-
lebiger Güter, also etwa neuer Maschinen, 
Fahrzeuge oder Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung, mehr in die Zukunft.

–	 Strategische Ausrichtung : Stark mitbe-
stimmte Unternehmen verfolgen mit hö-
herer Wahrscheinlichkeit Differenzierungs-
strategien, die im globalen Wettbewerb 
immer wichtiger gegenüber Kostenführer-
strategien und Unternehmen werden, die 
keine dominante Strategie verfolgen. Bei 
einer Differenzierungsstrategie werden die 
Produkte oder Dienstleistungen so gestal-
tet, dass sie kundenspezifisch sind und da-
mit in der Regel auch höher bezahlt werden. 
Bei Kostenführerschaft geht es darum, ei-
nen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, indem 
Produkte und Dienstleistungen besonders 
günstig angeboten werden (etwa durch Op-
timierung, Rationalisierung oder die Nut-
zung von Skaleneffekten).

–	 Wirtschaftlichkeit : Unternehmen mit star-
ker Verankerung der Mitbestimmung wei-
sen eine höhere wirtschaftliche Performanz 
auf als Unternehmen mit einer geringeren 
oder ohne Verankerung der Mitbestim-
mung. Gemessen wurde dies an der opera-
tiven Effizienz der Unternehmen, der Ren-
tabilität des gesamten eingesetzten Kapitals 
und daran, wie viele Finanzmittel relativ 
zum Aktienkurs generiert werden. Unter-
nehmensmitbestimmung ist damit kein 
Hindernis für die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit, im Gegenteil.

–	 Innovation : Die im globalen Vergleich hoch 
innovativen Unternehmen aus Deutschland 
sind stark mitbestimmt. Mitbestimmung ist 
folglich keine Innovationsbremse, sondern 
innovationsförderlich.

–	 Risikoneigung : Stark mitbestimmte Unter-

nehmen gehen bei Fusionen und Übernah-
men weniger ins Risiko und haben einen 
größeren Eigenkapitalpuffer.

–	 Stabilität : Zwar variiert die Verankerung der 
Mitbestimmung zwischen den Unterneh-
men, das jeweilige unternehmensspezifische 
Niveau der Mitbestimmung bleibt über die 
Zeit jedoch relativ stabil. Besonders wäh-
rend Krisen, etwa der Finanzkrise 2008 / ​09 
oder der Coronakrise 2020, schafft die Un-
ternehmensmitbestimmung Stabilität und 
Erwartungssicherheit zwischen den Akteu-
ren.

–	 Nachhaltigkeitspolitik : Wenn der MB-ix 
hoch ist, berichten die Konzerne intensi-
ver über nichtfinanzielle Indikatoren und 
sie verpflichten sich häufiger zu substanzi-
ellen als nur zu symbolischen Nachhaltig-
keitspraktiken. Substanzielle Praktiken um-
fassen beispielsweise spezifische Ziele zur 
Emissionsreduktion oder Beschäftigungs-
garantien, sie führen also auf der operativen 
Ebene zu messbaren Änderungen. Symboli-
sche Praktiken zielen vor allem auf eine öf-
fentliche Sichtbarkeit ab, also mündliche Be-
kenntnisse zu gesellschaftlicher Verantwor-
tung oder die bloße Mitgliedschaft im UN 
Global Compact, die mit wenigen konkre-
ten Verpflichtungen einhergeht.

–	 Nachhaltigkeitsbewertung : Stark mitbe-
stimmte Unternehmen weisen höhere ESG-
Scores auf. Es gibt dabei nicht nur einen po-
sitiven Zusammenhang zwischen der Mit-
bestimmung und den Bewertungen im Be-
reich Soziales („S“), sondern auch zu den 
Umweltdimensionen („E“). Das ist ein Beleg 
dafür, dass die ökologische Transformation 
einer sozial nachhaltig ausgerichteten Un-
ternehmenspolitik nicht widerspricht.

2	 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), 
BÜNDNIS 90 / ​DIE GRÜNEN, Freie Demokra-
tische Partei (FDP) (Hrsg.) (2021) : Mehr Fort-
schritt wagen. Koalitionsvertrag 2021–2025, 
Berlin

3	Z u weiteren Details des Index sei verwiesen auf 
mehrere Publikationen und den frei verfügbaren 
Online-Kalkulator : https://www.mitbestimmung.
de/html/mb-ix-kalkulator.html  (letzter Zugriff : 
18. 12. 2023)

4	A uf eine genaue Nennung der jeweiligen 
Quellen wird aus Platzgründen verzichtet, die 
Studien sind zu finden unter https://www.
mitbestimmung.de/mbix oder https://www.wzb.
eu/de/personen/robert-scholz  (letzter Zugriff : 
18. 12. 2023)
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–	 Relevanz der Personalarbeit : Unterneh-
mensgröße, Mitbestimmung und die Exis-
tenz eines eigenständigen Personalvorstands 
hängen positiv zusammen. Bei mitbestimm-
ten Unternehmen hat die Personalarbeit im 
Vorstand ein höheres Gewicht, was gerade 
in Zeiten der Transformation besonders re-
levant ist.

–	 Ausbildung und Beschäftigungssicherung : 
Es gibt mehr Ausbildung und mehr Be-
schäftigungssicherung in stark mitbestimm-
ten Unternehmen. Damit machen sich die 
Unternehmen nicht nur selbst zukunftsfit, 
sondern übernehmen auch gesellschaftliche 
Verantwortung.

–	 Internationalisierung : Der Anteil der Be-
schäftigten im Ausland im Verhältnis zu den 
Beschäftigten in Deutschland steigt in den 
börsennotierten Unternehmen kontinuier-
lich an. Zugleich nimmt aber auch die Zahl 
internationaler Mandatsträgerinnen und 
-träger in den Arbeitnehmervertretungen 
zu.

–	 Gender : In mitbestimmten Aufsichtsräten 
ist der Anteil an Frauen höher als in nicht 
mitbestimmten Aufsichtsräten, weil auf Ar-

beitnehmerseite häufiger Frauen mandatiert 
werden als auf der Kapitalseite.

Mitbestimmung stärkt 
die Demokratie (im Unternehmen)

Diese Ergebnisse sind aus Sicht der Mitbestim-
mung und der Mitbestimmungsakteure posi-
tiv zu bewerten, zumal viele der Aspekte hoch-
gradig relevant sind für die zukunftsfeste Aus-
richtung der Unternehmen. Zugleich ist mitbe-
stimmt nicht gleich mitbestimmt. Trotz gesetzli-
cher Regelungen zeigen der MB-ix und die hier 
skizzierten Ergebnisse, dass die Unternehmens-
mitbestimmung vielfältig ausgestaltet ist und 
nach Branchen, Regionen, Größenklassen und 
weiteren Kriterien durchaus variieren kann. Sie 
ist kein starres Korsett, sondern spiegelt Viel-
falt wider, wie die Unternehmensmitbestim-
mung durch ihre Akteure ausgestaltet und ge-
lebt wird. Daher bleibt an dieser Stelle festzu-
halten, dass es für die Zukunft wesentlich sein 
wird, dass sie ihren so bedeutenden Stellenwert 
für die deutsche Wirtschaft behält. Denn im 
Kern geht es um die Möglichkeit, aus der Poli-
tik bekannte demokratische Prinzipien auch in 

der Wirtschaft zu praktizieren. Mitbestimmung 
wird im Englischen daher gern auch als „indus-
trial democracy“ bezeichnet und weitet damit 
den Blick auf gesellschaftliche Grundprinzipien 
überhaupt. Gerade in Hinblick auf die Geset-
zesnovellierung ist es wichtig, die Vorteile der 
Unternehmensmitbestimmung stärker in den 
Blick zu nehmen und sie nicht nur als ein Räd-
chen im Getriebe der Unternehmensführung 
und -kontrolle zu verstehen. Insgesamt betrach-
tet fördert die Unternehmensmitbestimmung 
grundlegende gesellschaftliche Werte wie Ge-
rechtigkeit, Stabilität, Ausbildung, Innovation, 
Nachhaltigkeit und nicht zuletzt auch die Wirt-
schaftlichkeit der Unternehmen. ■
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ten die Unternehmen auf eine Ausweitung der Rüstungs-
produktion und eine stärkere Autarkie der Volkswirt-
schaft ausgerichtet werden. Zum anderen wollte man die 
NS-Ideologie in die Unternehmen und Betriebe tragen : 
„Die Betriebsgemeinschaft, in der sich jeder kritiklos ein-
zufügen hatte, war eine Kopie der Volksgemeinschaft und 
der durch das Regime praktizierten repressiven Sozialin-
tegration. Der Betrieb konnte zur Propagandabühne des 
Regimes gemacht werden“ (S. 127 f.).

Wesentliche Motive der Wirtschaftseliten zum Par-
teibeitritt waren „ökonomische Interessen, opportunis-
tisches Mitläufertum, defensive Strategien und ideologi-
sche Überzeugungen“ (S. 119). Die zu erwartenden und 
sich auch realisierenden Profite waren ein erstes starkes 
Motiv. Eine opportunistische Untertanenhaltung ging 
wohl oft Hand in Hand mit Profiterwartungen. Defensi-
ve Strategien resultierten u. a. daraus, dass durch die Auf-
lösung von Arbeitgeber- und Industrieverbänden Netz-
werke verloren gingen. Viele Wirtschaftseliten seien da-
her auch deswegen in die NSDAP eingetreten, um in den 
neuen Netzwerken der Partei und der Ministerien weiter-
hin die Interessen ihrer Betriebe und ihre persönlichen 
Karrieren zu verfolgen (S. 74). Grundsätzlich fungierte die 
Parteimitgliedschaft zudem als „Schutzschild“ (S. 96), da 
das Regime nicht vor Enteignung und Gewaltanwendung 
zurückschreckte. Wesentlich ist die weitgehende Überein-
stimmung zwischen den Werten und politischen Über-
zeugungen der Wirtschaftselite und der NS-Ideologie. 
Die Wirtschaftselite hielt ein autoritäres System für bes-
ser geeignet, um politische und wirtschaftliche Stabilität 
zu gewährleisten. Klassengegner wie SPD, KPD und Ge-
werkschaften wurden liquidiert, Unternehmer und Ma-
nager bekamen die volle Befehlsgewalt in den Betrieben. 
Das System der Betriebsgemeinschaft kam den Wertvor-
stellungen der Wirtschaftsführer entgegen. Nicht zuletzt 
respektierte das NS-Regime trotz seiner antikapitalistisch 
klingenden Propaganda die ökonomischen Interessen des 
Kapitals. Das Privateigentum an Produktionsmitteln wur-
de nicht angetastet. Dafür wurde Folgebereitschaft erwar-
tet, die man auch durch den Parteibeitritt zu signalisie-
ren hatte.

Windolf und Marx zeigen überzeugend, dass die Wirt-
schaftselite massiv durch das NS-System und seine Wirt-
schafts- und Sozialpolitik profitierte. Aufrüstung und 
nicht zuletzt die „Arisierung jüdischer Betriebe“ boten 
enorme Profitmöglichkeiten (S. 77). Zwischen 1933 und 
1938 wuchs das Bruttosozialprodukt durchschnittlich um 
9 % jährlich (S. 76). Die Lohn- und Sozialleistungsquoten 
sanken. Die Löhne erreichten auch 1939 noch nicht wie-
der das Niveau von 1928. Die wöchentlichen Arbeitszeiten 
nahmen vor allem in rüstungsrelevanten Industrien zu. 
Die Eigenkapitalrendite der Industrie-Aktiengesellschaf-
ten stieg deutlich an. Die Einkommensverteilung verän-
derte sich zugunsten der Wirtschaftselite. In den 1930er 
Jahren nahm der Anteil des Volkseinkommens, der auf die 
Top-1%-Einkommensbezieher*innen entfiel, wieder deut-

Rund 38 % der deutschen Wirtschaftseliten waren 
in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre Mitglied 
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-

partei (NSDAP). In der Gesamtbevölkerung lag dieser An-
teil mit rund 12 % deutlich niedriger. Windolf und Marx 
interpretieren die Parteimitgliedschaft als einen Indikator 
„für die Nähe und Distanz zum NS-Regime“ (S. 9). Das 
Buch behandelt die Frage nach den Gründen für die Par-
teimitgliedschaft der Wirtschaftseliten. Zudem werden die 
Karrieren dieser Funktionselite und ihr Rechtfertigungs-
verhalten nach dem Ende des Nazi-Regimes untersucht : 
Kehrten die Eliten in ihre vorherigen oder ähnliche Posi-
tionen zurück ? Wie rechtfertigten sie ihre Beteiligung am 
NS-System ? Und änderten sie ihre Einstellungen ?

Die Autoren beantworten diese Fragen in einer tiefge-
henden und spannend zu lesenden Verbindung aus quan-
titativen und qualitativen Analysen. Sie gehen von einem 
Datensatz aus, der Informationen über sämtliche Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitglieder der rund 350 größten 
Unternehmen für die Jahre 1933 und 1938 enthält. Für jede 
Person in diesem Datensatz haben die Autoren auf Basis 
von Recherchen im Bundesarchiv Informationen über die 
NSDAP-Mitgliedschaft hinzugefügt (S. 133 f.), wobei die 
jüdischen Wirtschaftseliten ausgenommen wurden, da 
diese nicht der NSDAP beitreten konnten. Insgesamt um-
fasst die Stichprobe 537 Personen.

Die statistischen Auswertungen zeigen, dass die Zuge-
hörigkeit zu einer jüngeren Alterskohorte und eine ver-
gleichsweise kurze Amtsdauer als Vorstand einen positi-
ven Effekt haben, während die Zugehörigkeit zur Gruppe 
der Juristen und Banker einen negativen Effekt zeigt. Die 
jüngere Kohorte konnte stärker als die Älteren auf Kar-
rierevorteile durch den Parteieintritt hoffen und war der 
Nazi-Ideologie näher, weil sie keine Hoffnung mehr in die 
alten Strukturen des Kaiserreichs setzte. Vorstandsmit-
glieder standen stärker unter Beobachtung des Regimes 
als diejenigen, die nur Aufsichtsratspositionen innehatten 
(S. 173 f.). Die geringere Beitrittsneigung der Banker erklä-
ren Windolf und Marx dadurch, dass diese Gruppe sich 
durch die anti-kapitalistische Propaganda und die rassis-
tisch motivierte, brutale Vertreibung ihrer jüdischen Kol-
legen abgestoßen fühlte (S. 174).

Die statistischen Befunde verstehen die Autoren we-
niger als Erklärungen, sondern als weiter erklärungsbe-
dürftig. Daher ergänzen sie die quantitativen durch quali-
tative Analysen. Die Lebenswege systematisch ausgewähl-
ter Personen werden exemplarisch bis ins Detail nachge-
zeichnet. Bei allen Analysen und Interpretationen greifen 
die Autoren auf soziologische Theorien und die bestehen-
de Forschung zurück. Auf diese Weise arbeiten sie über-
zeugend heraus, dass der Parteibeitritt der Wirtschaftseli-
ten eine bewusste und freiwillige Entscheidung war, ohne 
dabei die Erklärung individualtheoretisch zu verengen 
und sozio-ökonomische Strukturen zu ignorieren. Auch 
wird betont, dass das Regime ein massives Interesse am 
Management der Unternehmen hatte : Zum einen muss-
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lich zu und betrug 1938 16 % – ein hoher Anteil, der bis 
heute nicht wieder erreicht wurde (S. 77 und 79).

Die Analysen zeigen weiterhin, dass die soziale Zu-
sammensetzung der Wirtschaftselite außerordentlich sta-
bil war. Die „dramatischen Zäsuren der deutschen Ge-
schichte zwischen 1914 und 1938“ schlagen sich in der so-
zialen Zusammensetzung der Wirtschaftselite nicht nie-
der (S. 233). Dass eine kleine Gruppe von aus der Unter-
schicht stammenden Parteimitgliedern, die bereits vor 
1933 in die NSDAP eingetreten waren, in Führungsposi-
tionen aufstieg, änderte an der Kontinuität der (nicht-jü-
dischen) Wirtschaftselite nichts – die Mehrheit der Wirt-
schaftsführer kam nach wie vor aus der Oberschicht.

Die Kontinuität setzte sich nach 1945 fort (das Buch 
widmet sich auf rund 80 Seiten der Analyse der Karriere-
wege nach 1945). Vor Gericht verantworten mussten sich 
nur wenige Mitglieder der Wirtschaftselite. Man stellte 
sich häufig gegenseitig Leumundszeugnisse aus, die von 
den Alliierten oft als Entlastungsbelege akzeptiert wur-
den. So blieben mit einer einzigen Ausnahme sämtliche 
Vertreter der Großbanken von Anklagen verschont. Zwar 
wurden 13 IG-Farben-Manager wegen Raub, Plünderung 
sowie Organisierung und Nutzung von Sklavenarbeit 1948 
zu zum Teil langjährigen Haftstrafen verurteilt, jedoch 
entließ man bereits 1951 alle Verurteilten vorzeitig aus der 
Haft. „Von den 227 Mitgliedern der Wirtschaftselite […], 
die den Zweiten Weltkrieg überlebten und 1950 noch 
nicht zu alt für einen Neustart ihrer Karrieren waren, ha-
ben 142 Personen wieder eine Position im Vorstand oder 
Aufsichtsrat eines westdeutschen Großunternehmens ge-
funden“ (S. 307). Dieser Anteil von 62 % zeigt die nahezu 
„bruchlose Kontinuität der deutschen Funktionseliten“ 
(S. 293). Nur stark belastete NSDAP-Mitglieder, die häufig 
hohe Ämter in der Partei innegehabt hatten, kehrten nicht 
mehr in die früheren Elitepositionen zurück. Die berich-
teten Fallbeispiele deuten allerdings darauf hin, dass selbst 
diese Personen mehr als auskömmliche Positionen fan-
den. Kontinuität gab es auch bei den politischen Einstel-
lungen. Nicht wenige Unternehmensführer empfanden 
es als unangemessen, ihr Verhalten während des NS-Re-
gimes überhaupt rechtfertigen zu müssen oder gar dafür 
angeklagt zu werden (S. 277). Windolf und Marx machen 
diese Kontinuität der politischen Einstellungen unter an-
derem an den Reaktionen auf die Verabschiedung der 
Gesetze über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer*in-
nen auf Unternehmens- und Betriebsebene in den 1950er 
Jahren fest. Viele Wirtschaftsführer sahen die Mitbestim-
mung als „Affront“ (S. 303), sie hielten an der Vorstellung 
eines autoritären betrieblichen Herrschaftssystems fest. 
Erst der Generationenwechsel in den Führungsetagen bot 
die Chance für eine Abkehr vom Führerprinzip-Denken.

Windolf und Marx arbeiten eine Reihe von idealtypi-
schen Rechtfertigungsmustern bezogen auf den Parteibei-
tritt heraus. Man sei der NSDAP beigetreten, um Deutsch-
land vor dem Bolschewismus und generell vor dem Chaos 
zu retten. Man sei unter Druck eingetreten oder gar selbst 

Opfer gewesen. Ein weiteres Rechtfertigungsmuster : Man 
habe bei Parteieintritt nicht wissen können, wie sich das 
Regime entwickeln würde. Windolf und Marx setzen die-
ser Rechtfertigung entgegen, dass den Wirtschaftseliten 
die zu erwartende Entwicklung spätestens 1933 hätte klar 
sein müssen. Die SA mit mehr als 400 000 Mitgliedern 
(1932) verübte täglich Gewalttaten ; systematischer anti-
semitischer Terror und die Verfolgung politischer Geg-
ner konnten kaum verborgen bleiben (S. 334). Hitler hatte 
bereits im Januar 1932 in einer Rede vor 650 Wirtschafts-
führern im Industrie-Club Düsseldorf unter Beifall deut-
lich gemacht, dass die NSDAP die Demokratie abschaffen 
werde (S. 335). Ein zentraler Punkt, um den Parteibeitritt 
zu verstehen, das zeigt das Buch deutlich, ist die Nähe des 
in der Wirtschaftselite vorherrschenden national-autori-
tären Denkens zur NS-Ideologie in Verbindung mit Pro-
fitinteressen. Die demokratische Verfassung der Weimarer 
Republik wurde abgelehnt. Den Institutionen der Arbeits-
beziehungen wie Gewerkschaften, Betriebsräten und Ta-
rifverträgen stand die Wirtschaftselite feindlich gegen-
über. Ein autoritärer Staat mit einer an Kapitalinteressen 
orientierten Wirtschaftspolitik wurde bevorzugt. Die in 
der Betriebswirtschaftslehre heute noch häufig bemühten 
„Grundsätze des ehrbaren Kaufmanns“ entfalteten offen-
bar keine ausreichende normative Kraft gegen Profitchan-
cen in Verbindung mit ideologischer Nähe : „Die Betei-
ligung an Enteignung, Zwangsarbeit und Mord nahmen 
große Teile der Wirtschaftselite als Kollateralschaden in 
Kauf “ (S. 192).

Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn der Studie 
besteht nicht nur darin, dass eine quantitativ-empirische 
Forschungslücke zur Parteimitgliedschaft von Unterneh-
mensführern geschlossen wird. Durch die Verbindung 
mit qualitativ-biografischen Analysen trägt sie dazu bei, 
die Motive der Wirtschaftselite besser zu verstehen. Sie 
zeigt, wie Manager und Unternehmer letztlich opportu-
nistisch das nationalsozialistische System unterstützten, 
um ihre individuellen Ziele und die ihrer Unternehmen 
zu realisieren. Das Buch sollte Pflichtlektüre sein für die 
Managementforschung  – über die Geschichtswissen-
schaft hinaus. Dabei sind nicht nur die Befunde interes-
sant, sondern auch die methodischen und theoretischen 
Fundamente des Buches. Daher könnte die Arbeit für die 
Methodenlehre im Master- und Promotionsstudium be-
sonders im Bereich der Management- und Organisations-
forschung innerhalb der Geschichts-, Wirtschafts-, Sozial- 
und Politikwissenschaften eingesetzt werden.

In politischer Hinsicht lassen die Befunde der Studie 
befürchten, dass sich selbst eine demokratisch eingestellte 
Wirtschaftselite kaum mehrheitlich gegen ein autoritäres 
politisches System wenden würde. Denn für die Herstel-
lung systemkonformen Verhaltens der Unternehmensfüh-
rungen würde es vermutlich schon ausreichen, wenn eine 
autoritäre Regierung das Privateigentum an Produktions-
mitteln sowie die Möglichkeiten einzelunternehmerischer 
Profiterzeugung und -aneignung nicht antastet. ■
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auf bestimmte technologische Verfahren und Anwendun-
gen abhebt und offenlässt, wie weit die angestrebte Ope-
rationalisierung menschlicher Denkvorgänge jeweils geht 
oder gehen kann. In der Folge führt der Autor die geläu-
fige Unterscheidung zwischen „schwacher“ und „starker“ 
KI ein. Schwacher KI liegt die Annahme zugrunde, dass 
sich alles, was bei menschlichen Denkprozessen formal 
operationalisierbar ist, auch mit formalen Systemen und 
damit von Computern berechnen lässt. Schwache KI fin-
det bei der Lösung konkreter Probleme Anwendung und 
ist damit auch auf solche begrenzt. Starke KI hingegen 
beansprucht eine allgemeine künstliche Intelligenz zu 
entwickeln, die den intellektuellen Fähigkeiten generell 
(also nicht nur für eingegrenzte Wissensbereiche) ent-
spricht oder sie gar übertrifft. Ferner ist die Unterschei-
dung zwischen „symbolischer“ KI, die ihren Ausdruck 
in regelbasierten Expertensystemen findet, und „kon-
nektionistischer und neuronaler“ KI von Bedeutung, die 
zur nicht-regelbasierten Mustererkennung (z. B. Gesichts-
erkennung, Objekterkennung beim autonomen Fahren) 
eingesetzt werden kann. Technologisch stützt sich dieser 
Typ von KI auf neuronale Netze, die versuchen, die Ver-
bindungen von Nervenzellen und das menschliche Ler-
nen (wenn auch unvollkommen) nachzubilden. Auf die-
ser Technologie beruht das heute verbreitete „Maschinelle 
Lernen“, das in verschiedenen Varianten existiert. Hirsch-
Kreinsen nützt diese Unterscheidungen methodischer 
Ansätze, um verschiedene Phasen der KI-Entwicklung zu 
kennzeichnen. Diese Ansätze koexistieren aber weiterhin 
nebeneinander, weil kein Ansatz alle Aspekte „intelligen-
ten Verhaltens“ reproduzieren oder erklären könne. Die-
ses Kapitel hat nicht nur Bedeutung für die nachfolgende 
historische Analyse, sondern sei all denjenigen ans Herz 
gelegt, die sich in den aktuellen Debatten besser zurecht-
finden wollen.

Die KI-Entwicklung ist in ihrer rund 70-jährigen Ge-
schichte von einer Abfolge von Versprechungen gekenn-
zeichnet, die in Erwartungsenttäuschungen und dadurch 
ausgelösten krisenhaften Entwicklungen münden, die als 
„KI-Winter“ bekannt geworden sind. Dies kann der Autor 
für die als abgeschlossen geltenden Phasen gut belegen. Er 
arbeitet für diese jeweils die Grundorientierung, die Rol-
le von Akteuren aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft 
sowie die Entstehung und weitere Entwicklung einer „KI-
Community“ heraus.

Die erste Phase ab etwa Mitte der 1970er gilt als „wis-
senschaftlich orientierte Gründungsphase“, in der sich die 
KI im Zuge der Entstehung erster Informatik-Lehrstühle 
als Nischenfach an den Universitäten etabliert. Diese Ent-
wicklung wird durch die Politik nur im Rahmen der allge-
meinen Förderung der Informatik gestützt und hat noch 
keinen Anwendungsbezug.

Dies ändert sich in den 1980er Jahren in der „kom-
merziell orientierten Aufbruchsphase“, die mit „überzoge-
nen“, vornehmlich wirtschaftlichen Versprechungen ein-
hergeht. Die in dieser Zeit entstehenden Anwendungen 

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Für 
die einen ist sie ein Heilsversprechen, für die 
anderen eine Bedrohung ; beide Gruppen tei-

len aber die Annahme, dass die KI ausgesprochen wirk-
mächtig sei und sich durchsetzen werde. Da ist es nur 
gut, dass jüngst das Buch „Das Versprechen der künstli-
chen Intelligenz“ von Hartmut Hirsch-Kreinsen erschie-
nen ist, das angesichts der aktuellen aufgeheizten Debat-
te zu einer skeptisch-nüchternen Haltung einlädt, ohne 
unerwünschte Wirkungen der vielfältigen KI-Nutzungen 
auszublenden. Im Hauptteil des Buches zeichnet der Au-
tor die „gesellschaftliche Dynamik einer Schlüsseltechno-
logie“ (Untertitel) nach. Dabei stützt er sich auf die von 
Harro van Lente und Arie Rip in ihrem 1998 erschiene-
nen Aufsatz entworfene Theorie der „Technologieverspre-
chen“, die er im ersten Kapitel knapp nachzeichnet. Die 
KI ist ein solches Versprechen, das „bei vielen Akteuren 
Interesse weckt, in der Öffentlichkeit weitreichende Zu-
kunftserwartungen hervorruft und letztlich zu hohen In-
vestitionen und vielfältigen innovationspolitischen För-
dermaßnahmen führt“ (S. 10). Dabei zeigt sich, dass das 
Technologieversprechen zwar weitreichend, aber doch 
vage und interpretationsbedürftig bleibt, so dass es für 
verschiedene Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik anschlussfähig ist. Während die vom Nutzen zu-
meist überzeugten Betreiber auch unmittelbar eigene In-
teressen damit verfolgen, ein Technologieversprechen zu 
lancieren und zu begründen, entfaltet es erst dann eine 
breitere Wirkung, wenn weithin, also kollektiv daran ge-
glaubt wird. Auf dieser Grundlage kann sich im Zusam-
menspiel mit den je spezifischen gesellschaftlichen Vor-
aussetzungen die Innovationsdynamik entfalten und ein 
verändertes „Innovationsystem“ entwickeln. Ein Techno-
logieversprechen kann sich im Zeitablauf wandeln, wo-
bei auch nicht auszuschließen ist, dass es seine Überzeu-
gungskraft und Legitimität verliert, weil sich ursprünglich 
geteilte Erwartungen nicht oder nur rudimentär erfüllen 
oder negative Folgen überhandnehmen. Diese hier knapp 
referierten konzeptionellen Grundlagen werden im Buch 
zum Ende hin erneut und ausführlicher aufgegriffen (Ka-
pitel 14 bis 16). Dieser Teil kann als Ergänzung und Erwei-
terung des konzeptionellen Aufschlags verstanden wer-
den. Leider wird es aber dem Leser überlassen, sich die-
ses zu erschließen. Eine Integration der beiden Texte hätte 
dem Buch gutgetan.

Die Theorie der Digitalisierungsversprechen leitet 
auch die historische Analyse an. Dieser stellt der Autor ein 
Kapitel voran, in dem erläutert wird, warum bis heute kei-
ne allseits anerkannte Definition von KI zu finden ist. Die-
ser Umstand führt in den aktuellen Debatten zu großer 
Verwirrung. Hirsch-Kreinsen legt eine breite Definition 
zugrunde. Hiernach stellt KI eine wissenschaftliche Dis-
ziplin dar, „die das Ziel verfolgt, menschliche Wahrneh-
mungs- und Verstandesleistungen zu operationalisieren“ 
und durch technische Geräte und Systeme verfügbar zu 
machen. Diese Definition hat den Vorteil, dass sie nicht 
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orientieren sich am Paradigma der symbolischen KI. Das 
Ergebnis sind regelbasierte „Expertensysteme“ mit relativ 
engen Anwendungsbezügen. In dieser Aufbruchsphase 
entsteht eine KI-Community, die über die Wissenschaft 
hinausgreift. Die Politik fördert gezielt spezifische An-
wendungsbereiche, um erklärtermaßen die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stüt-
zen. Die kommerziellen Anwendungen bleiben allerdings 
begrenzt und erfüllen die zuvor geweckten Erwartungen 
nicht. Die mit Vorschusslorbeeren gestarteten Experten-
systeme erzeugen wenig Resonanz und finden kaum Ver-
breitung. Die Erwartungsenttäuschungen münden auch 
in eine Erosion der KI-Community.

Die folgenden 1990er und frühen 2000er Jahre kenn-
zeichnet der Autor als „Konsolidierungsphase“, die erneut 
primär wissenschaftlich getrieben ist. Neue Forschungs-
themen und technologische Entwicklungen werden vor-
angetrieben. Die KI etabliert sich als Fach an deutschen 
Universitäten und gewinnt internationales Renommee. 
Allerdings interessieren sich hierfür nur Expertenkreise ; 
ein breiteres mediales Interesse bleibt aus und auch die 
Politik fördert die KI nur noch punktuell. Kommerziell 
nutzbare Anwendungen bleiben aus. Obwohl in dieser 
Konsolidierungsphase KI-Versprechen kaum Bedeutung 
haben, werden Grundlagen für den nachfolgenden erneu-
ten Aufschwung gelegt.

Erst ab den 2010er Jahren beginnt eine neue und bis 
heute anhaltende Phase, in der die Technologieverspre-
chen auf einer breiteren Basis erneuert werden. Die wei-
terentwickelten wissenschaftlichen und technologischen 
Grundlagen werden zum Bezugspunkt für die neuen Vi-
sionen der KI-Nutzung. Diese beziehen sich nicht mehr 
nur auf wirtschaftliche Felder, sondern auf ein breiteres 
Spektrum von Anwendungsgebieten aus Medizin, Erzie-
hung, (neuen) Medien sowie öffentlichen Diensten. Ent-
sprechend entwickelt sich ein starkes öffentliches Interesse 
an dem Thema, das sich in einer breiten medialen Debatte 
widerspiegelt. Die Politik fördert die KI nunmehr flächen-
deckend als „Schlüsseltechnologie“, die für die internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit ausschlaggebend erscheint. 
Die KI-Community wird breiter und einflussreicher und 
findet Verbündete in nahezu allen gesellschaftlichen Teil-
bereichen. KI entwickelt sich zu einem „stabilen sozio-
technischen Feld“, so lautet das Fazit des Autors.

Für das ab 2010 erneuerte KI-Versprechen, von Hirsch-
Kreinsen als „Big Bang der KI“ gekennzeichnet, muss al-
lerdings offenbleiben, welche Technologieversprechen 
sich erfüllen werden. Bislang lässt sich nur feststellen, dass 
im gegenwärtigen Diskurs auch „Kritik und Skepsis“ zu 
hören sind und die Diffusion der Anwendungen „wider-
sprüchlich“ und uneinheitlich ist. Die bedeutsame Frage 
nach den „Grenzen und Herausforderungen der KI“ dis-
kutiert der Autor ausführlich in Kapitel 10. Diese sind 
nicht nur in Anwendungsproblemen und hohen techno-
logischen Hürden zu sehen, sondern auch darin, dass die 
versprochenen ökonomischen Effekte ungewiss sind. Ob 

uns aus diesen Gründen ein neuer „KI-Winter“ bevor-
steht, eine grundlegende Entzauberung der KI oder ein 
erneuter Bedeutungsgewinn weitreichender Versprechun-
gen, ist strittig. Die aktuelle, durch ChatGPT beförderte 
Debatte (so scheint es) erneuert überbordende Erwartun-
gen. Der Autor hält demgegenüber eine schrittweise „Ver-
alltäglichung“ der KI für möglich und wahrscheinlich, in 
der verschiedene methodische Ansätze kombiniert wer-
den und sich in einem inkrementellen Innovationsmodus 
nützliche Anwendungen herauskristallisieren.

Auch die nächsten Kapitel greifen interessante Aspek-
te der breiteren Debatte auf, etwa zur Frage, ob sich die 
deutsche und europäische KI-Entwicklung von der in den 
USA unterscheidet bzw. in welcher Hinsicht sie sich un-
terscheiden sollte. Hierbei verweist der Autor auf die Not-
wendigkeit einer ausgeprägteren technologischen Souve-
ränität, der stärkeren Ausrichtung an Erfordernissen der 
Industrie und an (spezifischen) ethischen Maßstäben.

Kritische Anmerkungen, die Königsdisziplin des Re-
zensenten, fallen knapp aus. Das Buch führt Teile aus ver-
schiedenen Entstehungskontexten zusammen. Dies hat 
Redundanzen und an wenigen Stellen auch Widersprü-
che zur Folge und man hätte sich mehr Integration und 
Abstimmung gewünscht. Im Hinblick auf die Analyse der 
Dynamik der Schlüsseltechnologie ist positiv hervorzu-
heben, dass der Autor systematisch die bedeutsame Rol-
le der Wissenschaft herausarbeitet und nicht nur die der 
Technologieanbieter aus der Tech-Branche, seien es große 
Tech-Konzerne oder vielversprechende Start-Ups. Aller-
dings hätte die Analyse davon profitiert, wenn die Bedeu-
tung von Finanzinvestoren, Kreditgebern und Analysten 
sowie der wechselnden Bewertungen von technologisch 
gestützten Innovationen berücksichtigt worden wäre. Die 
notwendigen Finanzierungen der Technologie- und An-
wendungsentwicklung erfolgt nicht nur und nicht vorran-
gig über die öffentliche Förderung, sondern in massiver 
Weise über vor-börsliche Finanzierungsrunden, Börsen-
gänge und Aktienbewertungen, die sich ebenfalls auf kol-
lektiv beglaubigte Technologieversprechen stützen müs-
sen.

Diese kritischen Anmerkungen sind aber angesichts 
des Ertrags des Buches zu vernachlässigen. Ich habe das 
Buch mit großem Gewinn gelesen. Es enthält eine Fülle 
von Anregungen zum Weiterlesen und Weiterdenken  – 
allein die verarbeitete Literatur ist hierfür eine Fundgrube. 
Jedem, der sich aktuell mit der Frage beschäftigt, welche 
Bedeutung KI zukommt und was man von ihr erwarten 
kann, bietet das Buch neue Zugänge und Erkenntnisse. 
Also : Lest es ! ■
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Abstracts

WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, SEITEN 79–88

SANDRA JAWORECK, MARKUS HERTWIG, 

CARSTEN WIRTH

Insourcing im Verarbeitenden 
Gewerbe : Verbreitung, Motive 
und die Rolle der Digitalisierung

In diesem Beitrag wird auf Basis einer quan-
titativen repräsentativen Management-Befra-
gung sowie von Fallstudien die Bedeutung von 
Insourcing im Verarbeitenden Gewerbe und 
seinen Subbranchen untersucht. Dabei werden 
auch die zugrundeliegenden Motive für und 
Formen der Insourcing-Prozesse analysiert. Es 
zeigt sich, dass Insourcing ein relevantes Phä-
nomen ist und relativ betrachtet häufiger in 
marktlichen als in netzwerkförmigen Geschäfts-
beziehungen erfolgt. Die ehemaligen Geschäfts-
partner*innen, von denen ingesourct wird, sind 
vor allem Onsite (auf dem eigenen Werksgelän-
de), in der Region oder in Deutschland und we-
niger im Ausland lokalisiert. Betroffen sind vor 
allem Kernbereiche von Unternehmen des Ver-
arbeitenden Gewerbes wie die Produktion oder 
die Forschung und Entwicklung. Erwartungs-
gemäß handelt es sich beim Insourcing um eine 
Managemententscheidung. Hat ein Betrieb ei-
nen Betriebsrat, ist dieser ca. in einem Drittel 
der Fälle in die Entscheidung involviert. Über-
raschenderweise wird von den Befragten ange-
geben, dass mittels Insourcings vor allem die 
Flexibilität erhöht werden soll. Die ökologische 
Nachhaltigkeit ist laut Managementangaben 
(nur) von mittlerer Bedeutung. Die fortschrei-
tende Digitalisierung wird die Dynamiken der 
Restrukturierung aller Voraussicht nach erhö-
hen. Die Befunde liefern für Management und 
Interessenvertretung Hinweise zur Reflexion 

der Wertschöpfungstiefe. Betriebsräte sollten 
für die Möglichkeiten und Grenzen des Insour-
cings mittels Beratung und gewerkschaftlicher 
Bildung (noch) stärker sensibilisiert werden. ■
WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, PP 79–88

SANDRA JAWORECK, MARKUS HERTWIG, 

CARSTEN WIRTH

Insourcing in the Manufacturing 
Sector : Distribution, Motives 
and the Role of Digitalisation

In this article, the significance of insourcing in 
the manufacturing sector and its subsectors is 
examined based on a quantitative representa-
tive management survey and case studies. The 
underlying motives for, and forms of, insourc-
ing processes are also analysed. The findings re-
veal that insourcing is a relevant phenomenon, 
occurring relatively more frequently in mar-
ket-oriented than in network-based business re-
lationships. The former business partners pro-
viding insourcing are primarily located onsite 
(at the company’s own premises), in the region, 
or within Germany, and less frequently abroad. 
Core areas of manufacturing companies, such 
as production or research and development, 
are particularly affected. As expected, insourc-
ing is a management decision. In cases where a 
company has a works council, it is involved in 
the decision-making process in approximately 
one-third of the cases. Surprisingly, respond-
ents indicate that the primary goal of insourc-
ing is to increase flexibility. According to man-
agement statements, ecological sustainability is 
of only moderate importance. Data shows that 
digitalisation is likely to increase the dynamics 
of restructuring. The findings provide insights 
for both management and representation of in-
terests regarding reflection on the depth of val-
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ue chains. Works councils should become more 
aware of the possibilities and limitations of in-
sourcing through consultation and trade union 
training programs. ■

WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, SEITEN 89–97

HENDRIK BRUNSEN, AGNES FESSLER, 

YANNICK KALFF, HAJO HOLST

Arbeiten in bioökonomischen 
Produktionsprozessen

Eine qualitative Analyse von Arbeit 
und Beschäftigung in Chemie, 
Landwirtschaft und Pharmazie

Die Umstellung auf eine Bioökonomie soll dem 
menschengemachten Klimawandel entgegen-
wirken. Für die Betriebe bedeutet dies eine ver-
änderte stoffliche Basis der Produktion. Der 
Beitrag untersucht qualitativ die bislang nur 
randständig beachteten Folgen bioökonomi-
scher Produktionsprozesse für die Arbeiten-
den. Mittels Expert*inneninterviews und Be-
triebsfallstudien aus der Landwirtschaft, Che-
mie und Pharmazie werden drei zentrale Her-
ausforderungen im biobasierten Produktions-
prozess herausgearbeitet, die sich direkt auf die 
Arbeitsbedingungen auswirken : Standardisie-
rungsgrenzen durch die ‚natürlich-lebendige‘ 
Produktionsbasis, eine vergleichsweise schwa-
che Marktposition und ein hoher Arbeits- und 
Fachkräftemangel. Für die Arbeitenden werden 
diese Herausforderungen spürbar durch hohe 
Wissens- und Flexibilitätsanforderungen, eine 
hohe Arbeitsintensität sowie eine Verstetigung 
und sogar Ausweitung atypischer Beschäfti-
gungsverhältnisse  – und zwar nicht nur für 
Akademiker*innen. Die Befunde zeigen, dass 
Ausbildungsberufe, atypische und geringquali-

fizierte Arbeit ein – bislang unterschätzter – Be-
standteil der Bioökonomie sind. ■
WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, PP 89–97

HENDRIK BRUNSEN, AGNES FESSLER, 

YANNICK KALFF, HAJO HOLST

Working in Bio-economic 
Production Processes

A Qualitative Analysis of Work 
and Employment in Agriculture, 
Chemistry and Pharmacy

The aim of transformation to a bio-economy 
is to counteract the effects of anthropogenic 
climate change. For companies, this implies a 
change in the material basis of production. This 
article utilises a qualitative research approach to 
examine the consequences of production pro-
cesses in the bio-economy for workers who have 
so far received only marginal attention. In case 
studies from agriculture, chemistry and phar-
macy and including interviews with experts, 
three key challenges of bio-economic produc-
tion are identified that have a direct impact on 
working conditions : standardisation limits due 
to the ‘living’ production base, a comparative-
ly weak market position and a high shortage of 
(skilled) labour. For workers, these challeng-
es demand high levels of knowledge, flexibility 
and labour intensity, including a perpetuation 
and even expansion of atypical employment re-
lationships – not only for academics. The find-
ings show that apprenticeships, and also atypi-
cal and low-skilled work are components of the 
bio-economy that to date are widely underesti-
mated. ■

WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, SEITEN 98–106

THOMAS LÜHR, TOBIAS KÄMPF

KI und der Wandel 
von Angestelltenarbeit

Zum „blinden Fleck“  
der aktuellen Automatisierungsdebatte

Der Beitrag analysiert den Wandel von Ange-
stelltenarbeit vor dem Hintergrund der digi-
talen Transformation. Ausgangspunkt ist ein 
Automatisierungsschub, der durch erweiterte 
Möglichkeiten der Nutzung Künstlicher Intelli-
genz (KI) geprägt ist. Auf der Grundlage empi-
rischer Befunde werden die qualitativen Verän-
derungstendenzen von Arbeit in den Blick ge-
nommen, und zwar sowohl aus der Anwender-
perspektive der Sachbearbeiter*innen als auch 
aus der Sicht der hochqualifizierten Entwick-
ler*innen und Implementoren neuer KI-Lö-
sungen. Insgesamt wird ein Strukturwandel von 
Angestelltenarbeit konstatiert, der nicht nur das 
Risiko von Jobverlusten, sondern auch Poten-
ziale für eine Aufwertung und Höherqualifi-
zierung hervorbringt und sich im Angestellten-
bewusstsein manifestiert. In arbeitspolitischer 
Perspektive eröffnen sich Anknüpfungspunkte 
für eine Vorwärtsstrategie im Sinne eines nach-
haltigen Umbaus von Beschäftigung. ■
WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, PP 98–106

THOMAS LÜHR, TOBIAS KÄMPF

AI and the Transformation  
of White-collar Work

On the “Blind Spot”  
of the Current Automation Debate

This article analyses the transformation of 
white-collar work against the backdrop of dig-
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ital transformation. The starting point is a surge 
in automation that is characterised by expanded 
possibilities in the use of artificial intelligence 
(AI). On the basis of empirical findings, the 
trends in qualitative changes in work are ana-
lysed, both from the user perspective in typical 
fields of office work and from the perspective 
of highly qualified developers and implement-
ers of new AI solutions. Overall, a structural 
change in white-collar work has been observed, 
which not only harbours the risk of job losses, 
but also the potential for upgrading and upskill-
ing and is also manifested in the consciousness 
of employees. From a labour policy perspective, 
there are approaches which open up the way to-
wards a forward strategy in terms of a sustaina-
ble restructuring of employment. ■

WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, SEITEN 107–119

MALTE LÜBKER, THORSTEN SCHULTEN

WSI-Mindestlohnbericht 2024 : Reale 
Zugewinne durch die Umsetzung der 
Europäischen Mindestlohnrichtlinie

Der diesjährige WSI-Mindestlohnbericht 
nimmt über die Entwicklung der Mindestlöh-
ne zum Stichtag 1. Januar 2024 Bestand auf. Er 
stützt sich auf Daten aus 38 Ländern in Europa 
und Übersee. Innerhalb der Europäischen Uni-
on stiegen die Mindestlöhne im Vorjahresver-
gleich im Median nominal um 9,5 %, und auch 
preisbereinigt verblieb im Median ein Plus von 
2,5 %. In 14 der 22 berücksichtigten EU-Staaten 
stiegen die Mindestlöhne real um mindestens 
1 %, in sieben davon um 5 % oder mehr. Der Be-
richt führt dies auch auf den Einfluss der EU-
Mindestlohnrichtlinie zurück. Eine Ausnah-
me hiervon ist Deutschland, wo die Anhebung 

durch die Mindestlohnkommission auf 12,41 € 
nicht ausreichte, um Kaufkraftverluste auszu-
gleichen. Um das in der Richtlinie verankerte 
Ziel von 60 % des Medianlohns zu erreichen, 
wäre hierzulande für das Jahr 2024 ein Min-
destlohn in Höhe von gut 14 € notwendig ge-
wesen. ■
WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, PP 107–119

MALTE LÜBKER, THORSTEN SCHULTEN

Minimum Wage Report 2024 : 
Real Gains through the 
Implementation of the European 
Minimum Wage Directive

This year’s WSI Minimum Wage Report chron-
icles the development of minimum wages as 
of January 1, 2024. It is based on data from 38 
countries in Europe and elsewhere. Within the 
European Union, the median increase of min-
imum wages was 9.5 % in nominal terms com-
pared to the previous year, and there was also 
a median increase of 2.5 % in price-adjusted 
terms. In 14 out of the 22 EU countries included 
in the report, minimum wages rose by at least 
1 % in real terms, and by 5 % or more in seven 
of them. The report attributes this in part to the 
influence of the EU Minimum Wage Directive. 
One exception to this is Germany, where the in-
crease to € 12.41, as recommended by the Min-
imum Wage Commission, was insufficient to 
compensate for losses in purchasing power. In 
order to achieve the target of 60 % of the median 
wage set out in the directive, a minimum wage 
of just over € 14 would have been necessary in 
Germany for 2024. ■

WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, SEITEN 120–130

THORSTEN SCHULTEN, WSI-TARIFARCHIV

Tarifpolitischer Jahresbericht 2023 : 
Offensive Tarifpolitik angesichts 
anhaltend hoher Inflationsraten

Der aktuelle jährliche Tarifbericht des WSI-Ta-
rifarchives umfasst eine ausführliche Analyse 
der Tarifrunde 2023 mit einem Überblick über 
Forderungen und Abschlüsse und einer Kal-
kulation der jährlichen Tarifsteigerungen. Im 
Durchschnitt stiegen die Tariflöhne im Jahr 
2023 nominal um 5,5 %. Bei einer Inflationsra-
te von 5,9 % konnte die Kaufkraft der Tarifbe-
schäftigten 2023 annähernd gesichert werden. 
Zugleich besteht nach wie vor ein erheblicher 
Nachholbedarf angesichts der Kaufkraftverlus-
te in den Vorjahren 2021 und 2022. Angesichts 
wieder sinkender Inflationsraten fordern die 
Gewerkschaften für die Tarifrunde 2024 deut-
lichere Reallohnzuwächse. ■
WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, PP 120–130

THORSTEN SCHULTEN, WSI-TARIFARCHIV

Collective Bargaining  
in Germany 2023: 
Offensive Wage Policy in the Light of 
Persistently High Inflation Rates

The current annual collective bargaining re-
port of the WSI Collective Agreement Archive 
contains a comprehensive analysis of the 2023 
bargaining round and gives an overview of the 
demands and results as well as a calculation of 
the annual wage increases. In 2023 collectively 
agreed wages grew on average 5.5 % in nominal 
terms. With an inflation rate of 5.9 %, the pur-
chasing power of employees covered by collec-
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tive agreements was almost secured in 2023. At 
the same time, there is still considerable pent-
up demand in view of the loss of purchasing 
power in the previous years 2021 and 2022. In 
view of falling inflation rates, the trade unions 
are once again calling for more significant real 
wage increases for the 2024 round of collective 
bargaining. ■

WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, SEITEN 131–136

STEFAN BÄR, VERONICA E. STEINWEG, 

DOMINIK DAUNER

Verbesserte Ausbildungsbedingungen 
in der Pflege ?

Auswirkungen des Pflegeberufegesetzes  
auf die Praxisanleitung im Krankenhaus

Der Beitrag untersucht die aktuelle Situation 
der Praxisanleitung im Krankenhaus vor dem 
Hintergrund des 2020 eingeführten Pflegebe-
rufegesetzes. Im Rahmen einer Fallstudie wur-
den auf einer Intensivstation eines Maximal-
versorgers und dessen angeschlossener Pflege-
fachschule qualitative Interviews durchgeführt. 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die 
Änderungen auf regulativer Ebene aktuell nicht 
zwingend in Änderungen auf operativer Ebene 
im Krankenhaus übersetzen. In der Praxis kann 
der gesetzlich vorgeschriebene Anteil an Praxis-
anleitung regelmäßig nicht eingehalten werden, 
wodurch die Qualität der Ausbildung leidet und 
ihr Erfolg von Einzelpersonen abhängig ist. Es 
scheint, als würde mit der Einführung des neu-
en Pflegeberufegesetzes keine strukturelle Stär-
kung der Praxisanleitung einhergehen. Diese 
wäre jedoch dringend notwendig, um der ge-
setzlich formulierten zentralen Rolle der Pra-
xisanleitung vor dem Hintergrund des Fach-

kräftemangels in der Pflege gerecht werden zu 
können. ■
WSI-MITTEILUNGEN 2/2024, PP 131–136

STEFAN BÄR, VERONICA E. STEINWEG, 

DOMINIK DAUNER

Improved Vocational Training 
Conditions in Nursing ?

Impact of the Nursing Profession Act 
(Pflegeberufegesetz)  
on Practice Guidance in Hospitals

Against the background of the Nursing Profes-
sions Act introduced in 2020, the article exam-
ines the current situation of practice guidance 
in hospitals. Qualitative interviews were con-
ducted in an intensive care unit of a German 
maximum care provider and its affiliated nurs-
ing school. Analysis of these interviews indi-
cates that changes at the regulatory level do not 
necessarily result in changes at the organisa-
tional level of hospitals. Hence, the legally pre-
scribed proportion of practice guidance cannot 
regularly be met on site, so that the quality of 
vocational training suffers and its success de-
pends on individuals and their willingness to 
participate. It seems that the new Nursing Pro-
fessions Act is not accompanied by a structur-
al strengthening of practice guidance. However, 
this would be urgently necessary in addressing 
the legally formulated central role of practice 
guidance against the backdrop of the shortage 
of skilled workers. ■
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